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Der Erwerb von Aktien erfolgt auf der Basis dieses Prospek-

tes, der Wesentlichen Anlegerinformationen (die „KIID“) so-

wie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröf-

fentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Diese 

Berichte sind Bestandteil dieses Prospektes und – zusam-

men mit diesem – Grundlage für alle Zeichnungen von Ak-

tien des Fonds. Die genannten Dokumente sind bei allen 

Vertriebsstellen kostenlos erhältlich. Die KIIDs sind zusätz-

lich auf www.jsafrasarasin.ch/funds erhältlich. 

Gültig und verbindlich sind nur die Informationen, die im 

Prospekt sowie in einem der im Prospekt aufgeführten Do-

kumente enthalten sind.  

Die Angaben in diesem Prospekt entsprechen dem gelten-

den Recht und den Gepflogenheiten des Grossherzogtums 

Luxemburg und können geändert werden. Dieser Prospekt 

kann in andere Sprachen übersetzt werden. Sollten Wider-

sprüchlichkeiten zwischen dem englischen Prospekt und 

einer Version in einer anderen Sprache bestehen, so hat 

der englische Prospekt vorrangige Gültigkeit, solange die 

Gesetze in der Rechtsordnung, in der die Aktien verkauft 

werden, nichts Gegenteiliges vorsehen 

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien des JSS In-

vestmentfonds gelangen die im jeweiligen Land geltenden 

Bestimmungen zur Anwendung. 
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Prospekt 

A  Allgemeiner Teil 

 Einleitung 

JSS Investmentfonds (die „Gesellschaft“) ist als „Société 

d’investissement à capital variable“ auf der Grundlage des 

Gesetzes des Grossherzogtums Luxemburg vom 10. Au-

gust 1915 in der jeweils geltenden Fassung („Gesetz von 

1915“) organisiert und dort unter Teil I des Gesetzes vom 

17. Dezember 2010 in der jeweils geltenden Fassung („Ge-

setz von 2010“) als Organismus für gemeinsame Anlagen 

in Wertpapieren (OGAW) zugelassen. Die Gesellschaft hat J. 

Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., wel-

che als Verwaltungsgesellschaft gemäss Kapitel 15 des 

Gesetzes von 2010 zugelassen ist, als ihre Verwaltungsge-

sellschaft ernannt. 

Die Gesellschaft ist befugt, nennwertlose Investmentan-

teile („Aktien“) verschiedener Anlagesondervermögen 

(„Teilfonds“) auszugeben. Die Gesellschaft kann jederzeit 

Aktien zusätzlicher Teilfonds ausgeben. Der Prospekt wird 

durch einen entsprechenden Nachtrag ergänzt werden. 

Aktien der Teilfonds sind als Namensaktien erhältlich und 

können an jedem Bewertungstag erworben, veräussert o-

der in Aktien eines anderen Teilfonds der Gesellschaft um-

getauscht werden. Inhaberaktien werden keine ausgege-

ben. 

Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu Preisen, die auf die Buch-

haltungswährung des jeweiligen Teilfonds lauten. Werden 

Gelder für Zeichnungen in anderen Währungen als der je-

weiligen Buchhaltungswährung überwiesen, trägt der Anle-

ger sowohl die entsprechenden Kosten als auch das Wech-

selkurs- resp. Devisenrisiko für das Wechselgeschäft bei 

der Zahlstelle oder Verwahrstelle. Es kann eine Ausgabe-

kommission berechnet werden.  

Die konsolidierte Buchhaltungswährung der Gesellschaft 

ist der Euro. Die Berechnung des Nettoinventarwertes 

sämtlicher Teilfonds kann den Anhängen zu diesem Pros-

pekt entnommen werden. 

Die Buchhaltungswährung wird als diejenige Währung ver-

standen, in welcher die Buchhaltung eines Teilfonds ge-

führt wird. Sie muss mit der Referenzwährung eines Teil-

fonds nicht identisch sein. Referenzwährung ist diejenige 

Währung, in welcher eine Optimierung des Anlageerfolges 

angestrebt wird. Sie wird dem Namen des Teilfonds meist 

in Klammer beigefügt. Die Festlegung einer Referenzwäh-

rung ist insbesondere bei Strategiefonds (Portfolio Fonds) 

üblich, während Aktienfonds meist keine Referenzwährung 

kennen. Unter dem Begriff Anlagewährungen werden die 

Währungen verstanden, in welchen die Anlagen eines Teil-

fonds getätigt werden. Die Anlagewährungen müssen nicht 

identisch mit der Buchhaltungswährung oder Refe-

renzwährung sein. Im Allgemeinen erfolgt allerdings ein 

wesentlicher Teil der Anlagen in der Referenzwährung o-

der ist gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Un-

ter Bewertungstag versteht man in diesem Zusammen-

hang die üblichen Bankgeschäftstage (d.h. jeden Tag, an 

dem die Banken während der normalen Geschäftsstun-

den geöffnet sind, sofern in den Anhängen des Teilfonds 

zum Prospekt nicht anders geregelt) in Luxemburg und an 

anderen Standorten, wie gegebenenfalls in den Anhängen 

zum Prospekt für die einzelnen Teilfonds angegeben, mit 

Ausnahme von einzelnen, nicht gesetzlichen Ruhetagen 

in Luxemburg und an anderen Standorten, wie gegebe-

nenfalls in den Anhängen zum Prospekt für die einzelnen 

Teilfonds angegeben, sowie an Tagen, an welchen die 

Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des jeweili-

gen Teilfonds geschlossen sind bzw. 50% oder mehr der 

Anlagen des jeweiligen Teilfonds nicht adäquat bewertet 

werden können. Unter „nicht gesetzlichen Ruhetagen“ 

versteht man in diesem Zusammenhang Tage, an denen 

Banken und Finanzinstitute geschlossen sind. 

Die Gesellschaft ist unter dem Gesetz von 2010 dazu er-

mächtigt, einen oder mehrere Sonderprospekte zum Ver-

trieb von Aktien eines oder mehrerer Teilfonds zu erstel-

len. 

Die Aktien werden auf der Grundlage der Informationen 

dieses Prospektes, der KIIDs und des letzten geprüften 

und veröffentlichten Jahresberichtes und Halbjahresbe-

richtes, sofern dieser im Anschluss an den Jahresbericht 

bereits veröffentlicht ist, angeboten. Andere Informatio-

nen durch irgendwelche Person sind unzulässig. 

Potentielle Käufer von Aktien sollten sich selbst über die 

rechtlichen Anforderungen sowie die anzuwendenden De-

visenbestimmungen und Steuern des Landes ihrer Staats-

bürgerschaft oder ihres Wohnsitzes informieren oder bei 

Zweifel bezüglich des Inhalts des Prospektes eine Person 

konsultieren, die über den Fonds detailliert Auskunft ertei-

len kann. 

Die Aktien der Gesellschaft sind nicht gemäss dem United 

States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fas-

sung (der „Securities Act") registriert worden und werden 

auch in Zukunft nicht gemäss dem Securities Act regis-

triert. Sie dürfen in den USA, deren Territorien und allen 

Gebieten des US-amerikanischen Rechtsraums nicht US-

Personen oder Personen, die die Aktien für Rechnung o-

der zugunsten von US-Personen erwerben würden, ange-

boten oder verkauft werden. Jede Weiterveräusserung o-

der nochmaliges Anbieten von Aktien in den USA an US-
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Personen kann einen Verstoss gegen Gesetze der Verei-

nigten Staaten von Amerika darstellen. Aktien der Gesell-

schaft können nicht von US-Personen gezeichnet werden.  

Die Gesellschaft kann die Aktien eines Anlegers jederzeit 

zwangsweise zurückkaufen, falls diese Aktien gehalten 

werden von / für Rechnung von / oder im Namen von: 

 US Personen, 

 einer Person, welche der Gesellschaft die von dieser an-

gefragten erforderlichen Informationen oder Unterla-

gen zur Erfüllung ihrer rechtlichen oder aufsichtsrecht-

lichen Anforderungen im Sinne der (aber nicht be-

schränkt auf die) FATCA-Regelungen, nicht zur Verfü-

gung stellt, oder 

 einer Person, welche von der Gesellschaft als geeignet 

erachtet wird, ein potentielles finanzielles Risiko für die 

Gesellschaft zu begründen.  

 

Gemäss einer von der Commodity Futures Trading Commis-

sion („CFTC“) in Verbindung mit Konten einer qualifizierten 

berechtigten Person vorgesehenen Befreiung muss dieser 

Prospekt bei der CFTC nicht eingereicht werden und wurde 

nicht eingereicht. Die CFTC entscheidet nicht über die Vor-

teile einer Beteiligung an einem Handelsprogramm oder 

über die Richtigkeit bzw. Angemessenheit der Unterlagen 

eines „Commodity interests“ Handelsberaters. Folglich hat 

die CFTC diesen Prospekt weder geprüft noch genehmigt. 

 

. 

Die Gesellschaft weist die Investoren auf die Tatsache hin, 

dass jeglicher Investor seine Investorenrechte in ihrer Ge-

samtheit unmittelbar gegen die Gesellschaft dann geltend 

machen kann, insbesondere das Recht an Generalver-

sammlungen teilzunehmen, wenn der Investor selbst und 

mit seinem eigenen Namen in dem Register der Gesell-

schaft eingeschrieben ist. Wenn ein Investor über eine Zwi-

schenstelle in die Gesellschaft investiert hat, welche die In-

vestition in seinem Namen aber im Auftrag des Investors 

unternimmt, können nicht unbedingt alle Investorenrechte 

unmittelbar durch den Investor gegen die Gesellschaft gel-

tend gemacht werden. Investoren wird geraten, sich über 

ihre Rechte zu informieren. 

Angaben in diesem Prospekt in „Schweizer Franken“ oder 

„CHF“ beziehen sich auf die Währung der Schweiz; „US-Dol-

lar“ oder „USD“ beziehen sich auf die Währung der Verei-

nigten Staaten von Amerika; „Euro“ oder „EUR“ ist die Wäh-

rung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion; 

„Pfund Sterling“ oder „GBP“ bezieht sich auf die Währung 

von Grossbritannien; „Singapur-Dollar“ oder „SGD“ bezieht 

sich auf die Währung von Singapur; „Brasilianischer Real“ 

oder „BRL“ bezeichnet die Währung von Brasilien; „Austra-

lischer Dollar“ oder „AUD“ bezieht sich auf die Währung von 

Australien; „Japanischer Yen“ oder „JPY“ bezieht sich auf 

die Währung von Japan; „Schwedische Krone“ oder „SEK“ 

bezieht sich auf die Währung von Schweden; „Norwegische 

Krone“ oder „NOK“ bezeichnet die Währung von Norwegen. 

  

Vor der Investition in Teilfonds der Gesellschaft, sollten An-

leger Kapitel 3.2 „Risikoprofil und Risiken“ lesen und be-

rücksichtigen. 

 

 Organisation und Management 

 

2.1 Gesellschaftssitz 

Die Gesellschaft hat ihren Sitz 11-13, Boulevard de la Foire, 

L-1528 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.  

 

2.2 Verwaltungsrat 

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: 

 Urs Oberer (Präsident), Basel, Schweiz, Managing Di-

rector, Bank J. Safra Sarasin AG 

 Jules Moor, Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, 

Geschäftsführer (CEO Luxemburg), Banque J. Safra 

Sarasin (Luxembourg) SA. 

 Ronnie Neefs, Luxemburg, Grossherzogtum Luxem-

burg, Executive Director, J. Safra Sarasin Fund Ma-

nagement (Luxembourg) S.A. 

 Claude Niedner, Luxemburg, Grossherzogtum Luxem-

burg, Partner bei Arendt & Medernach S.A.  

 

2.3 Verwaltungsgesellschaft 

Am 3. Mai 2011 ernannte die Gesellschaft J. Safra Sarasin 

Fund Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsge-

sellschaft“) mittels eines zwischen der Gesellschaft und der 

Verwaltungsgesellschaft geschlossenen Verwaltungsge-

sellschafts-Dienstleistungsvertrags (der „Verwaltungsge-

sellschafts-Dienstleistungsvertrag“) zu ihrer Verwaltungs-

gesellschaft. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihren Sitz in 11-13, Boule-

vard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Grossherzogtum Lu-

xemburg und ist im Handels- und Firmenregister in Luxem-

burg unter der Nummer B 160.811 registriert. Die Verwal-

tungsgesellschaft wurde am 2. Mai 2011 in Form einer Ak-

tiengesellschaft nach den Gesetzen des Grossherzogtums 

Luxemburg gegründet. Die Satzung der Verwaltungsgesell-

schaft wurde erstmals am 19. Mai 2011 im Mémorial C, 
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Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“) veröf-

fentlicht und am 26. Mai 2014 letztmals geändert. Die vor-

genommene Änderung wurde am 14. August 2014 im „Mé-

morial“ veröffentlicht. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäss Kapitel 15 des Ge-

setzes von 2010 zugelassen. Das ausgegebene und voll 

eingezahlte Gesellschaftskapital der Verwaltungsgesell-

schaft bei der Gründung betrug eine Million fünf hundert 

Tausend Euro (EUR 1,500,000). 

Das Management Company Services Agreement wurde auf 

unbestimmte Zeit abgeschlossen. Es kann unter Beach-

tung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt 

werden. Falls der Vertrag gekündigt und nicht durch einen 

neuen Vertrag mit einer anderen Gesellschaft der Sarasin-

Gruppe ersetzt wird, ist die Gesellschaft verpflichtet, sofern 

es gefordert wird, ihre Firmenbezeichnung und die Namen 

der Teilfonds so zu ändern, dass sie das Wort „Sarasin“ 

und/oder die Buchstaben „JSS“ oder „Sar“ nicht mehr ent-

halten.  

 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft besteht 

aus: 

 Jules Moor (Präsident), Luxemburg, Grossherzogtum 

Luxemburg, Geschäftsführer, Banque J. Safra Sarasin 

(Luxembourg) S.A. 

 Michaela Imwinkelried, Basel, Schweiz, Geschäfts-

führer, J. Safra Sarasin Investmentfonds AG 

 Oliver Cartade, London, Vereinigtes Königreich, Head 

of the Asset Management, Bank J. Safra Sarasin AG, 

Basel  

 Leonardo Mattos, Luxemburg, Grossherzogtum Lux-

emburg, Geschäftsführer, J. Safra Sarasin Fund Man-

agement (Luxembourg) S.A. 

 Jan Stig Rasmussen, Luxemburg, Grossherzogtum 

Luxemburg, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied 

 

Die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft (der „Ma-

nagementausschuss) besteht aus: 

 Leonardo Mattos, Luxemburg, Grossherzogtum Lu-

xemburg 

 Valter Rinaldi, Basel, Schweiz 

 Ronnie Neefs, Luxemburg, Grossherzogtum Luxem-

burg 

 

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über eine Vergütungs-

politik im Einklang mit der Richtlinie 2009/65/EG. 

 

Die Vergütungspolitik legt Grundsätze fest, die für die Vergü-

tung der Führungskräfte, alle Mitarbeiter mit wesentlicher 

Bedeutung für das Risikoprofil der Anlagevehikel sowie alle 

Mitarbeiter mit unabhängiger Kontrollfunktion gelten. 

Die Vergütungspolitik steht insbesondere mit den folgen-

den Grundsätzen derart und insofern im Einklang, als im 

Hinblick auf die Grösse, die interne Organisation und die 

Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten der 

Verwaltungsgesellschaft angemessen ist: 

I. Sie berücksichtigt und fördert ein solides und effek-

tives Risikomanagement und gibt keine Anreize für 

das Eingehen von Risiken, die nicht den Risikoprofi-

len der Teilfonds entsprechen; 

II. Falls zutreffend und soweit anwendbar, erfolgt die 

Beurteilung der Leistung innerhalb eines mehrjähri-

gen Zeitrahmens, der für die den Anlegern der Teil-

fonds empfohlenen Haltedauern geeignet ist, um si-

cherzustellen, dass der Beurteilungsprozess sich 

an der längerfristigen Wertentwicklung der Teil-

fonds und ihren Anlagerisiken orientiert und dass 

die tatsächliche Zahlung von an der Wertentwick-

lung orientierten Teilen der Vergütung über diesen 

Zeitraum verteilt wird; 

III. Sie entspricht der Geschäftsstrategie sowie den Zie-

len, Werten und Interessen der Verwaltungsgesell-

schaft, des Fonds und der Aktionäre und beinhaltet 

Massnahmen zur Vermeidung von Interessenkon-

flikten; 

IV. Es besteht ein angemessenes Gleichgewicht zwi-

schen den festen und variablen Komponenten der 

Gesamtvergütung, und die feste Komponente der 

Vergütung macht einen ausreichend hohen Anteil 

an der Gesamtvergütung aus, um eine absolut fle-

xible Politik hinsichtlich der variablen Komponen-

ten der Vergütung zu ermöglichen, einschliesslich 

der Möglichkeit, keine variable Komponente zu 

zahlen. 

 

Die Vergütungspolitik wird vom Verwaltungsrat der Verwal-

tungsgesellschaft mindestens einmal pro Jahr festgelegt 

und geprüft. 

 

Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Ver-

waltungsgesellschaft, darunter eine Erläuterung zur Be-

rechnung der Gesamtvergütung und der festen und variab-

len Vergütungskomponenten sowie die Identitäten der Per-

sonen, die für die Gewährung der festen und variablen Ver-

gütung und Vorteile verantwortlich sind, sind auf 
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http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/inter-

net/fmlu erhältlich. Eine kostenlose Druckausgabe ist auf 

Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat schriftliche Pläne gefasst, 

die Massnahmen beinhalten, welche sie im Hinblick auf 

den jeweiligen Teilfonds ergreifen wird, falls sich eine der in 

der Tabelle in Aufstellung I aufgeführten Benchmarks we-

sentlich verändern oder nicht mehr zur Verfügung gestellt 

werden sollte (die „Notfallpläne“), wie es gemäss Artikel 28 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über 

Indizes, die bei Finanzinstrumenten oder Finanzkontrakten 

als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung ei-

nes Investmentfonds verwendet werden, in ihrer jeweils 

gültigen Fassung, (die „Benchmark-Verordnung“) vorge-

schrieben ist. Aktionäre können die Notfallpläne auf An-

frage kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsge-

sellschaft einsehen. 

 

Die Benchmarks, die in der Tabelle in Aufstellung I aufge-

führt sind, werden von dem neben der Bezeichnung der je-

weiligen Benchmark in der Tabelle angegebenen Rechts-

träger in seiner Funktion als Administrator im Sinne der 

Benchmark-Verordnung der jeweiligen Benchmark (einzeln 

jeweils ein „Benchmark-Administrator“ und gemeinsam die 

„Benchmark-Administratoren“) zur Verfügung gestellt. Der 

Status jedes Benchmark-Administrators in Bezug auf das 

in Artikel 36 der Benchmark-Verordnung genannt Register 

zum Datum dieses Prospekts ist neben dem Namen des 

betreffenden Benchmark-Administrators in Aufstellung 1 

aufgeführt. 

 

Die Liste der Benchmarks für die einzelnen Teilfonds, ein-

schliesslich der jeweiligen Benchmark-Administratoren, 

befindet sich in Aufstellung I dieses Prospekts. 

 

2.4 Anlageverwalter und Anlageberater / Beirat 

Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwor-

tung und Kontrolle ihre Tätigkeit als Anlageverwalter an ei-

nen oder mehrere durch die Aufsichtsbehörde genehmigte 

Anlageverwalter für jeden Teilfonds delegieren. Folgende 

Anlageverwalter können ernannt werden: 

 

Bank J. Safra Sarasin AG 

Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, CH-4051 

Basel, Schweiz, ist eine Schweizer Privatbank und unter-

steht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktauf-

sicht FINMA. Ihre Hauptaktivitäten umfassen die Anlagebe-

ratung und die Vermögensverwaltung für private und insti-

tutionelle Kunden sowie das Fondsgeschäft. Anlagestiftun-

gen, Corporate Finance und Finanzanalyse ergänzen das 

Dienstleistungsangebot.  

 

Sarasin & Partners LLP 

Sarasin & Partners LLP, Juxon House, 100 St. Paul’s 

Churchyard, London EC4M 8BU, Grossbritannien, wurde 

2007 als „Limited Liability Partnership“ unter englischem 

Recht gegründet. Sarasin & Partners LLP ist der Aufsicht 

der FCA unterstellt und besorgt Dienstleistungen im Be-

reich des Investmentmanagements. 

 

J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Ltd 

J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Ltd, 47 Ber-

keley Square, London W1J 5AU, Grossbritannien, wurde im 

Jahre 2010 unter den Rechtsvorschriften von Gibraltar ge-

gründet und ist der Aufsicht der FCA (Grossbritannien) un-

terstellt. J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Ltd 

besorgt Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwal-

tung an. 

 

Twelve Capital AG 

Twelve Capital AG mit Sitz in CH-8008 Zürich, 

Dufourstrasse 101, wurde am 16. Juli 2010 gegründet. 

Die Gesellschaft ist im Bereich Asset Management tätig, 

ist als Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanla-

gen zugelassen und untersteht der Aufsicht der Eidgenös-

sischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Im Rahmen des An-

lageverwaltungsprozesses kann der Anlageverwalter 

Twelve Capital AG in Bezug auf die von Twelve Capital AG 

verwalteten Teilfonds sich von Unternehmen der gleichen 

Unternehmensgruppe unterstützen lassen, beispiels-

weise durch Twelve Capital (UK) Ltd da die CSSF keine Ein-

wände gegen diese Form der Unterstützung erhoben hat. 

Die Verantwortung für sämtliche Anlageentscheidungen 

gegenüber der Gesellschaft und ihren Aktionären ver-

bleibt im Falle einer solchen Unterstützung bei der Twelve 

Capital AG. 

 

Federated Investment Counseling 

Federated Investment Counseling mit Sitz in Federated In-

vestors Tower, 1001 Liberty Avenue, Pittsburgh PA 15222, 

Pennsylvania, USA wurde am 4. November 1989 als ein 

Delaware Statutory Trust gegründet und ist eine Tochterge-
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sellschaft von Federated Hermes, Inc. Federated Invest-

ment Counseling ist als Anlageberater bei der Securities 

and Exchange Commission (SEC) registriert. 

 

Die vorgenannten Gesellschaften können grundsätzlich 

auch als Sub-Anlageverwalter für das Portfoliomanage-

ment eines Teilfonds ernannt werden. 

Information über die jeweiligen vom jeweiligen Anlagever-

walter beziehungsweise Sub-Anlageverwalter verwalteten 

Teilfonds ist aus dem Anhang zum entsprechenden Teil-

fonds ersichtlich.  

 

China Asset Management Co., Ltd 

China Asset Management Co., Ltd, mit Sitz in Zone A, Ti-

anzhu Airport Industrial Zone, Shunyi District, Peking, 

Volksrepublik China, wurde am 9. April 1998 gegründet. 

China Asset Management Co., Ltd ist ein von der chinesi-

schen Wertpapieraufsichtsbehörde (Chinese Securities Re-

gulatory Commission, CSRC) zugelassener Anlageverwal-

ter. China Asset Management Co., Ltd ist als eine Tochter-

gesellschaft von CITIC Securities Company Limited tätig. 

Sie legt Aktien-, Anleihen- und gemischte Investmentfonds 

sowie börsengehandelte Aktienfonds auf und verwaltet 

diese, ebenso wie getrennt geführte Konten für ihre Kun-

den. Sie investiert an den Märkten für börsengehandelte 

Aktien und Anleihen. 

 

Anlageberater / Beirat 

Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft unter eigener 

Verantwortung und Kontrolle einen oder mehrere Anlage-

berater oder Beirat/Beiräte ohne Entscheidungsbefugnis 

für jeden Teilfonds ernennen. 

Die Anlageverwalter und Anlageberater / Beiräte können 

jederzeit untereinander in ihren Aufgaben betreffend die 

einzelnen Teilfonds ausgetauscht werden, wobei jeweils 

ein Anlageverwalter nur durch einen anderen Anlagever-

walter ersetzt werden kann. Ein Anlageberater / Beirat 

kann sowohl durch einen anderen Anlageberater / Beirat 

oder einen anderen Anlageverwalter ersetzt werden. Eine 

aktuelle Liste betreffend der Anlageverwalter oder Anlage-

berater der einzelnen Teilfonds kann bei der Gesellschaft 

angefordert werden. Die Anlageverwalter und Anlagebera-

ter der einzelnen Teilfonds sind jeweils auch im Jahres- und 

Halbjahresbericht der Gesellschaft aufgeführt. 

 

2.5 Verwahrstelle und Zahlstelle 

Aufgaben der Verwahrstelle 

Die Gesellschaft hat RBC Investor Services Bank S.A., 

(„RBC“) mit eingetragenem Sitz in 14, Porte de France, L-

4360 Esch-sur-Alzette, Grossherzogtum Luxemburg, zur 

Verwahrstelle und zur Hauptzahlstelle (die „Verwahrstelle“) 

der Gesellschaft bestellt, die verantwortlich ist für die 

 

a) Verwahrung der Vermögenswerte, 

b) Aufsichtspflichten, 

c) Überwachung der Cashflows, und 

d) Funktionen der Hauptzahlstelle. 

Dies steht im Einklang mit dem Gesetz von 2010 sowie 

dem Vertrag über die Verwahrstelle und die Hauptzahlstelle 

vom 13. Oktober 2016, der zwischen der Gesellschaft und 

RBC geschlossen wurde (der „Vertrag über die Verwahr-

stelle und Hauptzahlstelle“). 

 

Die RBC Investor Services Bank S.A. ist beim Luxemburger 

Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 

47.192 registriert und wurde 1994 unter dem Namen „First 

European Transfer Agent“ gegründet. Das Unternehmen 

verfügt über eine Lizenz zur Erbringung von Bankdienstleis-

tungen gemäss dem luxemburgischen Gesetz vom 5. April 

1993 über den Finanzdienstleistungssektor und ist spezia-

lisiert auf Verwahrung, Fondsverwaltung und damit verbun-

dene Dienstleistungen. Ihr Aktienkapital belief sich zum 31. 

Oktober 2021 auf etwa EUR 1,145,212,000. 

 

Die Verwahrstelle wurde von der Gesellschaft autorisiert, 

ihre Verwahrungsaufgaben (i) an Bevollmächtigte in Bezug 

auf andere Vermögenswerte und (ii) an Unterverwahrstel-

len in Bezug auf Finanzinstrumente zu delegieren und Kon-

ten bei solchen Unterverwahrstellen zu eröffnen. 

 

Eine aktuelle Beschreibung von durch die Verwahrstelle 

übertragenen Verwahrfunktionen und eine aktuelle Liste 

der Bevollmächtigten und Unterverwahrstellen ist auf An-

frage bei der Verwahrstelle oder über folgenden Weblink er-

hältlich: 

https://apps.rbcits.com/RFP/gmi/updates/Ap-

pointed%20subcustodians.pdf 

 

Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben gemäss dem Gesetz von 

2010 sowie dem Vertrag über die Verwahrstelle und Haupt-

zahlstelle hat die Verwahrstelle ehrlich, redlich, professio-

nell, unabhängig und allein im Interesse der Gesellschaft 

und der Aktionäre zu handeln. 
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Im Rahmen ihrer Aufsichtspflichten wird die Verwahrstelle: 

 sicherstellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, der Rück-

kauf, die Rücknahme und die Annullierung von Aktien 

im Auftrag der Gesellschaft gemäss dem Gesetz von 

2010 und der Satzung der Gesellschaft erfolgen; 

 gewährleisten, dass der Wert der Aktien gemäss dem 

Gesetz von 2010 und der Satzung der Gesellschaft be-

rechnet wird; 

 die Anweisungen der Gesellschaft oder Verwaltungsge-

sellschaft, die im Namen der Gesellschaft handelt, 

durchführen, es sei denn, sie verstossen gegen das Ge-

setz von 2010 oder die Satzung der Gesellschaft; 

 sicherstellen, dass bei Transaktionen, an denen die 

Vermögenswerte der Gesellschaft beteiligt sind, die 

entsprechende Gegenleistung innerhalb der üblichen 

Fristen bei der Gesellschaft eingeht; 

 sicherstellen, dass die Erträge der Gesellschaft gemäss 

dem Gesetz von 2010 oder der Satzung der Gesell-

schaft verwendet werden. 

 

Die Verwahrstelle wird ferner gewährleisten, dass die Cash-

flows in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 2010 sowie 

dem Vertrag über die Verwahrstelle und Hauptzahlstelle 

angemessen überwacht werden. 

 

Interessenkonflikte der Verwahrstelle 

Gelegentlich können Interessenkonflikte zwischen der Ver-

wahrstelle und den Bevollmächtigten auftreten, z. B. wenn 

ein ernannter Bevollmächtigten eine Konzerngesellschaft 

ist, die eine Vergütung für eine andere, für die Gesellschaft 

erbrachte Verwahrungsdienstleistung erhält. Die Verwahr-

stelle analysiert kontinuierlich auf der Grundlage geltender 

Gesetze und Vorschriften potenzielle Interessenkonflikte, 

die bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten entstehen können. 

Jeder identifizierte potenzielle Interessenkonflikt wird in 

Übereinstimmung mit den in Bezug auf Interessenkonflikte 

gültigen Bestimmungen der Verwahrstelle gehandhabt, 

welche den geltenden Gesetzen und Vorschriften für Kre-

ditinstitute gemäss dem luxemburgischen Gesetz vom 5. 

April 1993 über den Finanzdienstleistungssektor unterlie-

gen. 

 

Darüber hinaus können potenzielle Interessenkonflikte 

können durch die von der Verwahrstelle und/oder ihren 

verbundenen Unternehmen für die Gesellschaft, die Ver-

waltungsgesellschaft und/oder andere Parteien bereitge-

stellten sonstigen Dienstleistungen auftreten. Die Verwahr-

stelle und/oder ihre verbundenen Unternehmen können 

als Verwahrstelle, Depotbank und/oder Verwalter anderer 

Fonds tätig sein. Es ist daher möglich, dass die Verwahr-

stelle (oder eines ihrer verbundenen Unternehmen) im Ver-

laufe ihrer Geschäftstätigkeit Interessenkonflikte oder po-

tenzielle Interessenkonflikte mit der Gesellschaft, der Ver-

waltungsgesellschaft und/oder anderen Fonds haben 

kann, für die die Verwahrstelle (oder eines ihrer verbunde-

nen Unternehmen) tätig ist. 

 

RBC hat Bestimmungen zum Umgang mit Interessenkon-

flikten eingeführt, die regelmässig aktualisiert werden und 

auf folgende Punkte abzielen: 

 Identifizierung und Analyse potenzieller Situationen, 

aus denen Interessenkonflikte entstehen können; 

 Aufzeichnung, Handhabung und Überwachung solcher 

Situationen, indem folgende Massnahmen ergriffen 

werden: 

• Funktionale und hierarchische Trennung, um si-

cherzustellen, dass Transaktionen nach dem 

Fremdvergleichsprinzip im Hinblick auf die Tätigkeit 

der Verwahrstelle erfolgen; 

• Vorsichtsmassnahmen, um Aktivitäten zu unterbin-

den, welche Anlass zur Entstehung von Interessen-

konflikten geben könnten, darunter: 

• RBC und Dritte, an die Verwahrungsaufgaben 

delegiert wurden, nehmen keine Anlageverwal-

tungsmandate an; 

• RBC akzeptiert keine Delegation der Compli-

ance- und Risikomanagementfunktionen; 

• RBC hat ein solides Eskalationsverfahren einge-

richtet, um sicherzustellen, dass aufsichtsrecht-

liche Verstösse an die Compliance-Abteilung ge-

meldet werden, welche wesentliche Verstösse 

an das oberes Management und den Verwal-

tungsrat von RBC meldet; 

• Eine für diese Zwecke permanent eingerichtete 

interne Prüfungsabteilung nimmt eine unabhän-

gige und objektive Risikobewertung und Evalu-

ierung der Angemessenheit und Wirksamkeit in-

terner Kontrollmechanismen und Governance-

Verfahren vor. 

 

RBC bestätigt, dass auf der Grundlage der oben gemachten 

Angaben keine potenziellen Situationen, aus denen Interes-

senkonflikte entstehen können, identifiziert werden konn-

ten. 
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Aktuelle Informationen zur vorstehend erwähnten Interes-

senkonflikt-Politik sind auf Anfrage bei der Verwahrstelle 

oder über den folgenden Weblink erhältlich: 

https://www.rbcits.com/en/who-we-are/governance/ 

information-on-conflicts-of-interest-policy.page 

 

2.6 Hauptverwaltung, Domizil-, Register- und Transfer-

stelle 

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft haben 

durch Vertrag vom 17. Juni 2013 („Administration Agency 

Agreement“) die RBC Investor Services Bank S.A. beauf-

tragt und die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Funktionen 

als Zentralverwaltung an die RBC Investor Services Bank 

S.A. als Hauptverwaltung-, Register- und die das Aktienre-

gister führende Stelle für Namensaktien delegiert. Dieser 

Vertrag gilt für unbestimmte Zeit und kann von jeder Ver-

tragspartei mit einer Frist von 90 Tagen gekündigt wer-

den. 

 

Die Gesellschaft hat durch Vertrag vom 17. Juni 2013 

(„Domiciliary and Corporate Agency Agreement”) die 

RBC Investor Services Bank S.A. als Domizilstelle der 

Gesellschaft in Luxemburg beauftragt. Dieser Vertrag gilt 

für unbestimmte Zeit und kann danach von beiden Ver-

tragsparteien mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt 

werden. 

 

2.7 Vertriebsstellen 

Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsstellen be-

nennen, die Aktien in einem oder mehreren der Teilfonds 

zum Verkauf anbieten. Die Namen und Adressen dieser 

Vertriebsstellen werden auf Anfrage mitgeteilt. 

 

2.8 Wirtschaftsprüfer und Rechtsberater 

 

Wirtschaftsprüfer  

Deloitte Audit, société à responsabilité limitée, 20, Boule-

vard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg, Grossherzog-

tum Luxemburg 

 

Rechtsberater 

Arendt & Medernach S.A., 41A, avenue J.F. Kennedy, L-

2082 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg 

 Anlagegrundsätze 

3.1 Anlageziele, Anlagepolitik, ESG-bezogene Informati-

onen und Typisches Risiko- und Anlegerprofil der 

Teilfonds 

Die Anlagepolitik der Teilfonds ist auf einen langfristigen 

Vermögenszuwachs, beziehungsweise für einzelne Teil-

fonds auf einen hohen und stetigen Ertrag ausgerichtet. Es 

wird in ein breit gestreutes Portefeuille von übertragbaren 

Wertpapieren und anderen zulässigen Anlagewerten (nach-

folgend „Wertpapiere und andere Anlagen“) angelegt. Da-

bei erfolgen die Investitionen nach dem Grundsatz der Risi-

kostreuung und gemäss den Anlagebeschränkungen 

(siehe Kapitel 3.3 „Anlagebeschränkungen“) unter Berück-

sichtigung der Sicherheit des Kapitals sowie dessen nomi-

neller Werterhaltung. 

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Vermögen der ein-

zelnen Teilfonds gemäss den im jeweiligen Anhang be-

schriebenen Anlagestrategien, vorwiegend in Wertpapieren 

sowie anderen zulässigen Anlagen investiert, die auf die 

Währung der Teilfonds oder auf die Währung eines anderen 

Mitgliedstaates der OECD oder auf Euro lauten, und die an 

einer offiziellen Börse oder an anderen geregelten Märkten 

eines zugelassenen Staates (siehe „Anlagebeschränkun-

gen“) gehandelt werden. 

Neben den Wertpapieren und sonstigen gemäss den Anla-

gebeschränkungen zulässigen anderen Anlagen können 

auch liquide Mittel gehalten werden. 

Anlagen der einzelnen Teilfonds in anderen Währungen als 

derjenigen, in der der Ausgabepreis berechnet ist, sind zu-

lässig und können zur Vermeidung von Währungsrisiken 

durch Devisentransaktionen abgesichert werden. 

Die einzelnen Teilfonds können sich zur ordentlichen Ver-

waltung des Wertpapierbestandes der verfügbaren Techni-

ken und der verfügbaren Derivate zu den im Kapitel 3.4. ge-

nannten Bedingungen bedienen. Es besteht für sämtliche 

Teilfonds die Möglichkeit, die im Kapitel „Einsatz von Deri-

vaten und Techniken und Instrumenten“ vorgesehenen de-

rivativen Finanzinstrumente nicht nur zur Absicherung von 

Risiken einzusetzen, wobei damit potentielle Verpflichtun-

gen eingegangen werden können, die das Nettovermögen 

des Teilfonds wie im Gesetz von 2010 vorgesehen um ma-

ximal 100% übersteigen. Wenn die Möglichkeit ausge-

schöpft werden soll, wird dies im Anhang des jeweiligen 

Teilfonds ausgeführt.  

Dies ermöglicht, dass im Rahmen der ordentlichen Anlage-

politik die zugelassenen Anlagen unter Berücksichtigung 

der Bedingungen und Anlagegrenzen im Kapitel „Einsatz 



Prospekt 

10 | JSS Investmentfonds  

von Derivaten und Techniken und Instrumenten“ sowohl di-

rekt erfolgen können, aber auch indirekt über den Kauf von 

Optionen, Calls, Futures oder den Verkauf von Puts möglich 

sind. Gleichzeitig sind Geschäfte zur Absicherung von Kurs-

, Zins- und Währungsrisiken auf alle in einem Teilfonds zu-

gelassenen Anlagen möglich. Die Gesellschaft berücksich-

tigt beim Einsatz von besonderen Anlagetechniken und Fi-

nanzinstrumenten (insbesondere beim Einsatz derivativer 

Finanzinstrumente und strukturierter Produkte) betreffend 

eines jeden Teilfonds die Aufrechterhaltung einer ange-

messenen Liquidität. 

Falls und soweit dies im Anhang des jeweiligen Teilfonds 

vorgesehen ist, dürfen die Teilfonds in Wertpapieren mit 

Non-Investment-Grade-Rating oder in Wertpapieren ohne 

Bonitätsrating, notleidenden Wertpapieren („distressed 

securities“), forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) so-

wie in Pflichtwandelanleihen (Contigent convertible bonds, 

„CoCos“) anlegen. Darf ein Teilfonds derartige Anlagen vor-

nehmen, dann enthält der Anhang des betreffenden Teil-

fonds eine konkrete Beschreibung dieser Anlagen ein-

schliesslich spezifischer Risikohinweise. 

Keiner der Teilfonds wird Wertpapierfinanzierungsge-

schäfte (securities financing transactions) (d.h. (a) Pensi-

onsgeschäfte, (b) Wertpapier- oder Rohstoffleihgeschäfte 

oder Wertpapier- oder Rohstoffverleihgeschäfte, (c) Kauf-

/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte 

oder (d) Lombardgeschäfte (margin lending transactions)) 

oder Total Return Swaps einsetzen, die der Verordnung (EU) 

2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wert-

papierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung 

sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 un-

terliegen. 

Das Anlageziel, die Anlagepolitik und das typische Risiko- 

und Anlegerprofil eines jeden Teilfonds werden in den An-

hängen zu diesem Prospekt ausführlicher beschrieben. 

Zur Vermeidung von Missverständnissen: In Bezug auf die 

Angaben im Abschnitt „B. DIE TEILFONDS“ zu Teilfonds, die 

aktiv verwaltet werden und keine Benchmark nachbilden, 

jedoch mit Bezugnahme auf eine bestimmte Benchmark 

verwaltet werden, wird klargestellt, dass diese Teilfonds mit 

Bezugnahme auf die betreffenden Benchmarks verwaltet 

werden, um ihre Performance zu Vergleichszwecken mit 

den Benchmarks zu messen und zu überwachen. Die Be-

standteile der Portfolios dieser Teilfonds beschränken sich 

daher nicht auf die Bestandteile der betreffenden Bench-

marks. 

 

Die Benchmarks der einzelnen Teilfonds sind in den Jah-

res- und Halbjahresberichten sowie in den wesentlichen 

Anlegerinformationen aufgeführt. 

 

Weitere nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen 

Für die Zwecke der EU-Verordnung (EU) 2019/2088 über 

nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanz-

dienstleistungssektor (die „SFDR“) werden Teilfonds mit ei-

ner expliziten umweltbezogene, soziale und die Unterneh-

mensführung („ESG“)-Anlagestrategie wie folgt kategori-

siert: 

 

1. Teilfonds, die ökologische oder soziale Merkmale bewer-

ben 

Diese Teilfonds gelten als Finanzprodukte gemäss Art. 8(1) 

der SFDR und weitere Informationen sind im jeweiligen Teil-

fondsspezifischen Teil B „Die Teilfonds“ und in Aufstellung 

V „SFDR Offenlegungen“ zu finden. 

 

Diese Teilfonds sind: 

 JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Cor-

porate IG 

 JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced 

(CHF) 

 JSS Twelve Sustainable Insurance Bond 

 JSS Sustainable Bond – Global Short-term 

 JSS Sustainable Bond – Total Return Global 

 JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportuni-

ties 

 JSS Sustainable Equity – Systematic Emerging 

Markets 

 JSS Sustainable Equity – Global Dividend 

 JSS Sustainable Equity – Global Thematic 

 JSS Sustainable Bond CHF 

 JSS Sustainable Bond – EUR Corporates 

 JSS Sustainable Equity – Europe 

 JSS Sustainable Equity – Real Estate Global 

 JSS Sustainable Equity – USA 

 JSS Sustainable Equity – Next-Gen Consumer 

 JSS Sustainable Equity – Tech Disruptors 

 JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Local 

Currency 

 JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced 

(EUR) 

 JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Growth 

(EUR) 
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2. Teilfonds mit einem nachhaltigen Investitionsziel 

Diese Teilfonds gelten als Finanzprodukte gemäss Art. 9(1), 

(2) und (3) der SFDR und weitere Informationen sind im je-

weiligen Teilfondsspezifischen Teil B „Die Teilfonds“ und in 

Aufstellung V „SFDR Offenlegungen“ zu finden. 

 

Diese Teilfonds sind: 

- JSS Sustainable Equity – Global Climate 2035  

- JSS Sustainable Equity – Green Planet. 

- JSS Sustainable Bond – Euro Broad 

 

3. Teilfonds, die keine ökologischen order sozialen-Merk-

male bewerben und/oder kein nachhaltiges Anlageziel ver-

folgen 

Diese Teilfonds bewerben keine ökologischen oder sozia-

len Merkmale und/oder weisen keine ESG-Anlageziele auf, 

und die diesen Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen 

tragen den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. die in der Verordnung (EU) 2020/852 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 

2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung 

nachhaltiger Investitionen in ihrer jeweils geltenden Fas-

sung (die "Taxonomie-Verordnung") festgelegt sind, keine 

Rechnung. 

 

Diese Teilfonds sind: 

- JSS Equity – All China 

- JSS Bond – USD High Yield 

 

Wertentwicklung in der Vergangenheit 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit der Teilfonds ist, 

soweit verfügbar, in den entsprechenden „Wesentlichen 

Anlegerinformationen“ der jeweiligen Aktienklasse der Teil-

fonds enthalten. 

 

3.2 Risikoprofil und Risiken 

Nebst den nachstehend dargelegten generellen Risiken er-

geben sich aus den Teilfonds spezifischen Anhängen spe-

zifische Risikohinweise. 

 

3.2.1 Generelles Risikoprofil 

Die Investitionen eines Teilfonds können Schwankungen 

unterliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der 

gehaltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich einge-

setzten Kapital entspricht.  

Entspricht die Bezugswährung des Anlegers nicht der Anla-

gewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. 

 

Generelle Risiken  

Marktrisiko  

Der Wert der Anlagen in einem Teilfonds wird durch diverse 

Faktoren (Marktentwicklung, Kreditrisiko etc.) beeinflusst. 

Aus diesem Grund besteht keine Garantie, dass das Anla-

geziel eines Teilfonds erreicht wird und dass ein Anleger 

den investierten Betrag bei einem Verkauf vollumfänglich 

zurückerhalten wird. 

Der Wert der Anlagen, in welchen der Teilfonds investiert 

ist, wird u.a. durch konjunkturelle Faktoren, rechtliche und 

fiskalische Rahmenbedingungen sowie Veränderungen 

des Anlegervertrauens bzw. -verhaltens beeinflusst. 

Der Wert von Aktien und Obligationen wird zudem durch un-

ternehmens- bzw. emittentenspezifische Faktoren sowie 

allgemeine Markt- oder Wirtschaftsbedingungen beein-

flusst. Aktien von Unternehmen in Wachstumssektoren 

(z.B. Technologie) oder Schwellenländern sowie Aktien von 

kleinkapitalisierten Unternehmen (Small und Mid Caps) 

sind mit vergleichsweise höheren Kursrisiken behaftet. An-

leihen von Unternehmen beinhalten normalerweise ein hö-

heres Risiko als Anlagen in Staatspapiere. Das Risiko steigt 

an, je tiefer die Qualitätsbeurteilung eines Schuldners 

durch eine Rating- Agentur ausfällt. Anleihen ohne Rating 

können riskanter als Anleihen mit einem „Investment 

Grade Rating“ sein.  

Für Aktien besteht das Risiko darin, dass ihr Wert aufgrund 

veränderter Wirtschaftsbedingungen oder enttäuschter Er-

wartungen sinken kann und Anleger, beziehungsweise der 

Teilfonds, nicht den vollen Wert der ursprünglichen Inves-

tition erhalten. Im Falle von Anleihen führen die oben er-

wähnten Faktoren dazu, dass nicht garantiert werden 

kann, dass sämtliche Emittenten ihren Zahlungsverpflich-

tungen vollumfänglich und termingerecht nachkommen 

können.  

Der Wert eines Teilfonds kann zudem durch politische Ent-

wicklungen beeinflusst werden. So können Gesetzes- oder 

Steueränderungen, Einschränkungen betreffend ausländi-

scher Investitionen oder Beschränkungen des freien Devi-

senverkehrs in Ländern, in denen der Teilfonds investiert 

ist, den Kurs eines Teilfonds negativ beeinflussen. 

 

Zinssatzrisiko 

Der Wert von Obligationen kann insbesondere auch durch 

Veränderungen im Zinsniveau beeinflusst werden. Das da-

mit verbundene Risiko besteht darin, dass der Wert von Ob-

ligationen sinken kann und der Verkaufspreis einer Investi-

tion des Teilfonds unter dem Einstandspreis liegt. 
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Kredit- und Gegenparteienrisiko 

Teilfonds, welche mit Drittparteien geschäftliche Beziehun-

gen, inkl. ausserbörslichen, eingehen (Kreditaufnahme, 

Geldmarktanlagen, Emittenten von Derivaten, u.a.), sind ei-

nem Gegenparteienrisiko ausgesetzt, d.h. dass die Dritt-

parteien ihren Verpflichtungen gegebenenfalls nicht voll-

umfänglich nachkommen können. 

 

Wechselkurs- bzw. Devisenrisiko 

Investiert ein Teilfonds in andere Währungen als der Buch-

haltungswährung (Fremdwährungen), besteht für diesen 

Teilfonds ein Wechselkursrisiko. Daraus resultiert, dass 

Währungsschwankungen sich ungünstig auf den Wert der 

Teilfondsanlagen auswirken können. Je nach Bezugswäh-

rung des Anlegers können sich Währungsschwankungen 

negativ auf den Wert seiner Anlage auswirken. 

Der Anlageverwalter wird sich zudem bemühen, Kapitalan-

lagen gegenüber der Referenzwährung der jeweiligen Akti-

enklassen mit Namensbestandteil ‹hedged› gegen Wäh-

rungsschwankungen weitgehend abzusichern. Es kann je-

doch nicht ausgeschlossen werden, dass sich trotzdem 

Währungsschwankungen zum Nachteil der entsprechen-

den Aktienklassen dieses Teilfonds auswirken. 

Konzentrationsrisiko 

Unternehmens- bzw. emittentenspezifische Risiken (Preis-

rückgang oder Ausfall) nehmen mit höherer Gewichtung 

(Anteil am Teilfonds) zu. Mittels Begrenzung und Überwa-

chung der Emittentenkonzentration können diese Risiken 

reduziert werden. 

 

Liquiditätsrisiken 

Ein OGAW ist verpflichtet, Aktien auf Verlangen eines Aktio-

närs zurückzunehmen. Teilfonds sind Liquiditätsrisiken 

ausgesetzt, wenn sie bestimmte Anlagen nicht kurzfristig 

verkaufen oder schliessen können und dadurch ihren Zah-

lungsverpflichtungen nicht termingerecht nachkommen 

können. Auf Ebene der Vermögenswerte wird das Liquidi-

tätsrisiko gemindert, indem auf Portfolioebene ausrei-

chend hochliquide Anlagen gehalten werden (unter norma-

len und angespannten Marktbedingungen). Das Liquidi-

tätsrisiko durch Verbindlichkeiten wird verwaltet, indem die 

historischen und erwarteten Nettoabflüsse (unter norma-

len und angespannten Marktbedingungen), umfangreiche 

Bestände einzelner Aktionäre und weitere potenzielle Zah-

lungsverpflichtungen (z. B. Nachschusspflichten oder Zins-

zahlungen) überwacht werden. Auf Teilfondsebene wird si-

chergestellt, dass die entsprechenden Instrumente zum Li-

quiditätsmanagement sowie die Rücknahmebedingungen 

im Hinblick auf die Anlagestrategie des Teilfonds und seine 

zugrunde liegenden Vermögenswerte angemessen sind. 

 

Im Falle unzureichender Portfolioliquidität oder sonstiger 

Liquiditätsprobleme ist die permanente Risikomanage-

mentfunktion von J. Safra Sarasin Fund Management (Lu-

xembourg) S.A. dafür zuständig, das Problem dem Verwal-

tungsrat des Fonds zu melden, der wiederum über die Er-

greifung angemessener Abhilfemassnahmen entscheidet, 

die im Einklang mit der Risikopolitik der Verwaltungsgesell-

schaft stehen. 

 

Operationelles Risiko inklusive Abwicklungsrisiko 

Teilfonds sind aufgrund der Zusammenarbeit mit externen 

Parteien diversen betrieblichen Risiken ausgesetzt, die ei-

nen Schaden verursachen können. Grundsätzlich wird bei 

operationellen Risiken zwischen internen und externen Er-

eignissen unterschieden. Zu internen Ereignissen zählen 

dabei (i) unzureichende interne Prozesse sowie (ii) mensch-

liches oder (iii) Systemversagen. Unter unzureichenden in-

ternen Prozessen werden unangemessene oder mangel-

hafte Verfahren, ungenügende interne Kontrollmechanis-

men, nicht berücksichtigte oder nicht erfasste Verstösse 

sowie mangelhafte Aufgabenabgrenzung verstanden. 

Menschliches Versagen umfasst u.a. mangelnde Kapazi-

tätsplanung, Abhängigkeiten von Schlüsselpersonen, man-

gelhafte oder ineffektive Geschäftsführung, unentdeckte 

Geldwäsche oder Diebstähle, unzureichend qualifiziertes 

Personal und Betrug. Bei Systemversagen kann es sich um 

ungeeignete Zugriffskontrolle, fehlende Geschäftskontinu-

itätsplanung, unangemessene Systeme, fehlende System-

wartung und -überwachung sowie mangelnde Systemsi-

cherheit handeln. Von externen Ereignissen wird hingegen 

z.B. bei Betrug durch externe Personen, Naturkatastro-

phen, geopolitischen Risiken sowie Marktereignissen ge-

sprochen. Zu operationellen Risiken gehören schliesslich 

auch Rechts- und Dokumentationsrisiken sowie Risiken, 

die aus den für den Teilfonds betriebenen Handels-, Ab-

rechnungs- und Bewertungsverfahren resultieren. Teil-

fonds, welche mit Drittparteien handeln, sind einem Ab-

wicklungsrisiko (Settlement-Risiko) ausgesetzt, d.h. dem 

Risiko, dass die Drittparteien ihren Verpflichtungen gege-

benenfalls nicht vollumfänglich und termingerecht nach-

kommen können. 
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Derivate-Risiko (Risiken im Zusammenhang mit dem Ein-

satz derivativer Produkte) 

Marktrisiken haben bei derivativen Produkten einen deut-

lich grösseren Einfluss als bei direkten Anlageformen. An-

lagen in derivativen Produkten können daher sehr grossen 

Schwankungen unterliegen. Derivate bergen jedoch nicht 

wie traditionelle Anlagen nur das Marktrisiko sondern dar-

über hinaus noch eine Anzahl weiterer Risiken, die berück-

sichtigt werden müssen:  

 Beim Einsatz von Derivaten besteht ein Kreditrisiko, 

wenn eine involvierte Drittpartei (Gegenpartei) die Ver-

pflichtung des Derivatekontraktes nicht einhält. Für 

ausserbörslich gehandelte Derivate (OTC) ist das Kre-

ditrisiko im Allgemeinen höher als das Risiko börsenge-

handelter Derivate. Bei ausserbörslich gehandelten De-

rivaten muss daher bei der Bewertung des potentiellen 

Kreditrisikos die Bonität der Gegenparteien miteinbezo-

gen werden. Im Falle eines Konkurses oder der Insolvenz 

einer Gegenpartei kann es für den jeweiligen Teilfonds zu 

Verzögerungen in der Abwicklung von Positionen und er-

heblichen Verlusten, einschliesslich Wertminderungen 

der vorgenommenen Anlagen während des Zeitraums, 

während dessen der Teilfonds seine Ansprüche durchzu-

setzen versucht, zur Erfolglosigkeit der Realisierung von 

Gewinnen während dieses Zeitraums sowie zu Ausga-

ben, die im Zusammenhang mit der Durchsetzung dieser 

Rechte anfallen, kommen. Ebenso besteht die Möglich-

keit, dass die Derivatekontrakte beispielsweise durch 

Konkurs, hinzukommende Gesetzeswidrigkeiten oder 

durch eine Änderung der steuerrechtlichen oder buch-

halterischen Gesetzesregelungen zu den bei Abschluss 

des Vertrages geltenden Bestimmungen beendet wer-

den. Anleger müssen sich bewusst sein, dass die Insol-

venz einer Gegenpartei generell zu einem Verlust des 

Teilfonds führt, der erheblich sein kann. 

 Liquiditätsrisiken können bei Derivaten auftreten, wenn 

der entsprechende Markt illiquide ist, wie dies bei aus-

serbörslich gehandelten Derivaten häufig der Fall ist. 

Zudem bergen Derivate ein Bewertungsrisiko, weil die 

Kursbestimmung in vielen Fällen komplex ist und gege-

benenfalls von subjektiven Faktoren beeinflusst wird.  

 Ausserbörslich gehandelte Derivate (OTC) sind einem 

erhöhten Settlement-Risiko ausgesetzt.  

                                                                        

 
1 Die Gesellschaft investiert nicht in Rohstoffe weder direkt, noch indirekt. 

 Zudem unterliegen Derivate gegebenenfalls einem Ma-

nagementrisiko, da Derivate nicht immer in einem di-

rekten oder parallelen Verhältnis zum Wert der zu-

grunde liegenden Instrumente stehen, von denen sie 

abgeleitet werden. Aus diesem Grund kann nicht garan-

tiert werden, dass mit dem Einsatz derivativer Produkte 

das Anlageziel erreicht werden kann.  

 Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Teil-

fonds infolge einer unerwarteten Entwicklung des 

Marktpreises bei Fälligkeit Verluste erleidet. 

 Kursänderungen des Basiswertes können den Wert ei-

nes Optionsrechtes oder Terminkontrakts bis hin zur 

Wertlosigkeit vermindern. Dies kann sich negativ auf 

den Wert des Teilfonds auswirken. 

 Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option 

nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte 

nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Teil-

fonds gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf 

von Optionen besteht die Gefahr, dass das Teilfonds zur 

Abnahme von Vermögenswerten zu einem höheren als 

dem aktuellen Marktpreis, oder zur Lieferung von Ver-

mögenswerten zu einem niedrigeren als dem aktuellen 

Marktpreis verpflichtet wird. Das Teilfonds erleidet 

dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus der 

eingenommenen Optionsprämie. 

 Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert 

des Teilfonds stärker beeinflusst werden, als dies beim 

unmittelbaren Erwerb des Basiswertes der Fall wäre. 

 Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Ge-

gengeschäftes (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden 

welche den Wert des Teilfonds mindern können. 

 Bei ausserbörslich gehandelten Derivaten steht in der 

Regel kein Marktpreis zur Verfügung, dies kann auf Teil-

fonds-Ebene zu Bewertungsproblemen führen. 

 

Die Gesellschaft kann „Commodity interests“1 , dies 

schliesst bestimmte „Swaps“, „Options“, „Futures“ und 

„Leveraged Transactions“ ein (wie näher in dem Commo-

dity Exchange Act von 1936 (in seiner jeweils gültigen Fas-

sung) und in den darunter verkündeten Rechtsvorschriften 

definiert) handeln, jedoch ist der Anlageverwalter gemäss 

CFTC rule 4.13(a)(3) von der Registrierung bei der US-Auf-

sichtsbehörde für den Warenterminhandel (Commodity Fu-

tures Trading Commission („CFTC“)) als Terminverwalter 

(Commodity Pool Operator („CPO“)) befreit. Daher ist der 
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Anlageverwalter im Gegensatz zu einem registrierten CPO 

nicht verpflichtet, den Zeichnern ein Informationsdoku-

ment oder einen zertifizierten Jahresbericht zu übermitteln, 

der den Anforderungen der CFTC-Rules entspricht, die an-

sonsten für registrierte CPO gelten. 

 

Der Anlageverwalter kommt für die Befreiung unter ande-

rem unter der Voraussetzung in Frage, dass (i) jeder Zeich-

ner ein „zugelassener Anleger“ gemäss der Definition in 

den Securities and Exchange Commission („SEC“) Vor-

schriften, ein Trust, der selbst kein zugelassener Anleger 

ist, aber von einem zugelassenen Anleger zugunsten eines 

Familienmitglieds gegründet wurde, eine „fachkundige Per-

son“ gemäss den SEC-Vorschriften oder eine „qualifizierte 

berechtigte Person“ gemäss den CFTC-Rules ist; (ii) die Ak-

tien am Teilfonds von der Registrierung unter dem Securi-

ties Act von 1933 (in seiner jeweils gültigen Fassung) be-

freit sind und ohne öffentliche Werbung in den Vereinigten 

Staaten angeboten und verkauft werden und (iii) entweder 

(a) die zum Aufbau von „Commodity interests“ Positionen 

erforderlichen gesamten Einschussmargen und Prämien 

zu keiner Zeit fünf Prozent des Liquidationswerts des 

Fondsportfolios oder (b) der gesamte Netto-Nominalwert 

der „Commodity interests“ Positionen zu keiner Zeit ein-

hundert Prozent des Liquidationswerts des Teilfondsportfo-

lios überschreiten. 

 

Verwahrungsrisiko 

Die Anlageverwalter können gelegentlich beschliessen, in 

einem Land zu investieren, in dem die Verwahrstelle keine 

Korrespondenzbankbezeichnet hat. In einem solchen Fall 

muss die Verwahrstelle eine lokale Depotbank finden und 

diese nach einer entsprechenden Sorgfaltsprüfung er-

nennen. Ein solches Vorgehen kann Zeit in Anspruch neh-

men und in der Zwischenzeit kann der Anlageverwalter 

unter Umständen Anlagegelegenheiten nicht wahrneh-

men. 

 

Die Verwahrstelle wird kontinuierlich das Verwahrungsri-

siko des Landes bewerten, in dem die Vermögenswerte des 

Teilfonds verwahrt werden. An vielen Schwellenmärkten 

sind die lokalen Verwahrungs- und Abwicklungsdienste 

nach wie vor nicht ausgereift, und der Handel an solchen 

Märkten birgt ein Verwahrungs- und Transaktionsrisiko. 

Unter bestimmten Umständen erhält der Teilfonds einen 

Teil seiner Vermögenswerte nicht oder nur verzögert zu-

rück. Des Weiteren muss der Anlageverwalter unter Um-

ständen zur Sicherung der Anlage die Vermögenswerte um-

gehend zu einem weniger attraktiven Preis verkaufen, als 

der Teilfonds unter normalen Bedingungen erhalten hätte, 

was sich auf die Performance des Teilfonds auswirken 

könnte. 

 

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG gilt die 

Beauftragung eines Betreibers eines Wertpapierabwick-

lungssystems (Securities Settlement System, „SSS“) mit 

der Verwahrung der Vermögenswerte des Teilfonds nicht 

als Delegation vonseiten der Verwahrstelle und die Ver-

wahrstelle ist von der strengen Verpflichtung zur Erstattung 

der Vermögenswerte befreit. Eine zentrale Wertpapierver-

wahrstelle (Central Securities Depositary, „CSD“), bei der 

es sich um eine juristische Person handelt, die ein SSS be-

treibt und zusätzlich weitere Kerndienstleistungen anbie-

tet, gilt nicht als Bevollmächtigter der Verwahrstelle, unab-

hängig von der Tatsache, dass sie mit der Verwahrung der 

Vermögenswerte des Teilfonds betraut wurde. Es besteht 

jedoch eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der Bedeu-

tung, die einer solchen Befreiung beigemessen werden soll, 

deren Umfang von bestimmten Aufsichtsbehörden eng 

ausgelegt werden kann, insbesondere von den europäi-

schen Aufsichtsbehörden. 

 

Unter bestimmten Umständen kann die Verwahrstelle ge-

mäss der lokalen Gesetzgebung dazu gezwungen sein, Ver-

wahrungsdienstleistungen an lokale Depotbanken zu dele-

gieren, für die eventuell weniger strenge gesetzliche und 

aufsichtsrechtliche Bestimmungen gelten oder die keiner 

effektiven sorgfältigen Aufsicht unterliegen. Dadurch steigt 

das Risiko eines Verlusts der von solchen lokalen Depot-

banken gehaltenen Vermögenswerte des Teilfonds durch 

Betrug, Fahrlässigkeit oder schlichtweg ein Versehen von-

seiten solcher lokaler Depotbanken. Die vom Teilfonds für 

das Anlegen und das Halten von Anlagen an solchen Märk-

ten zu tragenden Kosten sind im Allgemeinen höher als an 

geregelten Wertpapiermärkten. 

 

Pfandrecht 

Als ständige Garantie der Vergütung ihrer Pflichten gemäss 

dem Vertrag über die Verwahrstelle und Hauptzahlstelle (z. 

B. Gebühren an die Verwahrstelle oder auch von der Ver-

wahrstelle eingeräumte Überziehungskredite) erhält die Ver-

wahrstelle ein von der Gesellschaft gewährtes erstrangiges 

Pfandrecht in Höhe von 10 % an den Vermögenswerten, wel-

che die Verwahrstelle oder eine Drittpartei direkt im Namen 

der Teilfonds verwahrt, unabhängig von der Währung. 
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Barmittel 

Gemäss der Richtlinie 2009/65/EG gelten Barmittel als 

eine dritte Kategorie von Vermögenswerten neben Finan-

zinstrumenten, die verwahrt werden können, und sonsti-

gen Vermögenswerten. Die Richtlinie 2009/65/EG legt be-

stimmte Pflichten zur Überwachung der Cashflows fest. Je 

nach Laufzeit können Termineinlagen als Anlage betrachtet 

werden und würden folglich als sonstige Vermögenswerte 

eingestuft und nicht als Barmittel. 

 

Anlagen in andere Investmentfonds 

Sollte ein Teilfonds in andere OGAWs oder OGAs („Ziel-

fonds") anlegen, muss bedacht werden, dass ebenfalls 

Kosten auf Ebene dieser Zielfonds anfallen (u.a. Verwahr-

stellenkommissionen, Zentralverwaltungskommissionen, 

Anlageverwalter-vergütungen, Steuern, usw.). Diese Kos-

ten sind vom betroffenen Teilfonds als Anleger dieser Ziel-

fonds zusätzlich zu den Kosten auf Ebene des Teilfonds 

selbst zu zahlen. 

 

Gemäss Rule 144A des US Securities Act von 1933 aus-

gegebene Schuldtitel 

Teilfonds können auch in Schuldtiteln von Unternehmen 

anlegen, die gemäss Rule 144A des US Securities Act von 

1933 ausgegeben wurden. Rule 144A der SEC gewährt 

eine auf den Safe-Harbor-Bestimmungen basierende Aus-

nahme von den Registrierungsvorschriften des US Securi-

ties Act von 1933 für die Weiterveräusserung mit Be-

schränkungen behafteter Wertpapiere an qualifizierte in-

ternationale Käufer, wie in der Regelung definiert. Die Anle-

ger profitieren von potenziell höheren Renditen aufgrund 

niedrigerer Verwaltungskosten. Allerdings sind Veröffentli-

chungen von Sekundärmarkttransaktionen mit Wertpapie-

ren, die unter Rule 144A fallen, eingeschränkt und nur für 

qualifizierte institutionelle Käufer verfügbar. Dies könnte zu 

einer höheren Volatilität der Wertpapierkurse führen und, 

unter extremen Umständen, die Liquidität eines bestimm-

ten, unter Rule 144A fallenden Wertpapiers verringern. 

 

Mit dem Foreign Account Tax Compliance Act („FATCA“) 

verbundene Risiken 

Die Gesellschaft kann Bestimmungen unterworfen sein, 

die von ausländischen Regulierungsbehörden auferlegt 

wurden, insbesondere dem U.S. Hiring Incentives to Res-

tore Employment Act (Hire Act), der am 18. März 2010 in 

den USA in Kraft trat. Er enthält Bestimmungen, die allge-

mein als FATCA bekannt sind. Die FATCA-Bestimmungen 

verpflichten generell zur Meldung von ausländischen Fi-

nanzinstituten, die den FATCA nicht befolgen, und von US-

Personen, die eine direkte und indirekte Inhaberschaft an 

ausserhalb der USA gehaltenen Konten und an nicht US-

amerikanischen Rechtsträgern besitzen, an die „IRS“ (In-

ternal Revenue Service, die Bundessteuerbehörde der Ver-

einigten Staaten). Wird die Bereitstellung der geforderten 

Informationen unterlassen, führt dies zu einer Quellenbe-

steuerung in Höhe von 30% auf bestimmte US-Quellenein-

kommen (inklusive Dividenden und Zinsen) und Brutto-Ein-

künfte aus dem Verkauf von oder sonstigen Verfügungen 

über Wirtschaftsgüter, die Zins- oder Dividendeneinkünfte 

aus US-Quellen hervorbringen können. 

 

Nach den Bedingungen des FATCA wird die Gesellschaft als 

ein ausländisches Finanzinstitut (im Sinne des FATCA) be-

handelt. Daher kann die Gesellschaft von allen Anlegern ur-

kundliche Nachweise zu ihrer steuerlichen Ansässigkeit 

und alle weiteren als notwendig angesehenen Informatio-

nen anfordern, um die oben genannten Bestimmungen zu 

erfüllen. 

 

Sollte die Gesellschaft aufgrund des FATCA der Erhebung 

einer Quellensteuer unterworfen werden, kann der Wert der 

von allen Anlegern gehaltenen Aktien wesentlich beein-

trächtigt werden. 

 

Die Gesellschaft und/oder ihre Anleger können auch indi-

rekt durch den Umstand betroffen sein, dass ein Nicht-US-

Finanzinstitut die FATCA-Bestimmungen nicht erfüllt, auch 

wenn die Gesellschaft ihren eigenen FATCA-Verpflichtun-

gen nachkommt. 

Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in diesem 

Verkaufsprospekt hat die Gesellschaft das Recht: 

 jegliche Steuern oder ähnliche Abgaben bezüglich 

sämtlicher Aktien der Gesellschaft einzubehalten, bei 

denen sie rechtlich durch die anwendbaren Gesetze 

und Bestimmungen zur Einbehaltung verpflichtet ist; 

 von jedem Aktionär oder wirtschaftlich Berechtigten der 

Aktien zu verlangen, unverzüglich solche personenbe-

zogenen Daten zu liefern, die die Gesellschaft nach ih-

rem Ermessen benötigt, um die geltenden Gesetze und 

Bestimmungen zu erfüllen und/oder um sofort den Be-

trag zu bestimmen, der zurückzubehalten ist; 

 alle derartigen persönlichen Informationen der Steuer-

behörde offenzulegen, wie dies durch die geltenden Ge-

setze oder Bestimmungen verlangt oder von einer sol-

chen Behörde angefordert werden könnte; und 
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 die Auszahlung sämtlicher Dividenden und Rückgabe-

erlöse an Aktionäre zurückzubehalten, bis die Gesell-

schaft ausreichende Informationen hat, um den an-

wendbaren Gesetzen und Bestimmungen nachzukom-

men oder den korrekten zurückzubehaltenden Betrag 

zu bestimmen. 

 

Mit dem Common Reporting Standard („CRS“) verbundene 

Risiken 

In diesem Abschnitt verwendete grossgeschriebene Be-

griffe haben, soweit im vorliegenden Dokument nicht an-

ders vorgesehen, die im CRS-Gesetz (wie unten definiert) 

festgelegte Bedeutung. 

 

Die Gesellschaft kann dem Standard für den automati-

schen Austausch von Informationen über Finanzkonten in 

Steuersachen (Automatic Exchange of Financial Account 

Information in Tax matters, der „Standard“) und dessen 

Common Reporting Standard (der „CRS“), wie im luxembur-

gischen Gesetz vom 18. Dezember 2015 zur Umsetzung 

der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 

2014 bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Aus-

tausch von Informationen im Bereich der Besteuerung (das 

„CRS-Gesetz“) festgelegt, unterliegen. 

 

Nach den Bedingungen des CRS-Gesetzes wird die Gesell-

schaft wahrscheinlich als ein meldendes luxemburgisches 

Finanzinstitut behandelt. Somit ist die Gesellschaft mit Wir-

kung vom 30. Juni 2017 und unbeschadet anderer gelten-

der Datenschutzbestimmungen verpflichtet, der luxembur-

gischen Steuerbehörde (der „LSB“) Personen- und Finanz-

informationen zu melden, die sich unter anderem darauf 

beziehen, (i) bestimmte Anleger, die als zu meldende Per-

sonen zu qualifizieren sind, und (ii) kontrollierende Perso-

nen bestimmter Nicht-Finanzinstitute (Non Financial Enti-

ties, „NFEs“), die selbst zu meldende Personen sind, sowie 

die von ihnen gehaltenen Vermögenswerte und die an sie 

geleisteten Zahlungen zu identifizieren. Diese Informatio-

nen, die erschöpfend in Anhang I zum CRS-Gesetz festge-

legt sind (die „Informationen“), schliessen personenbezo-

gene Daten der zu meldenden Personen ein. 

 

Die Fähigkeit der Gesellschaft, ihre Meldepflichten nach 

dem CRS-Gesetz zu erfüllen, hängt davon ab, dass jeder 

Anleger der Gesellschaft die Informationen, zusammen mit 

den verlangten urkundlichen Nachweisen, zur Verfügung 

stellt. In diesem Zusammenhang werden die Anleger hier-

mit informiert, dass der Datenverantwortliche die Informa-

tionen zu den im CRS-Gesetz festgelegten Zwecken verar-

beiten wird. Die Anleger verpflichten sich, ihre kontrollie-

renden Personen, soweit vorhanden, von der Verarbeitung 

ihrer Informationen durch die Gesellschaft zu benachrichti-

gen. 

 

Die Anleger werden ferner darüber informiert, dass die In-

formationen bezüglich der zu meldenden Personen im 

Sinne des CRS-Gesetzes der LSB jährlich zu den im CRS-

Gesetz festgelegten Zwecken weitergegeben werden. Zu 

meldende Personen werden insbesondere darauf hinge-

wiesen, dass bestimmte von ihnen vorgenommene Ge-

schäfte durch die Erstellung von Auszügen an sie mitgeteilt 

werden und dass ein Teil dieser Informationen als Basis für 

die Jahresmeldung an die LSB dienen wird. 

 

Die Anleger verpflichten sich gleichermassen, die Gesell-

schaft innerhalb von dreissig (30) Tagen ab dem Empfang 

dieser Auszüge zu informieren, falls darin enthaltene per-

sonenbezogene Daten nicht zutreffend sein sollten. Die An-

leger verpflichten sich weiter, die Gesellschaft von sämtli-

chen Änderungen der Informationen innerhalb von dreissig 

(30) Tagen nach ihrem Eintritt zu benachrichtigen und der 

Gesellschaft alle urkundlichen Nachweise zu solchen Än-

derungen vorzulegen. 

 

Anleger, die von der Gesellschaft angeforderte Informatio-

nen oder Unterlagen nicht bereitstellen, können für Straf-

zahlungen haftbar gemacht werden, die der Gesellschaft o-

der dem Anlageverwalter auferlegt werden und dem betref-

fenden Versäumnis des Anlegers zur Bereitstellung der In-

formationen zuzurechnen sind. 

Veränderung der politischen Verhältnisse in Grossbritan-

nien 

Am Donnerstag, dem 23. Juni 2016 stimmten die Briten bei 

dem Referendum in Grossbritannien (das „Referendum“) 

über die Frage, ob das Land EU-Mitglied bleiben oder aus 

der EU austreten solle, mehrheitlich für einen EU-Austritt. 

Es wird allgemein davon ausgegangen, dass dieses histori-

sche Ereignis schwerwiegende und unklare Folgen für die 

wirtschaftliche wie auch politische Zukunft Grossbritanni-

ens und der EU haben wird. Zu diesen Folgen zählen auch 

beträchtliche rechtliche und geschäftliche Unklarheiten im 

Hinblick auf eine Anlage in den Teilfonds der Gesellschaft, 

die einen Anlageverwalter aus Grossbritannien bestellt ha-

ben oder über Vertriebsstellen in Grossbritannien vertrie-

ben werden. Der Gesamtumfang und die Art dieser Folgen 
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sind derzeit noch nicht absehbar. Gleichzeitig ist davon 

auszugehen, dass durch die beträchtliche Unsicherheit 

im wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Umfeld, 

die durch das Referendum hervorgerufen wurde, unmit-

telbare und längerfristige Risiken entstanden sind, die es 

ohne diesen Ausgang des Referendums nicht gegeben 

hätte. 

 

Zu diesen Risiken zählen die kurz- und langfristige Markt- 

und Währungsvolatilität, makroökonomische Risiken für 

die Volkswirtschaften in Grossbritannien und der EU, Im-

pulse für ein weiteres Auseinanderbrechen der EU sowie 

die damit verbundenen politischen Belastungen (darunter 

Belastungen im Zusammenhang mit Vorbehalten gegen-

über dem grenzüberschreitenden Kapitalverkehr), Vorur-

teile gegenüber Finanzdienstleistern, die ihren Sitz in 

Grossbritannien haben und Geschäften in der EU nachge-

hen, Erschütterungen der aufsichtsrechtlichen Bestim-

mungen, denen die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und 

der britischen Anlageverwalter bzw. Vertriebsstellen unter-

liegt, die rechtliche Unsicherheit in Bezug auf die Einhal-

tung der geltenden Gesetze und Vorschriften des Finanz- 

und Wirtschaftsrechts im Hinblick auf die vorgeschriebe-

nen Schritte, die gemäss oder in Erwägung von Artikel 50 

des Vertrags über die Europäische Union ergriffen werden 

müssen, und die Verhandlungen, die gemäss Artikel 218 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

zu führen sind, sowie der Mangel an zeitnah verfügbaren 

Informationen über die voraussichtlichen rechtlichen, steu-

erlichen und sonstigen Rahmenbedingungen. 

 

3.2.2 Spezielles Risikoprofil der Teilfonds 

Sofern dies im teilfondsspezifischen Anhang gesondert 

aufgeführt ist, kann ein Teilfonds den folgenden speziellen 

Risiken ausgesetzt sein: 

 

Risiken im Zusammenhang mit Schwellenländern 

(Emerging Markets) 

Die Schwellenländer befinden sich in einem frühen Sta-

dium ihrer Entwicklung und sind mit einem erhöhten Risiko 

von Enteignungen, Verstaatlichungen und sozialer, politi-

scher und ökonomischer Unsicherheit behaftet. Anlagen in 

Schwellenländern beinhalten deshalb im Vergleich zu ent-

wickelten Märkten unter anderem erhöhte Risiken in der 

Form von Liquiditätsengpässen, stärkeren Währungs- und 

Kursschwankungen, Devisenausfuhrbeschränkungen, Ver-

wahr- und Abwicklungsrisiken, Kauf- und Verkaufsbe-

schränkungen sowie eines weniger stark ausgeprägten Re-

gimes der Finanzmarktaufsicht. Es ist deshalb wichtig, 

dass derartige Anlagen mit einem langfristigen Anlagehori-

zont getätigt werden. 

Potentielle Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, 

dass Anlagen in Schwellenländern mit einem höheren Ri-

siko verbunden sind. Insbesondere besteht das Risiko: 

a) eines möglicherweise geringen oder ganz fehlenden 

Handelsvolumens der Wertpapiere an dem entspre-

chenden Wertpapiermarkt, welches zu Liquiditätseng-

pässen und verhältnismässig grösseren Preisschwan-

kungen führen kann; 

b) der Unsicherheit der politischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Verhältnisse und die damit verbundene Gefahr 

der Enteignung oder Beschlagnahmung, das Risiko 

aussergewöhnlich hoher Inflationsraten, prohibitiver 

steuerlicher Massnahmen und sonstiger negativer Ent-

wicklungen; 

c) der möglichen erheblichen Schwankungen des Devi-

senumtauschkurses, der Verschiedenheit der Rechts-

ordnungen, der bestehenden oder möglichen Devisen-

ausfuhrbeschränkungen, Zoll- oder anderer Beschrän-

kungen und etwaiger Gesetze oder sonstiger Beschrän-

kungen, die auf Anlagen Anwendung finden; 

d) politischer oder sonstiger Gegebenheiten, die die Anla-

gemöglichkeiten des jeweiligen Teilfonds einschrän-

ken, wie z. B. Beschränkungen hinsichtlich Emittenten 

oder Branchen, die in Bezug auf nationale Interessen 

als sensibel gelten, und 

e) des Fehlens adäquat entwickelter rechtlicher Struktu-

ren für private oder ausländische Anlagen und das Ri-

siko einer möglicherweise mangelnden Gewährleistung 

des Privateigentums. 

 

Auch können Devisenausfuhrbeschränkungen oder sons-

tige diesbezügliche Regelungen in diesen Ländern völlig o-

der teilweise zur verspäteten Repatriierung der Investitio-

nen führen, oder sie völlig oder teilweise verhindern, mit der 

Folge von möglichen Verzögerungen bei der Auszahlung 

des Rücknahmepreises. 

 

Notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) 

Bei Anlagen in notleidenden Wertpapieren (Distressed 

Securities) besteht ebenfalls ein erhöhtes Kreditausfallri-

siko, welches sich aus dem Zahlungsverzug bzw. den ernst-

haften finanziellen Schwierigkeiten der jeweiligen Unter-

nehmen ergeben kann. 
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Anlagen in notleidenden Wertpapieren umfassen auch den 

Kauf von Anleihen solcher Unternehmen, die eine erhebli-

che finanzielle oder unternehmerische Krise durchlaufen, 

einschliesslich in einem Insolvenz- oder Umstrukturie-

rungs- oder sonstigen Liquidationsverfahren befindlicher 

Unternehmen. Bei den erworbenen Anlagen kann es sich 

unter anderem um nachrangige Schuldtitel, Bankdarlehen, 

Solawechsel und sonstige Schuldverschreibungen, ein-

schliesslich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-

tungen, handeln. Obgleich Käufe dieser Art den Anlegern 

beträchtliche Renditen bescheren können, sind sie mit ei-

nem hohen Mass an Risiko verbunden und können mög-

licherweise über einen längeren Zeitraum hinweg keine Er-

träge generieren. Tatsächlich werden viele solcher Anlagen 

für gewöhnlich erst zurückgezahlt, wenn das Unternehmen 

seinen Umstrukturierungsprozess abgeschlossen und/o-

der sein Insolvenzverfahren erfolgreich bewältigt hat. Ent-

sprechend müssen diese Anlagen mit einem langfristigen 

Anlagehorizont getätigt werden. Für eine erfolgreiche An-

lage in Unternehmen, die eine erhebliche finanzielle oder 

unternehmerische Krise durchlaufen, ist ein ausserge-

wöhnlich hohes Mass an (finanzieller wie rechtlicher) Ana-

lysefähigkeit erforderlich. Es ist nicht gesichert, dass der 

Anlageverwalter mit seiner Einschätzung von Art und Be-

deutung der verschiedenen Faktoren, die die Aussicht auf 

einen erfolgreichen Abschluss der Umstrukturierung oder 

eines ähnlichen Prozesses beeinflussen könnten, richtig 

liegt. Im Rahmen des Umstrukturierungs- oder Liquidati-

onsprozesses eines Unternehmens, in dem der jeweilige 

Teilfonds investiert ist, können Anleger ihr gesamtes ange-

legtes Kapital verlieren oder dazu gezwungen sein, Rück-

zahlungen in Form von Barmitteln oder Wertpapieren zu ak-

zeptieren, deren Wert geringer ist als ihre ursprüngliche An-

lage. Unter solchen Umständen kann der jeweilige Teil-

fonds durch die von der Anlage generierten Erträge nicht in 

hinreichendem Masse für die von ihm eingegangenen Risi-

ken entschädigt werden. 

 

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 

Forderungsbesicherte Wertpapiere sind in der Regel Anla-

gen, die den Inhaber zum Erhalt von Zahlungen berechti-

gen, welche hauptsächlich vom Cashflow aus einem be-

stimmten Pool von Vermögenswerten abhängig sind und 

entsprechend ihren Bedingungen innerhalb eines be-

stimmten Zeitraums in Barmittel umgewandelt werden, wo-

bei Rechte oder andere Vermögenswerte eine Bedienung 

oder fristgerechte Ausschüttung der Erlöse an die Inhaber 

der forderungsbesicherten Wertpapiere gewährleisten. 

Im Allgemeinen werden forderungsbesicherte Wertpapiere 

durch die Übertragung von Vermögenswerten und/oder Si-

cherheiten an eine Zweckgesellschaft geschaffen (bei der 

es sich um einen Trust, eine Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, eine Kapitalgesellschaft oder einen sonstigen 

Rechtsträger handeln kann), die zum Emittenten des forde-

rungsbesicherten Wertpapiers wird. Der Sponsor oder For-

derungsverkäufer (Originator) gründet die Zweckgesell-

schaft meist als nicht verbundenes gesellschaftsrechtlich 

organisiertes Unternehmen („verwaistes Unternehmen“, 

„Orphan Entity“). Die Zweckgesellschaft ist berechtigt, 

Wertpapiere in Form von Schuldtiteln, die durch die Basis-

vermögenswerte besichert sind, oder Wertpapiere in Form 

von Beteiligungen an den Basisvermögenswerten auszuge-

ben. Bei bestimmten Arten von forderungsbesicherten 

Wertpapieren, vor allem bei Verbriefungen, ist ein Forde-

rungsverwalter (Servicer) (häufig der Originator) dafür ver-

antwortlich, die mit den Basisvermögenswerten erzielten 

Cashflows zu vereinnahmen und diese entsprechend den 

Bedingungen der ausgegebenen Wertpapiere an die Wert-

papierinhaber auszuschütten. Bei bestimmten Transaktio-

nen übernimmt eine vom Originator unabhängige Partei 

diese Aufgaben. 

Die Struktur forderungsbesicherter Wertpapiere und die 

Bedingungen für die Beteiligung der Wertpapierinhaber an 

den Basisvermögenswerten können beträchtliche Unter-

schiede aufweisen. Eine Rolle spielen hierbei die Art der Si-

cherheit, ob es sich um eine feststehende oder revolvie-

rende Sicherheit handelt, die vom Originator angestrebte 

steuerliche, buchhalterische oder aufsichtsrechtliche Be-

handlung, die Präferenzen der Anleger, der Einsatz von 

Massnahmen zur Bonitätsverbesserung, darunter das 

Verfahren, nach dem Tilgungs- und Zinszahlungen aufge-

teilt und an die Anleger ausgeschüttet werden, und wie 

sich Zahlungsausfälle auf die forderungsbesicherten 

Wertpapiere sowie die an die Inhaber gezahlte Rendite 

auswirken. 

Forderungsbesicherte Wertpapiere unterliegen häufig Pro-

longations- und Vorauszahlungsrisiken, die erheblichen 

Einfluss auf den zeitlichen Anfall ihrer Cashflows haben 

können. Die durchschnittliche Laufzeit jedes der einzelnen 

Wertpapiere kann durch zahlreiche Faktoren beeinflusst 

werden, unter anderem durch strukturelle Merkmale (ein-

schliesslich des Vorhandenseins und der Ausübungshäu-

figkeit optionaler oder obligatorischer Tilgungsmöglichkei-

ten, Vorauszahlungsmöglichkeiten oder Tilgungsfonds), 

den Auszahlungs- oder Vorauszahlungssatz für die Basis-
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vermögenswerte, das herrschende Zinsniveau, die tatsäch-

liche Ausfallquote der Basisvermögenswerte, den Zeit-

punkt von Beitreibungen und das Ausmass von Umschich-

tungen unter den Basisvermögenswerten. Folglich besteht 

keine Gewähr im Hinblick auf den genauen Zeitpunkt der 

Cashflows aus dem Portfolio oder den Schuldtiteln. Diese 

Unsicherheit kann sich wesentlich auf die Rendite jeder 

Klasse von Schuldtiteln auswirken. 

Ein Teilfonds kann in forderungsbesicherten Wertpapieren 

anlegen, die anderen, durch eine Beteiligung am gleichen 

Pool von Vermögenswerten besicherten oder verkörperten 

Wertpapieren gegenüber nachrangige Auszahlungsansprü-

che haben bzw. nachrangig sind. Darüber hinaus sieht die 

zugrunde liegende Dokumentation für bestimmte dieser 

forderungsbesicherten Wertpapiere eine Umverteilung von 

Zins- und/oder Tilgungszahlungen auf vorrangige Klassen 

vor, wenn die Ausfallquoten in dem Pool von Vermögens-

werten bestimmte Niveaus übersteigen oder geltende 

Überbesicherungs- oder Zinsdeckungsprüfungen nicht be-

standen werden. Unter gewissen Umständen können die 

Zinszahlungen für bestimmte forderungsbesicherte Wert-

papiere im Portfolio für einen oder mehrere Zahlungster-

mine verringert, verschoben oder ausgesetzt werden, was 

den Emittenten in seinen Möglichkeiten, Tilgungs- und 

Zinszahlungen für die Schuldtitel zu leisten, beeinträchti-

gen kann. 

Infolge der vorstehend beschriebenen Merkmale sind sol-

che nachrangigen forderungsbesicherten Wertpapiere mit 

einem höheren Verlustrisiko als vorrangige Klassen derar-

tiger Wertpapiere behaftet und mit weniger Einflussmög-

lichkeiten und/oder Entscheidungsbefugnissen ausgestat-

tet. Zudem kann sich durch die Umverteilung von Cash-

flows auf vorrangige Klassen die durchschnittliche Laufzeit 

solcher nachrangigen forderungsbesicherten Wertpapiere 

verlängern. Nachrangige forderungsbesicherte Wertpa-

piere sind gewöhnlich nicht mit dem Recht ausgestattet, 

ein Ausfallereignis auszulösen oder über Abhilfemassnah-

men nach einem Ausfall abzustimmen oder zu entschei-

den, bis die vorrangigen Wertpapiere vollständig ausge-

zahlt wurden. Daher führt ein Zahlungsausfall gegenüber 

Inhabern nachrangiger forderungsbesicherter Wertpapiere 

im Allgemeinen nicht dazu, dass ein Transaktionsausfall er-

klärt und die Transaktion umstrukturiert wird. 

Die Angebotsunterlagen zur Emission forderungsbesicher-

ter Wertpapiere enthalten unter Umständen umfangreiche 

Risikofaktoren und sonstige mit einer Anlage in derartigen 

forderungsbesicherten Wertpapieren verbundene Überle-

gungen, die sowohl allgemeine Risiken als auch spezielle 

Risiken bezüglich der konkreten Struktur oder Anlage-

klasse eines forderungsbesicherten Wertpapiers umfassen 

können. 

 

Risiken im Zusammenhang mit Pflichtwandelanleihen 

(Contigent Convertible Bonds „CoCos“) 

Die meisten CoCos werden als unbefristete Finanzinstru-

mente ausgegeben, die zu festgelegten Terminen kündbar 

sind. 

Unbefristete CoCos werden möglicherweise nicht zu den 

festgelegten Terminen gekündigt, und die Anleger erhalten 

unter Umständen keine Kapitalrückzahlung am Kündi-

gungstermin oder an anderen Terminen. 

Für die Bewertung von CoCos gibt es keine allgemein aner-

kannten Standards. Der Preis, zu dem Anleihen verkauft 

werden, kann daher über oder unter dem Preis liegen, zu 

dem sie unmittelbar vor ihrem Verkauf bewertet wurden. 

Unter bestimmten Umständen kann es schwierig sein, ei-

nen bereitwilligen Käufer für CoCos zu finden, und der Ver-

käufer muss möglicherweise einen beträchtlichen Preisab-

schlag gegenüber dem angenommenen Wert der Anleihe 

hinnehmen, um sie zu verkaufen. 

Es gibt drei Arten von CoCos mit unterschiedlichen Anteilen 

an risikogewichteten Vermögenswerten (Risk Weigthed As-

sets, „RWA“). Gemäss den im Rahmen der Eigenkapital-

richtlinie IV (die „CRD IV“) und der Eigenmittelverordnung 

(die „CRR“) sowie Basel III eingeführten Rechtsvorschriften 

muss die Ausstattung mit der hochwertigsten Eigenmittel-

kategorie – dem harten Kernkapital (CET1) – angepasst 

werden. Es ist von effektiv 2% auf 4,5% der risikogewichte-

ten Vermögenswerte zu erhöhen. Mit diesen Rechtsvor-

schriften soll für eine Erhöhung des Eigenkapitals von Ban-

ken gesorgt werden, die Verordnung gestattet einem Finan-

zinstitut jedoch, als zusätzliches Kernkapital (AT1) geltende 

Wertpapiere in Form von CoCos auszugeben, die kein har-

tes Kernkapital (CET1) darstellen, so dass sich das Kern-

kapital stets auf mindestens 6% der risikogewichteten Ver-

mögenswerte beläuft. CoCos können auch als Ergänzungs-

kapitalinstrumente (T2) ausgegeben werden, so dass das 

Gesamtkapital stets mindestens 8% der risikogewichteten 

Vermögenswerte beträgt. 

Anlagen in CoCos sind mit potenziellen Risiken verbunden, 

zu denen unter anderem folgende zählen: 

Wandlungsrisiko: CoCos, die als zusätzliches Kernkapital 

(AT1) eingestuft werden, können beim Erreichen bestimm-

ter Auslöseschwellen in CoCos umgewandelt werden, die 

als hartes Kernkapital (CET1) gelten. Somit sind die als zu-

sätzliches Kernkapital (AT1) eingestuften CoCos faktisch 
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mit einem Eigenkapitalrisiko behaftet. Die Höhe des har-

ten Kernkapitals (CET1) variiert je nach Emittent, die Aus-

löseschwellen hingegen sind von den konkreten Emissi-

onsbedingungen abhängig. Die Auslöseschwelle könnte 

entweder durch einen wesentlichen Kapitalverlust (im 

Zähler dargestellt) oder eine Erhöhung des risikogewich-

teten Vermögens (durch den Nenner gemessen) aktiviert 

werden. 

Streichung der Kuponzahlungen: Kuponzahlungen für AT1-

Instrumente sind gänzlich ermessensabhängig und kön-

nen vom Emittenten jederzeit aus beliebigem Grund und 

auf unbestimmte Zeit gestrichen werden. Wenn die Emissi-

onsbank die Auslöseschwelle erreicht, sind zwar alle CoCos 

(AT1 und T2) Gegenstand einer Umwandlung oder Ab-

schreibung, aber AT1-CoCos bergen ein zusätzliches Risiko 

für den Anleger – die Streichung der Kuponzahlungen bei 

Unternehmensfortführung. Kuponzahlungen für AT1-In-

strumente sind gänzlich ermessensabhängig und können 

vom Emittenten jederzeit aus beliebigem Grund und auf un-

bestimmte Zeit gestrichen werden. Die Streichung von Ku-

ponzahlungen bei AT1-CoCos stellt kein Ausfallereignis dar. 

Gestrichene Zahlungen laufen nicht auf, sondern werden 

abgeschrieben. Das erhöht die Unsicherheit bei der Bewer-

tung von AT1-Instrumenten erheblich und kann zu einer 

Fehleinschätzung von Risiken führen. 

Am problematischsten für Anleger ist wohl, dass den AT1-

Inhabern infolge der vorschriftsgemäss fehlenden Mecha-

nismen zur Dividendenbegrenzung bzw. -auslösung (Divi-

dend Stoppers/Pushers) ihre Kupons gestrichen werden 

können, während der Emittent weiterhin Dividenden auf 

seine Stammaktien ausschüttet und seiner Belegschaft 

eine variable Vergütung zahlt. 

Risiko einer Umkehrung der Kapitalstruktur: Abweichend 

von der klassischen Kapitalhierarchie können CoCo-Anle-

ger einen Kapitalverlust erleiden, wenn Aktieninhaber nicht 

betroffen sind. Unter bestimmten Umständen erleiden In-

haber von CoCos vor Aktieninhabern Verluste, beispiels-

weise dann, wenn eine CoCo mit hoher Auslöseschwelle 

und Abschreibung des Kapitalbetrags aktiviert wird. 

Dies steht der üblichen Abfolge in der Kapitalstrukturhierar-

chie entgegen, nach der zu erwarten wäre, dass Aktienin-

haber als Erste Verluste erleiden. Bei CoCos mit niedriger 

Auslöseschwelle ist das weniger wahrscheinlich; dann wer-

den Aktieninhaber bereits einen Verlust erlitten haben. Des 

Weiteren können T2-CoCos mit hoher Auslöseschwelle 

nicht im Insolvenzfall, aber möglicherweise deutlich vor 

AT1-CoCos mit niedriger Auslöseschwelle und Aktien Ver-

luste erleiden. 

Risiko einer späteren Kündigung: AT1-CoCos werden als 

unbefristete Finanzinstrumente ausgegeben, die nur mit 

Genehmigung der zuständigen Behörde zu festgelegten 

Terminen kündbar sind. Es darf nicht davon ausgegangen 

werden, dass die unbefristeten CoCos zu einem Kündi-

gungstermin gekündigt werden. AT1-CoCos sind eine Form 

von Dauerkapital. Der Anleger erhält möglicherweise weder 

wie erwartet zum Kündigungstermin noch zu anderen Ter-

minen eine Kapitalrückzahlung. 

Unbekanntes Risiko: Die Struktur der Instrumente ist inno-

vativ, aber noch unerprobt. Es ist ungewiss, wie sie sich ent-

wickeln, wenn sich die Basismerkmale dieser Instrumente 

in einem angespannten Umfeld bewähren müssen. Sollte 

ein einzelner Emittent eine Auslöseschwelle aktivieren oder 

die Kuponzahlungen aussetzen, dann ist unklar, ob der 

Markt dies als Einzelereignis oder als systembedingte 

Schwäche einstufen wird. Im letzteren Fall besteht für die 

gesamte Anlageklasse die Gefahr der Kursansteckung und 

der Volatilität. Dieses Risiko wiederum kann je nach Arbit-

rageniveau der Basisinstrumente erhöht sein. Darüber hin-

aus wird in einem illiquiden Markt möglicherweise die 

Preisbildung zunehmend schwieriger. 

Rendite-/Bewertungsrisiko: Für Anleger sind CoCos auf-

grund ihrer oftmals attraktiven Rendite interessant, die als 

Komplexitätszuschlag angesehen werden kann. Die Ren-

dite ist einer der Hauptgründe für die starke Nachfrage 

nach dieser Anlageklasse. Unklar ist dabei jedoch, ob die 

Anleger die zugrunde liegenden Risiken in vollem Umfang 

berücksichtigt haben. Unter Renditegesichtspunkten 

schneiden CoCos im Vergleich zu höher bewerteten Schuld-

titelemissionen vom gleichen Emittenten oder ähnlich be-

werteten Schuldtitelemissionen von anderen Emittenten 

meist vorteilhaft ab. Fraglich ist jedoch, ob Anleger das 

Wandlungsrisiko bzw. bei AT1-CoCos das Risiko einer Strei-

chung der Kuponzahlungen in vollem Umfang berücksich-

tigt haben. 

Liquiditätsrisiko: CoCos weisen tendenziell eine höhere 

Kursvolatilität und ein höheres Liquiditätsrisiko als andere 

Wertpapiere auf, die Anleger nicht den vorgenannten Risi-

ken aussetzen. 

 

Credit Default Swaps 

Transaktionen mit Credit Default Swaps können mit einem 

höheren Risiko als Direktanlagen in Schuldtiteln einherge-

hen. Ein Teilfonds darf Credit Default Swaps zu Anlage- und 

Absicherungszwecken einsetzen, d.h. um sein Exposure 
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gegenüber Kursänderungen von Wertpapieren oder sonsti-

gen Faktoren, die den Wert von Wertpapieren beeinflussen, 

zu erhöhen oder zu verringern. 

Bei einer Transaktion mit Credit Default Swaps ist der Si-

cherungsnehmer verpflichtet, während der Laufzeit des 

Kontrakts regelmässige Zahlungen an den Sicherungsge-

ber zu leisten, sofern kein Ausfallereignis in Bezug auf eine 

zugrunde liegende Referenzverbindlichkeit eingetreten ist. 

Falls es zu einem Ausfall kommt, muss der Sicherungsge-

ber den vollständigen Nominalwert oder Nennwert der Re-

ferenzverbindlichkeit an den Sicherungsnehmer zahlen. Im 

Austausch dafür erhält er die Referenzverbindlichkeit, eine 

gleichwertige lieferbare Verbindlichkeit oder deren Markt-

wert. 

Sollte kein Ausfall eintreten und sich die Bonität der Refe-

renzverbindlichkeit nicht verschlechtern, verliert der betref-

fende Teilfonds (als Sicherungsnehmer) seinen Anlagebe-

trag und erhält im Gegenzug dafür nichts. Kommt es jedoch 

zu einem Ausfall, erhält der betreffende Teilfonds (als Si-

cherungsnehmer) den vollständigen Nominalwert der Refe-

renzverbindlichkeit, die möglicherweise nur einen geringen 

oder keinen Wert hat. Steigt die Bonität in Bezug auf die Re-

ferenzverbindlichkeit, verzeichnet der betreffende Teil-

fonds (als Sicherungsnehmer) möglicherweise einen Ver-

lust, wenn der Credit Default Swap vorzeitig beendet wird. 

Als Sicherungsgeber erhält der betreffende Teilfonds wäh-

rend der Laufzeit des Kontrakts einen festen Ertrag, so-

lange kein Ausfallereignis eintritt. Kommt es zu einem Aus-

fall, muss der jeweilige Teilfonds den vollständigen Nomi-

nalwert der Referenzverbindlichkeit an den Sicherungs-

nehmer zahlen. Im Gegenzug dafür erhält er lediglich die 

ausgefallene Referenzverbindlichkeit oder den Marktwert 

der Referenzverbindlichkeit. Verringert sich die Bonität in 

Bezug auf die Referenzverbindlichkeit, verzeichnet der be-

treffende Teilfonds möglicherweise einen Verlust, wenn der 

Credit Default Swap vorzeitig beendet wird. 

Zusätzlich zu den in Kapitel 3.2 „Risikoprofil und Risiken“, 

Unterpunkt 3.2.1 „Generelles Risikoprofil“ des vorliegen-

den Prospekts im Abschnitt „Derivate-Risiko (Risiken im 

Zusammenhang mit dem Einsatz derivativer Produkte)“ be-

schriebenen Risikofaktoren kann es sein, dass der Markt 

für Kreditderivate mitunter weniger liquide ist als der Markt 

für Schuldtitel. Der Verkauf eines Kreditderivats kann das 

Risiko des jeweiligen Teilfonds gegenüber dem Markt stei-

gern (Hebelwirkung). 

 

Risiken im Zusammenhang mit dem Wertpapierhandel 

über Stock Connect 

Soweit die Anlagen des jeweiligen Teilfonds in China über 

Stock Connect gehandelt werden, können diese Transakti-

onen zusätzlichen Risikofaktoren unterliegen.  

Die Teilfonds können über Stock Connect in zulässigen chi-

nesischen A-Aktien („China-Connect-Wertpapiere“) anle-

gen. Stock Connect ist ein Programm, das unter anderem 

von Stock Exchange of Hong Kong Limited („SEHK“), der 

Shanghai Stock Exchange („SSE“), der Shenzhen Stock 

Exchange („SZSE“), Hong Kong Securities Clearing Com-

pany Limited („HKSCC“) und China Securities Depository 

and Clearing Corporation Limited („ChinaClear“) für den 

Handel mit Wertpapieren und deren Clearing mit dem Ziel 

entwickelt wurde, einen gegenseitigen Börsenzugang zwi-

schen Festland China und Hongkong zu schaffen. 

Für die Anlage in China-Connect-Wertpapieren stellt Stock 

Connect den „Northbound Trading Link“ bereit. Über den 

Northbound Trading Link können Anleger über ihre Makler 

in Hongkong und eine von der SEHK gegründete Gesell-

schaft für Wertpapierhandelsdienstleistungen Aufträge für 

den Handel mit an der SSE und der SZSE notierten China-

Connect-Wertpapieren erteilen, indem die Aufträge an die 

SSE und die SZSE weitergeleitet werden. 

Im Rahmen von Stock Connect ist HKSCC, eine hundertpro-

zentige Tochtergesellschaft von Hong Kong Exchanges and 

Clearing Limited („HKEx“), für das Clearing, die Abwicklung 

und die Erbringung von Nominee- und anderen Dienstleis-

tungen im Zusammenhang mit den von Marktteilnehmern 

und Anlegern aus Hongkong durchgeführten Handelsge-

schäften zuständig. 

Die entsprechenden Vorschriften können sich ändern. Für 

Stock Connect gelten Kontingentbeschränkungen, auf-

grund derer die Möglichkeiten des jeweiligen Teilfonds zur 

zeitnahen Abwicklung von Handelsgeschäften über Stock 

Connect eingeschränkt sein können. Dies kann den Teil-

fonds in seinen Möglichkeiten zur effektiven Umsetzung 

der Anlagestrategie beeinträchtigen. Gegenwärtig umfasst 

Stock Connect alle im SSE 180 Index, im SSE 380 Index, im 

SZSE Component Index und im SZSE Small/Mid Cap Inno-

vation Index vertretenen Titel (mit einer Marktkapitalisie-

rung von mindestens 6 Mrd. Renminbi „RMB“) sowie alle 

chinesischen A-Aktien, die jeweils an zwei Börsen – an der 

SSE oder der SZSE und an der SEHK – kotiert sind, mit Aus-

nahme der kotierten Aktien, die nicht in RMB gehandelt 

werden und/oder für die eine „Risikowarnung“ besteht 

bzw. deren Börsenzulassung aufgehoben wurde. Zudem 
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sollten Aktionäre beachten, dass ein Titel gemäss den ein-

schlägigen Bestimmungen aus dem Anwendungsbereich 

von Stock Connect ausgeschlossen werden kann. Dies 

könnte den jeweiligen Teilfonds in seinen Möglichkeiten 

zum Erreichen seines Anlageziels beeinträchtigen, bei-

spielsweise wenn der Anlageverwalter ein Wertpapier kau-

fen möchte, das aus dem Anwendungsbereich von Stock 

Connect ausgeschlossen wurde. 

 

Wirtschaftlich Berechtigter der SSE-/SZSE-Aktien 

Gegenwärtig besteht Stock Connect aus dem sog. North-

bound link, über die Anleger aus Hongkong und dem aus-

serasiatischen Ausland (wie der Fonds) chinesische A-Ak-

tien kaufen und halten können, die an der Börse Shanghai 

oder an der Börse Shenzhen kotiert sind („SSE-/SZSE-Ak-

tien“), und aus dem Southbound link, über die Anleger in 

Festland China an der Börse Hongkong kotierte Aktien kau-

fen und halten können. Der jeweilige Teilfonds handelt 

SSE-/SZSE-Aktien über seinen Makler, der mit der Unter-

depotbank des Fonds verbunden ist, bei der es sich um 

eine SEHK-Börsenteilnehmerin handelt. Diese SSE-/SZSE-

Aktien werden nach der Abwicklung durch Makler oder De-

potbanken, die Clearing-Teilnehmer sind, in Depots beim 

zentralen Clearing- und Verrechnungssystem in Hongkong 

(„Hong Kong Central Clearing and Settlement System“ oder 

„CCASS“) gehalten, welches von der Hong Kong Securities 

and Clearing Corporation Limited („HKSCC“) verwaltet wird, 

die als zentrale Wertpapierverwahrstelle in Hongkong und 

als Nominee-Inhaberin fungiert. Die HKSCC hält ihrerseits 

die SSE-/SZSE-Aktien aller Teilnehmer als Einzelnominee 

über ein kollektives Wertpapierkonto (Single Nominee Om-

nibus Securities Account), das bei ChinaClear, der zentra-

len Wertpapierverwahrstelle in Festland China, auf ihren 

Namen geführt wird. 

Da die HKSCC lediglich die Nominee-Inhaberin und nicht 

die wirtschaftlich Berechtigte der SSE-/SZSE-Aktien ist, 

sollten Anleger beachten, dass diese SSE-/SZSE-Aktien im 

unwahrscheinlichen Falle eines Liquidationsverfahrens ge-

gen die HKSCC in Hongkong selbst nach dem Recht in 

Festland China nicht zum allgemeinen Vermögen der 

HKSCC gezählt werden, das zur Aufteilung auf die Gläubiger 

zur Verfügung steht. Allerdings ist die HKSCC nicht ver-

pflichtet, rechtliche Schritte einzuleiten oder ein Gerichts-

verfahren anzustrengen, um im Namen der Anleger Rechte 

an diesen SSE-/SZSE-Aktien in Festland China durchzuset-

zen. Ausländische Anleger, wie der betreffende Teilfonds, 

die über Stock Connect Anlagen tätigen und die SSE-

/SZSE-Aktien über die HKSCC halten, sind die wirtschaft-

lich Berechtigten an den Vermögenswerten und dürfen ihre 

Rechte daher ausschliesslich über den Nominee geltend 

machen. 

 

Keine Absicherung durch den Anlegerentschädigungsfonds 

Anleger sollten beachten, dass weder Northbound Transak-

tionen noch Southbound Transaktionen über Stock 

Connect vom Anlegerentschädigungsfonds in Hongkong 

(Hong Kong’s Investor Compensation Fund) oder vom Si-

cherungsfonds für Wertpapieranleger in China (China 

Securities Investor Protection Fund) abgedeckt wird und die 

Anleger somit keine Entschädigung aus diesen Systemen 

zu erwarten haben. 

Der Anlegerentschädigungsfonds in Hongkong wurde ein-

gerichtet, um Anleger aller Nationalitäten zu entschädigen, 

die bei Ausfall eines lizenzierten Finanzmittlers oder eines 

zugelassenen Finanzinstituts im Zusammenhang mit bör-

sengehandelten Produkten in Hongkong finanzielle Ver-

luste erleiden. Als Ausfall gelten beispielsweise Zahlungs-

unfähigkeit, Konkurs oder Liquidation, Veruntreuung, Un-

terschlagung, Betrug oder Pflichtverletzungen. 

 

Prüfung vor Auftragsfreigabe 

Gemäss den gesetzlichen Vorschriften in Festland China 

dürfen die SSE und die SZSE einen Verkaufsauftrag ableh-

nen, wenn ein Anleger (so auch der betreffende Teilfonds) 

nicht über ausreichend chinesische A-Aktien in seinem De-

pot verfügt. In ähnlicher Weise wird die SEHK alle Ver-

kaufsaufträge für China-Connect-Wertpapiere prüfen, die 

auf Ebene der bei der SEHK registrierten Börsenteilnehmer 

(„Börsenteilnehmer“) über den Northbound link von Stock 

Connect gehandelt werden, um sicherzustellen, dass kein 

Überverkauf durch einzelne Börsenteilnehmer stattfindet 

(„Prüfung vor Auftragsfreigabe“). 

 

Kontingentbeschränkungen 

Für den Handel über Stock Connect gilt ein maximales Ta-

geskontingent („Tageskontingent“). Der Northbound link 

unterliegt einem gesonderten Tageskontingent, das durch 

die SEHK überwacht wird. Mit dem Tageskontingent wird 

der zulässige maximale Nettokaufbetrag bei grenzüber-

schreitenden Handelsgeschäften über den Northbond linl 

von Stock Connect jeden Tag beschränkt. Das anwendbare 

Kontingent kann sich von Zeit zu Zeit ohne vorherige An-

kündigung ändern und somit die Kaufgeschäfte über den 

Northbound link beeinflussen. 
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Insbesondere werden neue Kaufaufträge abgelehnt, wenn 

der Restbestand des Tageskontingents für den Northbound 

link auf null sinkt oder das Tageskontingent überschritten 

wird (wobei Anleger ihre China-Connect-Wertpapiere je-

doch unabhängig vom Restbestand des Kontingents ver-

kaufen dürfen). Daher können Kontingentbeschränkungen 

den jeweiligen Teilfonds in seinen Möglichkeiten zur zeitna-

hen Anlage in China-Connect-Wertpapieren über Stock 

Connect einschränken. 

 

Unterschiedliche Handelstage und -zeiten 

Aufgrund der unterschiedlichen Feiertage in Hongkong und 

in Festland China oder aus anderen Gründen, wie schlech-

ten Witterungsbedingungen, können sich die Handelstage 

und -zeiten an den zwei Märkten im Festland China – der 

Börse Shanghai (SSE) und der Börse Shenzhen (SZSE) – 

sowie an der Börse Hongkong (HKSE) unterscheiden. Stock 

Connect wird daher nur an Tagen betrieben, an denen 

beide Märkte für den Handel geöffnet sind und wenn die 

Banken in beiden Märkten an den entsprechenden Abrech-

nungstagen geöffnet haben. Es kann daher Fälle geben, in 

denen es in Hongkong nicht möglich ist, chinesische A-Ak-

tien zu handeln, obwohl in Festland China ein normaler 

Handelstag ist. 

Der Anlageverwalter sollte darauf achten, an welchen Ta-

gen und zu welchen Zeiten Geschäfte über Stock Connect 

möglich sind und entsprechend seiner eigenen Risikobe-

reitschaft entscheiden, ob er das Risiko von Kursschwan-

kungen bei chinesischen A-Aktien in der Zeit, in der kein 

Handel über Stock Connect möglich ist, in Kauf nimmt. 

 

Beschränkung für Daytrading 

Daytrading (Tageshandel) ist am Markt für chinesische A-

Aktien nicht gestattet. Deshalb kann ein Teilfonds, der am 

Tag „T“ China-Connect-Wertpapiere kauft, diese nur am o-

der nach dem Tag „T+1“ wieder verkaufen, gemäss den 

China-Connect-Bestimmungen. Dies beschränkt die Anla-

gemöglichkeiten des Teilfonds, insbesondere wenn ein 

Teilfonds China-Connect-Wertpapiere an einem bestimm-

ten Handelstag verkaufen möchte. Die Vorschriften für die 

Abwicklung und die Prüfung vor Auftragsfreigabe können 

sich von Zeit zu Zeit ändern. 

 

Reihenfolge von Aufträgen 

Wenn ein Makler seinen Kunden Handelsdienstleistungen 

über Stock Connect anbietet, können eigene Handelsge-

schäfte des Maklers oder seiner Partner unabhängig und 

ohne dass die Händler über den Status der Aufträge von 

Kunden informiert sind, an das Handelssystem übermittelt 

werden. Es besteht keine Gewähr, dass Makler die Reihen-

folge von Kundenaufträgen einhalten (wie in einschlägigen 

Gesetzen und Vorschriften vorgesehen). 

 

Risiko im Zusammenhang mit der bestmöglichen Ausfüh-

rung 

Transaktionen mit China-Connect-Wertpapieren dürfen ge-

mäss dem geltenden Reglement im Zusammenhang mit 

Stock Connect durch einen oder mehrere Makler ausge-

führt werden, die vom jeweiligen Teilfonds für Transaktio-

nen über den Northbound link bestellt werden können. Zur 

Einhaltung der Vorschriften, die eine Prüfung vor Auftrags-

freigabe vorsehen, darf der Teilfonds festlegen, dass Trans-

aktionen mit China-Connect-Wertpapieren nur über be-

stimmte Makler oder Börsenteilnehmer ausgeführt werden 

dürfen. Die Ausführung dieser Transaktionen erfolgt somit 

nicht unter dem Gesichtspunkt der bestmöglichen Ausfüh-

rung. 

Zudem ist der Makler berechtigt, Wertpapieraufträge mit 

seinen eigenen Aufträgen, eigenen Aufträgen seiner Part-

ner und denen seiner anderen Kunden, einschliesslich des 

jeweiligen Teilfonds, zusammenzufassen. In einigen Fällen 

kann sich die Zusammenfassung für die Teilfonds nachtei-

lig auswirken, in anderen kann sie für die Teilfonds vorteil-

haft sein. 

 

Beschränkung ausserbörslicher Handelsgeschäfte und 

Übertragungen 

Nicht handelsbezogene Übertragungen (d.h. ausserbörsli-

che Transaktionen und Übertragungen) über Stock Connect 

sind grundsätzlich nicht gestattet; unter bestimmten Be-

dingungen, die im Rahmen des Stock-Connect-Reglements 

beschrieben sind, gelten Ausnahmeregelungen. 

 

Clearing-, Abwicklungs- und Verwahrrisiken 

HKSCC und ChinaClear haben die Clearingverbindungen 

zwischen SEHK und der SSE und SZSE eingerichtet, und je-

der von ihnen ist jeweils ein Teilnehmer des anderen ge-

worden, um das Clearing und die Abwicklung von grenz-

überschreitenden Transaktionen zu ermöglichen. Für 

grenzüberschreitende Transaktionen, die in einem Markt 

eingeleitet werden, übernimmt die Clearingstelle dieses 

Marktes einerseits das Clearing und die Abwicklung in Be-

zug auf ihre eigenen Clearing-Teilnehmer und verpflichtet 

sich andererseits, die Clearing- und Abwicklungsverpflich-

tungen ihrer Clearing-Teilnehmer gegenüber der Clearing-

stelle der Gegenpartei zu erfüllen. 
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Über Stock Connect gehandelte China-Connect-Wertpa-

piere werden unverbrieft ausgegeben, sodass Anleger 

China-Connect-Wertpapiere nicht in physischer Form hal-

ten werden. Im Rahmen von Stock Connect sollten Anleger 

aus Hongkong und ausländische Anleger, die China-

Connect-Wertpapiere über den Northbound Trading Link 

erworben haben, diese China-Connect-Wertpapiere auf 

Konten ihrer Makler oder Depotbanken im CCASS halten, 

das von HKSCC betrieben wird. 

Die Geschäfte mit den Depotbanken und Maklern, die im 

Rahmen dieses Arrangements die Anlagen der Teilfonds 

halten oder die Handelsgeschäfte der Teilfonds abwickeln, 

sind mit Risiken behaftet. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit 

oder Insolvenz einer Depotbank oder eines Maklers ist es 

möglich, dass die Teilfonds ihre jeweiligen Vermögens-

werte von dieser Depotbank oder diesem Makler bzw. aus 

deren Insolvenzmasse nur mit Verzögerung oder gar nicht 

zurückerhalten. Den Teilfonds bliebe dann nur ein allge-

meiner ungesicherter Anspruch gegenüber der Depotbank 

oder dem Makler in Bezug auf diese Vermögenswerte. 

Aufgrund des kurzen Abwicklungszyklus für China-Connect-

Wertpapiere kann der CCASS-Clearing-Teilnehmer, der als 

Depotstelle fungiert, auf ausschliessliche Anweisung des 

verkaufenden Maklers handeln, der durch den Anlagever-

walter des jeweiligen Teilfonds ordnungsgemäss angewie-

sen wurde. Für diesen Zweck muss die Verwahrstelle unter 

Umständen, auf Gefahr des Teilfonds, in Bezug auf den 

CCASS-Clearing-Teilnehmer, der als ihre Depotbank im 

Markt fungiert, auf ihr Recht zur Erteilung von Abwicklungs-

anweisungen verzichten. 

Dementsprechend können die Dienstleistungen des Ver-

kaufsmaklers und der Depotbank durch einen einzigen 

Rechtsträger erbracht werden, wodurch die Teilfonds Risi-

ken aus potenziellen Interessenkonflikten ausgesetzt sein 

können, die durch geeignete interne Verfahren bewältigt 

werden. 

Die Rechte und Beteiligungen der Teilfonds an China-

Connect-Wertpapieren werden über HKSCC wahrgenom-

men, die ihre Rechte als Nominee-Inhaberin der China-

Connect-Wertpapiere ausübt, die auf dem Sammelkonto 

für RMB-Stammaktien der HKSCC bei ChinaClear gebucht 

sind. 

 

Risiko eines Ausfalls des CCASS und von ChinaClear 

Anleger sollten beachten, dass China-Connect-Wertpa-

piere, die auf den Konten der betreffenden Makler oder De-

potbanken im CCASS gehalten werden, im Falle eines Aus-

falls, einer Insolvenz oder einer Liquidation des CCASS ge-

fährdet sein können. In einem solchen Fall besteht das Ri-

siko, dass die Teilfonds unter Umständen keine Eigentums-

rechte an den auf dem Konto im CCASS verwahrten Vermö-

genswerten haben und/oder dass die Teilfonds ungesi-

cherte Gläubiger werden könnten, die im gleichen Rang mit 

allen anderen ungesicherten Gläubigern des CCASS ste-

hen. 

Zudem sind die Vermögenswerte der Teilfonds auf den 

Konten der betreffenden Makler oder Depotbanken im 

CCASS möglicherweise nicht so gut geschützt, wie sie es 

wären, wenn sie allein im Namen der Teilfonds registriert 

wären und gehalten würden. Es besteht insbesondere das 

Risiko, dass Gläubiger des CCASS beteuern könnten, die 

Wertpapiere gehörten dem CCASS und nicht den Teilfonds, 

und dass ein Gericht eine solche Behauptung bestätigen 

könnte, sodass Gläubiger des CCASS in diesem Falle ver-

suchen könnten, Vermögenswerte der Teilfonds in ihren 

Besitz zu bringen. 

Im Falle eines Abwicklungsausfalls seitens HKSCC und ei-

nes Versäumnisses von HKSCC, Wertpapiere oder ausrei-

chende Wertpapiere in einer dem Ausfall entsprechenden 

Menge zu bestimmen, sodass ein Fehlbestand an Wertpa-

pieren für die Abwicklung von Transaktionen mit China-

Connect-Wertpapieren entsteht, wird ChinaClear die 

Menge dieses Fehlbestandes dem Sammelkonto für RMB-

Stammaktien von HKSCC bei ChinaClear belasten, sodass 

die Teilfonds an einem solchen Fehlbestand unter Umstän-

den beteiligt werden. 

ChinaClear hat Rahmenbedingungen und einen Massnah-

menkatalog für das Risikomanagement aufgestellt, die von 

der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSRC) ge-

nehmigt und überwacht werden. Für den unwahrscheinli-

chen Fall eines Ausfalls von ChinaClear mit ChinaClear 

selbst als Schuldner hat HKSCC erklärt, dass sie nach Treu 

und Glauben bemüht sein wird, die ausstehenden China-

Connect-Wertpapiere und Gelder von ChinaClear über alle 

verfügbaren rechtlichen Kanäle oder ggf. über das Liquida-

tionsverfahren von ChinaClear wiederzubeschaffen. An-

schliessend wird HKSCC wiederbeschaffte China-Connect-

Wertpapiere und/oder Gelder anteilig an die Clearing-Teil-

nehmer verteilen, wie von den für das China-Connect-Pro-

gramm zuständigen Behörden vorgeschrieben. In diesem 

Fall können die Teilfonds Verzögerungen im Rahmen des 

Wiederbeschaffungsverfahrens erleiden oder sind möglich-

erweise nicht in der Lage, ihre Verluste vollständig von Chi-

naClear erstattet zu bekommen. 
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Teilnahme an Kapitalmassnahmen und Aktionärsver-

sammlungen 

Nach der bestehenden Marktpraxis in der Volksrepublik 

China wird es für Anleger, die mit China-Connect-Wertpa-

pieren über den Northbound Trading Link handeln, nicht 

möglich sein, über Stimmrechtsvertreter oder persönlich 

an Versammlungen der jeweiligen an der SSE oder der 

SZSE notierten Gesellschaft teilzunehmen. Die Teilfonds 

werden die Stimmrechte hinsichtlich der Gesellschaft, in 

der sie investiert sind, nicht in derselben Weise ausüben 

können, wie dies in einigen Industrieländern geregelt ist. 

Ausserdem werden Kapitalmassnahmen in Bezug auf 

China-Connect-Wertpapiere durch den betreffenden Emit-

tenten über die Internetseite der SSE oder die Internetseite 

der SZSE und in bestimmten offiziell benannten Zeitungen 

bekannt gegeben. Allerdings erfolgen Veröffentlichungen 

von unternehmensrechtlichen Dokumenten der an der SSE 

und der SZSE notierten Emittenten ausschliesslich in ver-

einfachtem Chinesisch, und es ist keine englische Überset-

zung verfügbar. 

HKSCC wird die CCASS-Teilnehmer über Kapitalmassnah-

men in Bezug auf China-Connect-Wertpapiere informieren. 

Anleger aus Hongkong und ausländische Anleger müssen 

die Vereinbarungen und Fristen erfüllen, die von ihren je-

weiligen Maklern oder Depotbanken (d. h. CCASS-Teilneh-

mern) angegeben werden. Die Frist, um Handlungen für ei-

nige Arten von Kapitalmassnahmen in Bezug auf China-

Connect-Wertpapiere vorzunehmen, kann sehr kurz sein 

und möglicherweise nur einen Geschäftstag betragen. Da-

her sind die Teilfonds möglicherweise nicht in der Lage, 

sich rechtzeitig an bestimmten Kapitalmassnahmen zu be-

teiligen. Da Stimmrechtsvertretern in der Festland China 

eine Mehrfachvertretung nicht möglich ist, sind die Teil-

fonds unter Umständen nicht imstande, Stimmrechtsver-

treter zu bestellen, um Aktionärsversammlungen im Zu-

sammenhang mit China-Connect-Wertpapieren zu besu-

chen und an diesen teilzunehmen. Es ist nicht garantiert, 

dass CCASS-Teilnehmer, die an dem Stock-Connect-Pro-

gramm teilnehmen, Dienste für die Wahrnehmung von 

Stimmrechten oder sonstige diesbezügliche Dienstleistun-

gen anbieten oder vereinbaren werden. 

 

Risiko aufgrund der Regelung zu Gewinnen aus kurzfristi-

gen Beteiligungen 

Gemäss den Wertpapiergesetzen Festland China muss ein 

Aktionär, der bei Zusammenrechnung seiner Positionen 

mit den Positionen anderer Konzernunternehmen 5% oder 

mehr der insgesamt begebenen Aktien eines an einer 

Börse in Festland China kotierten Unternehmens (eine 

„VRC-Listco“) hält (ein „Grossaktionär“), Gewinne aus dem 

Kauf und Verkauf von Aktien dieser VRC-Listco herausge-

ben, sofern beide Transaktionen innerhalb eines Zeitraums 

von sechs Monaten stattfinden. Wenn der Fonds durch die 

Anlage in China-Connect-Wertpapieren über Stock Connect 

ein Grossaktionär einer VRC-Listco wird, können die Ge-

winne, die die betreffenden Teilfonds aus solchen Anlagen 

erzielen, beschränkt sein und dadurch kann die Wertent-

wicklung der Teilfonds, abhängig von der Grösse der Anlage 

des Fonds in China-Connect-Wertpapieren über Stock 

Connect, beeinträchtigt werden. 

 

Risiko der Offenlegung von Beteiligungen 

Wenn der Fonds zum Grossaktionär einer VRC-Listco wird, 

kann er gemäss den Vorschriften in Festland China zur Of-

fenlegung von Beteiligungen dem Risiko ausgesetzt sein, 

dass die vom Fonds gehaltenen Positionen in ihrer Gesamt-

heit mitgeteilt werden müssen. Dies kann zur Bekanntgabe 

der von der Gesellschaft gehaltenen Positionen an die Öf-

fentlichkeit führen und sich nachteilig auf die Wertentwick-

lung des betreffenden Teilfonds auswirken. 

 

Beschränkungen für ausländische Beteiligungen 

Da es Beschränkungen für die Gesamtzahl der Aktien gibt, 

die von allen zugrunde liegenden ausländischen Anlegern 

und/oder einem einzelnen ausländischen Anleger an einer 

VRC-Listco gehalten werden, beruhend auf den in den 

Rechtsvorschriften des Festlands China (in ihrer jeweils gül-

tigen Fassung) festgelegten Grenzwerten, haben die jeweili-

gen Obergrenzen und die Aktivitäten aller zugrunde liegen-

den ausländischen Anleger Einfluss auf die Fähigkeit der 

Teilfonds zu Investitionen in China-Connect-Wertpapiere. 

In der Praxis wird es schwierig sein, die Anlagen der zu-

grunde liegenden ausländischen Anleger zu überwachen, 

da Anleger die Anlagen gemäss den gesetzlichen Vorschrif-

ten des Festlands China über verschiedene zugelassene 

Kanäle tätigen können. 

 

Operationelles Risiko 

Stock Connect hängt vom Funktionieren der betrieblichen 

Systeme der betreffenden Marktteilnehmer ab. Marktteil-

nehmer können sich an Stock Connect beteiligen, sofern 

sie über bestimmte informationstechnologische Fähigkeiten 

verfügen und gewisse Risikomanagement- und sonstige An-

forderungen erfüllen, die von der betreffenden Börse und/o-

der der Clearingstelle genauer festgelegt werden können. 
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Ausserdem erfordert die „Konnektivität“ in Stock Connect 

die Weiterleitung von Aufträgen über die Grenze von Hong-

kong und Festland China. Dies verlangt die Entwicklung 

neuer Informationstechnologiesysteme auf Seiten der 

SEHK und der Börsenteilnehmer (d. h. China Stock 

Connect), die von der SEHK einzurichten sind und mit de-

nen sich die Börsenteilnehmer verbinden müssen. Es ist 

nicht garantiert, dass die Systeme der SEHK und der Markt-

teilnehmer ordnungsgemäss funktionieren werden oder 

weiterhin an die Veränderungen und Entwicklungen in bei-

den Märkten angepasst werden. Falls die betreffenden Sys-

teme nicht ordnungsgemäss funktionieren, könnte der 

Handel mit China-Connect-Wertpapieren über Stock 

Connect unterbrochen werden. Die Fähigkeit der Teilfonds, 

über Stock Connect Zugang zum Markt für chinesische A-

Aktien zu haben (und damit ihre Anlagestrategie zu verfol-

gen), könnte beeinträchtigt werden. 

 

Aufsichtsrechtliches Risiko 

Das Stock-Connect-Programm ist neu auf dem Markt und 

unterliegt den Bestimmungen, die von den zuständigen Auf-

sichtsbehörden erlassen werden, sowie den Umsetzungs-

vorschriften der Börsen in Festland China und Hongkong. 

Darüber hinaus können jeweils neue Vorschriften von den 

Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit Geschäftsaktivi-

täten und der grenzüberschreitenden rechtlichen Durchset-

zung von grenzüberschreitenden Handelsgeschäften im 

Rahmen des Stock-Connect-Programms erlassen werden. 

 

Unterschiedliche Handelstage 

Stock Connect wird nur an Tagen betrieben, an denen beide 

Märkte, Festland China und Hongkong, für den Handel ge-

öffnet sind und wenn die Banken in beiden Märkten an den 

entsprechenden Abrechnungstagen geöffnet haben. Es 

kann daher Fälle geben, in denen Anlegern kein Handel mit 

China-Connect-Wertpapieren möglich ist, obwohl in Fest-

land China ein normaler Handelstag ist. Für die Teilfonds 

kann dadurch das Risiko von Kursschwankungen bei 

China-Connect-Wertpapieren während der Zeit, in der kein 

Handel über Stock Connect möglich ist, bestehen. 

 

Risiken im Zusammenhang mit der Aussetzung des Han-

dels an den Börsen auf dem FestlandChina 

Wertpapierbörsen haben in Festland China üblicherweise 

das Recht, den Handel eines Wertpapiers, das an der be-

treffenden Börse gehandelt wird, auszusetzen oder zu be-

schränken. Von den Börsen werden insbesondere Grenzen 

für die Handelsbandbreite festgelegt, wobei der Handel mit 

chinesischen A-Aktien an der betreffenden Börse ausge-

setzt werden kann, wenn sich der Handelskurs des Wertpa-

piers unterhalb der Grenze der Handelsbandbreite bewegt. 

Eine derartige Aussetzung würde jeden Handel mit den be-

stehenden Positionen unmöglich machen und die betroffe-

nen Teilfonds potenziell Verlustrisiken aussetzen. 

 

Steuerrisiko im Zusammenhang mit dem Festland China 

Gemäss der Verwaltungsvorschrift (Caishui) [2014] Nr. 81 

für das Shanghai-Hongkong-Connect-Programm und der 

Verwaltungsvorschrift (Caishui) [2016] Nr. 127 für das 

Shenzhen-Hongkong-Connect-Programm, die am 14. No-

vember 2014 bzw. am 5. November 2016 gemeinsam vom 

chinesischen Finanzministerium, der staatlichen Steuer-

verwaltung (State Administration of Taxation) und der chi-

nesischen Wertpapieraufsichtsbehörde (China Securities 

Regulatory Commission) erlassen wurden, sind Anleger, die 

über Stock Connect in China-Connect-Wertpapieren anle-

gen, von der Einkommensteuer auf Kapitalgewinne befreit, 

die mit dem Verkauf von China-Connect-Wertpapieren er-

zielt werden. Es gibt jedoch keine Garantie, wie lange die 

Steuerbefreiung fortgelten wird, und es ist nicht gewähr-

leistet, dass der Handel mit China-Connect-Wertpapieren 

in der Zukunft keine Verbindlichkeiten im Hinblick auf der-

artige Steuern nach sich ziehen wird. Die Steuerbehörden 

des Festlands China können diesbezüglich zu einem späte-

ren Zeitpunkt weitere Richtlinien erlassen, die möglicher-

weise rückwirkend gelten. 

Angesichts der Ungewissheit, wie Gewinne oder Einkünfte 

besteuert werden, die aus den Anlagen eines Teilfonds in 

Festland China stammen, behält sich der Fonds das Recht 

vor, die Steuerbelastung zu erhöhen, die durch Quellen-

steuern auf derartige Gewinne oder Einkünfte verursacht 

wird, und für diese Anlagen im Namen des betreffenden 

Teilfonds Steuern einzubehalten. 

 

Risiken im Zusammenhang mit dem ChiNext-Markt und 

dem STAR Board 

Bestimmte gemäss dem Shenzhen-Hongkong-Connect-

Programm zulässige chinesische A-Aktien sind im ChiNext-

Marktsegment der SZSE notiert, das in der Anfangsphase 

des Shenzhen-Connect auf institutionelle professionelle 

Anleger beschränkt sein wird.  

Das STAR Board ist ein neues Marktsegment, in dem wäh-

rend der Anfangsphase unter Umständen nur eine be-

grenzte Zahl von Unternehmen notiert ist. Anlagen im STAR 

Board können sich auf eine kleine Anzahl von Aktien kon-

zentrieren und den betreffenden Teilfonds einem höheren 
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Konzentrationsrisiko aussetzen. Im ChiNext-Marktsegment 

und/oder im STAR Board notierte Unternehmen sind in der 

Regel aufstrebende Unternehmen mit einer geringeren Be-

triebsgrösse. Im ChiNext-Marktsegment und im STAR 

Board notierte Unternehmen unterliegen weiter gefassten 

Kursschwankungsgrenzen und können aufgrund der höhe-

ren Eintrittsschwelle für Anleger eine geringere Liquidität 

als andere Marktsegmente aufweisen. Daher kommt es bei 

den in diesen Marktsegmenten notierten Unternehmen so-

wohl zu grösseren Schwankungen der Aktienkurse als auch 

zu grösseren Liquiditätsrisiken, und sie weisen höhere Ri-

siken und Umsatzquoten als die im Hauptsegment der 

Börse notierten Unternehmen auf. 

Die Regeln und Vorschriften für die im ChiNext-Marktseg-

ment und im STAR Board notierten Unternehmen in Bezug 

auf die Rentabilität und das Grundkapital sind weniger 

streng als im Hauptsegment der Börse. 

Im Allgemeinen sind die im ChiNext-Marktsegment und im 

STAR Board notierten Aktien mit einem höheren Risiko ver-

bunden als die Aktien des Hauptmarktes („Main Board“) 

und des Marktes für kleine und mittlere Unternehmen 

(„SME Board“). 

 

Aufsichtsrechtliches Risiko 

Die Anforderungen für eine Notierung am ChiNext Board 

sind weniger streng als am Main Board und am SME Board. 

Beispielsweise werden kürzere Zeiträume für den Track Re-

cord und niedrigere Nettogewinne, Umsätze und Operating 

Cashflows verlangt. Darüber hinaus weichen die für das 

ChiNext Board geltenden Regeln zur Offenlegung von de-

nen des Main Board und des SME Board ab. Beispielsweise 

müssen Ad-hoc-Meldungen von ChiNext-Unternehmen nur 

auf einer von der CSRC bestimmten Internetseite und auf 

der Internetseite der Emittenten veröffentlicht werden. 

Wenn Anleger die Informationen über die üblichen Veröf-

fentlichungskanäle für das Main Board und das SME Board 

verfolgen, können ihnen einige wichtige Informationen ent-

gehen, die von ChiNext-Unternehmen bekannt gegeben 

wurden. 

 

Operatives Risiko 

Am ChiNext Board notierte Unternehmen befinden sich ge-

wöhnlich in einem frühen Entwicklungsstadium, in dem das 

Geschäft instabil, die Rentabilität niedrig und das Unter-

nehmen weniger widerstandsfähig gegenüber Markt- und 

Branchenrisiken ist. Die operativen Risiken, denen diese 

Unternehmen ausgesetzt sind, umfassen häufig techni-

sche Ausfälle, neue Produkte werden vom Markt nicht gut 

aufgenommen, es gelingt nicht, mit der Marktentwicklung 

Schritt zu halten, sowie personelle Veränderungen, die sich 

bei den Gründern, dem Managementteam und dem techni-

schen Kernteam ergeben. 

 

Risiko der Aufgabe der Börsenzulassung („Delisting“) 

Am ChiNext Board ist der Anteil der Unternehmen, bei de-

nen es zur Aufgabe der Börsenzulassung („Delisting“) 

kommt, vergleichsweise höher als am Main Board. 

 

Schwankungen des Aktienkurses 

Da die am ChiNext Board notierten Unternehmen relativ 

klein sind und ihre geschäftliche Leistung instabil ist, sind 

sie anfälliger für Spekulationen. Die Kurse der ChiNext-Ak-

tien sind volatiler. 

 

Technisches Risiko 

Am ChiNext Board notierte Unternehmen sind hauptsäch-

lich Technologieunternehmen, deren Erfolg von techni-

schen Innovationen abhängt. Diese Unternehmen sind je-

doch Risiken und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 

der technischen Innovation ausgesetzt, wie etwa hohen 

Forschungs- und Entwicklungskosten, technischen Fehl-

schlägen und einer schnellen Entwicklung und Verdrän-

gung in der Technologie und im Produktmarkt. 

 

Risiken im Zusammenhang mit der Bewertung 

Im Allgemeinen ist es schwierig, den Wert eines Unterneh-

mens zu schätzen, das am ChiNext Board notiert ist, da sich 

die Unternehmen in einer frühen Entwicklungsphase befin-

den und eine kurze Unternehmensgeschichte und instabile 

Gewinne und Cashflows haben. Daher lassen sich die her-

kömmlichen Bewertungsmethoden, wie das Kurs-Gewinn-

Verhältnis und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, nur schwer 

anwenden. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat im Zusammenhang mit 

der Bewerbung, dem Angebot, dem Vertrieb oder dem Ver-

kauf von Aktien eines Teilfonds in der Volksrepublik China 

oder aus der Volksrepublik China heraus bei den Verwal-

tungs- oder Aufsichtsbehörden der Volksrepublik China kei-

nen Antrag gestellt und keine Zulassung angestrebt und 

wird auch in Zukunft keinen solchen Antrag stellen oder 

eine solche Zulassung anstreben, und die Verwaltungsge-

sellschaft wird nicht und beabsichtigt nicht, Aktien direkt o-

der indirekt Personen, die in der Volksrepublik China an-

sässig sind, anzubieten, diesen gegenüber zu bewerben o-

der sie an diese zu vertreiben oder zu verkaufen. 
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Die Aktien sind nicht dazu bestimmt, in der Volksrepublik 

China oder Anlegern der Volksrepublik China angeboten zu 

werden oder dort bzw. an diese verkauft zu werden. Anleger 

der Volksrepublik China dürfen keine Aktien zeichnen, es 

sei denn, dies ist ihnen gemäss allen massgeblichen Ge-

setzen, Regelungen, Bestimmungen, Mitteilungen, Richtli-

nien, Anweisungen oder sonstigen aufsichtsrechtlichen 

Vorschriften der Volksrepublik China in ihrer jeweils gelten-

den und geänderten Fassung, die von einer Verwaltungs- 

oder Aufsichtsbehörde der Volksrepublik China erlassen 

wurden und für den Anleger, den Fonds oder den Anlage-

verwalter des betreffenden Teilfonds gelten (gleichgültig, 

ob sie Gesetzeskraft haben oder nicht), gestattet. Soweit 

zulässig, sind Anleger der Volksrepublik China verantwort-

lich für die Einholung aller staatlichen Genehmigungen, Be-

stätigungen, Lizenzen oder Zulassungen (sofern zutref-

fend) aller massgeblichen staatlichen Stellen der Volksre-

publik China, einschliesslich insbesondere der State Admi-

nistration of Foreign Exchange, der China Securities Regu-

latory Commission und/oder anderer massgeblicher Auf-

sichtsbehörden (soweit zutreffend), sowie für die Einhal-

tung aller massgeblichen Vorschriften der Volksrepublik 

China, einschliesslich insbesondere der einschlägigen De-

visenbestimmungen und/oder der Vorschriften für Aus-

landsinvestitionen. Wenn ein Anleger die obigen Regelun-

gen nicht erfüllt, kann der Fonds, nach Treu und Glauben 

und aus berechtigten Gründen handelnd, in Bezug auf die 

Aktien eines solchen Anlegers jegliche Massnahmen er-

greifen, um die betreffenden aufsichtsrechtlichen Anforde-

rungen zu erfüllen, einschliesslich der zwangsweisen Rück-

nahme der von dem betreffenden Anleger gehaltenen Ak-

tien nach Massgabe der Satzung der Gesellschaft und der 

geltenden Gesetze und Vorschriften. 

 

Personen, die in den Besitz dieses Prospekts oder von Ak-

tien gelangen, müssen sich selbst über solche Beschrän-

kungen informieren und diese beachten. 

 

Ausschluss zugelassener Aktien und Handelsbeschränkun-

gen 

Eine Aktie kann aus verschiedenen Gründen aus dem Kreis 

der für den Handel über Stock Connect zugelassenen Titel 

ausgeschlossen werden. In einem solchen Fall kann die Ak-

tie nur noch verkauft, aber nicht mehr gekauft werden. Dies 

kann sich auf das Anlageportfolio oder die Anlagestrategien 

des Anlageverwalters auswirken. Daher sollte der Anlage-

verwalter die Liste zugelassener Aktien, die von der 

SSE/SZSE und der HKSE bereitgestellt und gelegentlich 

aktualisiert wird, sorgfältig lesen. 

 

Über Stock Connect ist der Anlageverwalter nur noch zum 

Verkauf, jedoch nicht mehr zum Kauf chinesischer A-Aktien 

berechtigt, falls: (i) die chinesische A-Aktie anschliessend 

nicht mehr in den massgeblichen Indizes vertreten ist; (ii) 

anschliessend eine „Risikowarnung“ für die chinesische A-

Aktie vorliegt; (iii) die H-Aktie, die der chinesischen A-Aktie 

entspricht, anschliessend nicht mehr an der SEHK gehan-

delt wird und/oder (iv) nur in Bezug auf SZSE-Aktien: falls 

bei einer regelmässigen Überprüfung im Anschluss festge-

stellt wird, dass die betreffende Aktie eine Marktkapitalisie-

rung von weniger als 6 Mrd. RMB hat. Zudem sollten Anle-

ger beachten, dass für chinesische A-Aktien Kursschwan-

kungsgrenzen gelten. 

 

Handelskosten 

Neben der Zahlung der Handelsgebühren und Stempelab-

gaben, die beim Handel mit chinesischen A-Aktien anfallen, 

sollte der betreffende Teilfonds, der Transaktionen über 

den Northbound link von Stock Connect ausführt, auch et-

waige neue Portfoliogebühren, Dividendensteuern und 

Steuern auf Erträge aus der Übertragung von Aktien beach-

ten, die gegebenenfalls von den zuständigen Behörden 

festgelegt werden. 

 

Währungsrisiken 

Über den Northbound link getätigte Anlagen des jeweiligen 

Teilfonds in SSE/SZSE-Wertpapieren werden in Renminbi 

gehandelt und abgewickelt. Falls der jeweilige Teilfonds 

eine Aktienklasse hält, die auf eine andere lokale Währung 

als RMB lautet, ist der Teilfonds einem Währungsrisiko aus-

gesetzt, wenn er in ein auf RMB lautendes Produkt inves-

tiert, da die lokale Währung in RMB umgerechnet werden 

muss. Im Zuge der Umrechnung entstehen dem jeweiligen 

Teilfonds auch Währungsumrechnungskosten. Selbst 

wenn sich der Kurs des auf RMB lautenden Vermögens-

werts zwischen Kauf und Rückgabe/Verkauf durch den 

Teilfonds nicht verändert hat, erleidet der Teilfonds bei Um-

rechnung der Rückgabe-/Verkaufserlöse in die lokale Wäh-

rung dennoch einen Verlust, falls der RMB an Wert verloren 

hat. 

 

Die vorstehenden Ausführungen decken unter Umständen 

nicht alle mit Stock Connect verbundenen Risiken ab, und 

alle vorstehend genannten Gesetze, Richtlinien und Vor-

schriften können sich jederzeit ändern 
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Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in China 

Soweit die jeweiligen Teilfonds Anlagen in China getätigt 

haben, können die Betriebs- und Finanzergebnisse durch 

Änderungen in der Volksrepublik China („VRC“) im Hinblick 

auf die staatlichen Pläne, die politischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Umstände, Änderungen der Politik der chine-

sischen Regierung sowie der Gesetze und Vorschriften be-

einträchtigt werden, insbesondere wenn Anlagen über ein 

von der Regierung der Volksrepublik China eingeführtes In-

vestitionssystem vorgenommen werden. 

 

Insbesondere ist zu beachten, dass, obwohl die Regierung 

der Volksrepublik China stets ihre Absicht betont hat, die 

Stabilität des Renminbi zu wahren, der Wechselkurs in der 

Vergangenheit stark schwankte und nicht ausgeschlossen 

werden kann, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. 

Eine Abwertung des Renminbi könnte sich negativ auf den 

Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds auswirken. 

 

Ausserdem können die Standards und Praktiken, die für 

Unternehmen in der Volksrepublik China für die Buchfüh-

rung, die Abschlussprüfung und die Finanzberichterstat-

tung gelten, von den in anderen Ländern geltenden Stan-

dards und Praktiken abweichen. Beispielsweise kann es 

Unterschiede bei den Bewertungsmethoden für Immobilien 

und andere Vermögenswerte und bei den Anforderungen 

an die Offenlegung von Informationen für die Anleger ge-

ben. 

 

Das Rechtssystem der Volksrepublik China im Allgemeinen 

und für die Wertpapiermärkte im Besonderen unterlag in 

den letzten Jahren einem schnellen Wandel, was zu 

Schwierigkeiten bei der Auslegung und Anwendung neu 

entstehender Bestimmungen führen kann. Mit dem über-

arbeiteten Wertpapiergesetz, das am 1. Januar 2006 in 

Kraft trat, hat eine umfassende Änderung des vorherigen 

Regelungsrahmens für die Systeme zur Emission, zur Bör-

sennotierung und zum Handel von Wertpapieren stattge-

funden. 

Die Regierung der Volksrepublik China hat in den letzten 

Jahren eine Reihe von Steuerreformen umgesetzt. Es kann 

nicht garantiert werden, dass die gegenwärtigen Steuerge-

setze und -vorschriften in Zukunft nicht geändert oder er-

gänzt werden. Eine Änderung oder Ergänzung der Steuer-

gesetze und -vorschriften kann Einfluss auf den Gewinn 

nach Steuern von Gesellschaften in der Volksrepublik 

China haben. 

 

Nachhaltigkeitsbezogene Risiken 

Laut SFDR sind Finanzmarktteilnehmer dazu verpflichtet, 

die Art und Weise, wie Nachhaltigkeitsrisiken (wie nachfol-

gend definiert) in die Anlageentscheidungen einfliessen, 

sowie die Ergebnisse der Beurteilung der wahrscheinlichen 

Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Renditen 

des Teilfonds offenzulegen. 

Ein Nachhaltigkeitsrisiko ist ein umweltbezogenes, sozia-

les oder die Unternehmensführung betreffendes Ereignis o-

der eine entsprechende Gegebenheit, dessen beziehungs-

weise deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentli-

che negative Auswirkungen auf den Wert der vom Teilfonds 

getätigten Anlagen haben könnte („Nachhaltigkeitsrisiko“). 

Dieses Risiko steht hauptsächlich in Zusammenhang mit 

klimabedingten Ereignissen, die sich aus dem Klimawandel 

(sogenannte physische Risiken) oder der Reaktion der Ge-

sellschaft auf den Klimawandel (sogenannte 

Übergangsrisiken) ergeben und unvorhergesehen Verluste 

nach sich ziehen könnten, die sich auf die Anlagen und die 

finanzielle Lage des Teilfonds auswirken könnten. Soziale 

Ereignisse (z.B. Ungleichheit, Inklusivität, Arbeitsbeziehun-

gen, Investition in Humankapital, Unfallverhütung, Verän-

derung des Kundenverhaltens usw.) oder staatliche Ver-

säumnisse (z.B. wiederholter erheblicher Verstoss gegen 

internationale Verträge, Bestechungsversuche, Produkt-

qualität und -sicherheit, Verkaufspraktiken usw.) können 

ebenfalls zu Nachhaltigkeitsrisiken führen. 

Nachhaltigkeitsrisiken fliessen mittels des ESG-Integrati-

onsansatzes in die Anlageentscheidung und die Risiko-

überwachung ein und spiegeln die potenziellen oder tat-

sächlichen Risiken und/oder Chancen für die Maximierung 

der langfristigen risikobereinigten Renditen der Teilfonds 

wider. 

Die Auswirkungen des Auftretens eines Nachhaltigkeitsrisi-

kos können vielfältig sein und sich je nach spezifischem Ri-

siko, Region und Anlageklasse unterscheiden. Wenn ein 

Nachhaltigkeitsrisiko für einen Vermögenswert auftritt, be-

deutet dies in der Regel negative Auswirkungen auf den 

Wert des Vermögens oder führt zu einem vollständigen Ver-

lust von dessen Wert. 

Eine solche Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen 

muss daher auf Portfolioebene stattfinden. 

Sofern in Abschnitt „B. DIE TEILFONDS“ nicht anders ange-

geben, sind die Teilfonds stark diversifiziert. Daher wird da-

mit gerechnet, dass die Teilfonds einer breiten Palette an 

Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen, die sich von Unterneh-

men zu Unternehmen unterschieden. Insbesondere sind 
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mache Märkte und Sektoren Nachhaltigkeitsrisiken stärker 

ausgesetzt als andere. So kann der Energiesektor – be-

kanntermassen ein Hauptverursacher von Treibhaus-

gasemissionen – grösserem regulatorischem oder öffentli-

chem Druck und somit grösseren Risiken ausgesetzt sein 

als andere Sektoren. Es wird jedoch nicht damit gerechnet, 

dass sich einzelne Nachhaltigkeitsrisiken wesentlich nega-

tiv auf den finanziellen Wert des Teilfonds auswirken. 

Sofern für die einzelnen Teilfonds in Abschnitt „B. DIE TEIL-

FONDS“ angegeben, kann ein Teilfonds den folgenden spe-

zifischen Risiken unterliegen, die in der Regel ein stärkeres 

Exposure gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken zur Folge ha-

ben als andere: 

 

Brasilien 

Dieser Teilfonds unterliegt Risiken im Zusammenhang mit 

dem brasilianischen Markt, der Nachhaltigkeitsrisiken stär-

ker ausgesetzt sein könnte als andere Märkte. Beispiels-

weise fallen die Governance-Risiken in Brasilien aufgrund 

der mangelnden Reife der Unternehmen und der Mitarbei-

terfluktuation für gewöhnlich höher aus. Es ist mit einem 

erhöhten Risiko politischer, wirtschaftlicher und sozialer In-

stabilität sowie nachteiligen Änderungen staatlicher Vor-

schriften und Gesetze zu rechnen. Zudem sind in Brasilien 

ansässige Unternehmen oftmals weniger transparent und 

stellen weniger umfangreiche Offenlegungen zur Verfü-

gung, wodurch es Anlageverwalter und externe Anbieter 

schwerer haben, das Exposure gegenüber etwaigen Nach-

haltigkeitsrisiken und deren Wesentlichkeit zu beurteilen. 

Das hohe Mass an Abholzung, das sich nachteilig auf die 

Biodiversität und die Ziele zur Eindämmung des Klimawan-

dels auswirken kann, kann zu einer verstärkten Überprü-

fung durch Nichtregierungsorganisationen und Kunden 

führen, was mit Reputationsrisiken für Anlagen in diesen 

Märkten und den Anlageverwalter verbunden ist, infolge ei-

ner strengeren Umweltregulierung aber auch Auswirkun-

gen auf die Umsatzerlöse oder zusätzlichen Investitions-

ausgaben der Portfoliounternehmen haben. Darüber hin-

aus können Umweltrisiken im Zusammenhang mit dem Kli-

mawandel und Naturkatastrophen wie Dürren oder Wald-

brände wichtige Industriesektoren wie Landwirtschaft, 

Viehzucht oder Tourismus erheblich destabilisieren und 

letztlich die Rendite dieses Teilfonds beeinträchtigen. 

 

China 

Dieser Teilfonds unterliegt einer Reihe von Nachhaltigkeits-

risiken im Zusammenhang mit dem chinesischen Markt, 

der Nachhaltigkeitsrisiken stärker ausgesetzt sein könnte 

als andere Märkte. China weist weniger nachhaltigkeitsbe-

zogene Vorschriften auf, die zudem weniger stark über-

wacht werden. Die Governance-Risiken können in China 

ausgeprägter sein, wozu unter anderem die mangelnde 

Reife der dortigen Unternehmen oder die Mitarbeiterfluktu-

ation beitragen. Die Governance-Risiken können in China 

höher ausfallen als in den Industrieländern; dortige Unter-

nehmen befinden sich häufiger in mehrheitlichem Besitz 

des Staates, einzelner Personen oder Familien. Darüber 

hinaus kann sich die Aktionärsstruktur komplexer gestal-

ten, wobei stimmrechtslose Aktien den Minderheitsbetei-

ligten weniger Regressmöglichkeiten bieten. Zudem kön-

nen verbundene Parteien politische Risiken nach sich zie-

hen, die weitreichende Auswirkungen haben. Des Weiteren 

ergeben sich Nachhaltigkeitsrisiken aus Belastungen des 

operativen Betriebs infolge sozialer Belange im Zusam-

menhang mit Humankapital und Qualifikationsdefiziten, 

welche die Renditen beeinträchtigen können. Nachlässig-

keit bei Arbeits- und Menschenrechtspraktiken, Kinderar-

beit und Korruption stellen Beispiele für Nachhaltigkeitsri-

siken dar, die den Ruf und die Gewinnaussichten dieses 

Teilfonds und der zugrunde liegenden Unternehmen in Mit-

leidenschaft ziehen und das Risiko von Prüfungen und 

Sanktionen durch die Aufsichtsbehörden erhöhen könnten. 

Derartige Begebenheiten können sich wesentlich auf die 

Rendite und die Bewertung dieses Teilfonds und der zu-

grunde liegenden Unternehmen auswirken. 

 

Cleantech 

Dieser Teilfonds unterliegt einer breiten Palette von Nach-

haltigkeitsrisiken. Die Auswirkungen des Auftretens eines 

Nachhaltigkeitsrisikos können vielfältig sein und sich je 

nach spezifischem Risiko, Region und Anlageklasse unter-

scheiden. Allgemein gilt, dass Nachhaltigkeitsrisiken in Be-

zug auf eine Anlage mit negativen Auswirkungen auf deren 

Wert oder gar einem vollständigen Wertverlust verbunden 

sind. Beispielsweise ist dieser Teilfonds spezifischen Risi-

ken im Zusammenhang mit seinem Exposure zur Clean-

tech-Branche ausgesetzt, welche oft grundstoffintensiv 

und auf Metalle wie Lithium und Kobalt angewiesen ist, die 

wiederum häufig in Ländern abgebaut oder hergestellt wer-

den, die politisch instabil sein könnten. Die Beschaffung 

dieser Grundstoffe, das Wohlergehen der Belegschaft, die 

zunehmende Regulierung und das wachsende öffentliche 

Bewusstsein sind unter anderem Elemente, welche zu Stö-

rungen in der Lieferkette und zu Marktschwankungen beim 

Wert des Vermögens des Teilfonds führen könnten. 
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Consumer Brands 

Dieser Teilfonds unterliegt Risiken im Zusammenhang mit 

Unternehmen, die im Bereich Konsumgüter-Marken tätig 

sind. Diese unterliegen Reputationsrisiken, z. B. durch 

„Name and Shame“-Kampagnen seitens Nichtregierungs-

organisationen oder Verbraucherverbänden. Sich verän-

dernde Verbraucherpräferenzen infolge wachsender Sor-

gen in Bezug auf ökologische Belange wie den Klimawandel 

oder soziale Erwägungen wie Kinderarbeit können sich ne-

gativ auf den Wert des Unternehmens auswirken, was letz-

ten Endes den Wert des Teilfonds beeinträchtigen könnte. 

Darüber hinaus sind viele dieser Unternehmen grundstoff- 

und/oder arbeitsintensiv, wodurch die Wahrscheinlichkeit 

einiger Nachhaltigkeitsrisiken steigt und/oder die Auswir-

kungen anderer zunehmen. Für grundstoffintensive Unter-

nehmen stellen Ressourcenknappheit, Lieferkettenstörun-

gen, Nicht-Einhaltung von Abgasnormen und extreme Er-

eignisse Bedingungen dar, die die Ausgaben des Unterneh-

mens deutlich erhöhen könnten, was potenziell die Rendite 

des Teilfonds schmälern könnte. Was die Arbeitsbedingun-

gen anbelangt, so zählen die Nicht-Einhaltung von Arbeits-

gesetzen und -bestimmungen, das Versäumnis, die Sicher-

heit der Mitarbeiter zu gewährleisten, Diskriminierung und 

Kinderarbeit zu den zahlreichen sozialen Risiken, denen 

die Branche der Konsumgüter-Marken ausgesetzt ist. 

Bussgelder, Strafen, Geschäftsunterbrechungen oder 

Streiks sind Beispiele für Ereignisse im Zusammenhang mit 

diesen Risiken, welche die Rendite des Teilfonds beein-

trächtigen können. 

 

Europa 

Dieser Teilfonds ist Risiken im Zusammenhang mit den zu-

nehmenden regulatorischen Anforderungen in Europa aus-

gesetzt, die sich direkt oder indirekt aus dem Übergang zu 

einer emissionsärmeren und ökologisch nachhaltigeren 

Wirtschaft ergeben, was wesentliche Nachhaltigkeitsrisi-

ken nach sich ziehen kann, welche die Geschäftsmodelle 

der Unternehmen in diesem Teilfonds sowie die Rendite 

und den Gesamtwert des Teilfonds beeinträchtigen kön-

nen. Derartige finanzielle Verluste können sich beispiels-

weise aus Änderungen am regulatorischen Rahmenwerk 

wie dem CO2-Bepreisungsmechanismus, strengeren Ener-

gieeffizienzstandards oder politischen und rechtlichen Risi-

ken im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten oder dem 

Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft, der sich 

mittels technologischer Entwicklungen, welche dazu füh-

ren, dass bestehende Produkte und Dienstleistungen 

durch emissionsärmere Alternativen ersetzt werden, auch 

negativ auf Unternehmen auswirken kann, oder aus poten-

ziell erfolglosen Investitionen dieses Teilfonds in neue 

Technologien ergeben. In Europa ist dieser Teilfonds auf-

grund des wachsenden Bewusstseins für Nachhaltigkeits-

belange einem Reputationsrisiko im Zusammenhang mit 

Nachhaltigkeit ausgesetzt, das sich direkt auf die Vermö-

genswerte des Teilfonds auswirken kann, z. B. durch 

„Name and Shame“-Kampagnen seitens Nichtregierungs-

organisationen oder Verbraucherverbänden. Die Stigmati-

sierung eines Industriesektors, sich verändernde Verbrau-

cherpräferenzen und zunehmende Aktionärsbeden-

ken/negatives Feedback infolge wachsender Sorgen in Be-

zug auf den Klimawandel können sich negativ auf den Teil-

fonds und den Wert seiner Anlagen auswirken. 

 

Schwellenländer 

Dieser Teilfonds unterliegt Risiken im Zusammenhang mit 

den Schwellenländern, die Nachhaltigkeitsrisiken in der 

Regel stärker ausgesetzt sind als andere Märkte. Beispiels-

weise fallen die Governance-Risiken in den Schwellenlän-

dern aufgrund der mangelnden Reife der Unternehmen o-

der der Mitarbeiterfluktuation oder einer oftmals stärker 

konzentrierten Eigentümerstruktur für gewöhnlich höher 

aus. Zudem sind viele in den Schwellenländern ansässige 

Unternehmen in der Regel weniger transparent und stellen 

sie weniger umfangreiche Offenlegungen zur Verfügung, 

wodurch es Anlageverwalter und externe Anbieter schwerer 

haben, etwaige Nachhaltigkeitsrisiken zu ermitteln und de-

ren Wesentlichkeit zu beurteilen. Nachlässigkeit bei Ar-

beits- und Menschenrechtspraktiken, Kinderarbeit und 

Korruption stellen weitere Beispiele für Nachhaltigkeitsrisi-

ken in den Schwellenländern dar, die den Ruf und die Ge-

winnaussichten eines Unternehmens in Mitleidenschaft 

ziehen und das Risiko von Prüfungen und Beschränkungen 

durch die Aufsichtsbehörden erhöhen könnten. Derartige 

Begebenheiten können sich wesentlich auf die Rendite und 

die Rendite dieses Teilfonds auswirken. 

 

High Yield 

Dieser Teilfonds weist ein starkes Exposure gegenüber 

dem Hochzinsmarkt (High-Yield-Markt) auf. Hochzinsanlei-

hen werden meist von kleineren Unternehmen begeben, 

die sich in Privatbesitz befinden können. Diese kleineren 

Unternehmen sind in der Regel weniger transparent und 

stellen weniger umfangreiche Offenlegungen zur Verfü-

gung. Der Mangel an Informationen macht es schwieriger, 

etwaige Nachhaltigkeitsrisiken zu ermitteln und deren We-

sentlichkeit zu beurteilen. 
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Versicherungsgesellschaften 

Dieser Teilfonds unterliegt Risiken im Zusammenhang mit 

dem Versicherungsgeschäft, das bestimmten Nachhaltig-

keitsrisiken ausgesetzt ist. Im Falle von Naturkatastrophen 

kann ein grosser Teil der Kunden gleichzeitig betroffen 

sein. Dies kann dazu führen, dass viele Kunden zur glei-

chen Zeit Mittel aus ihren Konten abziehen, um ihre Ver-

luste zu decken, was Liquiditätsprobleme bei Versiche-

rungsgesellschaften nach sich ziehen kann. Das Gegenpar-

teirisiko ist ein weiteres Versicherungsgesellschaften inhä-

rentes Risiko. Regulatorische Veränderungen im Hinblick 

auf ökologische oder soziale Risiken (z. B. eine CO2-Steuer) 

können dazu führen, dass Unternehmen in Verzug geraten 

und ihren Verpflichtungen gegenüber den Versicherungs-

gesellschaften nicht nachkommen können. Darüber hin-

aus wird der Finanzsektor aufgrund der Sensibilisierung für 

Themen in Bezug auf Datenschutz und Cybersicherheit im-

mer stärker reguliert. Unternehmen, die nicht über ange-

messene Mechanismen zur Verarbeitung und Speicherung 

personenbezogener Daten verfügen, sind höheren Haf-

tungs- und Risiken von Verstössen und Bussgeldern aus-

gesetzt. Die Cashflows des Unternehmens könnten infolge 

von Schadensersatzzahlungen und Geschäftsunterbre-

chungen gestört werden. Diese Ereignisse können den Ge-

samtwert des zugrunde liegenden Unternehmens beein-

trächtigen und sich so auf die Rendite dieses Teilfonds aus-

wirken. 

 

Immobilien 

Dieser Teilfonds unterliegt Risiken im Zusammenhang mit 

Immobilienunternehmen, die potenziellen physischen Risi-

ken infolge des Klimawandels ausgesetzt sind. Dazu zählt 

beispielsweise das Extremrisiko erheblicher Schäden 

durch zunehmend unberechenbare und potenziell kata-

strophale Wetterphänomene wie Dürren, Waldbrände, 

Überschwemmungen und starke Niederschläge, Hitze-

/Kältewellen, Erdrutsche oder Stürme (als „akute physi-

sche Risiken“ bezeichnet). Da die Häufigkeit extremer Wet-

terereignisse zunimmt, steigt auch das Exposure der Ver-

mögenswerte dieses Teilfonds gegenüber diesen Ereignis-

sen. Ein Beispiel für derartige Risiken ist das Überschwem-

mungsrisiko. Überschwemmungen können Schäden verur-

sachen, die Sanierungsarbeiten erfordern. Im Falle einer 

schwereren Überschwemmung könnte das Gebäude unbe-

wohnbar werden, was zum Verlust von Mieteinnahmen 

führt. Überdies könnten Überschwemmungsschäden den 

Wiederverkaufswert des Gebäudes senken und/oder einen 

Weiterverkauf erschweren oder gar unmöglich machen. 

Dieser Sektor ist zudem ökologischen Risiken ausgesetzt, 

die sich aus der Notwendigkeit heraus ergeben, den Klima-

wandel einzudämmen. Da die Branche wesentlich zu den 

globalen CO2-Emissionen beiträgt und energieintensiv ist, 

sieht sie sich starkem regulatorischem und öffentlichem 

Druck gegenüber, das Energie- und Wassermanagement 

zu verbessern, um die Emissionen zu reduzieren. Bemü-

hungen, diesen Anforderungen gerecht zu werden, könnten 

höhere finanzielle Ausgaben nach sich ziehen, was die Ge-

samtperformance dieses Teilfonds beeinträchtigen könnte. 

Sollten Unternehmen diesen Forderungen indes nicht 

nachkommen, kann dies Reputationsschäden zur Folge 

haben, welche die Rendite dieses Teilfonds ebenfalls 

schmälern könnten. 

 

Technologie 

Dieser Teilfonds weist ein starkes Exposure gegenüber 

dem IT-Sektor auf. Viele IT-Unternehmen sammeln, verwal-

ten und monetisieren sensible Daten, die dem Risiko eines 

Datenmissbrauchs ausgesetzt sind. Jeglicher Diebstahl 

von Unternehmens- oder persönlichen Informationen 

könnte den Ruf und die Gewinnaussichten eines Unterneh-

mens in Mitleidenschaft ziehen und das Risiko von Prüfun-

gen und Beschränkungen durch die Aufsichtsbehörden er-

höhen. Darüber hinaus ergeben sich durch diese sensiblen 

Daten Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit. Unzu-

reichende Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit 

dieser Daten könnten zu Risiken von Diebstahl oder unfrei-

williger Offenlegung von Daten führen, die sich auch auf die 

Reputation des Unternehmens und den Wert dieses Sub-

fonds auswirken könnten. Daneben sind manche Unter-

nehmen in diesem Sektor möglicherweise auf Grundstoffe 

angewiesen, die häufig in Ländern gefördert werden, wel-

che politisch instabil sein könnten. Die Beschaffung dieser 

Grundstoffe, das Wohlergehen der Belegschaft, die zuneh-

mende Regulierung und das wachsende öffentliche Be-

wusstsein sind unter anderem Elemente, welche zu Störun-

gen in der Lieferkette und zu Marktschwankungen beim 

Wert des Teilfonds führen könnten. 

 

USA 

Dieser Teilfonds unterliegt einer Palette von Nachhaltig-

keitsrisiken, die sich aus seiner vornehmlichen Anlagetätig-

keit in den USA ergeben. Zunehmende regulatorische An-

forderungen und eine aufmerksamere Öffentlichkeit, die 

sich direkt oder indirekt aus dem Übergang zu einer emis-

sionsärmeren und ökologisch nachhaltigeren Wirtschaft er-

geben, können erhebliche Nachhaltigkeitsrisiken nach sich 
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ziehen, die sich nachteilig auf das Geschäftsmodell, die Er-

träge und den Gesamtwert eines Unternehmens auswirken 

können. Derartige finanzielle Verluste können sich bei-

spielsweise aus Änderungen am regulatorischen Rahmen-

werk wie dem CO2-Bepreisungsmechanismus, strengeren 

Energieeffizienzstandards oder rechtlichen Risiken im Zu-

sammenhang mit Rechtsstreitigkeiten ergeben. Das wach-

sende Bewusstsein für Nachhaltigkeitsbelange setzt die-

sen Teilfonds einem Reputationsrisiko in Zusammenhang 

mit Nachhaltigkeit aus, beispielsweise durch „Name and 

Shame“-Kampagnen seitens Nichtregierungsorganisatio-

nen und Verbraucherverbänden. Weitere Beispiele von 

Nachhaltigkeitsrisiken, die sich negativ auf die Gesamtren-

dite des Teilfonds auswirken können, sind die Stigmatisie-

rung eines Industriesektors, sich verändernde Verbrau-

cherpräferenzen und zunehmende Aktionärsbeden-

ken/negatives Feedback infolge wachsender Sorgen in Be-

zug auf den Klimawandel. 

 

Weitere Einzelheiten und spezifische Informationen zu den 

einzelnen Teilfonds sind in Abschnitt „B. DIE TEILFONDS“ 

aufgeführt. 

 

3.3  Anlagebeschränkungen 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft legt die Anlagestrate-

gie für alle Teilfonds nach dem Prinzip der Risikostreuung 

fest.  

Auf Grundlage des Gesetzes von 2010 hat der Verwal-

tungsrat der Gesellschaft beschlossen, die folgenden Anla-

gen zuzulassen: 

1. Zulässige Anlagen 

Die Anlagen bestehend aus: 

a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten: 

 die an einem geregelten Markt (wie in Artikel 

41 (1) a) des Gesetzes von 2010 definiert) 

notiert oder gehandelt werden; 

 die an einem anderen geregelten Markt ei-

nes Mitgliedstaates der Europäischen Union 

(„EU“), der anerkannt, für das Publikum of-

fen und dessen Funktionsweise ordnungs-

gemäss ist, gehandelt werden; 

 die an einer Wertpapierbörse eines Drittlan-

des amtlich notiert oder an einem anderen 

geregelten Markt eines Drittlandes, der an-

erkannt, für das Publikum offen und dessen 

Funktionsweise ordnungsgemäss ist, ge-

handelt werden; 

 aus Neuemissionen, sofern die Emissions-

bedingungen die Verpflichtung enthalten, 

dass die Zulassung zur amtlichen Notierung 

an einer Wertpapierbörse oder an einem an-

deren geregelten Markt, der anerkannt, für 

das Publikum offen und dessen Funktions-

weise ordnungsgemäss ist, beantragt wird 

und die Zulassung spätestens vor Ablauf ei-

nes Jahres nach der Emission erlangt wird. 

b) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer 

Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei qualifi-

zierten Kreditinstituten, die ihren Gesellschafts-

sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem 

Mitgliedstaat der OECD oder in einem Land ha-

ben, das die Beschlüsse der Financial Actions 

Task Force („FATF“ bzw. Groupe d’Action Finan-

cière Internationale „GAFI“) ratifiziert hat (ein 

„Qualifiziertes Kreditinstitut“). 

c) Derivaten, einschliesslich gleichwertiger bar ab-

gerechneter Instrumente, die an einem unter (a) 

erster, zweiter und dritter Gedankenstrich be-

zeichneten geregelten Markt gehandelt werden, 

und/oder ausserbörslich gehandelte („over the 

counter“ oder „OTC“) Derivate, sofern: 

 es sich bei den Basiswerten um Instrumente 

im Sinne dieses Absatzes oder um Finanzin-

dizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Wäh-

rungen handelt, in die der Teilfonds gemäss 

seinen Anlagezielen investieren darf; 

 die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-

Derivaten einer Aufsicht unterliegende Insti-

tute der Kategorien sind, die von der Com-

mission de Surveillance du Secteur Finan-

cier („CSSF“) zugelassen wurden; und 

 die OTC-Derivate einer zuverlässigen und 

überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis 

unterliegen und jederzeit auf Initiative der 

Gesellschaft zum angemessenen Zeitwert 

veräussert, liquidiert oder durch ein Gegen-

geschäft glattgestellt werden können. 

d) Aktien/Anteilen von nach der Richtlinie 

2009/65/EG zugelassenen OGAW und/oder 

anderen OGA im Sinne von Artikel 1 Absatz (2) 

Buchstaben a und b der Richtlinie 2009/65/EG 

mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder ei-

nem Drittstaat, sofern: 
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 diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften 

zugelassen wurden, die sie einer behördli-

chen Aufsicht unterstellen, welche nach 

Auffassung der CSSF derjenigen nach dem 

Gemeinschaftsrecht der EU gleichwertig 

ist und ausreichende Gewähr für die Zu-

sammenarbeit zwischen den Behörden 

besteht; 

 das Schutzniveau der Aktionäre/Anteilinha-

ber der anderen OGA dem Schutzniveau der 

Aktionäre/Anteilinhaber eines OGAW gleich-

wertig ist und insbesondere die Vorschriften 

für die getrennte Verwahrung des Fondsver-

mögens, die Kreditaufnahme, die Kreditge-

währung und Leerverkäufe von Wertpapie-

ren und Geldmarktinstrumenten den Anfor-

derungen der Richtlinie 2009/65/EG 

gleichwertig sind; 

 die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Ge-

genstand von Halbjahres- und Jahresberich-

ten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über 

das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die 

Erträge und die Transaktionen im Berichts-

zeitraum zu bilden; 

 der OGAW oder dieser andere OGA, dessen 

Aktien/Anteile erworben werden sollen, 

nach seinen Gründungsunterlagen insge-

samt höchstens 10% seines Nettoinventar-

wertes in Aktien/Anteilen anderer OGAW o-

der anderer OGA anlegen darf. 

Erwirbt die Gesellschaft Aktien/Anteile anderer 

OGAW und/oder sonstiger OGA, die unmittelbar 

oder mittelbar von derselben Verwaltungsge-

sellschaft oder einer anderen Gesellschaft ver-

waltet werden, mit der die Verwaltungsgesell-

schaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder 

Beherrschung oder durch eine wesentliche di-

rekte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, 

dürfen die damit verbundenen allfälligen Aus-

gabe- und Rücknahmekommissionen betref-

fend den Zielfonds nicht dem investierenden 

Teilfonds belastet werden. 

Für die Teilfonds, die gemäss ihrer Anlagepolitik 

einen wesentlichen Teil ihres Vermögens in Ak-

tien/Anteilen anderer OGAW und/oder sonsti-

ger OGA anlegen, sind die vom Teilfonds selbst 

wie auch von den anderen OGAW und/oder 

sonstigen OGA, in die zu investieren er beab-

sichtigt, maximal erhobenen Verwaltungskom-

missionen im Anhang zum entsprechenden Teil-

fonds unter dem Titel „Vergütung an die Verwal-

tungsgesellschaft“ beschrieben. 

Unter den vom Gesetz von 2010 erlaubten Be-

dingungen darf jeder Teilfonds der Gesellschaft 

in Aktien eines oder mehrerer anderen Teilfonds 

der Gesellschaft anlegen.  

e) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem ge-

regelten Markt gehandelt werden und die unter 

die Definition des Artikel 1 des Gesetzes von 

2010 fallen, sofern die Emission oder der Emit-

tent dieser Instrumente selbst Vorschriften über 

den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, 

und vorausgesetzt sie werden: 

 von einer zentralstaatlichen, regionalen o-

der lokalen Körperschaft oder der Zentral-

bank eines Mitgliedstaats der EU, der Euro-

päischen Zentralbank, der EU oder der Euro-

päischen Investitionsbank, einem Drittstaat 

oder, im Falle eines Bundesstaates, einem 

Gliedstaat der Föderation oder von einer in-

ternationalen Einrichtung öffentlich-rechtli-

chen Charakters, der mindestens ein Mit-

gliedstaat der EU angehört, begeben oder 

garantiert; oder 

 von einem Unternehmen begeben, dessen 

Wertpapiere auf den unter 1. (a) bezeich-

neten geregelten Märkten gehandelt 

werden; oder 

 von einem Institut, das gemäss den im Ge-

meinschaftsrecht der EU festgelegten Krite-

rien einer behördlichen Aufsicht unterstellt 

ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestim-

mungen, die nach Auffassung der CSSF min-

destens so streng sind wie die des Gemein-

schaftsrechts der EU, unterliegt und diese 

einhält, begeben oder garantiert; oder 

 von anderen Emittenten begeben, die einer 

Kategorie angehören, die von der CSSF zu-

gelassen wurde, sofern für Anlagen in diesen 

Instrumenten Vorschriften für den Anleger-

schutz gelten, die denen des ersten, des 

zweiten oder des dritten Gedankenstrichs 

gleichwertig sind und sofern es sich bei den 

Emittenten entweder um ein Unternehmen 

mit einem Eigenkapital von mindestens 
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zehn (10) Mio. EUR, das seinen Jahresab-

schluss nach den Vorschriften der Richtlinie 

2013/34/EU erstellt und veröffentlicht, o-

der um einen Rechtsträger, der innerhalb ei-

ner eine oder mehrere börsennotierte Ge-

sellschaften umfassenden Unternehmens-

gruppe für die Finanzierung dieser Gruppe 

zuständig ist, oder um einen Rechtsträger 

handelt, der die wertpapiermässige Unterle-

gung von Verbindlichkeiten durch Nutzung 

einer von einer Bank eingeräumten Kreditli-

nie finanzieren soll. 

f) Jedoch: 

 kann die Gesellschaft höchstens 10% des 

Nettoinventarwertes ihrer Teilfonds in andere 

als die unter (a) bis (e) genannten Wertpa-

piere und Geldmarktinstrumente anlegen; 

 kann die Gesellschaft für jeden Teilfonds ge-

samthaft höchstens 10% des jeweiligen Net-

toinventarwertes ihrer Teilfonds in Zielfonds 

gemäss 1(d) anlegen, es sei denn, der An-

hang eines Teilfonds erlaubt explizit eine 

weitergehende Anlage in Zielfonds; insbe-

sondere kann im Anhang eines Teilfonds 

vorgesehen sein, dass dieser mindestens 

85% seines Vermögens in Anteile eines an-

deren OGAW (oder eines Teilvermögens ei-

nes solchen), der nach der EU-Richtlinie 

2009/65/EG zugelassen ist, der nicht 

selbst ein Feeder gemäss Kapitel 9 des 

2010 Gesetzes ist und keine Anteile eines 

solchen Feeders hält, investiert; 

 darf die Gesellschaft weder Edelmetalle 

noch Zertifikate über diese erwerben. 

g) Die Gesellschaft darf daneben flüssige Mittel 

halten. 

2. Risikostreuung 

a) Die Gesellschaft legt höchstens 10% des Netto-

inventarwertes eines jeden Teilfonds in Wert-pa-

pieren oder Geldmarktinstrumenten ein und 

desselben Emittenten an. Die Gesellschaft legt 

höchstens 20% des Nettoinventarwertes eines 

jeden Teilfonds in Einlagen bei ein und dersel-

ben Einrichtung an.  

Das Ausfallrisiko bei Geschäften der Gesell-

schaft mit OTC-Derivaten darf folgende Sätze 

nicht überschreiten: 

 10% des Nettoinventarwertes eines jeden 

Teilfonds, wenn die Gegenpartei ein qualifi-

ziertes Kreditinstitut ist; 

 und ansonsten 5% des Nettoinventarwertes 

eines jeden Teilfonds. 

Das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko ei-

nes jeden betroffenen Teilfonds darf den Netto-

inventarwert des betreffenden Teilfonds nicht 

überschreiten. Bei der Berechnung des Risikos 

werden der Marktwert der Basiswerte, das Aus-

fallrisiko der Gegenpartei, künftige Marktfluktu-

ationen und die Liquidationsfrist der Positionen 

berücksichtigt.  

Das Gesamtrisiko der Basiswerte darf die Anla-

gegrenzen in den Absätzen (a) bis (f) nicht über-

schreiten. Die Basiswerte von indexbasierten 

Derivaten müssen diese Anlagegrenzen nicht 

berücksichtigen. Wenn ein Derivat in ein Wert-

papier oder Geldmarktinstrument eingebettet 

ist, muss es hinsichtlich der Bestimmungen die-

ses Punktes mitberücksichtigt werden. 

b) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente der Emittenten, bei denen ein 

Teilfonds jeweils mehr als 5% seines Nettoin-

ventarwertes anlegt, darf 40% des Wertes sei-

nes Nettoinventarwertes nicht überschreiten. 

Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf 

Einlagen und auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, 

die mit Finanzinstituten getätigt werden, wel-

che einer behördlichen Aufsicht unterliegen. 

c) Ungeachtet der einzelnen Obergrenzen unter 

(a), darf ein Teilfonds bei ein und derselben Ein-

richtung höchstens 20% seines Nettoinventar-

wertes in einer Kombination aus: 

 von dieser Einrichtung begebenen Wertpapie-

ren oder Geldmarktinstrumenten und/oder 

 Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder 

 von dieser Einrichtung erworbenen OTC-De-

rivaten anlegen. 

d) Die Obergrenze unter (a), erster Satz, kann auf 

35% angehoben werden, wenn die Wertpapiere 

oder Geldmarktinstrumente von einem Mitglied-

staat der EU oder seinen Gebietskörperschaf-

ten, von einem Drittstaat oder von internationa-

len Einrichtungen öffentlichrechtlichen Charak-

ters, denen mindestens ein Mitgliedstaat ange-

hört, begeben oder garantiert werden. 
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e) Die Obergrenze unter (a), erster Satz, kann auf 

25% angehoben werden, wenn die Schuldver-

schreibungen von einem Kreditinstitut mit Sitz 

in einem Mitgliedstaat der EU begeben werden, 

das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum 

Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibun-

gen einer besonderen behördlichen Aufsicht un-

terliegt. Insbesondere müssen die Erträge aus 

der Emission dieser Schuldverschreibungen ge-

mäss den gesetzlichen Vorschriften in Vermö-

genswerten angelegt werden, die während der 

gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen 

die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten 

ausreichend decken und vorrangig für die beim 

Ausfall des Emittenten fällig werdende Rückzah-

lung des Kapitals und der Zinsen bestimmt sind. 

Legt ein Teilfonds mehr als 5% seines Nettoin-

ventarwertes in Schuldverschreibungen im 

Sinne des vorstehenden Absatzes an, die von ei-

nem einzelnen Emittenten begeben werden, so 

darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80% des 

Wertes des Nettoinventarwertes dieses Teil-

fonds nicht überschreiten. 

f) Die unter (d) und (e) genannten Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente werden bei der Anwen-

dung der unter (b) vorgesehenen Anlagegrenze 

von 40% nicht berücksichtigt. 

Die unter (a) bis (e) genannten Grenzen dürfen 

nicht kumuliert werden; daher dürfen gemäss 

(a) bis (e) getätigte Anlagen in Wertpapieren o-

der Geldmarktinstrumenten ein und desselben 

Emittenten oder in Einlagen bei diesen Emitten-

ten oder in Derivaten derselben in keinem Fall 

35% des Nettoinventarwertes eines Teilfonds 

überschreiten. 

Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstel-

lung des konsolidierten Abschlusses im Sinne 

der Richtlinie 2013/34/EU oder nach den aner-

kannten internationalen Rechnungslegungs-

vorschriften derselben Unternehmensgruppe 

angehören, sind bei der Berechnung der oben 

vorgesehenen Anlagegrenzen als ein einziger 

Emittent anzusehen. 

Die Anlagen eines Teilfonds in Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente ein und derselben Unter-

nehmensgruppe dürfen zusammen max. 20% 

seines Nettovermögens erreichen. 

g) Abweichend von Punkten (a) bis (f) ist die Gesell-

schaft ermächtigt, in Übereinstimmung mit dem 

Prinzip der Risikostreuung bis zu 100% des Net-

toinventarwertes eines Teilfonds in Wertpapiere 

und Geldmarktinstrumente verschiedener 

Emissionen zu investieren, die von einem Mit-

gliedstaat der EU oder seinen Gebietskörper-

schaften, einem OECD Mitgliedsstaat, Brasilien 

und Singapur oder von internationalen Organi-

sationen öffentlich-rechtlichen Charakters, de-

nen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU 

angehören, begeben oder garantiert werden, al-

lerdings mit der Massgabe, dass der Teilfonds 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von 

mindestens sechs unterschiedlichen Emissio-

nen halten muss, wobei die Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente einer Emission höchs-

tens 30% des Nettoinventarwertes des Teil-

fonds ausmachen dürfen. 

h) Unbeschadet der in Absatz (j) festgelegten Anla-

gegrenzen kann die in Absatz (a) genannte Ober-

grenze für Anleger in Aktien und/oder Schuldti-

teln ein und desselben Emittenten auf höchs-

tens 20% erhöht werden, wenn die Anlagestra-

tegie eines Teilfonds ist, einen bestimmten, von 

der CSSF anerkannten Aktien- oder Schuldti-

telindex nachzubilden; Voraussetzung hierfür 

ist, dass 

 die Zusammensetzung des Index hinrei-

chend diversifiziert ist; 

 der Index eine adäquate Bezugsgrundlage 

für den Markt darstellt, auf den er sich be-

zieht; 

 der Index in angemessener Weise veröffent-

licht wird. 

Die im vorigen Absatz festgelegte Grenze be-

trägt 35%, sofern dies aufgrund aussergewöhn-

licher Marktbedingungen gerechtfertigt ist, und 

zwar insbesondere auf geregelten Märkten, auf 

denen bestimmte Wertpapiere oder Geld- 

marktinstrumente stark dominieren. Eine An-

lage bis zu dieser Obergrenze ist nur bei einem 

einzigen Emittenten möglich. 

i) Ein Teilfonds darf Aktien/Anteile an oben unter 

1. (d) erwähnten Zielfonds erwerben, sofern er 

höchstens 20% seines Nettoinventarwertes in 

Aktien/Anteilen ein und desselben Zielfonds an-

legt. Sofern die Haftung des Vermögens eines 
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Teilfonds von einem Umbrella-Fonds gegenüber 

Dritten sichergestellt ist, gelten diese 20% für 

solche Teilfonds. 

j)  

A) Die Gesellschaft oder die Verwaltungsge-

sellschaft darf für keine der von ihr verwal-

teten Investmentfonds, die sich als OGAW 

qualifizieren, Aktien erwerben, die mit ei-

nem Stimmrecht verbunden sind, das es 

ihr ermöglicht, einen nennenswerten Ein-

fluss auf die Geschäftsführung eines Emit-

tenten auszuüben. 

B) Ferner darf die Gesellschaft höchstens: 

 10% der stimmrechtslosen Aktien ein 

und desselben Emittenten; 

 10% der Schuldverschreibungen ein 

und desselben Emittenten; 

 25% der Aktien/Anteile ein und dessel-

ben Zielfonds; 

 10% der Geldmarktinstrumente ein 

und desselben Emittentenerwerben. 

Die unter dem zweiten, dritten und vierten Gedanken-

strich vorgesehenen Grenzen brauchen beim Erwerb 

nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobe-

trag der Schuldverschreibungen oder der Geld-

marktinstrumente oder der Nettobetrag der ausgege-

benen Instrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht 

berechnen lässt. 

Die Absätze (A) und (B) werden nicht angewendet: 

 auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die 

von einem Mitgliedstaat der EU oder dessen Ge-

bietskörperschaften begeben oder garantiert wer-

den; 

 auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die 

von einem Staat, der nicht Mitglied der Europäi-

schen Union ist, begeben oder garantiert werden; 

 auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die 

von internationalen Organismen öffentlich-rechtli-

chen Charakters begeben werden, denen ein oder 

mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören; 

 auf Aktien, die die Gesellschaft am Kapital einer 

Gesellschaft eines Drittstaates besitzt, die ihr Ver-

mögen im Wesentlichen in Wertpapieren von 

Emittenten anlegt, die in diesem Staat ansässig 

sind, wenn eine derartige Beteiligung für die Ge-

sellschaft aufgrund der Rechtsvorschriften dieses 

Staates die einzige Möglichkeit darstellt, Anlagen 

in Wertpapieren von Emittenten dieses Staates zu 

tätigen. Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nur 

unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft 

des Drittstaates in ihrer Anlagepolitik die unter (a) 

bis (f) und (i) - (j) (A) und (B) festgelegten Grenzen 

nicht überschreitet. Bei Überschreitungen der un-

ter (a) bis (f) und (i) vorgesehenen Grenzen findet 

(k) sinngemäss Anwendung; 

 auf Aktien, die von der Gesellschaft alleine oder 

von der Gesellschaft und anderen OGA am Kapital 

von Tochtergesellschaften gehalten werden, die 

in deren Niederlassungsstaat lediglich und aus-

schliesslich für diese Gesellschaft(en) bestimmte 

Verwaltungs-, Beratungs- oder Vertriebstätigkei-

ten im Hinblick auf die Rücknahme von Anteilen 

auf Wunsch der Anteilinhaber ausüben. 

k)  

A) Die Gesellschaft braucht die hier vorgese-

henen Anlagegrenzen bei der Ausübung 

von Bezugsrechten, die an Wertpapiere o-

der Geldmarktinstrumente geknüpft sind, 

die Teil ihres Vermögens sind, nicht einzu-

halten. Unbeschadet ihrer Verpflichtung, 

auf die Einhaltung des Grundsatzes der Ri-

sikostreuung zu achten, kann die Gesell-

schaft während eines Zeitraums von sechs 

Monaten nach ihrer Zulassung von den in 

den Punkten (a) bis (i) festgelegten Bestim-

mungen abweichen. 

B) Werden die in Absatz (A) genannten Gren-

zen von der Gesellschaft oder einem Teil-

fonds unbeabsichtigt oder infolge der Aus-

übung von Bezugsrechten überschritten, 

so hat diese im Rahmen der von ihr getä-

tigten Verkäufe der Vermögenswerte als 

vorrangiges Ziel die Bereinigung der Situa-

tion unter Berücksichtigung der Interessen 

der Anteilinhaber anzustreben. 

l)  

A) Die Gesellschaft darf keine Kredite auf-

nehmen. Die Gesellschaft darf jedoch 

Fremdwährung durch ein „Back-to-back“-

Darlehen erwerben. 

B) Abweichend von Absatz (A), kann die Ge-

sellschaft für einen Teilfonds (i) Kredite bis 

zu 10% seines Nettoinventarwertes, so-

fern es sich um kurzfristige Kredite han-

delt, aufnehmen und (ii), im Gegenwert von 

bis zu 10% seines Nettoinventarwertes 
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Kredite aufnehmen, sofern es sich um Kre-

dite handelt, die den Erwerb von Immobi-

lien ermöglichen sollen, die für die unmit-

telbare Ausübung ihrer Tätigkeit unerläss-

lich sind; in keinem Fall dürfen diese Kre-

dite sowie die Kredite unter (A) zusammen 

15% des betreffenden Nettoinventarwer-

tes übersteigen. 

m) Die Gesellschaft und die Verwahrstelle dürfen 

für Rechnung der Teilfonds keine Kredite ge-

währen oder für Dritte als Bürge einstehen, un-

beschadet der Anwendung der Punkte 1(a) bis 

(e) und der Anlage in Zielfonds. Dies steht dem 

Erwerb von noch nicht voll eingezahlten über-

tragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumen-

ten, Aktien/Anteilen von Zielfonds oder unter 

1(c) und (e) genannten, noch nicht voll einge-

zahlten Finanzinstrumenten durch die Gesell-

schaft nicht entgegen. 

n) Die Gesellschaft oder die Verwahrstelle dürfen 

für Rechnung der Teilfonds keine Leerverkäufe 

von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Ak-

tien/Anteilen von Zielfonds oder unter 1(c), (d) 

und (e) genannten Finanzinstrumenten tätigen. 

o) Die Gesellschaft darf für jeden Teilfonds auf ak-

zessorischer Basis flüssige Mittel halten. Abwei-

chungen von dieser Bestimmung, beispiels-

weise hinsichtlich des Haltens von flüssigen Mit-

teln zu Investitionszwecken, sind beim jeweili-

gen Teilfonds im Anhang zu nennen. 

p) Die Gesellschaft wird nicht in übertragbare 

Wertpapiere investieren, die eine unbegrenzte 

Haftung zum Gegenstand haben. 

q) Das Teilfondsvermögen darf nicht in Immobi-

lien, Edelmetallen, Edelmetallkontrakten, Wa-

ren oder Warenkontrakten angelegt werden. 

Das Teilfondsvermögen kann in Kontrakte auf 

Warenindizes angelegt werden, insofern die In-

dizes den Kriterien, wie oben stehend in 2(h) be-

schrieben, entsprechen. 

r) Die Gesellschaft kann weitere Anlagebeschrän-

kungen vornehmen, um den Bedingungen in je-

nen Ländern zu entsprechen, in denen Aktien 

vertrieben werden sollen.  

 

3.4 Einsatz von Derivaten und Techniken und Instrumen-

ten 

3.4.1 Einsatz von Derivaten  

Die Gesellschaft kann für jeden Teilfonds zu Anlagezwe-

cken oder zu Zwecken der Absicherung derivative Finanzin-

strumente (Derivate) im Einklang mit 3.3.1. (c) einsetzen. 

Derivative Finanzinstrumente beinhalten insbesondere Fu-

tures, Optionen, Swaps (Zinsswaps, Währungsswaps, Total 

Return Swaps, Credit Default Swaps usw.), Forwards und 

Contracts for Differences. Dabei hat sie jederzeit die im Teil 

I des Gesetzes von 2010 und die im Kapitel 3.3 „Anlagebe-

schränkungen“ dieses Rechtsprospekts festgehaltenen 

Anlagerestriktionen zu beachten und insbesondere dem 

Umstand Rechnung zu tragen, dass die Wertpapiere, wel-

che den von den einzelnen Teilfonds eingesetzten Deriva-

ten und strukturierten Produkten unterliegen (unterlie-

gende Wertpapiere), bei der Berechnung der im vorstehen-

den Kapitel festgehaltenen Anlagegrenzen zu berücksichti-

gen sind. Dabei darf das mit Derivaten verbundene Gesam-

trisiko den Nettoinventarwert des jeweiligen Teilfonds nicht 

überschreiten. Bei der Verwendung des Value-at-Risk 

(VaR)-Ansatzes zur Berechnung des Exposures aus Deriva-

ten kann gegebenenfalls hiervon abgewichen werden. Die 

in diesem Fall einzuhaltenden Grenzen (einschliesslich Le-

verage) sind in den Teilfonds spezifischen Anhängen des 

Verkaufsprospektes geregelt. Die Gesellschaft wird zu je-

dem Zeitpunkt die Anlagegrenzen nach den gesetzlichen 

Vorschriften in Luxemburg und den Rundschreiben der lu-

xemburgischen Aufsichtsbehörde einhalten. Die Gesell-

schaft berücksichtigt ferner beim Einsatz von Derivaten 

und strukturierten Produkten betreffend eines jeden Teil-

fonds die Aufrechterhaltung einer angemessenen Liquidi-

tät. Sämtliche sich für einen Teilfonds aus dem Einsatz von 

Derivaten ergebenden Verpflichtungen müssen jederzeit 

durch flüssige Mittel gedeckt sein. 

 

Zu diesen Geschäften gehören unter anderem Optionsge-

schäfte auf Wertpapiere und andere Finanzinstrumente, 

Termingeschäfte (Futures und Forwards) sowie Tauschge-

schäfte (Swaps). 

 

OTC-Geschäfte dürfen grundsätzlich nur mit durch den 

Verwaltungsrat gebilligten Gegenparteien getätigt werden. 

Dabei sind jeweils die Grenzen gemäss Artikel 43 (1) des 

Gesetzes von 2010 von 10% des Nettovermögens bei Ge-

schäften mit qualifizierten Kreditinstituten und von maxi-

mal 5% in allen anderen Fällen zu beachten. Sind OTC-

Transaktionen mit einer Gegenpartei geplant, so muss mit 
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dieser Gegenpartei ein ISDA Rahmenvertrag abgeschlos-

sen werden. 

 

3.4.2 Derivate zur Absicherung gegen Währungsrisiken 

Die Gesellschaft kann im Rahmen der Gesetze sowie deren 

Ausführungsbestimmungen und der Verwaltungspraxis, 

Anlagetechniken und Finanzinstrumente verwenden, deren 

Zweck die Absicherung von Währungsrisiken ist. 

Dazu darf die Gesellschaft beispielsweise Währungster-

minkontrakte eingehen, Kaufoptionen veräussern oder 

Verkaufsoptionen erwerben, sofern sie an einem geregel-

ten Markt gehandelt werden oder im Rahmen von ausser-

börslichen Geschäften erfolgen, unter der Voraussetzung, 

dass es sich bei den Vertragspartnern solcher Transaktio-

nen um erstklassige Finanzinstitute handelt, die auf derar-

tige Geschäfte spezialisiert sind. Zum gleichen Zweck kann 

die Gesellschaft Währungstermingeschäfte tätigen oder im 

Rahmen einer Vereinbarung mit einem erstrangigen Kredit-

institut, das sich auf derartige Geschäfte spezialisiert hat, 

umtauschen. 

Im Rahmen dieses Kapitels geht die Gesellschaft Devisen-

geschäfte nur zur Kurssicherung gegen Währungsrisiken 

ein, wobei hierunter auch Währungsrisiken gegenüber der 

Benchmark eines Teilfonds verstanden werden. Die Gesell-

schaft kann auch für einen Teilfonds Termingeschäfte oder 

-kontrakte über eine Fremdwährung abschliessen, um ei-

nen Wechselkurs bei geplanten Käufen oder Verkäufen von 

Wertpapieren festzulegen oder den Wert von Portefeuille-

Wertpapieren, die auf eine andere Währung lauten, in an-

dere Währung abzusichern, die gleichen Schwankungen 

ausgesetzt sind. Ebenfalls kann die Gesellschaft auch 

Cross-Hedging-Transaktionen zwischen Währungen, die in 

der ordentlichen Anlagepolitik vorgesehen sind, abschlies-

sen. 

 

3.4.3 Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung 

Unter „Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung“ wer-

den folgende Techniken verstanden: 

 Wertpapierleihe 

 Repo-Geschäfte 

 Reverse-Repo-Geschäfte 

Die Gesellschaft wendet keine dieser Techniken an. 

 

3.4.4 Sicherheiten und Wiederanlage von Sicherheiten 

Im Zusammenhang mit derivativen OTC-Geschäften kann 

die Gesellschaft Sicherheiten einfordern, um ihr Gegenpar-

teirisiko zu reduzieren. Der folgende Abschnitt legt die von 

der Gesellschaft für die jeweiligen Teilfonds angewandten 

Regelungen zur Verwaltung von Sicherheiten fest.  

 

Allgemeine Regelungen 

Sicherheiten, die von der Gesellschaft für den jeweiligen 

Teilfonds entgegen genommen werden, können dazu be-

nutzt werden, das Gegenparteirisiko zu reduzieren, dem die 

Gesellschaft ausgesetzt ist, wenn diese die in den anwend-

baren Gesetzen, Vorschriften und in den von der CSSF er-

lassenen Rundschreiben aufgelisteten Anforderungen ins-

besondere hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Qualität in 

Bezug auf die Zahlungsfähigkeit von Emittenten, Korrela-

tion, Risiken in Bezug auf die Verwaltung von Sicherheiten 

und Durchsetzbarkeit erfüllt. Im Einklang mit den ESMA 

Richtlinien 2014/937 achtet die Gesellschaft bei den Si-

cherheiten auf eine angemessene Diversifizierung in Bezug 

auf Länder, Märkte und Emittenten. Dabei gilt das Krite-

rium der angemessenen Diversifizierung im Hinblick auf die 

Emittentenkonzentration als erfüllt, wenn der OGAW von ei-

ner Gegenpartei bei Techniken zur effizienten Portfoliover-

waltung oder bei Geschäften mit OTC-Derivaten einen Si-

cherheitenkorb (Collateral Basket bzw. Collaterals) erhält, 

bei dem das maximale Exposure gegenüber einem be-

stimmten Emittenten 20% des Nettoinventarwerts ent-

spricht. Wenn ein OGAW unterschiedliche Gegenparteien 

hat, sind die verschiedenen Sicherheitenkörbe zu aggregie-

ren, um die Einhaltung der 20-%-Grenze für das Exposure 

gegenüber eines einzelnen Emittenten zu berechnen. Ab-

weichend von diesem Unterpunkt können OGAW vollstän-

dig durch verschiedene Wertpapiere und Geldmarktinstru-

mente besichert werden, die von einem Mitgliedstaat, einer 

oder mehrerer seiner Gebietskörperschaften, einem Dritt-

staat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-

rechtlichen Charakters, der mindestens ein EU-Mitglied-

staat angehört, begeben oder garantiert werden. Diese 

OGAW sollten Wertpapiere halten, die im Rahmen von min-

destens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden 

sind, wobei die Wertpapiere aus einer einzigen Emission 30 

% des Nettoinventarwerts des OGAW nicht überschreiten 

sollten. Sofern ein Teilfonds vollständig durch von einem 

EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere 

besichert ist, ist dies aus dem Anhang des betreffenden 

Teilfonds ersichtlich. In diesem Falle ist zudem im Anhang 

aufgeführt, welcher EU-Mitgliedstaat, welche Gebietskör-

perschaften oder welche internationalen Einrichtungen öf-

fentlich-rechtlichen Charakters die Wertpapiere, die sie als 

Sicherheiten für mehr als 20 % ihres Nettoinventarwerts 

entgegennehmen, begeben oder garantieren. 
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Umfang der Sicherheiten 

Die Gesellschaft tätigt keine Techniken wie Wertpapier-

leihe, Repo-Geschäfte oder Reverse-Repo-Geschäfte und 

deshalb kommen die Anforderungen betreffend Mindestsi-

cherheiten für diese Art von Geschäften gemäss ESMA 

Richtlinie 2014/937 nicht zur Anwendung. 

 

OTC-Geschäfte tätigt die Gesellschaft nur unter der Voraus-

setzung, dass das Ausfallrisiko der Gegenpartei gemäss Ar-

tikel 43 (1) des Gesetzes von 2010 10% des Nettovermö-

gens bei Geschäften mit qualifizierten Kreditinstituten und 

5% in allen anderen Fällen nicht übersteigen darf. Der Um-

fang des Gegenparteirisikos wird durch die entgegenge-

nommenen Sicherheiten reduziert und darf die vorstehen-

den Limiten nicht übersteigen. Die Gesellschaft wird den 

erforderlichen Umfang von Sicherheiten für derivative OTC-

Geschäfte für den jeweiligen Teilfonds je nach der Natur 

und den Eigenschaften der ausgeführten Transaktionen, 

der Kreditwürdigkeit und Identität der Gegenparteien sowie 

der jeweiligen Marktbedingungen unter Einhaltung der vor-

genannten Limiten festlegen. 

 

Art der Sicherheiten und Bewertungsabschläge 

Die Gesellschaft akzeptiert die folgenden Anlageklassen 

als Sicherheiten und wendet für jeden Vermögensgegen-

stand einen Bewertungsabschlag gemäss der für die jewei-

lige Anlageklasse aufgeführten Spanne an: 

a) Barmittel (falls in der Währung des Teilfonds grundsätz-

lich kein Bewertungsabschlag, bei Fremdwährungen 

beträgt der Bewertungsabschlag zwischen 0,5% und 

5% des Nennwerts), 

b) Staatsanleihen mit einem Rating von mindestens A- 

(S&P), Anleihen von Zentralbanken und Anleihen, die 

von einem Mitgliedstaat der EU oder dessen Gebiets-

körperschaften begeben oder garantiert werden und 

Anleihen, die von einem Staat, der nicht Mitglied der Eu-

ropäischen Union ist, begeben oder garantiert werden 

(Bewertungsabschlag zwischen 0.5% und 10% des 

Marktwerts), 

c) Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindes-

tens A- (S&P) (Bewertungsabschlag zwischen 5% und 

20% des Marktwerts), 

d)  Aktien (Bewertungsabschlag zwischen 20% und 75% 

des Marktwerts). 

 

Erhaltene Sicherheiten werden auf bewertungstäglicher 

Basis unter Berücksichtigung angemessener Bewertungs-

abschläge bewertet. Der auf Anleihen angewandte Bewer-

tungsabschlag ist in der Regel umso höher, je länger die 

Restlaufzeit bzw. die verbleibende Zeit bis zur regelmässi-

gen Renditeanpassung ist. Aktien werden in der Regel nur 

als Sicherheiten akzeptiert, wenn sie in massgeblichen Ak-

tienindizes enthalten sind. 

Es besteht die Möglichkeit, dass Geschäfte mit OTC-Deriva-

ten akzeptiert werden, ohne von der Gegenpartei Sicherhei-

ten zu verlangen. 

 

Wiederanlage von Sicherheiten 

Für den jeweiligen Teilfonds entgegengenommene Barsi-

cherheiten (Cash Collateral) dürfen nur gemäss den Anfor-

derungen des luxemburgischen Gesetzes und der anwend-

baren Vorschriften, insbesondere der ESMA Richtlinien 

2014/937, die durch das CSSF-Rundschreiben 14/592 

implementiert wurden, in liquide Vermögenswerte inves-

tiert werden. Jede Wiederanlage von Barsicherheiten muss 

in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten hinreichend 

diversifiziert sein mit einer maximalen Exposure gegenüber 

einem bestimmten Emittenten von 20% des Nettoinventar-

wertes des jeweiligen Teilfonds.  

Darüber hinaus kann der jeweilige Teilfonds Verluste durch 

die Wiederanlage von Barsicherheiten erleiden. Ein solcher 

Verlust kann aus einer Wertminderung der mit den Barsi-

cherheiten vorgenommenen Anlagen resultieren. Eine 

Wertminderung der mit den Barsicherheiten vorgenomme-

nen Anlagen hat zur Folge, dass der Betrag der zur Verfü-

gung stehenden Sicherheiten zur Rückzahlung des jeweili-

gen Teilfonds an die Gegenpartei nach Beendigung der 

Transaktion reduziert ist. In diesem Fall ist der jeweilige 

Teilfonds verpflichtet, die Wertdifferenz zwischen den ur-

sprünglich erhaltenen Sicherheiten und dem Betrag, der 

zur Rückzahlung an die Gegenpartei tatsächlich zur Verfü-

gung steht, zu tragen, woraus ein Verlust für den jeweiligen 

Teilfonds resultiert. 

 

 Gesellschaft, Generalversammlung und Berichter-

stattung 

4.1 Die Gesellschaft 

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine „société d’in-

vestissement à capital variable“, die gemäss dem Gesetz 

von 1915 im Grossherzogtum Luxemburg auf unbestimmte 

Zeit besteht und nach Massgabe des Gesetzes von 2010 

als Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren 

Wertpapieren zugelassen ist. Sie wurde am 19. Juni 1992 

durch Ausgabe von 750 nennwertlosen ausschüttenden 
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Aktien des JSS Sustainable Bond – EUR Corporates (vor-

mals Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates, 

BondSar und Sarasin BondSar World) gegründet. Das Min-

destkapital der Gesellschaft entspricht Euro 1.250.000, 

welches innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum der 

Registrierung als OGAW im Grossherzogtum Luxemburg er-

reicht wurde. 

Falls das Kapital der Gesellschaft unter zwei Drittel des ge-

setzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals fällt, hat der 

Verwaltungsrat auf einer innerhalb von 40 Tagen einzube-

rufenden Generalversammlung der Aktionäre, für deren 

Beschlussfähigkeit keine Mindestanwesenheit erforderlich 

ist, einen Antrag auf Auflösung der Gesellschaft vorzulegen, 

über den mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder ver-

tretenen Aktien entschieden wird. 

Falls das Kapital der Gesellschaft unter ein Viertel des ge-

setzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals fällt, hat der 

Verwaltungsrat auf einer ebenso einberufenen Generalver-

sammlung der Aktionäre, für deren Beschlussfähigkeit 

keine Mindestanwesenheit erforderlich ist, einen Antrag 

auf Auflösung der Gesellschaft vorzulegen; ein entspre-

chender Beschluss kann von Aktionären gefasst werden, 

die über ein Viertel der anwesenden oder vertretenen Ak-

tien verfügen. 

Die Gesellschaft ist unter der Nummer B 40.633 im Luxem-

burger Handels- und Firmenregister eingetragen. Die Sta-

tuten wurden im „Mémorial“ in Luxemburg am 31. Juli 

1992 veröffentlicht. Die Statuten wurden letztmals mit Wir-

kung zum 23. Januar 2015 abgeändert. Die Abänderungen 

wurden im „Mémorial“ vom 13. Februar 2015 veröffent-

licht. Eingetragener Sitz der Gesellschaft ist 11-13, Boule-

vard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Grossherzogtum Lu-

xemburg. 

Jeder Teilfonds haftet mit seinem jeweiligen Vermögen ge-

genüber Dritten nur für seine eigenen Verbindlichkeiten. 

Auch in den Beziehungen der Anleger untereinander wird 

jeder Teilfonds als eine eigenständige Einheit behandelt, 

und die Verbindlichkeiten jedes Teilfonds werden demsel-

ben in der Inventarabrechnung zugewiesen. Von der Gesell-

schaft zu tragende Kosten, welche nicht einem einzelnen 

Teilfonds zugeordnet werden können, werden den einzel-

nen Teilfonds im Verhältnis zu deren Nettovermögen an-

teilsmässig belastet. 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die in Kapitel 2 

„Organisation und Management“ genannte Verwaltungsge-

sellschaft beauftragt, die Aktivitäten der Gesellschaft zu 

überwachen und zu koordinieren. Die Verwaltungsgesell-

schaft soll die an die verschiedenen Dienstleister übertra-

genen Aufgaben überwachen und koordinieren sowie si-

cherstellen, dass eine angemessene Risikomanagement-

Methode im Einklang mit dem CSSF Rundschreiben 

11/512 für die Gesellschaft angewandt wird.  

Jede freiwillige oder zwangsweise Liquidation der Gesell-

schaft wird in Übereinstimmung mit luxemburgischem 

Recht abgewickelt. Die Ausschüttung von Geldern, die im 

Zuge der Liquidation zur Ausschüttung an die Aktionäre ver-

fügbar werden, erfolgt anteilsmässig. Alle Erlöse, die beim 

Abschluss der Liquidation nicht von denselben abgerufen 

sind, werden gemäss Artikel 146 des Gesetzes von 2010 

bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt, 

und allfällige Ansprüche verjähren nach 30 Jahren. 

Die Aktionäre werden durch Veröffentlichung einer Rück-

nahmeankündigung im „Luxemburger Wort“ und in den Zei-

tungen der Vertriebsländer, in denen Mitteilungen an Ak-

tionäre erfolgen, informiert, es sei denn, alle betroffenen 

Aktionäre und ihre Adressen sind der Gesellschaft be-

kannt. 

 

4.2 Generalversammlung und Berichterstattung  

Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft 

findet jedes Jahr am letzten Freitag des Monats Oktober um 

11.00 Uhr in Luxemburg statt. Ist dieser Tag kein Bank-

werktag, findet die Generalversammlung am darauf folgen-

den Bankwerktag in Luxemburg statt. Andere Generalver-

sammlungen oder Generalversammlungen einzelner Teil-

fonds können zu den Zeiten und an den Orten, die in der 

entsprechenden Einladung genannt werden, stattfinden.  

Die Einladung zu Generalversammlungen erfolgt in Über-

einstimmung mit dem luxemburgischen Recht. Die Einla-

dung kann im Luxemburger Amtsblatt („Mémorial“), im „Lu-

xemburger Wort“ sowie durch Entscheid der Gesellschaft in 

Zeitungen der Länder, in denen die Aktien zum öffentlichen 

Vertrieb zugelassen sind, veröffentlicht werden. Die Einla-

dung enthält Informationen über Ort und Zeitpunkt der Ver-

anstaltung sowie über die Teilnahmebedingungen, die Ta-

gesordnung, das Quorum zur Beschlussfähigkeit und die 

Vorschriften zur Stimmrechtausübung.  

Andere Mitteilungen an die Aktionäre können in Ländern, in 

denen die Aktien zum öffentlichen Vertrieb zugelassen 

sind, veröffentlicht werden. 

Die Geschäftsjahre enden jeweils am 30. Juni. Der Jahres-

bericht, der den geprüften konsolidierten Jahresabschluss 

der Gesellschaft enthält, ist spätestens 15 Tage vor der 

jährlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft 

erhältlich. Ungeprüfte Halbjahresberichte liegen binnen 
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zweier Monate nach dem betreffenden Datum vor. Exemp-

lare aller Berichte sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich. 

 

4.3 Dokumente zur Einsichtnahme  

Kopien folgender Dokumente können während der übli-

chen Bankgeschäftstage in Luxemburg (d.h. jeden Tag, an 

dem die Banken während der normalen Geschäftsstunden 

geöffnet haben) am Sitz der Gesellschaft eingesehen wer-

den: 

a) das Management Company Services Agreement, das 

Depositary Bank and Paying Agent Agreement, das Ad-

ministration Agency Agreement sowie das Domiciliary 

and Corporate Agency Agreement  

b) die Statuten der Gesellschaft. 

Die unter (a) genannten Verträge können in gegenseitigem 

Einvernehmen der Vertragsparteien geändert werden. 

 

 Beteiligung an der Gesellschaft 

5.1 Beschreibung der Aktien 

Die Aktien der Gesellschaft haben keinen Nennwert und 

werden in Form von Namensaktien sowie Bruchteilen von 

Namensaktien ausgegeben, welche auf drei Stellen hinter 

dem Komma auf- oder abgerundet werden.  

Das Eigentum von Namensaktien ist durch Eintragung in 

das von der Gesellschaft an deren Sitz in Luxemburg ge-

führte Aktienregister festgestellt. 

Der Verwaltungsrat kann entscheiden, die Aktienklassen 

der Teilfonds der Gesellschaft bei deren Ausgabe an der Lu-

xemburger Börse zu notieren.  

Die Statuten der Gesellschaft erlauben die Aufteilung jedes 

Teilfonds in verschiedene Aktienklassen. Die Gesellschaft 

kann die nachstehenden Arten von Aktienklassen anbie-

ten: 

 

P 

Aktien von Aktienklassen mit Namensbestandteil „P“ wer-

den allen Anlegern angeboten. 

Mindesterstzeichnungsbetrag: entfällt 

Taxe d’abonnement: 0.05% p.a. 

Max. Ausgabekommission: 3% 

Max. Rücknahmekommission(*): entfällt 

Max. Rücknahmegebühr(**): s. teilfondsspezifischer An-

hang 

Max. jährliche Dienstleistungsgebühr: 0.25% p.a. 

Max. Verwaltungsgebühr: s. Aufstellung III 

Performance Fee: s. teilfondsspezifischer Anhang 

 

C 

Aktien von Aktienklassen mit Namensbestandteil „C“ kön-

nen nur von Finanzintermediären im Namen von im Euro-

päischen Wirtschaftsraum (EWR), im Vereinigten König-

reich und Gibraltar ansässigen oder bedienten Anlegern er-

worben werden sowie von Anlegern und Finanzintermediä-

ren ausserhalb des EWR, die die Aktien auf der Basis eines 

diskretionären Portfolioverwaltungs- oder Beratungsman-

dats zeichnen, vorausgesetzt, es besteht ein schriftlicher 

Vertrag mit der Verwaltungsgesellschaft oder den Ver-

triebsstellen. Der Verwaltungsrat und der Management-

ausschuss der Verwaltungsgesellschaft können nach eige-

nem Ermessen die Liste der zulässigen Anlegerdomizile er-

weitern und andere Gruppen von Anlegern zulassen. 

Mindesterstzeichnungsbetrag: entfällt 

Taxe d’abonnement: 0.05% p.a. 

Max. Ausgabekommission: 3% 

Max. Rücknahmekommission (*): entfällt 

Max. Rücknahmegebühr(**): s. teilfondsspezifischer An-

hang 

Max. jährliche Dienstleistungsgebühr: 0.25% p.a. 

Max. Verwaltungsgebühr: s. Aufstellung III 

Performance Fee: s. teilfondsspezifischer Anhang 

 

I 

Aktien von Aktienklassen mit Namensbestandteil „I“ kön-

nen nur von institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 

Absatz 2 Buchstabe c des Gesetzes von 2010 erworben 

werden. Aktien von Aktienklassen mit Namensbestandteil 

„I“ werden automatisch zurückgenommen oder gemäss 

Auftrag des Anlegers in eine andere Aktienklasse, deren Vo-

raussetzungen zum Erwerb dieser Anleger erfüllt, umge-

tauscht, wenn der Anleger die Voraussetzungen dieser Ak-

tienklasse mit Namensbestandteil „I“ nicht mehr erfüllt. 

Sofern in der nachstehenden Tabelle „Zusätzliche Merk-

male“ nichts weiter angegeben ist, gilt folgender Mindes-

terstzeichnungsbetrag: 

CHF, USD, EUR und GBP: 1 Million 

AUD: 1.5 Millionen 

SEK: 10 Millionen 

NOK: 10 Millionen 

HKD: 8 Millionen 

SGD: 1.5 Millionen 

JPY: 100 Millionen 

 

Die vorstehend angegebenen Mindesterstzeichnungsbe-

träge treffen nicht auf J. Safra Sarasin Holding AG, Basel, 

oder auf Bank J. Safra Sarasin AG, Basel, oder auf deren 

Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen für 
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Zeichnungen zu, die bei der Ausübung von Vermögensver-

waltungsmandaten ihrer Kunden vorgenommen werden.  

Der Verwaltungsrat und der Managementausschuss der 

Verwaltungsgesellschaft können unter bestimmten Um-

ständen nach eigenem Ermessen auf die Erhebung eines 

Mindesterstzeichnungsbetrags für die Aktienklassen „I“ 

verzichten. 

Taxe d’abonnement: 0.01% p.a. 

Max. Ausgabekommission: entfällt 

Max. Rücknahmekommission (*): entfällt 

Max. Rücknahmegebühr(**): s. teilfondsspezifischer An-

hang 

Max. jährliche Dienstleistungsgebühr: 0.25% p.a. 

Max. Verwaltungsgebühr: s. Aufstellung III 

Performance Fee: s. teilfondsspezifischer Anhang 

 

IZ 

Aktien von Aktienklassen mit Namensbestandteil „IZ“ kön-

nen nur von institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 

Absatz 2 Buchstabe c des Gesetzes von 2010 erworben 

werden, denen die Aktien ausschliesslich vom Anlagever-

walter des Teilfonds oder seiner/seinen eingesetzten Un-

tervertriebsstelle(n) angeboten werden. Aktien von Aktien-

klassen mit Namensbestandteil „IZ“ werden automatisch 

zurückgenommen oder gemäss Auftrag des Anlegers in 

eine andere Aktienklasse, deren Voraussetzungen zum Er-

werb dieser Anleger erfüllt, umgetauscht, wenn der Anleger 

die Voraussetzungen dieser Aktienklasse mit Namensbe-

standteil „IZ“ nicht mehr erfüllt. 

 

Sofern in der nachstehenden Tabelle „Zusätzliche Merk-

male“ nichts weiter angegeben ist, gilt folgender Mindes-

terstzeichnungsbetrag: 

CHF, USD, EUR und GBP: 1 Million 

AUD: 1.5 Millionen 

SEK: 10 Millionen 

NOK: 10 Millionen 

HKD: 8 Millionen 

SGD: 1.5 Millionen 

JPY: 100 Millionen 

 

Der Verwaltungsrat und der Managementausschuss der 

Verwaltungsgesellschaft können unter bestimmten Um-

ständen nach eigenem Ermessen auf die Erhebung eines 

Mindesterstzeichnungsbetrags für die Aktienklassen „IZ“ 

verzichten. 

Taxe d’abonnement: 0.01% p.a. 

Max. Ausgabekommission: entfällt 

Max. Rücknahmekommission (*): entfällt 

Max. Rücknahmegebühr(**): s. teilfondsspezifischer An-

hang 

Max. jährliche Dienstleistungsgebühr: 0.25% p.a. 

Max. Verwaltungsgebühr: s. Aufstellung III 

Performance Fee: s. teilfondsspezifischer Anhang 

 

Y 

Aktien von Aktienklassen mit Namensbestandteil „Y“ kön-

nen nur von Privatanlegern erworben werden, die ein Ver-

mögensverwaltungsmandat mit einer Geschäftseinheit der 

J. Safra Sarasin Holding AG, Basel, oder der Bank J. Safra 

Sarasin AG, Basel, bzw. einer ihrer Tochter- oder Schwes-

tergesellschaften abgeschlossen haben. 

Mindesterstzeichnungsbetrag: entfällt 

Taxe d’abonnement: 0.05% p.a. 

Max. Ausgabekommission: entfällt 

Max. Rücknahmekommission (*): entfällt 

Max. Rücknahmegebühr(**): s. teilfondsspezifischer An-

hang 

Max. jährliche Dienstleistungsgebühr: 0.25% p.a. 

Max. Verwaltungsgebühr: s. Aufstellung III 

Performance Fee: s. teilfondsspezifischer Anhang 

 

M 

Aktien von Aktienklassen mit Namensbestandteil „M“ kön-

nen nur von institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 

174 Absatz 2 Buchstabe c des Gesetzes von 2010 erwor-

ben werden, die einen Vermögensverwaltungsvertrag oder 

eine spezielle Vereinbarung zwecks Investition in Teilfonds 

der Gesellschaft mit einer Geschäftseinheit der J. Safra Sa-

rasin Holding AG, Basel, oder der Bank J. Safra Sarasin AG, 

Basel, bzw. einer ihrer Tochter- oder Schwestergesellschaf-

ten abgeschlossen haben. Die Anlageverwaltungs- und Ver-

triebskosten werden Anlegern in der Aktienklasse „M“ ge-

mäss den vorstehend genannten Vereinbarungen belastet. 

Die Zuständigkeit für die Erhebung der entsprechenden Ge-

bühren ist ausdrücklich in den Vereinbarungen zwischen 

der Verwaltungsgesellschaft und dem Anlageverwalter und 

zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Bank gere-

gelt. Wenn der betreffende Vermögenswaltungsvertrag o-

der die spezielle Vereinbarung beendet wird, werden die Ak-

tien von Aktienklassen mit Namensbestandteil „M“ entwe-

der automatisch zurückgenommen oder gemäss Auftrag 

des Anlegers in eine andere Aktienklasse, deren Vorausset-

zungen zum Erwerb dieser Anleger erfüllt, umgetauscht. 

Mindesterstzeichnungsbetrag: entfällt 

Taxe d’abonnement: 0.01% p.a. 
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Max. Ausgabekommission: entfällt 

Max. Rücknahmekommission (*): entfällt 

Max. Rücknahmegebühr(**): s. teilfondsspezifischer An-

hang 

Max. jährliche Dienstleistungsgebühr: 0.25% p.a. 

Max. Verwaltungsgebühr: s. Aufstellung III 

Performance Fee: s. teilfondsspezifischer Anhang 

 

S 

Aktien von Aktienklassen mit Namensbestandteil „S“ kön-

nen nur von Anlegern erworben werden, die ein Vermögens-

verwaltungsmandat mit der Sarasin & Partners LLP, Lon-

don, oder einer ihrer Zweigstellen, Tochter- oder Schwes-

tergesellschaften abgeschlossen haben. 

Mindesterstzeichnungsbetrag: entfällt 

Taxe d’abonnement: 0.05% p.a. 

Max. Ausgabekommission: entfällt 

Max. Rücknahmekommission (*): entfällt 

Max. Rücknahmegebühr(**): s. teilfondsspezifischer An-

hang 

Max. jährliche Dienstleistungsgebühr: 0.25% p.a. 

Max. Verwaltungsgebühr: s. Aufstellung III 

Performance Fee: s. teilfondsspezifischer Anhang 

 

E 

Aktien von Aktienklassen mit Namensbestandteil „E“ kön-

nen nur von bestimmten Kunden nach dem Ermessen der 

J. Safra Sarasin Holding AG, Basel, oder der Bank J. Safra 

Sarasin AG, Basel, oder einer ihrer Tochter- oder Schwes-

tergesellschaften erworben werden. Solche Aktienklassen 

können für einen begrenzten Zeitraum ausgegeben wer-

den. 

Mindesterstzeichnungsbetrag: entfällt 

Taxe d’abonnement: 0.05% p.a. 

Max. Ausgabekommission: 3% 

Max. Rücknahmekommission (*): entfällt 

Max. Rücknahmegebühr(**): s. teilfondsspezifischer An-

hang 

Max. jährliche Dienstleistungsgebühr: 0.25% p.a. 

Max. Verwaltungsgebühr: s. Aufstellung III 

Performance Fee: s. teilfondsspezifischer Anhang 

 

 

(*) zugunsten der Vertriebsstelle 

(**) zugunsten des Teilfonds, um die Transaktionskosten 

infolge von Aktienrücknahmen zu decken 

 

Weitere Merkmale: 

Währungen 

Die Aktienklassen können auf CHF, USD, EUR, GBP, AUD, 

SEK, NOK, HKD, SGD und JPY lauten. 

„acc“ 

Für Aktienklassen mit Namensbestandteil „acc“ zahlt die 

Gesellschaft an die Aktionäre keine Dividenden. Die Erträge 

dieser Aktienklassen werden derzeit wiederangelegt (The-

saurierung). 

 

„dist“ 

Für Aktienklassen mit Namensbestandteil „dist“ zahlt die 

Gesellschaft gemäss Abschnitt 5.2 „Dividendenpolitik“ die-

ses Verkaufsprospekts an die Aktionäre Dividenden. 

 

„hedged“ 

Für Aktienklassen mit dem Namensbestandteil „hedged“, 

die auf eine andere Währung als die Rechnungswährung 

des Teilfonds lauten, werden Devisengeschäfte und Devi-

senterminkontrakte abgeschlossen, um den in der Rech-

nungswährung berechneten Nettoinventarwert des Teil-

fonds weitgehend gegen den Nettoinventarwert der Aktien-

klassen abzusichern, die auf andere Währungen lauten 

(„Nettoinventarwert-Absicherung“). Entspricht die Refe-

renzwährung einer Aktienklasse der Buchhaltungswährung 

des Teilfonds, bedeutet der Zusatz „hedged“, dass die 

Währungsrisiken der Anlagen umfassend gegenüber der 

Referenzwährung abgesichert sind. Es kann jedoch nicht 

ausgeschlossen werden, dass sich Währungsschwankun-

gen zum Nachteil der entsprechenden Aktienklassen des 

einzelnen Teilfonds auswirken. 

 

„H1“ 

Für Aktienklassen mit dem Namensbestandteil „H1“, die 

auf eine andere Währung als die Rechnungswährung des 

Teilfonds lauten, werden Devisengeschäfte und Devisen-

terminkontrakte abgeschlossen, um Anlagen des Teilfonds 

gegen die Rechnungswährung der Aktienklasse abzusi-

chern („Portfolio-Absicherung“). Ziel ist es, die Auswirkun-

gen von Währungsschwankungen zwischen den Bestän-

den des Portfolios und der jeweiligen Währung der abgesi-

cherten Aktienklasse zu minimieren, mit Ausnahme von 

Währungen, bei denen dies nicht praktikabel oder nicht 

kostenwirksam ist. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich Währungsschwankungen zum Nachteil 

der entsprechenden Aktienklassen des einzelnen Teilfonds 

auswirken. 
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„H2“ 

Für Aktienklassen mit dem Namensbestandteil „H2“, die 

auf eine andere Währung als die Rechnungswährung des 

Teilfonds lauten, werden Devisengeschäfte und Devisen-

terminkontrakte abgeschlossen, um einen Teil der Anlagen 

des Teilfonds gegen die Rechnungswährung der Aktien-

klasse abzusichern („Teilabsicherung des Portfolios“). Die 

anwendbare Absicherungsquote wird im entsprechenden 

Anhang des jeweiligen Teilfonds angegeben. Zudem kann 

eine derartige Aktienklasse auch für Teilfonds aufgelegt 

werden, die in eine Reihe von Anlageklassen investieren, 

und bei denen nur die Währungsrisiken im Zusammenhang 

mit festverzinslichen Anlagen (einschliesslich Geldmarktin-

strumenten) abgesichert sind. Die Währungsrisiken fest-

verzinslicher Anlagen machen in der Regel einen Grossteil 

ihres Gesamtrisikos aus. Ziel ist es, die Auswirkungen von 

Währungsschwankungen zwischen den festverzinslichen 

Beständen des Portfolios und der jeweiligen Währung der 

abgesicherten Aktienklasse zu minimieren, mit Ausnahme 

von Währungen, bei denen dies nicht praktikabel oder nicht 

kostenwirksam ist. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich Währungsschwankungen zum Nachteil 

der entsprechenden Aktienklassen des einzelnen Teilfonds 

auswirken. 

 

USD (BRL hedged) 

Bei Aktienklassen mit Namensbestandteil „USD (BRL 

hedged)“ beabsichtigt die Gesellschaft, das Währungsri-

siko der Aktionäre zu mindern, indem sie die Auswirkungen 

der Wechselkursschwankungen zwischen dem BRL und 

dem USD abmildert („Nettoinventarwert-Absicherung“). Die 

Abwicklungswährung für Zeichnungen und Rücknahmen 

im Zusammenhang mit den Aktienklassen „USD (BRL) 

hedged“ ist der USD. Entsprechend den Prospektbedingun-

gen wird der Nettoinventarwert der Aktienklassen „USD 

(BRL) hedged“ in USD veröffentlicht. 

 

USD (BRL H1) 

Bei Aktienklassen mit Namensbestandteil „USD (BRL H1)“ 

beabsichtigt die Gesellschaft, das Währungsrisiko der Akti-

onäre zu begrenzen, indem sie die Auswirkungen der Wech-

selkursschwankungen zwischen dem BRL und den Portfo-

liobeständen abmildert („Portfolioabsicherung“). Die Ab-

wicklungswährung für Zeichnungen und Rücknahmen im 

Zusammenhang mit den Aktienklassen „USD (BRL H1)“ ist 

der USD. Entsprechend den Prospektbedingungen wird der 

Nettoinventarwert der Aktienklassen „USD (BRL H1)“ in 

USD veröffentlicht. 

Die zurzeit ausgegebenen Aktienklassen sämtlicher Teil-

fonds sind aus dem Anhang zum entsprechenden Teilfonds 

ersichtlich und können bei der Gesellschaft angefordert 

werden. Zudem werden sie jeweils im Jahres- und Halbjah-

resbericht aufgeführt. 

 

3 

Bei Aktien der Aktienklassen mit Namensbestandteil „3“ 

gilt folgender Mindesterstzeichnungsbetrag: 

 CHF, USD, EUR und GBP: 3 Millionen 

 AUD: 4.5 Millionen 

 SEK: 30 Millionen 

 NOK: 30 Millionen 

 HKD: 24 Millionen 

 SGD: 4.5 Millionen 

 JPY: 300 Millionen 

 

10 

Bei Aktien der Aktienklassen mit Namensbestandteil „10“ 

gilt folgender Mindesterstzeichnungsbetrag: 

 CHF, USD, EUR und GBP: 10 Millionen 

 AUD: 15 Millionen 

 SEK: 100 Millionen 

 NOK: 100 Millionen 

 HKD: 80 Millionen 

 SGD: 15 Millionen 

 JPY: 1 Milliarde 

 

30 

Bei Aktien der Aktienklassen mit Namensbestandteil „30“ 

gilt folgender Mindesterstzeichnungsbetrag: 

 CHF, USD, EUR und GBP: 30 Millionen 

 AUD: 45 Millionen 

 SEK: 300 Millionen 

 NOK: 300 Millionen 

 HKD: 240 Millionen 

 SGD: 45 Millionen 

 JPY: 3 Milliarden 

 

50 

Bei Aktien der Aktienklassen mit Namensbestandteil „50“ 

gilt folgender Mindesterstzeichnungsbetrag: 

 CHF, USD, EUR und GBP: 50 Millionen 

 AUD: 75 Millionen 

 SEK: 500 Millionen 

 NOK: 500 Millionen 

 HKD: 400 Millionen 

 SGD: 75 Millionen 
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 JPY: 5 Milliarden 

Jeder Teilfonds kann die Aktienklassen mit den zusätzli-

chen Merkmalen auflegen, wie in diesem Abschnitt 5.1 auf-

geführt. 

Die geplante Auflegung einer neuen Aktienklasse ist der 

CSSF zum Zwecke der Registrierung im Voraus anzuzeigen. 

Eine Übersicht über die für jeden Teilfonds verfügbaren Ak-

tienklassen wird auf http://fundmanagement-lu.jsafrasa-

rasin.com/internet/fmlu  veröffentlicht.  

Die Verwaltungsgebühren je Aktienklassenart werden in 

Aufstellung III aufgeführt. 

Zudem werden sie jeweils im Jahres- und Halbjahresbericht 

aufgeführt. 

 

5.2 Dividendenpolitik 

Jede Aktie bzw. jeder Fraktion berechtigt zur Beteiligung an 

den Gewinnen und am Liquidationsgewinn der Gesell-

schaft beziehungsweise des betreffenden Teilfonds. 

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Aktionären, welche ge-

mäss Kapitel 5.1 „Beschreibung der Aktien“ Aktien von 

ausschüttenden Aktienklassen halten, mindestens einmal 

jährlich zumindest 85% der Anlageerträge, abzüglich der 

allgemeinen Kosten („ordentliche Nettoerträge“), sowie ei-

nen von der Generalversammlung des jeweiligen Teilfonds 

zu bestimmenden Teil der realisierten Kapitalgewinne, ab-

züglich der realisierten Kapitalverluste („Netto-Kapitalge-

winne“), und alle sonstigen ausserordentlichen Erträge 

auszuschütten. Sollte der ausschüttbare Nettoertrag eines 

Teilfonds in einem Geschäftsjahr unter 1% des Nettoinven-

tarwertes einer Aktie am Ende des entsprechenden Ge-

schäftsjahres und weniger als 1 EUR/CHF/USD betragen, 

so kann der Verwaltungsrat im Hinblick auf die mit einer 

Ausschüttung für Teilfonds und Anleger der oben genann-

ten ausschüttenden Aktienklassen entstehenden hohen 

Kosten vor der Hauptversammlung der Aktionäre beantra-

gen, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten. 

Die Gesellschaft schüttet keine Dividenden an die Aktio-

näre aus, welche gemäss Kapitel 5.1 „Beschreibung der 

Aktien“ Aktien von thesaurierenden Aktienklassen halten. 

Die Erträge dieser Aktienklassen werden laufend wieder 

angelegt (thesauriert). 

Die Gesellschaft kann den Nettoinventarwert pro Aktie mit-

tels eines Splits (Aufstückelung) unter Ausgabe von Gratis-

aktien verkleinern. 

 

5.3 Ausgabe und Verkauf der Aktien sowie Antragsver-

fahren und Registrierung 

Sofern für einen bestimmten Teilfonds nicht anders im ent-

sprechenden Anhang geregelt, werden Aktien an jedem Be-

wertungstag nach der Erstausgabe zum Verkauf angeboten 

und zu dem an diesem Tag gültigen Ausgabepreis ausgege-

ben, vorausgesetzt, dass der Zeichnungsantrag spätestens 

um 12 Uhr Luxemburger Zeit („Annahmeschluss“) des Be-

wertungstages bei der Transferstelle eingeht. 

 

Für bei Vertriebsstellen im Ausland platzierte Anträge kön-

nen zur Sicherstellung der rechtzeitigen Weiterleitung an 

die Transferstelle frühere Zeitpunkte für den Annahme-

schluss gelten. Diese können bei der jeweiligen Vertriebs-

stelle in Erfahrung gebracht werden.  

Die Verwaltungsgesellschaft kann aus vertriebstechni-

schen Gründen für bestimmte Gruppen von Anlegern ab-

weichende Zeitpunkte für den Annahmeschluss festlegen. 

Falls dies erfolgt, muss der geltende Annahmezeitpunkt 

grundsätzlich dem Zeitpunkt vorausgehen, an dem der 

massgebliche Nettoinventarwert bestimmt wird. Abwei-

chende Zeitpunkte für den Annahmeschluss können mit 

den betreffenden Vertriebsländern bzw. den Vertriebsstel-

len gesondert vereinbart werden. 

Der Ausgabepreis wird in jedem Fall nach der festgelegten 

Zeit bestimmt, so dass sichergestellt ist, dass die Anleger 

auf Basis von nicht bekannten Preisen zeichnen. Zeich-

nungsanträge, die nach dem Annahmeschluss bei der 

Transferstelle eingehen, werden zum Ausgabepreis des 

nächsten Bewertungstages abgerechnet. 

Sofern für einen bestimmten Teilfonds nicht anders im Teil-

fonds spezifischen Anhang geregelt, werden für gewisse 

Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzgemäss erst nach 

der Aktienausgabe bezahlen, auch Zeichnungen berück-

sichtigt, bei denen die Zahlung erst in den folgenden 3 

Bankgeschäftstagen eintrifft. 

Sofern für die Zeichnung von Teilfonds bestimmte Zeich-

nungsfristen zu beachten sind, ergibt sich dies aus den Teil-

fonds spezifischen Anhängen. 

Der Ausgabepreis pro Aktie und Aktienklasse ergibt sich 

aus dem am Ausgabetag ermittelten Inventarwert pro Aktie 

und Aktienklasse, zuzüglich einer Ausgabekommission so-

wie gegebenenfalls eines möglichen Verwässerungsschut-

zes, der dem jeweiligen Teilfonds zugutekommt. Die maxi-

male Ausgabekommission und der Verwässerungsschutz, 

sofern erhoben, sind in den jeweiligen Anhängen zu diesem 

Prospekt aufgeführt.  

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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Eine Kommission zur Verhinderung von Verwässerungen 

(Verwässerungsschutz) kann in folgenden Fällen erhoben 

werden: 

 Übersteigt der Saldo der Zeichnungen und Rücknah-

men aller Aktienklassen an einem Auftragstag den vom 

Verwaltungsrat durch Beschluss festgelegten Prozent-

satz des Nettovermögens des Teilfonds, so kann bei ei-

nem Zeichnungsüberschuss der Nettoinventarwert al-

ler Aktienklassen um einen gewissen Prozentsatz er-

höht werden und bei einem Rücknahmeüberschuss um 

einen gewissen Prozentsatz vermindert werden.  

 Im Falle von widrigen Marktbedingungen (z.B. erhöhte 

Volatilität in den Märkten, erhöhte Geld-/Briefspannen, 

Rückgang der gehandelten Volumina) kann der Nettoin-

ventarwert aller Aktienklassen ebenfalls bei Zeich-

nungsüberschuss um einen gewissen Prozentsatz er-

höht und bei einem Rücknahmeüberschuss um einen 

gewissen Prozentsatz vermindert werden, obwohl der 

Saldo der Zeichnungen und Rücknahmen aller Aktien-

klassen an einem Auftragstag den vom Verwaltungsrat 

durch Beschluss festgelegten Prozentsatz des Netto-

vermögens des Teilfonds nicht übersteigt. 

Anhand dieser Kommission, die dem entsprechenden Teil-

fonds gutgeschrieben wird, sollen die Transaktionskosten 

(inkl. Geld-/Briefspannen) abgedeckt und somit der Schutz 

der bestehenden bzw. verbleibenden Investoren vor einem 

Verwässerungseffekt angestrebt werden. Ob ein Verwässe-

rungsschutz angewendet wird und wie hoch der maximale 

Verwässerungsschutz ist, ergibt sich aus den Teilfonds spe-

zifischen Anhängen. Obwohl es den Anschein hat, dass auf 

Ihre Anlage im Teilfonds mehrere Gebühren zugunsten des 

Teilfonds Anwendung finden könnten (z.B. eine Verwässe-

rungsgebühr, ein Single Swinging Price usw.), bitten wir Sie 

zu beachten, dass zugunsten des betreffenden Teilfonds 

nur eine Gebühr erhoben wird. 

 

Nähere Informationen über den Ausgabepreis können beim 

eingetragenen Sitz der Gesellschaft und/oder bei den Ver-

triebsstellen angefordert werden. 

 

Bei grösseren Aufträgen können die Vertriebsstellen und 

die Gesellschaft auf die ihnen zustehende Ausgabekom-

mission ganz oder teilweise verzichten.  

Aktienzeichnungen können entweder an die Verwaltungs-

gesellschaft oder an eine der weiteren Vertriebsstellen, die 

sie jeweils an die Gesellschaft weiterleiten, oder direkt an 

die Transferstelle in Luxemburg gerichtet werden. Dabei 

sind die genaue Identität des Zeichners und das (die) ge-

wählte(n) Teilfonds und Aktienklasse anzugeben. Ferner 

sind die Bestimmungen im Kapitel 5.10 „Unlautere Handel-

spraktiken – Verhinderung der Geldwäsche“ zu beachten. 

Der Ausgabepreis ist in der Buchhaltungswährung des be-

treffenden Teilfonds zu entrichten. Werden Gelder für 

Zeichnungen in anderen Währungen als der jeweiligen 

Buchhaltungswährung überwiesen, trägt der Anleger so-

wohl die entsprechenden Kosten als auch das Wechsel-

kurs- resp. Devisenrisiko für das Wechselgeschäft bei der 

Zahlstelle oder Verwahrstelle. 

Des Weiteren können sich die Aktienzeichner oder Aktio-

näre auch direkt an RBC Investor Services Bank S.A., 

société anonyme, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 

14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette wenden, wel-

che ganz oder teilweise die Aufgaben der Zentralverwaltung 

effektiv wahrnimmt. 

Aktien können ebenfalls im Rahmen eines Aufbauplans 

mittels regelmässiger Einzahlung eines festgesetzten Be-

trags gezeichnet werden. Der Aufbauplan wird von der Bank 

J. Safra Sarasin AG, Basel, angeboten und über verschie-

dene, aber nicht alle Vertriebsstellen vertrieben. Die detail-

lierten Bedingungen und Konditionen des Aufbauplans 

können bei der Bank J. Safra Sarasin AG, Basel, bezogen 

werden.  

 

Des Weiteren ist zu beachten: 

a) Im Falle mehrerer gemeinsamer Antragsteller müssen 

alle genannten Antragsteller unterschreiben. 

b) Im Falle mehrerer gemeinsamer Antragsteller ist die 

Gesellschaft berechtigt, Stimmrechts-, Umwandlungs- 

und Rücknahmeanweisungen vom erstgenannten An-

tragsteller entgegenzunehmen und bei Aktien mit Aus-

schüttungen an den im Antrag erstgenannten Zeichner 

zu zahlen, sofern sie keine gegenteilige schriftliche Wei-

sung erhält. 

c) Eine juristische Person muss ihren Antrag unter ihrem 

eigenen Namen durch eine hierzu befugte Person stel-

len, deren Zeichnungsberechtigung nachzuweisen ist. 

d) Ist ein Antrag oder eine Bestätigung durch einen Bevoll-

mächtigten unterzeichnet, muss die Vollmacht dem An-

trag beigefügt werden. 

e) Unabhängig von (a), (b), (c) und (d) kann ein Antrag ak-

zeptiert werden, der von einer Bank unterzeichnet ist. 

  

Die Gesellschaft ist berechtigt, jeden Antrag ohne Grundan-

gabe abzulehnen. Sie behält sich das Recht vor, als Reak-

tion auf die Lage an den Börsen oder Devisenmärkten oder 
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aus anderen Gründen den Verkauf ihrer Aktien an die Öf-

fentlichkeit auszusetzen. In beiden Fällen werden bereits 

geleistete Zahlungen bzw. Guthaben an den Zeichner zu-

rück überwiesen. 

 

5.4 Rücknahme der Aktien  

Sofern für einen bestimmten Teilfonds nicht anders gere-

gelt, ist der Antrag auf Rücknahme von Aktien vom Aktionär 

schriftlich direkt an die Transferstelle bis spätestens 12 Uhr 

Luxemburger Zeit („Rücknahmeschluss“) des Bewertungs-

tages zu richten, an dem die Aktien zurückgegeben werden 

sollen. Anträge, die nach dem Rücknahmeschluss bei der 

Transferstelle eingehen, werden am nächsten Bewertungs-

tag abgerechnet. 

Ein ordnungsgemäss erteilter Rücknahmeantrag ist unwi-

derruflich, ausser während einer Aussetzung oder Auf-

schiebung der Rücknahme. 

Sofern für die Rückgabe von Aktien eines Teilfonds be-

stimmte Rückgabefristen zu beachten sind, ergibt sich dies 

aus den Teilfonds spezifischen Anhängen. 

Der Preis für jede zur Rücknahme angebotene Aktie („Rück-

nahmepreis“) besteht aus dem am Bewertungstag gültigen 

Nettoinventarwert je Aktie und Aktienklasse des betreffen-

den Teilfonds, abzüglich einer Gebühr zu Gunsten des Teil-

fonds zur Deckung von Veräusserungskosten von Anlage-

werten für die Bereitstellung der Liquidität, um die Rück-

nahmegesuche, die jeweils an den Bewertungstagen gleich 

behandelt werden, zu erfüllen. Die maximale Rücknahme-

kommission und der Verwässerungsschutz sind den jewei-

ligen Anhängen zu diesem Prospekt zu entnehmen.  

Eine Kommission zur Verhinderung von Verwässerungen 

(Verwässerungsschutz) kann in folgenden Fällen erhoben 

werden: 

 Übersteigt der Saldo der Zeichnungen und Rücknah-

men aller Aktienklassen an einem Auftragstag den vom 

Verwaltungsrat durch Beschluss festgelegten Prozent-

satz des Nettovermögens des Teilfonds, so kann bei ei-

nem Zeichnungsüberschuss der Nettoinventarwert al-

ler Aktienklassen um einen gewissen Prozentsatz er-

höht werden und bei einem Rücknahmeüberschuss um 

einen gewissen Prozentsatz vermindert werden.  

 Im Falle von widrigen Marktbedingungen (z.B. erhöhte 

Volatilität in den Märkten, erhöhte Geld-/Briefspannen, 

Rückgang der gehandelten Volumina) kann der Nettoin-

ventarwert aller Aktienklassen ebenfalls bei Zeich-

nungsüberschuss um einen gewissen Prozentsatz er-

höht und bei einem Rücknahmeüberschuss um einen 

gewissen Prozentsatz vermindert werden, obwohl der 

Saldo der Zeichnungen und Rücknahmen aller Aktien-

klassen an einem Auftragstag den vom Verwaltungsrat 

durch Beschluss festgelegten Prozentsatz des Netto-

vermögens des Teilfonds nicht übersteigt. 

Anhand dieser Kommission, die dem entsprechenden Teil-

fonds gutgeschrieben wird, sollen die Transaktionskosten 

(inkl. Geld-/Briefspannen) abgedeckt und somit der Schutz 

der bestehenden bzw. verbleibenden Investoren vor einem 

Verwässerungseffekt angestrebt werden. Ob ein Verwässe-

rungsschutz angewendet wird und wie hoch der maximale 

Verwässerungsschutz ist, ergibt sich aus den Teilfonds spe-

zifischen Anhängen. 

Im Fall einer Aussetzung der Berechnung des Nettoinven-

tarwerts oder eines Aufschubs der Rücknahme werden die 

Aktien am nächsten Bewertungstag nach Ablauf der Aus-

setzung der Berechnung des Nettoinventarwerts bzw. nach 

Beendigung des Rücknahmeaufschubs zurückgenommen, 

wenn nicht zuvor der Rücknahmeantrag schriftlich zurück-

genommen wurde. 

Sofern für einen bestimmten Teilfonds nicht anders im Teil-

fonds spezifischen Anhang geregelt, werden Zahlungen üb-

licherweise in der Währung der betreffenden Teilfonds in-

nerhalb von 3 Arbeitstagen nach dem jeweiligen Bewer-

tungstag geleistet. Sollen Zahlungen in einer anderen Wäh-

rung als der jeweiligen Buchhaltungswährung überwiesen 

werden, trägt der Anleger sowohl die entsprechenden Kos-

ten als auch das Wechselkurs- resp. Devisenrisiko für das 

Wechselgeschäft bei der Zahlstelle oder Verwahrstelle. 

Sollte im Falle von Rücknahmen aufgrund von ausserge-

wöhnlichen Umständen die Liquidität des Anlagevermö-

gens eines Teilfonds nicht für die Zahlung innerhalb dieses 

Zeitraums ausreichen, wird die Zahlung so bald wie möglich 

durchgeführt werden, jedoch ohne Zinsen. Bei der Überwei-

sung ist es möglich, dass von Korrespondenzbanken Über-

weisungsspesen belastet werden. 

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, an einem Bewer-

tungstag mehr als 10% der zu diesem Zeitpunkt ausstehen-

den Aktien eines Teilfonds zurückzunehmen.  

Ein Umtausch von Aktien eines Teilfonds wird wie die Rück-

nahme der Aktien behandelt. Gehen bei der Gesellschaft an 

einem Bewertungstag Rücknahme- oder Umwandlungsan-

träge für eine grössere als die genannte Zahl von Aktien ein, 

bleibt es der Gesellschaft vorbehalten, die Rücknahme oder 

Umwandlung bis zum dritten darauf folgenden Bewertungs-

tag aufzuschieben, wobei dabei an jedem Bewertungstag bis 

zum dritten darauf folgenden schrittweise jeweils maximal 

10% der an diesen Tagen ausstehenden Aktien zurückge-

nommen werden. An diesen Bewertungstagen werden diese 
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Rücknahme- oder Umwandlungsanträge gegenüber später 

eingegangenen Anträgen bevorzugt ausgeführt. 

Der Antragsteller wird umgehend von einer Aussetzung der 

Berechnung des Nettoinventarwerts oder von einem Auf-

schub der Rücknahme oder Umwandlung benachrichtigt 

und ist in dem Fall berechtigt, seinen entsprechenden An-

trag zurückzuziehen. 

Der Wert der Aktien zum Zeitpunkt der Rücknahme kann 

höher oder niedriger als ihr Kaufpreis sein. Alle zurückge-

nommenen Aktien werden annulliert. 

Der letztbekannte Rücknahmepreis kann am Sitz der Ge-

sellschaft oder bei den Vertriebsstellen erfragt werden. 

Die Auszahlung des Rücknahmepreises kann auch in be-

sonderen Fällen auf Antrag oder mit Zustimmung des 

betreffenden Aktionärs mittels einer Sachausschüttung 

(Sachauslage) erfolgen, wobei die Gleichstellung der Aktio-

näre sichergestellt werden muss. Die aufgrund einer statt-

gegebenen Sachauslage verursachten Kosten werden dem 

betreffenden Aktionär in Rechnung gestellt. 

 

5.5 Umtausch der Aktien 

Aktionäre eines jeden Teilfonds sind berechtigt, einen Teil 

oder alle ihre Aktien in Aktien eines anderen Teilfonds bzw. 

von einer Aktienklasse in eine andere Aktienklasse dessel-

ben Teilfonds an einem für beide Teilfonds geltenden Be-

wertungstag umzutauschen, sofern sie die Voraussetzun-

gen der Aktienklasse, in die sie wechseln möchten, erfüllen. 

Der Antrag erfolgt an eine der Vertriebsstellen oder die 

Transferstelle. Der Antrag muss folgende Informationen 

enthalten: die Anzahl der Aktien und Angabe des bestehen-

den Teilfonds (inkl. Aktienklasse) und des gewünschten 

Teilfonds (inkl. Aktienklasse) sowie das Wertverhältnis, 

nach dem die Aktien verteilt werden sollen, sofern mehr als 

ein neuer Teilfonds vorgesehen ist. 

Sofern für die Zeichnung und Rückgabe von Aktien eines 

Teilfonds bestimmte Zeichnungs- und Rückgabefristen zu 

beachten sind, ergibt sich dies aus den Teilfonds spezifi-

schen Anhängen, und diese Fristen werden im Allgemeinen 

beim Umtausch der Aktien ebenfalls beachtet. Wenn Zeich-

nungsfrist und Rücknahmefrist nicht deckungsgleich sind, 

dann gilt der längere der beiden Zeiträume sowohl für 

Zeichnungen als auch für Rücknahmen. 

Sofern für einen bestimmten Teilfonds nicht anders im ent-

sprechenden Anhang geregelt, können Aktien an jedem Be-

wertungstag umgetauscht werden, und zwar zu dem an die-

sem Tag gültigen Ausgabepreis, vorausgesetzt, dass der 

Umtauschantrag spätestens um 12 Uhr Luxemburger Zeit 

des Bewertungstages bei der Transferstelle eingeht. Um-

tauschanträge, die nach der festgelegten Zeit bei der Trans-

ferstelle eingehen, werden am nächsten Bewertungstag 

abgerechnet. Die Umtauschbasis richtet sich nach dem je-

weiligen Nettoinventarwert pro Aktie des betreffenden Teil-

fonds. Die Gesellschaft berechnet die Anzahl der Aktien, in 

die der Aktionär seinen Bestand umwandeln möchte, nach 

folgender Formel: 

 

A = (BxC)xF - max. 3% 

  D 

A = Anzahl der auszugebenden Aktien des neuen Teil-

fonds bzw. der Aktienklasse; 

B = Anzahl der Aktien des ursprünglich gehaltenen Teil-

fonds bzw. der Aktienklasse; 

C = Rücknahmepreis je Aktie des ursprünglich gehalte-

nen Teilfonds in der entsprechenden Aktienklasse, 

abzüglich eventuell erhobener Veräusserungskos-

ten; 

D = Nettoinventarwert je Aktie des neuen Teilfonds in 

der entsprechenden Aktienklasse, zuzüglich even-

tuell erhobener Wiederanlagekosten; 

F = Wechselkurs 

 

Veräusserungs- und/oder Wiederanlagekosten an einem 

Bewertungstag richten sich nach dem Stand der Liquidität 

des/der entsprechenden Teilfonds und überschreiten 3% 

nicht. Dieselben werden, falls zutreffend, an einem Bewer-

tungstag in gleicher Weise für alle dann abgewickelten An-

träge erhoben.  

 

Eine Kommission zur Verhinderung von Verwässerungen 

(Verwässerungsschutz) kann in folgenden Fällen erhoben 

werden: 

 Übersteigt der Saldo der Zeichnungen und Rücknah-

men aller Aktienklassen an einem Auftragstag den 

vom Verwaltungsrat durch Beschluss festgelegten 

Prozentsatz des Nettovermögens des Teilfonds, so 

kann bei einem Zeichnungsüberschuss der Nettoin-

ventarwert aller Aktienklassen um einen gewissen 

Prozentsatz erhöht werden und bei einem Rücknah-

meüberschuss um einen gewissen Prozentsatz ver-

mindert werden.  

 Im Falle von widrigen Marktbedingungen (z.B. erhöhte 

Volatilität in den Märkten, erhöhte Geld-/Briefspannen, 

Rückgang der gehandelten Volumina) kann der Nettoin-

ventarwert aller Aktienklassen ebenfalls bei Zeich-
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nungsüberschuss um einen gewissen Prozentsatz er-

höht und bei einem Rücknahmeüberschuss um einen 

gewissen Prozentsatz vermindert werden, obwohl der 

Saldo der Zeichnungen und Rücknahmen aller Aktien-

klassen an einem Auftragstag den vom Verwaltungsrat 

durch Beschluss festgelegten Prozentsatz des Netto-

vermögens des Teilfonds nicht übersteigt. 

 

Anhand dieser Kommission, die dem entsprechenden Teil-

fonds gutgeschrieben wird, sollen die Transaktionskosten 

(inkl. Geld-/Briefspannen) abgedeckt und somit der Schutz 

der bestehenden bzw. verbleibenden Investoren vor einem 

Verwässerungseffekt angestrebt werden. Ob ein Verwässe-

rungsschutz angewendet wird und wie hoch der maximale 

Verwässerungsschutz ist, ergibt sich aus den Teilfonds spe-

zifischen Anhängen. 

5.6 Schliessung und Verschmelzung  

Sollte der Nettoinventarwert aller ausstehenden Aktien ei-

nes bestimmten Teilfonds für einen Zeitraum von 30 aufei-

nander folgenden Tagen aus welchen Gründen auch immer 

geringer als 20 Millionen Euro bzw. der Gegenwert in der 

Währung des betreffenden Teilfonds sein, oder wenn der 

Verwaltungsrat dies für angemessen hält, aufgrund von Än-

derungen der ökonomischen oder politischen Gegebenhei-

ten, welche für den entsprechenden Teilfonds von Einfluss 

sind, oder aufgrund der Interessen der betreffenden Aktio-

näre, kann der Verwaltungsrat beschliessen und die Inha-

ber des betreffenden Teilfonds darüber unterrichten, dass 

sämtliche Aktien des betreffenden Teilfonds zu dem in der 

Benachrichtigung festgelegten Bewertungstag nach der 

Mitteilungsfrist gültigen Nettoinventarwert (abzüglich der 

Liquidationskosten und/oder geschätzten Handelsgebüh-

ren, die im Prospekt beschrieben sind) aber ohne Rücknah-

megebühr zurückgenommen werden. 

 

Die Schliessung eines Teilfonds, verbunden mit der 

zwangsweisen Rücknahme aller betreffenden Aktien aus 

anderen als oben genannten Gründen, kann nur mit dem 

Einverständnis der Anleger des betroffenen Teilfonds erfol-

gen. Dazu ist eine ordnungsgemäss einberufene General-

versammlung der Aktionäre dieses Teilfonds notwendig. 

Zur Beschlussfähigkeit ist kein Quorum erforderlich, und 

Entscheide erfordern die einfache Mehrheit der anwesen-

den oder vertretenen Aktien. 

 

Liquidationserlöse, welche von den Aktionären bei der Be-

endigung der Liquidation eines Teilfonds nicht beansprucht 

werden, werden bei der „Caisse de Consignation“ in Luxem-

burg hinterlegt und verfallen nach 30 Jahren. 

 

Der Verwaltungsrat kann ferner, im Einklang mit den Best-

immungen des 2010 Gesetzes, die Vermögenswerte eines 

Teilfonds in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft oder 

zu den Vermögenswerten eines anderen OGAWs (der ent-

weder in Luxemburg oder einem anderen EU-Mitgliedsstaat 

etabliert ist und entweder als Investmentgesellschaft oder 

„fonds commun de placement“ aufgelegt ist) oder zu den 

Vermögenswerten eines Teilfonds eines anderen solchen 

OGAWs verschmelzen. Die Gesellschaft benachrichtigt die 

Anleger der betreffenden Teilfonds im Einklang mit dem Ge-

setz von 2010 und der CSSF Verordnung 10-5. Jeder Anle-

ger der betreffenden Teilfonds hat die Möglichkeit die Rück-

nahme oder den Umtausch seiner Aktien ohne Kosten zu 

verlangen (ausgenommen Veräusserungskosten), dies 

während mindestens 30 Tagen vor dem Inkrafttreten der 

Verschmelzung, wobei die Verschmelzung fünf Arbeitstage 

nach Ablauf dieser Frist in Kraft tritt. 

 

Eine Verschmelzung, die als Konsequenz hat, dass die Ge-

sellschaft als Ganzes aufhört zu bestehen, muss von den 

Aktionären der Gesellschaft beschlossen werden. Eine sol-

che Generalversammlung entscheidet ohne Anwesenheits-

quorum durch Beschluss einer einfachen Mehrheit der ver-

tretenen und stimmenden Aktien. 

 

5.7 Ermittlung des Nettoinventarwerts 

Der Nettoinventarwert der Vermögenswerte der Gesell-

schaft („Nettoinventarwert“) und der Nettoinventarwert pro 

Aktie jeder Aktienklasse jedes Teilfonds wird in der betref-

fenden Währung an jedem Tag, der in Luxemburg und an 

anderen Standorten, wie gegebenenfalls in den Anhängen 

zum Prospekt für die einzelnen Teilfonds angegeben, Bank-

geschäftstag ist (hiernach „Bewertungstag“), durch die mit 

der Hauptverwaltung in Luxemburg beauftragte Domizil-

stelle, unter der Aufsicht des Verwaltungsrats oder dessen 

Delegierten, ermittelt, ausser in den im Kapitel 5.8 „Ausset-

zung der Ermittlung des Nettoinventarwerts, der Ausgabe, 

der Rücknahme und des Umtauschs der Aktien“ beschrie-

benen Fällen einer zeitweiligen Aussetzung. 

Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptan-

lageländer eines Teilfonds geschlossen sind (z.B. Banken- 

und Börsenfeiertage, Samstage, Sonntage und luxembur-

gische Feiertage) bzw. 50% oder mehr der Anlagen des je-

weiligen Teilfonds nicht adäquat bewertet werden können, 
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findet keine Berechnung des entsprechenden Teilfondsver-

mögens statt. Der gesamte Nettoinventarwert repräsen-

tiert dabei den Verkehrswert der in ihm enthaltenen Vermö-

genswerte, abzüglich der Verbindlichkeiten. Darüber hin-

aus wird der Nettoinventarwert nicht an bestimmten natio-

nalen Feiertagen von Ländern berechnet werden, in denen 

Anlageverwalter (wie in den teilfondsspezifischen Anhän-

gen des Verkaufsprospekts angegeben) ansässig sind oder 

Dienstleistungen angeboten werden. 

Der Nettoinventarwert pro Aktie jeder Aktienklasse eines 

Teilfonds wird an jedem Bewertungstag in der Währung des 

entsprechenden Teilfonds ermittelt, indem der gesamte 

Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds durch die An-

zahl der sich im Umlauf befindenden Aktien pro Aktien-

klasse dividiert wird. Für jeden Teilfonds wird ein Ertrag-

sausgleich durchgeführt. 

Falls an einem Handelstag die Summe der Zeichnungen 

bzw. Rücknahmen aller Aktienklassen eines Teilfonds zu ei-

nem Nettokapitalzufluss bzw. -abfluss führt, kann der Net-

toinventarwert des betreffenden Teilfonds an diesem Han-

delstag erhöht bzw. reduziert werden (sog. Single Swing Pri-

cing). Die maximale Anpassung des Nettoinventarwertes 

beläuft sich auf 3%. Der auf die einzelnen Teilfonds an-

wendbare Prozentsatz wird von einem vom Verwaltungsrat 

zu bestimmenden Komitee festgelegt. Die Anpassung führt 

zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Netto-

bewegungen zu einem Anstieg der Anzahl der Aktien des 

betroffenen Teilvermögens führen. Sie resultiert in einer 

Verminderung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobe-

wegungen einen Rückgang der Anzahl der Aktien bewirken. 

Der Verwaltungsrat kann für jeden Teilfonds einen Schwel-

lenwert festsetzen. Dieser kann aus der Nettobewegung an 

einem Handelstag im Verhältnis zum Nettoteilfondsvermö-

gen oder einem absoluten Betrag in der Währung des je-

weiligen Teilfonds bestehen. Eine Anpassung des Nettoin-

ventarwerts würde somit erst erfolgen, wenn dieser 

Schwellenwert an einem Handelstag überschritten wird. 

Die Vermögen werden in Übereinstimmung mit dem in den 

Statuten festgelegten und den vom Verwaltungsrat erlasse-

nen und von Zeit zu Zeit durch denselben geänderten Be-

wertungsvorschriften und -richtlinien („Bewertungsvor-

schriften“) wie folgt bewertet: 

a) börsennotierte Wertpapiere werden zu den am Zeit-

punkt der Nettoinventarwertberechnung letztbekann-

ten Kursen des Bewertungstages bewertet. Falls ein 

Wertpapier an mehreren Börsen notiert ist, ist vom 

letztbekannten Kurs an der Börse, an welcher die vom 

Teilfonds gehaltenen Wertpapiere erworben wurden, 

auszugehen. Bei Wertpapieren, bei welchen der Handel 

an einer Börse geringfügig ist und deren letzter verfüg-

barer Kurs nicht repräsentativ ist und für welche ein 

Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern besteht, wel-

che marktkonforme Preise anbieten, kann der Verwal-

tungsrat die Bewertung dieser Wertpapiere aufgrund so 

festgesetzter Preise vornehmen; 

b) Wertpapiere, welche an einem geregelten Markt gehan-

delt werden, werden wie börsennotierte Wertpapiere 

bewertet; 

c) Wertpapiere, welche nicht an einer Börse notiert sind o-

der nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, 

werden zu ihrem letzten erhältlichen Marktpreis bewer-

tet; ist ein solcher nicht verfügbar, werden diese Wert-

papiere gemäss anderen, vom Verwaltungsrat der Ge-

sellschaft zu bestimmenden Grundsätzen auf Basis der 

voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewertet; 

d) Festgelder werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufge-

laufener Zinsen bewertet; 

e) Aktien/Anteile von offenen Investmentfonds werden zu 

ihrem letztverfügbaren Nettoinventarwert oder gemäss 

dem vorstehenden Punkt (a) zu dem Kurs am Markt ih-

rer Notierung bewertet. 

f) Der Veräusserungswert von Termin- (Futures/For-

wards) oder Optionskontrakten, die nicht an einer Börse 

oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt 

werden, ist gemäss den vom Verwaltungsrat festgeleg-

ten Richtlinien und in gleich bleibender Weise zu bewer-

ten. Der Veräusserungswert von Termin- oder Options-

kontrakten, die an einer Börse oder an anderen organi-

sierten Märkten gehandelt werden, ist auf der Basis des 

zuletzt verfügbaren Abwicklungspreises für diese Kon-

trakte an Börsen und organisierten Märkten zu bewer-

ten, an denen Termin- oder Optionskontrakte dieser Art 

gehandelt werden; dies gilt mit der Massgabe, dass bei 

Termin- oder Optionskontrakten, die nicht an einem Ge-

schäftstag, für den der Nettoinventarwert ermittelt wird, 

veräussert werden konnten, der vom Verwaltungsrat 

als angemessen und adäquat angesehene Wert die Ba-

sis für die Ermittlung des Veräusserungswertes dieses 

Kontrakts ist;  

g) die Bewertung liquider Mittel und Geldmarktinstru-

mente kann zum jeweiligen Nennwert zuzüglich aufge-

laufener Zinsen oder unter Berücksichtigung der plan-

mässig abgeschriebenen historischen Kosten erfolgen. 

Die letztgenannte Bewertungsmethode kann dazu füh-

ren, dass der Wert zeitweilig von dem Kurs abweicht, 
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den der betreffende Fonds beim Verkauf der Anlage er-

halten würde. Die Gesellschaft wird diese Bewertungs-

methode jeweils prüfen und nötigenfalls Änderungen 

empfehlen, um sicherzustellen, dass die Bewertung 

dieser Vermögenswerte zu ihrem angemessenen Wert 

erfolgt, der in gutem Glauben gemäss den vom Verwal-

tungsrat vorgeschriebenen Verfahren ermittelt wird. Ist 

die Gesellschaft der Auffassung, dass eine Abweichung 

von den planmässig abgeschriebenen historischen 

Kosten je Aktie zu erheblichen Verwässerungen oder 

sonstigen den Aktionären gegenüber unangemessenen 

Ergebnissen führen würde, so muss sie ggf. Korrektu-

ren vornehmen, die sie als angemessen erachtet, um 

Verwässerungen oder unangemessene Ergebnisse 

auszuschliessen oder zu begrenzen, soweit dies in an-

gemessenem Rahmen möglich ist; 

h) die Swap-Transaktionen werden regelmässig auf Basis 

der von der Swap-Gegenpartei erhaltenen Bewertun-

gen bewertet. Bei den Werten kann es sich um den 

Geld- oder Briefkurs oder den Mittelkurs handeln, wie 

gemäss den vom Verwaltungsrat festgelegten Verfah-

ren in gutem Glauben bestimmt. Spiegeln diese Werte 

nach Auffassung des Verwaltungsrats den angemesse-

nen Marktwert der betreffenden Swap-Transaktionen 

nicht wider, wird der Wert dieser Swap-Transaktionen 

vom Verwaltungsrat in gutem Glauben oder gemäss ei-

ner anderen dem Verwaltungsrat nach eigenem Ermes-

sen geeignet erscheinenden Methode bestimmt;  

i) alle anderen Wertpapiere und zulässigen Vermögens-

werte sowie die vorgenannten Vermögenswerte, für die 

eine Bewertung gemäss der vorstehenden Bestimmun-

gen nicht möglich oder durchführbar wäre, oder bei de-

nen eine solche Bewertung nicht ihren angemessenen 

Wert wiedergeben würde, werden zu ihrem angemesse-

nen Marktwert bewertet, der in gutem Glauben gemäss 

den vom Verwaltungsrat vorgeschriebenen Verfahren 

ermittelt wird;  

j) Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen 

in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für ge-

meinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem letztbekann-

ten Nettoinventarwert bewertet. Zudem können Anteile 

anderer OGAW und OGA auf der Basis eines geschätz-

ten Nettoinventarwertes derartiger Aktien oder Anteile 

bewertet werden. Abweichungen zwischen dem ge-

schätzten und dem tatsächlichen, erst nach dem Be-

wertungszeitpunkt des Nettoinventarwertes des Teil-

vermögens erhältlichen Nettoinventarwert der Ziel-

fonds werden nicht angeglichen; 

k) die sich bei dieser Bewertung ergebenden Beträge wer-

den zum jeweiligen Mittelkurs in die Buchführungswäh-

rung umgerechnet. Zur Absicherung des Währungsrisi-

kos abgeschlossene Terminkontrakte werden bei der 

Umrechnung berücksichtigt.  

 

5.8 Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts, 

der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs 

der Aktien 

Die Gesellschaft kann die Ermittlung des Nettoinventar-

werts jedes Teilfonds sowie die Ausgabe, Rücknahme und 

den Umtausch von Aktien dieses Teilfonds zudem in folgen-

den Fällen zeitweilig aussetzen: 

a) wenn ein Wertpapiermarkt oder eine Börse, an der ein 

wesentlicher Teil der Wertpapiere des Teilfonds ge-

handelt wird (ausser an gewöhnlichen Feiertagen) ge-

schlossen, oder der Wertpapierhandel erheblich ein-

geschränkt oder ausgesetzt ist; 

b) während einer aussergewöhnlichen Notlage, die die 

Veräusserung oder Bewertung der von der Gesellschaft 

in einem Teilfonds gehaltenen Anlagewerte, gemäss 

Einschätzung des Verwaltungsrats, unmöglich macht, 

oder die für die verbleibenden Anleger des entspre-

chenden Teilfonds abträglich ist; 

c) wenn die normalerweise zur Kursbestimmung eines 

Wertpapiers dieses Teilfonds eingesetzten Nachrich-

tenverbindungen zusammengebrochen oder nur be-

dingt einsatzfähig sind; 

d) wenn die Überweisung von Geldern für die Zahlung des 

Rücknahmepreises von Aktien unmöglich ist oder, ge-

mäss Einschätzung des Verwaltungsrats, die Überwei-

sung von Geldern für den Kauf oder zur Veräusserung 

von Kapitalanlagen der Gesellschaft nach der Einschät-

zung des Verwaltungsrats nicht zu normalen Wechsel-

kursen erfolgen kann; 

e) im Fall einer Entscheidung, die Gesellschaft zu liquidie-

ren, an oder nach dem Tag der Veröffentlichung der ers-

ten Einberufung einer sich mit diesem Thema befassen-

den Hauptversammlung der Aktionäre; 

f) im Fall einer Entscheidung einen Teilfonds oder die Ge-

sellschaft zu verschmelzen, falls dies im Hinblick auf 

den Schutz der Interessen der Anleger berechtigt ist;  

g) im Fall eines Feeder Teilvermögens, wenn die Berech-

nung des Nettoinventarwertes, die Ausgabe, Rück-

nahme oder Umwandlung der Anteile des Master aus-

gesetzt ist; 
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h) im Falle eines Teilfonds, das ausschliesslich in Ziel-

fonds investiert, wenn die Berechnung des Nettoinven-

tarwertes, die Ausgabe, Rücknahme oder Umwandlung 

eines substantiellen Teils der Zielfonds ausgesetzt ist; 

i) wenn aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände um-

fangreiche Rücknahmeanträge eingegangen sind und 

dadurch die Interessen der im Teilfonds verbleibenden 

Aktionäre nach Ansicht des Verwaltungsrats gefährdet 

sind. 

 

Die Statuten der Gesellschaft sehen vor, dass die Gesell-

schaft die Ausgabe, Rücknahme und den Umtausch von Ak-

tien unverzüglich einzustellen hat, sobald ein die Liquida-

tion zur Folge habendes Ereignis eintritt oder die luxembur-

gische Aufsichtsbehörde dies anordnet. Aktionäre, die ihre 

Aktien zur Rücknahme oder Umwandlung angeboten ha-

ben, werden innerhalb von sieben Tagen schriftlich über 

eine solche Aussetzung sowie unverzüglich von der Been-

digung derselben benachrichtigt. 

 

5.9 Vertrieb der Aktien 

Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsstellen benen-

nen, die Aktien in einem oder mehreren der Teilfonds zum 

Verkauf anbieten. Die Namen und Adressen dieser Ver-

triebsstellen werden auf Anfrage mitgeteilt. 

Die Vertriebsstellen sind berechtigt, im Falle von Zeichnun-

gen die über sie abgewickelt werden, eine Ausgabekom-

mission sowie vertriebsgebundene Kosten zu erheben. Die 

Vertriebsstellen sind berechtigt, eine Ausgabekommission 

für die von ihnen vertriebenen Aktien zu erheben, sowie 

ganz oder teilweise darauf zu verzichten. 

 

5.10 Unlautere Handelspraktiken – Verhinderung der 

Geldwäsche 

Zeichnungen und Rücknahmen sollen lediglich zu Investiti-

onszwecken getätigt werden. Die Gesellschaft erlaubt kein 

‚Market Timing’ oder andere exzessive Handelspraktiken. 

Solche Praktiken können der Performance der Gesellschaft 

und ihrer Teilfonds schaden und die Anlageverwaltung be-

einträchtigen. Um solche negativen Konsequenzen zu ver-

ringern, behält sich die Gesellschaft das Recht vor, Zeich-

nungs- und Umtauschanträge von Anlegern, die aus Sicht 

der Gesellschaft solche Handelspraktiken tätigen oder ge-

tätigt haben oder deren Handelspraktiken die anderen An-

leger beeinträchtigen, abzulehnen. 

 

Die Gesellschaft kann ebenfalls die Aktien eines Aktionärs, 

der diese Handelspraktiken tätigt oder getätigt hat, 

zwangsweise zurückkaufen. Die Gesellschaft ist nicht haft-

bar für jeglichen Gewinn oder Verlust der aus solchen zu-

rückgewiesenen Anträgen oder zwangsweisen Rückkäufen 

entsteht. 

 

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Anträge abzu-

lehnen oder nur zum Teil anzunehmen. 

 

Wird ein Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, wird der 

Zeichnungsbetrag oder der entsprechende Saldo an den 

erstgenannten Antragsteller auf Risiko der daran berechtig-

ten Person(en) innerhalb von 30 Tagen nach dem Ent-

scheid der Nichtannahme zurückbezahlt. Die Gesellschaft 

behält sich das Recht vor, überzähliges Zeichnungsgutha-

ben bis zur endgültigen Verrechnung zurückzuhalten. 

Insbesondere haben die Finanzinstitute, die in Luxemburg 

ansässig sind, die Pflicht, die Identität ihrer Kunden bezie-

hungsweise der Anleger/wirtschaftlich Berechtigten eines 

Investmentfonds zu überprüfen. Die luxemburgischen 

Rechtsvorschriften und Massnahmen, die daraus resultie-

ren, gelten zur Abwehr der Geldwäsche. 

Demzufolge ist die Gesellschaft berechtigt, Anträge zurück-

zustellen bis zum Eingang von durch sie geforderten Anga-

ben über die Identität eines Anlegers, die wirtschaftliche 

Berechtigung des Anlegers und über die Herkunft der Gel-

der. 

Insbesondere im Falle von 

a) direkten Anlagen; oder 

b) Anlagen durch Vermittler oder Berufsangehörige des fi-

nanziellen Sektors, die ihren Gesellschaftssitz in einem 

Land haben, das nicht im Hinblick auf die Luxemburger 

Gesetzgebung gleichartigen Identifikationsmassnah-

men unterworfen ist, behält sich die Gesellschaft das 

Recht vor, von jedem Anleger zu verlangen, seine Iden-

tität durch Vorlage der folgenden Dokumente auszuwei-

sen: 

 für eine natürliche Person: eine beglaubigte (Poli-

zei, Rathaus, Botschaft, etc.) Kopie des Passes o-

der eines Personalausweises; Bestätigung des 

wirtschaftlichen Berechtigten; 

 für eine juristische Person: eine beglaubigte Kopie 

der offiziellen Dokumente (Gesellschaftsvertrag, 

Auszug aus dem Handelsregister, Bilanzen); Iden-

tifikationsdokumente und Zeichnungsberechti-

gung der Organe sowie der Repräsentanten; Be-

stätigung des wirtschaftlichen Berechtigten. 
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Die Gesellschaft ist auch verpflichtet, die Herkunft der An-

lagen zu überprüfen, die von einem Finanzinstitut stam-

men, welches nicht im Hinblick auf die Luxemburger Ge-

setzgebung gleichartigen Identifikationsmassnahmen un-

terworfen ist. 

 

Gemäss Artikel 3 (2) (d) des Gesetzes vom 12. November 

2004 über die Bekämpfung der Geldwäsche und Terroris-

musfinanzierung ist die Gesellschaft verpflichtet, die Ge-

schäftsbeziehung zu den Aktionären des Fonds kontinuier-

lich zu überwachen. Die kontinuierliche Überwachung bein-

haltet unter anderem die Verpflichtung, die Dokumente, 

Daten oder Informationen, die im Rahmen der Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht des Kunden gesammelt wurden, zu prüfen 

und gegebenenfalls zu aktualisieren, und das innerhalb ei-

nes angemessenen Zeitrahmens. Die Gesellschaft kann 

ihre gesetzliche Pflicht zur Durchführung einer kontinuierli-

chen Überwachung der Geschäftsbeziehung zu den Aktio-

nären des Fonds nur dann erfüllen, wenn die Aktionäre der 

Gesellschaft die betreffenden Informationen und Doku-

mente zur Verfügung stellen, damit diese gesammelten Da-

ten von der Gesellschaft geprüft und gegebenenfalls aktu-

alisiert werden können. Im Falle einer Weigerung eines Ak-

tionärs zur Kooperation wäre die Gesellschaft dazu ver-

pflichtet, das Konto dieses Aktionärs bis zum Erhalt der von 

der Gesellschaft benötigten Informationen und Dokumente 

zu sperren. Sämtliche Kosten (einschliesslich Kontofüh-

rungsgebühren), die im Zusammenhang mit der Kooperati-

onsverweigerung eines solchen Aktionärs stehen, sind vom 

betreffenden Aktionär zu tragen. 

 

Gemäss Artikel 3 Absatz 7 des Gesetzes vom 12. Novem-

ber 2004 über die Bekämpfung der Geldwäsche und Terro-

rismusfinanzierung ist die Gesellschaft ferner verpflichtet, 

Vorsichtsmassnahmen im Hinblick auf die Vermögens-

werte der Gesellschaft zu ergreifen. Die Gesellschaft ist an-

gehalten, entsprechend ihres risikobasierten Ansatzes 

festzustellen, inwiefern ihr Produkt- und Dienstleistungs-

angebot potenzielle Risiken für die Platzierung, Verschleie-

rung oder Integration inkriminierter Gelder in das Finanz-

system darstellt. 

 

5.11 Geheimhaltung, Datenverarbeitung und Berufsge-

heimnis 

Der Fonds, die Verwaltungsgesellschaft, die Registerstelle 

und alle von ihnen Beauftragten erklären sich einverstan-

den, alle Informationen über den oder die Anleger vertrau-

lich zu behandeln, es sei denn, sie sind aufgrund von gel-

tenden Gesetzen oder formellen Anweisungen des oder der 

Anleger(s) oder entsprechend den weiteren Beschreibun-

gen innerhalb dieses Abschnitts verpflichtet, solche Infor-

mationen Dritten gegenüber offenzulegen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Stelle eines unabhän-

gigen Datenschutzbeauftragten geschaffen, die unter an-

derem für den ordnungsgemässen Umgang mit personen-

bezogenen Daten der Anleger sowie für deren Anfragen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener 

Daten verantwortlich ist. Der Datenschutzbeauftragte ist 

per E-Mail unter JSSFML_DPO@jsafrasarasin.com oder auf 

dem Postweg unter der Anschrift J. Safra Sarasin Fund Ma-

nagement (Luxembourg) S.A., Datenschutzbeauftragter, 11 

13, Boulevard de la Foire, L 1528 Luxemburg erreichbar. 

Entsprechend dem geltenden luxemburgischen Daten-

schutzgesetz und, ab dem 25. Mai 2018, der Verordnung 

(EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

und zum freien Datenverkehr (das „Datenschutzgesetz“) 

fungiert die Verwaltungsgesellschaft als Datenverantwortli-

cher (der „Datenverantwortliche“), welcher die vom Anleger 

zum Anlagezeitpunkt bereitgestellten Daten elektronisch o-

der auf anderem Wege erfasst, speichert und verarbeitet, 

um die vom Anleger gewünschten Dienstleistungen zu er-

bringen und den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukom-

men. 

Es können unter anderem folgende Daten verarbeitet wer-

den: Name, Kontaktdaten (einschliesslich Postanschrift 

und/oder E-Mail-Adresse), Bankverbindung, wirtschaftli-

cher Hintergrund des Anlegers und Anlagebetrag, in Aus-

weisdokumenten enthaltene Fotos, steuerliche Informatio-

nen und der Anlagebetrag des Anlegers (oder, sofern der 

Anleger eine juristische Person ist, die entsprechenden Da-

ten des Ansprechpartners/der Ansprechpartner bzw. 

des/der wirtschaftlich Berechtigten) (die „personenbezo-

genen Daten“). 

Dem Anleger steht es frei, eine Übermittlung seiner perso-

nenbezogenen Daten an den Datenverantwortlichen zu 

verweigern. In diesem Falle muss die Annahme des Zeich-

nungsantrags für den Fonds jedoch abgelehnt werden. 

Vom Anleger bereitgestellte personenbezogene Daten wer-

den zur Zeichnung von Aktien des Fonds, bei berechtigtem 

Interesse des Datenverantwortlichen und zur Einhaltung 

der gesetzlichen Verpflichtungen, denen der Datenverant-

wortliche unterliegt, verarbeitet. In erster Linie werden die 

vom Anleger bereitgestellten personenbezogenen Daten 
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für folgende Zwecke verarbeitet: (i) Zeichnung von Aktien 

des Fonds, (ii) Führung des Aktienregisters, (iii) Bearbeitung 

der Anlagen sowie Entnahmen von und Auszahlungen von 

Dividenden an den Anleger, (iv) Kontoverwaltung und (v) 

Einhaltung der geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und sonstigen gesetzlichen Verpflichtungen 

wie der Aufrechterhaltung von Kontrollmassnahmen im 

Hinblick auf die Verpflichtungen gemäss CRS/FATCA. Dar-

über hinaus können personenbezogene Daten für Marke-

tingzwecke verarbeitet werden. Es steht jedem Anleger frei, 

einer Verwendung seiner personenbezogenen Daten für 

Marketingzwecke zu widersprechen, indem er sich schrift-

lich an den Datenverantwortlichen wendet. In diesem Falle 

werden die für Marketingzwecke verarbeiteten personen-

bezogenen Daten von der Verwaltungsgesellschaft ge-

löscht. Die Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Da-

ten, die für (v) verarbeitet werden, beläuft sich auf fünf 

Jahre ab dem Ende der Geschäftsbeziehung und in den Fäl-

len (i) bis (iv) auf zehn Jahre ab dem Ende des jeweiligen 

Kalenderjahres. 

Personenbezogene Daten können auch von den Datenver-

arbeitern des Datenverantwortlichen (die „Datenverarbei-

ter“) verarbeitet werden, womit im Zusammenhang mit den 

vorstehend erläuterten Zwecken die Verwahr- und Zahl-

stelle, die zentrale Verwaltungsstelle, die Domizilstelle, die 

Register- und Transferstelle, die Vertriebsstellen, der Ab-

schlussprüfer und der Rechtsberater gemeint sind. Die Da-

tenverarbeiter haben ihren Sitz in der Europäischen Union 

und in der Schweiz. Übertragungen personenbezogener 

Daten an Datenverarbeiter in der Schweiz stützen sich auf 

die Entscheidung 2000/518/EG der EU-Kommission vom 

26. Juli 2000, nach der davon auszugehen ist, dass in der 

Schweiz ein angemessener Schutz personenbezogener Da-

ten gewährleistet ist. 

Ferner können personenbezogene Daten von der zentralen 

Verwaltungsstelle oder von der Verwahr- und Zahlstelle, die 

in diesem Falle als Datenverantwortliche handeln, an 

ihre(n) eigenen Datenverarbeiter mit Sitz in Malaysia wei-

tergegeben werden. Da Malaysia keinen angemessenen 

Schutz personenbezogener Daten gewährleistet, hat die 

zentrale Verwaltungsstelle des Fonds, die auch als Ver-

wahr- und Zahlstelle fungiert, rechtsverbindliche Daten-

übertragungsverträge in Form von Musterklauseln, die von 

der EU-Kommission genehmigt wurden, mit dem/den be-

treffenden Datenverarbeiter(n) geschlossen. In diesem Zu-

sammenhang hat der Anleger das Recht, Kopien der mas-

sgeblichen Unterlagen anzufordern, die für die Übertragung 

personenbezogener Daten in ein derartiges Land notwen-

dig sind, indem er sich schriftlich an die zentrale Verwal-

tungsstelle des Fonds unter der folgenden Anschrift wen-

det: 14, Porte de France, L 4360 Esch-sur-Alzette, Gross-

herzogtum Luxemburg. 

Die personenbezogenen Daten können unter Einhaltung 

der geltenden Gesetze und Vorschriften auch an Dritte, wie 

Regierungs- oder Aufsichtsbehörden, darunter auch Steu-

erbehörden, übertragen werden. Insbesondere werden per-

sonenbezogene Daten unter Umständen an die luxembur-

gischen Steuerbehörden weitergegeben, die ihrerseits als 

Datenverantwortliche auftreten und diese (unter anderem 

zur Einhaltung der Verpflichtungen im Rahmen des 

FATCA/CRS) an ausländische Steuerbehörden weiterleiten 

können. 

Der Anleger nimmt zur Kenntnis, dass er nach den Bestim-

mungen des Datenschutzgesetzes das Recht hat: 

 Auskunft über seine personenbezogenen Daten zu er-

halten; 

 seine personenbezogenen Daten zu berichtigen, wenn 

diese fehlerhaft oder unvollständig sind; 

 der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu 

widersprechen; 

 eine Löschung seiner personenbezogenen Daten zu 

verlangen; 

 die Übertragbarkeit personenbezogener Daten zu ver-

langen. 

Darüber hinaus nimmt der Anleger zur Kenntnis, dass er 

berechtigt ist, bei der Nationalen Kommission für den Da-

tenschutz („CNPD“) Beschwerde einzulegen. 

Der Anleger kann die vorgenannten Rechte ausüben, in-

dem er sich schriftlich unter folgender Anschrift an den Da-

tenverantwortlichen wendet: 11 13, Boulevard de la Foire, 

L 1528 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg. 

Vorbehaltlich gesetzlicher Einschränkungen dürfen perso-

nenbezogene Daten nicht länger aufbewahrt werden, als 

dies für ihren Verarbeitungszweck erforderlich ist. 

 

 Gebühren, Kosten und steuerliche Gesichtspunkte 

6.1 Gebühren und Kosten 

Die Gesellschaft bezahlt für die Leistungen aus dem Depo-

sitary and Principal Paying Agent Agreement der RBC Inves-

tor Services Bank S.A. folgende Gebühren (in Prozent des 

Nettofondsvermögens): 

Verwahrstellengebühren: maximal 0.1% p.a. Ausserdem 

hat die Verwahrstelle Anspruch auf eine Vergütung der Ge-

bühren und Auslagen der von ihr beanspruchten Sammel-

verwahrer und Auslandskorrespondenten. 
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Die Gebühren sind vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Die Gesellschaft zahlt ferner die der Verwaltungsgesell-

schaft geschuldeten Gebühren (Verwaltungsgebühr sowie 

Dienstleistungsgebühr) sowie zusätzlich alle Kosten, die 

durch die Tätigkeit der Gesellschaft entstehen, einschliess-

lich (ohne Begrenzung) Steuern, Kosten für Rechtsberater 

und Wirtschaftsprüfungsdienste, Druckkosten für die Voll-

machten zur Einberufung der Hauptversammlung, Rechen-

schaftsberichte und Prospekte sowie Herstellungs- und 

Druckkosten von wesentlichen Anlegerinformationen, Kos-

ten für andere Verkaufsförderungs- und Marketingmass-

nahmen, eventuell entstehende Kosten für die Ausgabe 

und Rücknahme von Aktien, einschliesslich Kosten zur Si-

cherstellung einer ausreichenden Liquidität, um Rücknah-

meanträgen nachkommen zu können, Kosten für die Zah-

lung der Ausschüttungen, Kosten der Zahlstellen, Registrie-

rungsgebühren und andere Kosten in Zusammenhang mit 

der Berichterstattung an Aufsichtsbehörden in den ver-

schiedenen Vertriebsländern, Entschädigung und Auslagen 

des Verwaltungsrates, Versicherungsprämien, Zinsen, Bör-

senzulassungs- und Brokergebühren, Erstattung von Aus-

lagen an die Verwahrstelle und alle anderen Vertrags-

partner der Gesellschaft sowie Kosten für die Veröffentli-

chung des Nettoinventarwerts je Aktie und der Ausgabe-

preise. Die Vergütung zu Gunsten der Verwaltungsgesell-

schaft ist aus den die einzelnen Teilfonds betreffenden An-

hängen zum Prospekt ersichtlich. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann zu Gunsten des Ver-

triebs auf einen Teil der ihr zustehenden Vergütung verzich-

ten. Aus der Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft kön-

nen Vergütungen an den Vertrieb erfolgen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft wie auch die Anlageverwalter 

und Anlageberater / Beiräte haben Anspruch auf eine Ver-

gütung. Die (Sub-) Anlageverwalter und Anlageberater / 

Beiräte werden aus der Vergütung der Verwaltungsgesell-

schaft entschädigt. 

 

Alle Gebühren, Kosten und Auslagen, die zu Lasten der Ge-

sellschaft gehen, werden zunächst mit den Erträgen und 

danach mit dem Kapital verrechnet. Die Höhe der Entschä-

digung der Verwaltungsgesellschaft ist den Anhängen der 

jeweiligen Teilfonds zu entnehmen. Die Gesellschaft kann 

die Vergütung des Anlageverwalters / Anlageberaters zu 

Lasten der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft direkt 

bezahlen. 

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, bei der Ausführung 

von Börsentransaktionen für die einzelnen Teilfonds einen 

oder mehrere vorab bestimmte Makler zu verwenden. Das-

selbe gilt für andere mit der Anlagepolitik verbundene 

Rechtsgeschäfte. 

Die Gesellschaft geht davon aus, dass sie in Übereinstim-

mung mit marktüblichen Grundsätzen zur Erzielung der 

bestmöglichen Nettoergebnisse, Wertpapiergeschäfte mit 

den Anlageberatern oder den mit ihnen verbundenen Un-

ternehmen abwickeln kann, sofern deren Konditionen mit 

denen anderer Makler oder Händler vergleichbar sind. 

 

6.2 Steuerliche Gesichtspunkte 

Die folgende Zusammenfassung basiert auf dem Gesetz und 

den Gepflogenheiten, die zurzeit im Grossherzogtum Luxem-

burg angewandt werden; Änderungen bleiben vorbehalten. 

 

Die Gesellschaft 

Die Gesellschaft ist von der Luxemburger Körperschaft-, 

Gewerbe- und Vermögensteuer befreit. Die Gesellschaft 

unterliegt jedoch in Luxemburg einer Zeichnungssteuer 

(taxe d’abonnement) von jährlich 0.05% auf dem der Akti-

enklassen mit Namensbestandteil „P“, „C“, „E“, „Y“, „S“ 

und „L“ entsprechenden Nettovermögen und jährlich 

0.01% auf dem der Aktienklassen mit Namensbestandteil 

„I“, „IZ“ und „M“ entsprechenden Nettoinventarwert. Die 

Zeichnungssteuer wird auf Basis des Nettoinventarwertes 

am Quartalsende errechnet und ist vierteljährlich abzufüh-

ren.  

 

In Luxemburg müssen keine Stempelsteuer oder andere 

Steuern auf die Ausgabe von Aktien nach der Gründung ge-

zahlt werden. Auf den Kapitalzuwachs der Vermögenswerte 

der Gesellschaft ist keine luxemburgische Steuer zu zahlen. 

Jedoch können Einkünfte der Gesellschaft (insbesondere 

Zinsen und Dividenden) in den Ländern, in welchen die An-

lage erfolgt, ausländischen Quellensteuern oder Veranla-

gungssteuern unterliegen, welche üblicherweise nicht er-

stattungsfähig sind. 

 

Für die Zwecke der Luxemburger Umsatzsteuer wird die Ge-

sellschaft als steuerpflichtige Person ohne Vorsteuerab-

zugsberechtigung angesehen. Jedoch sind Dienstleistun-

gen in Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft 

(Fondsmanagement-Dienstleistungen) in Luxemburg von 

der Umsatzsteuer befreit. Andere Dienstleistungen, die der 

Gesellschaft darüber hinaus bereitgestellt werden, können 
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grundsätzlich zu einer Umsatzsteuerpflicht führen. In die-

sem Fall ist es für die Gesellschaft erforderlich, bei den Lu-

xemburg Umsatzsteuerbehörden registriert zu sein, um die 

Umsatzsteuer-Selbstveranlagungsanforderung, die für den 

Erwerb von umsatzsteuerpflichtigen Dienstleistungen (in 

manchen Fällen auch Verbrauchsmaterialien) aus dem 

Ausland gilt, zu erfüllen. 

Zahlungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre sind für Um-

satzsteuerzwecke grundsätzlich unerheblich, sofern diese 

Zahlungen mit dem Bezug und Halten der Aktien im Zusam-

menhang stehen und keine Gegenleistung für gewährte 

Leistungen darstellen. 

Aktionäre 

Nach den zum Zeitpunkt der Erstellung des Prospekts in Lu-

xemburg geltenden Gesetzen unterliegen Aktionäre, die 

nicht in Luxemburg steuerlich ansässig sind - und auch nie-

mals dort steuerlich ansässig waren - und dort über keine 

Betriebsstätte oder einen ständigen Vertreter verfügen, kei-

ner Steuer auf Veräusserungsgewinne, Einkommensteuer 

oder Quellensteuer in Luxemburg. 

 

Nach derzeit gültigem Luxemburger Steuerrecht unterlie-

gen Ausschüttungen der Gesellschaft oder ihrer Luxembur-

ger Zahlstelle an die Aktionäre keiner Quellenbesteuerung. 

 

Die hier dargestellten steuerlichen Gesichtspunkte erhe-

ben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die hier wieder-

gegebene Rechtslage gibt lediglich einen allgemeinen 

Überblick über die Besteuerung und bezieht sich auf die 

Rechtslage zum Dezember 2016. 

 

Auf im Einzelfall zu beachtende Besonderheiten wird nicht 

eingegangen; konkrete Aussagen über die Besteuerung 

einzelner Aktionäre können nicht gemacht werden. Es wird 

den Aktionären daher sowie im Hinblick auf die Kompliziert-

heit der Steuersysteme der einzelnen Vertriebsländer emp-

fohlen, sich bezüglich der Besteuerung ihres Aktienbesit-

zes mit ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen und 

eine individuelle Beratung, die die persönlichen Gegeben-

heiten berücksichtigt, in Anspruch zu nehmen. 

 

6.3 Informationsaustausch 

 

Gemeinsamer Meldestandard 

In diesem Abschnitt verwendete grossgeschriebene Be-

griffe haben, soweit im vorliegenden Dokument nicht an-

ders vorgesehen, die im CRS-Gesetz festgelegte Bedeu-

tung. 

 

Nach den Bedingungen des CRS-Gesetzes kann die Gesell-

schaft verpflichtet sein, der LBS jährlich den Namen, die 

Adresse, den/die Wohnsitz-Mitgliedstaat(en), die Steueri-

dentifikationsnummer(n) sowie Geburtsdatum und Ge-

burtsort i) jeder zu meldenden Person, die Kontoinhaber im 

Sinne des CRS-Gesetzes ist, und ii) im Falle eines passiven 

NFE im Sinne des CRS-Gesetzes, jeder kontrollierenden 

Person, die eine zu meldende Person ist, zu melden. Solche 

Informationen können von der LSB an die ausländischen 

Steuerbehörden weitergegeben werden. 

 

Die Fähigkeit der Gesellschaft, ihre Meldepflichten nach 

dem CRS-Gesetz zu erfüllen, hängt davon ab, dass jeder 

Anleger der Gesellschaft die Informationen, einschliesslich 

der Informationen über die direkten oder indirekten Eigen-

tümer jedes Anlegers, zusammen mit den verlangten ur-

kundlichen Nachweisen, zur Verfügung stellt. Jeder Anleger 

hat sich auf Verlangen der Gesellschaft bereitzuerklären, 

der Gesellschaft solche Informationen zur Verfügung zu 

stellen. 

 

Ausserdem ist die Gesellschaft für die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten verantwortlich, und jeder Aktio-

när hat das Recht, Auskunft über die Daten zu verlangen, 

die den luxemburgischen Steuerbehörden übermittelt wer-

den, und solche Daten (falls notwendig) zu berichtigen. Die 

von der Gesellschaft empfangenen Daten sind im Einklang 

mit dem luxemburgischen Gesetz vom 2. August 2002 zum 

Schutz personenbezogener Daten bei der Datenverarbei-

tung in dessen jeweils geltender Fassung zu verarbeiten. 

 

Obgleich die Gesellschaft bemüht sein wird, alle ihr aufer-

legten Verpflichtungen zu erfüllen, um Strafzahlungen zu 

vermeiden, die durch das CRS-Gesetz auferlegt werden, 

kann nicht gewährleistet werden, dass die Gesellschaft in 

der Lage sein wird, diese Verpflichtungen zu erfüllen. Wenn 

die Gesellschaft aufgrund des CRS-Gesetzes einer Straf-

zahlung unterworfen wird, kann der Wert der von den Anle-

gern gehaltenen Aktien wesentliche Verluste erleiden. 

 

Einem Anleger, der die von der Gesellschaft angeforderten 

Unterlagen nicht erbringt, können die der Gesellschaft auf-

erlegten Steuern und Strafzahlungen in Rechnung gestellt 

werden, die dem Versäumnis des betreffenden Anlegers 

zur Bereitstellung der Informationen zuzurechnen sind, und 

die Gesellschaft kann nach ihrem alleinigen Ermessen die 

Aktien eines solchen Anlegers zurücknehmen. 
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Anleger sollten ihren eigenen Steuerberater zu Rate ziehen 

oder sonstigen professionellen Rat zu den Auswirkungen 

des CRS-Gesetzes auf ihre Anlage einholen. 

 

FATCA 

In diesem Abschnitt verwendete grossgeschriebene Be-

griffe haben, soweit im vorliegenden Dokument nicht an-

ders vorgesehen, die im IGA (wie unten definiert) festge-

legte Bedeutung. 

 

Als Teil des Prozesses zur Umsetzung des FATCA hat Lu-

xemburg eine Zwischenstaatliche Vereinbarung nach Mo-

dell I („IGA“) geschlossen, die durch das luxemburgische 

Gesetz vom 24. Juli 2015 umgesetzt wurde, mit dem in Lu-

xemburg ansässige Finanzinstitute verpflichtet werden, auf 

Verlangen Informationen über Finanzkonten, die von be-

stimmten US-Personen (im Sinne der IGA) und ggf. Nicht-

US-Finanzinstituten, die das FATCA nicht befolgen, an die 

zuständigen Behörden zu melden. 

 

Die Gesellschaft wird als ausländisches Finanzinstitut (im 

Sinne des IGA) behandelt. Dieser Status schliesst die Ver-

pflichtung der Gesellschaft ein, regelmässig Informationen 

über alle ihre Anleger einzuholen und zu überprüfen. Auf 

Anforderung der Gesellschaft hat sich jeder Anleger bereit-

zuerklären, bestimmte Informationen zur Verfügung zu stel-

len, was im Falle eines ausländischen Nicht-Finanzinstituts 

(„NFFE“) (im Sinne der IGA) die direkten oder indirekten Ei-

gentümer über einer bestimmten Beteiligungsschwelle an 

einem solchen NFFE einschliesst, zusammen mit den ver-

langten urkundlichen Nachweisen. Gleichermassen hat 

sich jeder Anleger bereitzuerklären, der Gesellschaft unauf-

gefordert innerhalb von dreissig Tagen alle seinen Status 

betreffenden Informationen zu übermitteln, wie etwa eine 

neue Postanschrift oder Wohnadresse. 

 

Der FATCA und die IGA können zur Verpflichtung für die Ge-

sellschaft führen, nach den Bedingungen der IGA den Na-

men, die Adresse und die Steueridentifikationsnummer 

(falls vorhanden) des Anlegers sowie Informationen wie 

Kontostände, Einkünfte und Bruttoerlöse (wobei diese Auf-

zählung nicht erschöpfend ist) an die luxemburgischen 

Steuerbehörden (administration des contributions direc-

tes) zu melden. Solche Informationen werden von den lu-

xemburgischen Steuerbehörden an die US-Bundessteuer-

behörde „Internal Revenue Service“ weitergemeldet. 

 

Ausserdem ist die Gesellschaft für die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten verantwortlich, und jeder Aktio-

när hat das Recht, Auskunft über die Daten zu verlangen, 

die den luxemburgischen Steuerbehörden übermittelt wer-

den, und solche Daten (falls notwendig) zu berichtigen. Die 

von der Gesellschaft empfangenen Daten sind im Einklang 

mit dem luxemburgischen Gesetz vom 2. August 2002 zum 

Schutz personenbezogener Daten bei der Datenverarbei-

tung in dessen jeweils geltender Fassung zu verarbeiten. 

 

Obgleich die Gesellschaft bemüht sein wird, alle ihr aufer-

legten Verpflichtungen zu erfüllen, um zu vermeiden, dass 

ihr Quellensteuern nach dem FATCA auferlegt werden, kann 

nicht gewährleistet werden, dass die Gesellschaft in der 

Lage sein wird, diese Verpflichtungen zu erfüllen. Wenn die 

Gesellschaft aufgrund der FATCA-Bestimmungen der Erhe-

bung einer Quellensteuer unterworfen wird, kann der Wert 

der von den Anlegern gehaltenen Aktien wesentliche Ver-

luste erleiden. Gelingt es der Gesellschaft nicht, solche In-

formationen von jedem Anleger einzuholen und sie an die 

luxemburgischen Steuerbehörden weiterzuleiten, kann 

dies dazu führen, dass die Quellensteuer von 30% auf Zah-

lungen aus US-Quelleneinkommen und aus den Erlösen 

aus dem Verkauf von Sachwerten oder sonstigen Vermö-

genswerten, die Zins- oder Dividendeneinkünfte aus US-

Quellen hervorbringen können, erhoben wird. 

 

Einem Anleger, der die von der Gesellschaft angeforderten 

Unterlagen nicht erbringt, können die der Gesellschaft auf-

erlegten Steuern in Rechnung gestellt werden, die dem Ver-

säumnis des betreffenden Anlegers zur Bereitstellung der 

Informationen zuzurechnen sind, und die Gesellschaft 

kann nach ihrem alleinigen Ermessen die Aktien eines sol-

chen Anlegers zurücknehmen. 

 

Anleger, die über Intermediäre anlegen, werden daran erin-

nert zu prüfen, ob und wie ihre Intermediäre diese Regelun-

gen zur US-Quellensteuer und den Meldepflichten befol-

gen. Anleger sollten einen US-Steuerberater zu Rate ziehen 

oder sonstigen professionellen Rat zu den obigen Anforde-

rungen einholen. 

 

 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundes-

republik Deutschland 

Die Gesellschaft hat die Absicht, Aktien der Teilfonds des 

JSS Investmentfonds in der Bundesrepublik Deutschland 
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zu vertreiben, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht angezeigt und ist seit dem Abschluss des Anzeige-

verfahrens zum Vertrieb berechtigt. 

 

Kontaktstellen / Einrichtungen: 

 

RBC Investor Services Bank S.A., 

14, Porte de France, 

L-4360 Esch-sur-Alzette,  

Grossherzogtum Luxemburg 

 

ist als Zentrale Zahl- und Transferstelle für die Bearbeitung 

der Aufträge (Zeichnung, Rückkauf, Rücknahme und an-

dere Zahlungen) zuständig. 

 

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.,  

11-13, Boulevard de la Foire, 

L-1528 Luxemburg, 

 Grossherzogtum Luxemburg 

 

als Verwaltungsgesellschaft: 

- stellt den Anlegern Informationen darüber zur Ver-

fügung, wie Aufträge erteilt werden können und 

wie die Rückkauf-/Rücknahmeerlöse ausgezahlt 

werden; 

- erleichtert den Umgang mit Informationen und 

den Zugang zu Verfahren und Regelungen in Be-

zug auf die Rechte der Anleger (Anlegerbeschwer-

den); 

- versorgt die Anleger mit relevanten Information in 

Bezug auf die Aufgaben, die die Einrichtungen er-

füllen, auf einem dauerhaften Datenträger. 

 

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformatio-

nen (KIIDs), die Satzung, der geprüfte Jahresbericht und der 

ungeprüfte Halbjahresbericht in elektronischer Form, auf 

Verlangen auch als Druckstücke, sowie etwaige Mitteilun-

gen an die Aktionäre und die Ausgabe-, Rücknahme- und 

Umtauschpreise, Zwischengewinne und ausschüttungs-

gleichen Erträge der Aktie sind kostenlos bei der Verwal-

tungsgesellschaft erhältlich und ebenfalls auf der Webseite 

www.jsafrasarasin.ch/funds  ersichtlich.  

 

Außerdem ist eine Auflistung der Veränderungen des Wert-

papierbestandes kostenlos bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

 

Darüber hinaus können während der üblichen Geschäfts-

zeiten an Bankarbeitstagen bei der Verwaltungsgesell-

schaft das Management Company Agreement, das Custo-

dian and Paying Agency Agreement sowie das Administra-

tion Agency Agreement sowie das Domiciliary and Corpo-

rate Agency Agreement eingesehen werden. 

 

Zahlungen, Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 

Die Gesellschaft gibt keine gedruckten Einzelurkunden 

aus. Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge für 

die Aktien können direkt bei der Transferstelle eingereicht 

werden gemäß den Bestimmungen der Kapitel „Ausgabe 

und Verkauf der Aktien sowie Antragsverfahren und Regist-

rierung“ und „Rücknahme der Aktien“ des Verkaufspros-

pekts. 

Sämtliche Zahlungen an die Anleger (Rücknahmeerlöse, et-

waige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden 

von der Transferstelle auf das Konto der Depotbank der An-

leger in Deutschland geleistet.  

 

Anlegerbeschwerden 

Anlegerbeschwerden können direkt bei der Verwaltungsge-

sellschaft eingereicht werden. 

 

Anteilspreis- und sonstige Veröffentlichungen 

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise für alle 

Teilfonds werden auf www.jsafrasarasin.ch/funds veröf-

fentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in 

der Bundesrepublik Deutschland auf www.jsafrasara-

sin.ch/funds. 

 

Zudem werden die Aktionäre in der Bundesrepublik 

Deutschland mittels dauerhaften Datenträger nach § 167 

KAGB in folgenden Fällen informiert: 

 Aussetzung der Rücknahme von Aktien des Fonds,  

 Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Ab-

wicklung,  

 Änderungen der Satzung, sofern diese Änderungen mit 

den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar 

sind, oder anlegerbenachteiligende Änderungen von  

wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbenachteili-

gende Änderungen, die Vergütung und Aufwendungser-

stattungen betreffen, die aus dem Fondsvermögen ent-

nommen werden können,  

 Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren 

anderen Fonds und  

 die Änderung des Fonds in einen Feeder-Fonds oder die 

Änderung eines Master-Fonds. 

http://www.jsafrasarasin.ch/funds
http://www.jsafrasarasin.ch/funds
http://www.jsafrasarasin.ch/funds
http://www.jsafrasarasin.ch/funds
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Die Teilfonds 

B.  Die Teilfonds 

JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Corporate IG 

(hiernach „JSS Sustainable Bond –Emerging Markets Corporate IG“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Sustainable Bond – Emerging Markets 

Corporate IG wurden erstmals per 30. September 2014 un-

ter dem Namen Sarasin Corporate Bond – Global Emerging 

Markets ausgegeben. Per 21. Januar 2015 erfolgte eine 

Namensänderung des Teilfonds in JSS Corporate Bond – 

Global Emerging Markets. Am 22. September 2020 erfolgte 

eine Namensänderung des Teilfonds in JSS Corporate 

Bond – Emerging Markets IG. Per 23. Juli 2021 erfolgte 

eine Namensänderung des Teilfonds in JSS Sustainable 

Bond – Emerging Markets Corporate IG. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond –Emerging Mar-

kets Corporate IG ist es, möglichst hohe Zinserträge unter 

Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie ei-

ner optimalen Liquidität zu erzielen. Referenzwährung des 

Teilfonds ist der US Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine 

Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges ange-

strebt wird. 

 

Anlagepolitik 

Die Anlagen des JSS Sustainable Bond – Emerging Markets 

Corporate IG erfolgen weltweit hauptsächlich in fest- oder 

variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zero-

bonds), die von in Emerging Markets domizilierten Unter-

nehmen ausgegeben oder garantiert sind oder von Unter-

nehmen, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaft-

lichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als 

Emerging Markets gelten dabei die Schwellenländer Asi-

ens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas wie sie durch 

J.P. Morgan Index Research definiert werden sowie andere 

Länder, die auf einer vergleichbaren Stufe der wirtschaftli-

chen Entwicklung stehen oder in denen neue Kapital-

märkte konstituiert werden. Der Teilfonds kann auch in 

fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich 

Zerobonds) investieren, die ein Non-Investment-Grade-Ra-

ting aufweisen.  

Mindestens 70% des Nettovermögens des Teilfonds wird in 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-

Grade-Rating („IG“) investiert. „Investment Grade“ bedeu-

tet ein Kreditrating von mindestens BBB- (Standard & 

Poor’s, Fitch) oder Baa3 (Moody’s) oder ein Rating von ver-

gleichbarer Qualität. Darüber hinaus kann der JSS 

Sustainable Bond – Emerging Markets Corporate IG, sofern 

dies im Interesse der Aktionäre ist, Wertpapiere halten, die 

als notleidend eingestuft werden (z. B. infolge einer Abwer-

tung). Der Teilfonds investiert jedoch nicht aktiv in diese 

Wertpapiere. 

Wertpapiere gelten als notleidend, wenn die folgenden Krite-

rien erfüllt sind: festverzinsliche Anlagen mit einem Kre-

ditrating von oder unter CC (Standard & Poor’s, Fitch) bzw. Ca 

(Moody’s) oder eine vergleichbare Bewertung von einer aner-

kannten Rating-Agentur. 

Darüber hinaus kann das Nettovermögen des Teilfonds in 

forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) oder CoCos an-

gelegt werden. CoCos sind unbefristete und im Prinzip fest-

verzinsliche Anleihen, die einen hybriden Charakter haben 

und als Anleihen mit festen Kuponzahlungen begeben wer-

den, jedoch bei Eintritt eines auslösenden Ereignisses 

zwangsweise in Unternehmensaktien umgewandelt oder 

abgeschrieben werden müssen, sofern die auslösenden Er-

eignisse in den Emissionsbedingungen der CoCos festge-

legt wurden. ABS sind finanzielle Wertpapiere, die durch ei-

nen Pool von Vermögenswerten besichert sind. 

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen  über den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Austellung V „SFDR Offenlegungen“  

verwiesen. 

Für Anlagen in notleidenden Wertpapieren, CoCos und ABS 

gilt eine Gesamtobergrenze von 10%. 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme 

auf den JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade 

Index (die „Benchmark“) verwaltet. 

In der Regel sind die meisten Teilfondspositionen in der 

Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagege-

legenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach ei-

genem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der 

Benchmark enthalten sind. 
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Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfo-

lio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte un-

terscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von 

der Benchmark-Performance abweichen. 

Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch li-

quide Mittel halten. Im Übrigen dürfen Aktien/Anteile an 

anderen OGAW/OGA gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. 

Anlagebeschränkungen“ eingesetzt werden. Der Teilfonds 

darf zur effizienten Portfolioverwaltung oder zu Absiche-

rungszwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen, die 

an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem 

Publikum offen stehenden Markt oder auch ausserbörslich 

(„over the counter“) gehandelt werden. Dies schliesst unter 

anderem Futures, Forwards, Swaps, Credit Default Swaps 

sowie Credit Linked Notes für das Management von Wäh-

rungs-, Zins- und Kreditrisiken mit ein. Der Teilfonds kann 

zudem für bis zu 10% des Nettofondsvermögens Kredite 

auf temporärer Basis aufnehmen. 

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht.  

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. 

Da der JSS  Sustainable Bond – Emerging Markets Corpo-

rate IG in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren an-

legt, wird seine Wertentwicklung primär durch emittenten-

spezifische Veränderungen und Zinsänderungen beein-

flusst.Durch die Investitionen in Schuldtitel mit Non-Invest-

ment-Grade Rating besteht zudem ein erhöhtes Kreditaus-

fallrisiko.  

 

Risiken im Zusammenhang mit 

 notleidenden Wertpapieren 

 forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) 

 CoCos 

 Schwellenländern 

 Credit Default Swaps 

 Nachhaltigkeitsrisiken (u.a. Schwellenländer) 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil der Teilfonds“ 

beschrieben. 

 

Der Teilfonds hält ausreichende Barmittel und Anlagen, die 

unter normalen und angespannten Marktbedingungen in-

nerhalb eines Tages veräussert werden können. Er kann je-

doch auch weniger liquide Vermögenswerte halten. Um si-

cherzustellen, dass umfangreiche Rücknahmen jederzeit 

gemäss den festgelegten Rücknahmebedingungen durch-

geführt werden können, ist der Anteil weniger liquider Ver-

mögenswerte beschränkt. Die vorhandenen Instrumente 

des Teilfonds zum Liquiditätsmanagement sowie seine Re-

gelungen hinsichtlich der Handelsfrequenz sind im Hinblick 

auf seine Anlagestrategie und seine zugrunde liegenden 

Vermögenswerte angemessen. 

 

Anlageverwalter 

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit längerfristi-

gem Anlagehorizont, die möglichst hohe Zinserträge an-

streben. JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Corpo-

rate IG richtet sich als Ergänzungsanlage im festverzinsli-

chen Bereich an Anleger mit einer hohen Risikotoleranz. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und der Schweiz ein Bankge-

schäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

USD 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die  Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe von Ak-

tien (Abänderung der Ziffer 5.3 des Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft. 
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Systematic Emerging Markets  

(hiernach „JSS Sustainable Equity – Systematic Emerging Markets“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Sustainable Equity – Systematic 

Emerging Markets wurden erstmals per 5. Juni 1996 unter 

dem Namen Sarasin EmergingSar ausgegeben. Per 2. April 

2007 erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds in Sa-

rasin EmergingSar – Global. Per 21. Januar 2015 erfolgte 

eine Namensänderung des Teilfonds in JSS EmergingSar – 

Global. Per 4. Dezember 2017 erfolgte eine Namensände-

rung des Teilfonds in JSS Systematic Equity – Emerging 

Markets. _Am 22. September 2020 erfolgte eine Namens-

änderung des Teilfonds in JSS Sustainable Equity – Syste-

matic Emerging Markets.  

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Systematic 

Emerging Markets ist ein langfristiger Vermögenszuwachs 

durch weltweite Aktienanlagen in Schwellenländern.  

 

Anlagepolitik 

Die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Systematic 

Emerging Markets erfolgen direkt (mindestens 67% des 

Vermögens des Teilfonds) oder indirekt in Aktien von in 

Schwellenländern („Emerging Markets“) domizilierten Un-

ternehmen. Als Emerging Markets gelten die Schwellenlän-

der Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Die 

Anlagepolitik basiert auf einem systematischen Prozess, 

dem ein quantitatives Anlagekonzept zugrunde liegt. Ak-

tienanlagen erfolgen entweder direkt an der lokalen Börse 

oder in Auslandzertifikaten auf diese Aktien, die an einer 

anerkannten Börse (meist New York Stock Exchange oder 

London Stock Exchange) gehandelt werden.  

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen über den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

Der Teilfonds kann auch Verpflichtungen in Derivate, wie 

z.B. Futures, Swaps, Forwards und Zertifikate, eingehen, 

denen Aktien oder Aktienmarktindizes aus den Emerging 

Markets zugrunde liegen.  

 

Der Teilfonds, kann sich, sofern die Anforderungen von Ar-

tikel 41 des Gesetzes von 2010 erfüllt sind, an Neuemissi-

onen beteiligen und über Stock Connect bis zu 25% seines 

Nettovermögens in zulässigen kotierten chinesischen A-Ak-

tien anlegen. 

Als Deckungsmittel sind zudem für bis zu 25% des Netto-

fondsvermögens verzinsliche Wertpapiere mit einer Rest-

laufzeit von mehr als zwölf Monaten, aber höchstens 24 Mo-

naten, zugelassen. Diese verzinslichen Wertpapiere bzw. de-

ren Emittenten müssen mindestens ein Rating von A- oder 

einer damit vergleichbaren Qualitätsbeurteilung einer aner-

kannten Rating-Institution aufweisen. Im Rahmen dieser 

Quote kann der Teilfonds auch Aktien/Anteile anderer 

OGAW/OGA halten, welche die vorgenannten Anforderungen 

erfüllen. Daneben kann der Teilfonds auch liquide Mittel hal-

ten und Aktien/Anteile an anderen OGAW/OGA gemäss den 

Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen" einsetzen. 

Die eingegangenen Verpflichtungen in Aktien aus den 

Emerging Markets muss jedoch jederzeit mindestens 85% 

des Nettofondsvermögens betragen. Die Anlagen können 

sowohl direkt oder, soweit erlaubt, durch die im Prospekt im 

Kapitel „3.4. Einsatz von Derivaten und Techniken und In-

strumenten“ beschriebenen Anlagetechniken und Instru-

mente erfolgen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet 

keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Be-

zugnahme auf den MSCI Emerging Markets NR Index USD 

(die „Benchmark“) verwaltet. 

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht. 

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. Die Wertentwicklung 

des JSS Sustainable Equity – Emerging Markets Systema-

tic wird aufgrund der Investitionen in Aktien primär durch 

unternehmensspezifische Veränderungen und Änderun-

gen des Wirtschaftsumfeldes beeinflusst.  

Durch aktive Diversifikation der Anlagen sollen Risiken re-

duziert werden. 
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Risiken im Zusammenhang mit: 

 dem Wertpapierhandel über Stock Connect 

 Anlagen in China 

 Schwellenländern 

 Nachhaltigkeitsrisiken (u.a. Schwellenländer) 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil der Teilfonds“ 

beschrieben. 

 

Bei Derivaten, welche nicht an geregelten Märkten gehan-

delt werden, können zudem die Gegenparteirisiken zuneh-

men. 

Die Währungen bestimmter Länder können volatil sein und 

daher den Wert der auf solche Währungen lautenden Wert-

papiere beeinflussen. Wenn die Währung, auf die eine An-

lage lautet, gegenüber der Buchhaltungswährung des Teil-

fonds aufwertet, steigt der Wert der Anlage. Umgekehrt 

hätte ein sinkender Wechselkurs dieser Währung nachtei-

lige Auswirkungen auf den Wert der Anlage. 

Anlagen in mittleren und insbesondere kleinen Unterneh-

men zeichnen sich teilweise durch eine geringe Liquidität 

aus. Dies kann einerseits, abhängig von der Marktlage, den 

Handel mit diesen Instrumenten deutlich erschweren und 

andererseits zu überdurchschnittlichen Preisschwankun-

gen führen. Zeitweise kann dies zudem eine realistische 

Bewertung einzelner Positionen verhindern. 

Der Marktwert neu ausgegebener Aktien kann erheblich 

schwanken. Dies ist verschiedenen Faktoren zuzuschrei-

ben, darunter die möglicherweise geringe Zahl der für den 

Handel verfügbaren Aktien, begrenzte Informationen über 

die Emittenten oder die Tatsache, dass zuvor kein öffentli-

cher Markt für diese Aktien bestand oder der Handel mit 

ihnen bisher nicht erprobt wurde. 

Anlageverwalter 

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel  

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit längerfristi-

gem Anlagehorizont, die einen Vermögenszuwachs anstre-

ben. 

Der JSS Sustainable Equity – Emerging Markets Systema-

tic richtet sich als Ergänzungsanlage im Bereich Aktien aus 

Schwellenländern an erfahrene Anleger mit einer hohen Ri-

sikotoleranz. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg, dem Vereinigten Königreich 

und in der Schweiz ein Bankgeschäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

USD 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die  Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgeführt. 

 

Zeichnungs- und Rücknahmefristen 

Anträge auf Zeichnungen und Rücknahmen müssen einen 

Bankgeschäftstag vor dem Bewertungstag bis spätestens 

um 12 Uhr Luxemburger Zeit („Annahmeschluss“) bei der 

Transferstelle eingehen. 

 

Besondere Bestimmungen betreffend die Ausgabe und 

Rücknahme von Aktien (Abänderung der Kapitel 5.3 und 

5.4 des Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft.  

Bei Rücknahmen werden Zahlungen üblicherweise in der 

Währung des betreffenden Teilfonds innerhalb von zwei 

Bankwerktagen nach dem jeweiligen Bewertungstag ge-

leistet. 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Global Dividend  

(hiernach „JSS Sustainable Equity – Global Dividend“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des Teilfonds JSS Sustainable Equity – Global 

Dividend wurden zum erstmals per 29. Oktober 2010 unter 

dem Namen Sarasin EquiSar – International Income aus-

gegeben. Per 21. Januar 2015 erfolgte eine Namensände-

rung des Teilfonds in JSS EquiSar – International Income. 

Per 18. August 2017 erfolgte eine Namensänderung des 

Teilfonds in JSS Thematic Equity – Global Dividend. Per 1. 

März 2020 erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds in 

JSS Sustainable Equity – Global Dividend geändert. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Divi-

dend ist es, durch eine weltweite Anlage in Aktien einen at-

traktiven Kapitalertrag zu erwirtschaften und zusätzlich 

langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen. 

 

Anlagepolitik 

Die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Global Dividend 

erfolgen weltweit hauptsächlich direkt (mindestens 67% 

des Vermögens des Teilfonds) oder indirekt in Beteiligungs-

papieren von Unternehmen, für die eine überdurchschnitt-

liche und nachhaltige Dividendenrendite erwartet wird. So-

lide Bilanzen, gesunde und beständige freie Cashflows, ein 

stetiges Gewinnwachstum und eine gute Transparenz der 

Gewinne sind bei der Auswahl der Aktien von entscheiden-

der Bedeutung.  

Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und 

Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hin-

blick auf den Sitz des Emittenten. Dies schliesst auch Anla-

gen in den Schwellenländern ein. Dies sind im Allgemeinen 

Länder, die sich in der Übergangsphase hin zu modernen 

Industrieländern befinden und entsprechend ein höheres 

Potenzial bieten, jedoch auch höhere Risiken bergen.  

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weiteren In-

formationen über den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme 

auf den MSCI World NR Index (die „Benchmark“) verwaltet. 

In der Regel sind die meisten Teilfondspositionen in der 

Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagege-

legenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach ei-

genem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der 

Benchmark enthalten sind. 

Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfo-

lio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte un-

terscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von 

der Benchmark-Performance abweichen. 

Sofern die Anforderungen von Artikel 41 des Gesetzes von 

2010 erfüllt sind, kann sich der Teilfonds auch an Neu-

emissionen beteiligen. 

Der Teilfonds kann ausserdem bis zu 30% seines Nettover-

mögens in liquiden Vermögenswerten wie Barmitteln, Geld-

marktinstrumenten und fest- oder variabel verzinslichen 

Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating anlegen. 

Im Übrigen dürfen Derivate zu Anlage- und zu Absiche-

rungszwecken gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anla-

gebeschränkungen“ eingesetzt werden. 

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht.  

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. Die Wertentwicklung 

des JSS Sustainable Equity – Global Dividend wird auf-

grund der Investitionen in Aktien primär durch unterneh-

mensspezifische Veränderungen und Änderungen des 

Wirtschaftsumfeldes beeinflusst. Durch dynamische Diver-

sifikation der Anlagen wird angestrebt, Risiken zu reduzie-

ren. 

Zudem sind Anlagen in Wachstumssektoren oder in kleinen 

und mittelgrossen Unternehmen mit vergleichsweise höhe-

ren Kursrisiken behaftet. 

Risiken im Zusammenhang mit  

 Schwellenländern  

 Nachhaltigkeitsrisiken 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil der Teilfonds“ 

beschrieben. 
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Auch können Devisenausfuhrbeschränkungen oder sons-

tige diesbezügliche Regelungen in diesen Ländern völlig o-

der teilweise zur verspäteten Repatriierung der Investitio-

nen führen, oder sie völlig oder teilweise verhindern, mit der 

Folge von möglichen Verzögerungen bei der Auszahlung 

des Rücknahmepreises. 

 

Anlageverwalter 

Bank J. Safra Sarasin, Basel 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittel- bis 

längerfristigem Anlagehorizont, die einen attraktiven Kapi-

talertrag und einen langfristigen Vermögenszuwachs an-

streben. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und in der Schweiz ein Bank-

geschäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

USD. 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die  Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe und Rück-

nahme von Aktien (Abänderung der Ziffern 5.3 und 5.4 des 

Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft.  

Bei Rücknahmen werden Zahlungen üblicherweise in der 

Währung des betreffenden Teilfonds innerhalb von zwei 

Bankwerktagen nach dem jeweiligen Bewertungstag ge-

leistet. 

 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced (CHF)  

(hiernach „JSS Sutsainable Multi Asset – Thematic Balanced (CHF)“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS GlobalSar - Balanced (CHF) wurden erst-

mals per 2. September 1992 unter dem Namen Sarasin 

GlobalSar (CHF) ausgegeben. Per 14. August 2008 erfolgte 

eine Namensänderung des Teilfonds in Sarasin GlobalSar 

– IIID (CHF). Per 31. Dezember 2011 erfolgte eine Namens-

änderung des Teilfonds in Sarasin GlobalSar – Balanced 

(CHF). Per 21. Januar 2015 erfolgte eine Namensänderung 

des Teilfonds in JSS GlobalSar – Balanced (CHF). Per 

23. Juli 2021 erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds 

in JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balan-

ced (CHF). 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Multi Asset – Thematic 

Balanced (CHF) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs un-

ter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung. 

Referenzwährung des Teilfonds ist der CHF. Dies bedeutet, 

dass eine Optimierung des in CHF berechneten Anlageer-

folges angestrebt wird. 

 

Anlagepolitik 

Die Anlagen des JSS Sustainable Multi Asset – Thematic 

Balanced (CHF) werden in erster Linie weltweit in Aktien 

und in festverzinsliche Wertpapieren getätigt. Der Teilfonds 

kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Opti-

onsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapie-

ren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Opti-

onsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen inves-

tieren, die möglicherweise ein niedrigeres Kreditrating als 

Investment Grade aufweisen. Ein niedrigeres Kreditrating 

als „Investment Grade“ bedeutet ein Kreditrating unterhalb 

von BBB- (Standard & Poor’s, Fitch) oder Baa3 (Moody’s) o-

der ein Rating von vergleichbarer Qualität. Die Anleihen 

können ferner von Regierungen, internationalen oder sup-

ranationalen Organisationen oder privaten Emittenten be-

geben oder garantiert werden. Im Übrigen dürfen Ak-

tien/Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate ge-

mäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkun-

gen“ eingesetzt werden. 

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen über den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

Die Anlagen können sowohl direkt oder, soweit erlaubt, 

durch die im Prospekt im Kapitel 3.4. „Einsatz von Deriva-

ten und Techniken und Instrumenten“ beschriebenen An-

lagetechniken und Instrumente erfolgen. Der Prozentsatz 

der direkt oder indirekt gehaltenen Aktienanlagen beläuft 

sich auf mindestens 30% (von denen mindestens 25% Di-

rektanlagen sind) und auf höchstens 65% des Nettofonds-

vermögens. Direkte oder indirekte Anlagen in Aktien kön-

nen folgende Instrumente umfassen: Stammaktien, Vor-

zugsaktien, in Stammaktien wandelbare Papiere, Bezugs-

rechte und Optionsscheine oder Wertpapiere oder sonstige 

Instrumente, deren Preis an den Wert einer Stammaktie ge-

bunden ist. 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme 

auf eine Benchmark bestehend aus 30% MSCI World NR 

Index CHF, 20% MSCI World NR Index CHF Hedged und 50% 

ICE BofA Euro Broad Market Index CHF Hedged (die „Bench-

mark“) verwaltet. 

In der Regel sind die meisten Teilfondspositionen in der 

Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagege-

legenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eig-

genem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der 

Benchmark enthalten sind. 

Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfo-

lio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte un-

terscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von 

der Benchmark-Performance abweichen. Die Abweichung 

von der Benchmark wird jedoch durch ein Tracking-Error-

Limit gedeckelt, das die potenzielle Outperformance be-

grenzt. 

Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Net-

tofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufneh-

men und durch derivative Anlageinstrumente (wie z.B. Fu-

tures und Optionen) potenzielle Verpflichtungen innerhalb 

der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen. 

Daneben kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Re-

ferenzwährung des Teilfonds ist der Schweizer Franken 

(CHF). Die Referenzwährung muss nicht mit der Anlagewäh-

rung identisch sein. 
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Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht. 

 

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. Die Wertentwicklung 

des Teilfonds wird aufgrund der Investitionen in fest- und 

variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien primär 

durch unternehmens-/ emittentenspezifische Veränderun-

gen und Änderungen des Wirtschafts- und Zinsumfelds be-

einflusst. Es besteht infolge der Anlage in Schuldtiteln ohne 

Investment-Grade-Rating ein höheres Kreditausfallrisiko. 

Durch Kreditaufnahme respektive den Einsatz von Deriva-

ten kann eine Hebelwirkung erzielt werden, was zu einer 

entsprechenden Erhöhung der Wertschwankungen führen 

kann. Bei Derivaten, welche nicht an geregelten Märkten 

gehandelt werden, können zudem die Gegenparteirisiken 

zunehmen. 

 

Anlageverwalter 

Sarasin & Partners LLP, London 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittel- bis 

längerfristigem Anlagehorizont, die einen Vermögenszu-

wachs mit optimaler Risikostreuung anstreben. Der Teil-

fonds ist als Kernanlage vorgesehen, die über verschie-

dene Anlageklassen diversifiziert ist und sich an Anleger 

richtet, die ein Instrument suchen, das eine nachhaltige 

Wirtschaftsweise berücksichtigt.  

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und im Vereinigten Königreich 

ein Bankgeschäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

CHF 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für dei Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe und Rück-

nahme von Aktien (Abänderung der Ziffern 5.3 resp. 5.4 

des Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft. 

Bei Rücknahmen werden Zahlungen üblicherweise in der 

Währung des betreffenden Teilfonds innerhalb von zwei 

Bankwerktagen nach dem jeweiligen Bewertungstag ge-

leistet. 

 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced (EUR)  

(hiernach „JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced (EUR)“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS GlobalSar – Balanced (EUR) wurden 

erstmals per 5. Juli 1995 unter dem Namen Sarasin Glo-

balSar (EUR) ausgegeben. Per 14. August 2008 erfolgte 

eine Namensänderung des Teilfonds in Sarasin GlobalSar 

– IIID (EUR). Per 31. Dezember 2011 erfolgte eine Namens-

änderung des Teilfonds in Sarasin GlobalSar – Balanced 

(EUR). Per 21. Januar 2015 erfolgte eine Namensänderung 

des Teilfonds in JSS GlobalSar – Balanced (EUR). Per 

01. Februar 2022 erfolgte eine Namensänderung des Teil-

fonds in JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balan-

ced (EUR). 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Multi Asset – Thematic 

Balanced (EUR) besteht darin, durch die Anlage in verschie-

denen Anlageklassen einen langfristigen Vermögenszu-

wachs bei optimaler Risikostreuung zu erzielen. 

Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro. Dies bedeutet, 

dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageer-

folges angestrebt wird. 

 

Anlagepolitik 

Das Vermögen des Teilfonds JSS Sustainable Multi Asset – 

Thematic Balanced (EUR) wird weltweit vor allem in Aktien 

und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann ausserdem ei-

nen Teil seines Vermögens in Wandel- und Optionsanlei-

hen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (ein-

schliesslich Zerobonds) und Optionsscheinen sowie ver-

gleichbaren Vermögenswerten anlegen, die möglicher-

weise ein niedrigeres Kreditrating als Investment Grade 

aufweisen. Ein niedrigeres Kreditrating als „Investment 

Grade“ bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Stan-

dard & Poor’s, Fitch) oder Baa3 (Moody’s) oder ein Rating 

von vergleichbarer Qualität. Die Anleihen können ferner von 

Regierungen, internationalen oder supranationalen Organi-

sationen oder privaten Emittenten begeben oder garantiert 

werden. Im Übrigen dürfen Aktien/Anteile an anderen 

OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel 

3.3. „Anlagebeschränkungen“ eingesetzt werden. 

Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen übder den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

Die Anlagen können sowohl direkt in Aktien oder, soweit er-

laubt, durch die im Prospekt im Kapitel „3.4. Einsatz von 

Derivaten, Techniken und Instrumenten“ beschriebenen 

Anlagetechniken und Instrumente erfolgen. Der Prozent-

satz der direkt oder indirekt gehaltenen Aktienanlagen be-

läuft sich auf mindestens 30% (von denen mindestens 25% 

Direktanlagen sind) und auf höchstens 65% des Netto-

fondsvermögens. Direkte oder indirekte Anlagen in Aktien 

können folgende Instrumente umfassen: Stammaktien, 

Vorzugsaktien, in Stammaktien wandelbare Papiere, Be-

zugsrechte und Optionsscheine oder Wertpapiere oder 

sonstige Instrumente, deren Preis an den Wert einer 

Stammaktie gebunden ist. 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme 

auf eine Benchmark bestehend aus 30% MSCI World NR 

Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged und 

50% ICE BofA Euro Broad Market Index (die „Benchmark“) 

verwaltet. 

In der Regel sind die meisten Teilfondspositionen in der 

Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagege-

legenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach ei-

genem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der 

Benchmark enthalten sind. 

Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfo-

lio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte un-

terscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von 

der Benchmark-Performance abweichen. 

 

Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Net-

tofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufneh-

men und durch derivative Anlageinstrumente (wie z.B. Fu-

tures und Optionen) potenzielle Verpflichtungen innerhalb 

der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen. 

Daneben kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Re-

ferenzwährung des Teilfonds ist der Euro (EUR). Die Refe-

renzwährung muss nicht mit der Anlagewährung identisch 

sein. 
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Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht. 

 

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. Die Wertentwicklung 

des JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced 

(EUR) wird aufgrund der Investitionen in fest- und variabel-

verzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien primär durch un-

ternehmens-/ emittentenspezifische Veränderungen und 

Änderungen des Wirtschafts- und Zinsumfelds beeinflusst. 

Es besteht infolge der Anlage in Schuldtiteln ohne Invest-

ment-Grade-Rating ein höheres Kreditausfallrisiko. Durch 

Kreditaufnahme respektive den Einsatz von Derivaten 

kann eine Hebelwirkung erzielt werden, was zu einer ent-

sprechenden Erhöhung der Wertschwankungen führen 

kann. Bei Derivaten, welche nicht an geregelten Märkten 

gehandelt werden, können zudem die Gegenparteirisiken 

zunehmen. 

Weitere Risiken im Zusammenhang mit  

 Nachhaltigkeitsrisiken  

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil der Teilfonds“ 

beschrieben. 

 

Anlageverwalter 

Sarasin & Partners LLP, London 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittel- bis 

längerfristigem Anlagehorizont, die einen Vermögenszu-

wachs mit optimaler Risikostreuung anstreben. Der JSS 

Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced (EUR) ist als 

Kernanlage vorgesehen, die über verschiedene Anlage-

klassen diversifiziert ist und sich an Anleger richtet, die ein 

Instrument suchen, das eine nachhaltige Wirtschaftsweise 

berücksichtigt. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und im Vereinigten Königreich 

ein Bankgeschäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

EUR 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sing in Auf-

stellung III aufgeführt. 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV augfeührt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe und Rück-

nahme von Aktien (Abänderung der Ziffern 5.3 resp. 5.4 

des Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft. 

Bei Rücknahmen werden Zahlungen üblicherweise in der 

Währung des betreffenden Teilfonds innerhalb von zwei 

Bankwerktagen nach dem jeweiligen Bewertungstag ge-

leistet.

 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Growth (EUR)  

(hiernach „JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Growth (EUR)“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS GlobalSar – Growth (EUR) wurden erst-

mals per 31. März 2005 unter dem Namen Sarasin Global-

Sar Optima (EUR) ausgegeben. Per 31. Dezember 2011 er-

folgte eine Namensänderung des Teilfonds in Sarasin Glo-

balSar – Growth (EUR). Per 21. Januar 2015 erfolgte eine 

Namensänderung des Teilfonds in JSS GlobalSar – Growth 

(EUR). Per 01. Februar 2022 erfolgte eine Namensände-

rung des Teilfonds in JSS Sustainable Multi Asset – Thema-

tic Growth (EUR). 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Multi Asset – Thematic 

Growth (EUR) besteht darin, durch die Anlage in verschie-

denen Anlageklassen einen langfristigen Vermögenszu-

wachs bei optimaler Risikostreuung zu erzielen. 

Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro. Dies bedeutet, 

dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageer-

folges angestrebt wird. 

 

Anlagepolitik 

Das Vermögen des Teilfonds JSS Sustainable Multi Asset – 

Thematic Growth (EUR) wird weltweit vor allem in Aktien 

und Anleihen (einschliesslich Zerobonds) investiert. Der 

Teilfonds kann ausserdem einen Teil seines Vermögens in 

Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinsli-

chen Wertpapieren und Optionsscheinen sowie vergleich-

baren Vermögenswerten anlegen, die möglicherweise ein 

niedrigeres Kreditrating als Investment Grade aufweisen. 

Ein niedrigeres Kreditrating als „Investment Grade“ bedeu-

tet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor’s, 

Fitch) oder Baa3 (Moody’s) oder ein Rating von vergleich-

barer Qualität. Die Anleihen können ferner von Regierun-

gen, internationalen oder supranationalen Organisationen 

oder privaten Emittenten begeben oder garantiert werden. 

Die Anlagen in verzinslichen Instrumenten, wie sie in der 

Richtlinie des Rates der Europäischen Union im Bereich der 

Besteuerung von Zinserträgen definiert sind, inklusive Li-

quidität, sind auf 25% des Nettovermögens des Teilfonds 

begrenzt. Im Übrigen dürfen Aktien/Anteile an anderen 

OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel 

3.3. „Anlagebeschränkungen“ eingesetzt werden. 

Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen über den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

Die Anlagen können sowohl direkt in Aktien oder, soweit er-

laubt, durch die im Prospekt im Kapitel „3.4. Einsatz von 

Derivaten, Techniken und Instrumenten“ beschriebenen 

Anlagetechniken und Instrumente erfolgen. Der Prozent-

satz der direkt oder indirekt gehaltenen Aktienanlagen be-

läuft sich auf mindestens 50% des Nettofondsvermögens 

(von denen mindestens 25% Direktanlagen sind). Direkte 

oder indirekte Anlagen in Aktien können folgende Instru-

mente umfassen: Stammaktien, Vorzugsaktien, in Stamm-

aktien wandelbare Papiere, Bezugsrechte und Options-

scheine oder Wertpapiere oder sonstige Instrumente, de-

ren Preis an den Wert einer Stammaktie gebunden ist. 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme 

auf eine Benchmark bestehend aus 45% MSCI World NR 

Index EUR, 30% MSCI World NR Index EUR Hedged und 

25% ICE BofA Euro Broad Market Index (die „Benchmark“) 

verwaltet. 

In der Regel sind die meisten Teilfondspositionen in der 

Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagege-

legenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach ei-

genem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der 

Benchmark enthalten sind. 

Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfo-

lio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte un-

terscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von 

der Benchmark-Performance abweichen. 

Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Net-

tofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufneh-

men und durch derivative Anlageinstrumente (wie z.B. Fu-

tures und Optionen) potenzielle Verpflichtungen innerhalb 

der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen. Refe-

renzwährung des Teilfonds ist der Euro (EUR). Die Refe-

renzwährung muss nicht mit der Anlagewährung identisch 

sein. 
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Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht. 

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. Die Wertentwicklung 

des JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Growth (EUR) 

wird aufgrund der Investitionen in fest- und variabelverzins-

liche Wertpapiere sowie in Aktien primär durch unterneh-

mens-/ emittentenspezifische Veränderungen und Ände-

rungen des Wirtschafts- und Zinsumfelds beeinflusst. Es 

besteht infolge der Anlage in Schuldtiteln ohne Investment-

Grade-Rating ein höheres Kreditausfallrisiko. Durch Kredit-

aufnahme respektive den Einsatz von Derivaten kann eine 

Hebelwirkung erzielt werden, was zu einer entsprechenden 

Erhöhung der Wertschwankungen führen kann. 

 

Weitere Risiken im Zusammenhang mit  

 Nachhaltigkeitsrisiken  

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil der Teilfonds“ 

beschrieben. 

 

Anlageverwalter 

Sarasin & Partners LLP, London 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittel- bis 

längerfristigem Anlagehorizont, die einen Vermögenszu-

wachs mit optimaler Risikostreuung anstreben. 

Der JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Growth (EUR) 

ist als Kernanlage vorgesehen, die über verschiedene An-

lageklassen diversifiziert ist und sich an Anleger richtet, die 

ein Instrument suchen, das nachhaltige Wirtschaftsweisen 

berücksichtigt. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und im Vereinigten Königreich 

ein Bankgeschäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

EUR 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe und Rück-

nahme von Aktien (Abänderung der Ziffern 5.3 resp. 5.4 

des Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft. 

 

Bei Rücknahmen werden Zahlungen üblicherweise in der 

Währung des betreffenden Teilfonds innerhalb von zwei 

Bankwerktagen nach dem jeweiligen Bewertungstag ge-

leistet. 

 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Twelve Sustainable Insurance Bond 

(hiernach „JSS Twelve Sustainable Insurance Bond“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Insurance Bond Opportunities wurden 

erstmals per 31. Oktober 2014 ausgegeben. Per 31. März 

2020 erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds in JSS 

Twelve Insurance Bond Opportunities. Per 23. Juli 2021 er-

folgte eine Namensänderung des Teilfonds in JSS Twelve 

Sustainable Insurance Bond. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond 

ist einen stetigen hohen Ertrag unter Beachtung einer aus-

gewogenen Risikodiversifikation zu erzielen. 

Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro. Dies bedeutet, 

dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageer-

folges angestrebt wird. 

 

Anlagepolitik 

Die Anlagen des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond 

erfolgen weltweit in Anleihen und andere fest oder variabel 

verzinsliche Wertpapiere, die von Versicherungsgesell-

schaften ausgegeben sind. Die Mehrheit der Investitionen 

werden in Wertschriften getätigt, die von Unternehmen 

ausgegeben sind, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen 

Wirtschaftsweise leisten. 

Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bondinvestiert in auf 

beliebige Währungen lautende Anleihen, Notes, Wandel- 

und Optionsanleihen sowie andere fest oder variabel ver-

zinsliche Forderungswertpapiere (inklusive auf Diskontba-

sis ausgegebene Anleihen), die an einer Börse oder an ei-

nem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden 

Markt gehandelt werden und von Versicherungs- und Rück-

versicherungsgesellschaften sowie ihren Tochtergesell-

schaften ausgegeben sind. Die Anlagen können direkt oder 

indirekt mittels anderer kollektiver Kapitalanlagen 

(OGAW/OGA) erfolgen. Zusätzlich kann der Teilfonds Geld-

marktinstrumente und Liquidität in beliebiger Höhe halten. 

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen über den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

Bis zu insgesamt 10% des Nettovermögens des Teilfonds 

können auch in notleidende Wertpapiere oder Pflichtwan-

delanleihen („CoCos“) investiert werden. Wertpapiere gel-

ten als notleidend, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind: 

festverzinsliche Anlagen mit einem Kreditrating von oder 

unter CC (Standard & Poor’s, Fitch) bzw. Ca (Moody‘s) oder 

eine vergleichbare Bewertung von einer anerkannten Ra-

ting-Agentur. CoCos sind unbegrenzte, vorwiegend festver-

zinsliche Wertpapiere, die einen hybriden Charakter haben 

und als Anleihen mit festen Kuponzahlungen begeben wer-

den, jedoch bei Eintritt eines auslösenden Ereignisses 

zwangsweise in Unternehmensaktien umgewandelt oder 

abgeschrieben werden müssen, sofern die auslösenden Er-

eignisse in den Emissionsbedingungen der CoCos festge-

legt wurden. 

Zu Zwecken der Absicherung und effizienten Verwaltung 

des Fondsvermögens kann der Teilfonds derivative Finan-

zinstrumente einsetzen, die an einer Börse oder an einem 

anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt 

oder auch ausserbörslich („over the counter“) gehandelt 

werden. Dies schliesst unter anderem Futures, Forwards, 

Swaps, Credit Default Swaps sowie Credit Linked Notes für 

das Management von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken 

mit ein. 

Der Teilfonds investiert nicht in Immobilien, Rohstoffe und 

Edelmetalle. Leerverkäufe von Wertschriften oder Geld-

marktinstrumenten sind nicht zulässig. 

Durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrech-

ten oder von Optionen und Warrants darf der Teilfonds vo-

rübergehend bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in 

Aktien, Genussscheinen und anderen Wertschriften mit Ak-

tiencharakter halten. 

Bis zu 20% des Nettoteilfondsvermögens können in Anla-

gen mit „Non-Investment Grade“ investiert sein. 

Darunter wird ein Kreditrating verstanden, dass tiefer ist als 

BBB- (Standard & Poor's, Fitch) bzw. Baa3 (Moody's) oder 

eine äquivalente Qualitätseinstufung. 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine 

Benchmark verwaltet. 

Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Net-

tofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufneh-

men. 
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Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro (EUR). Die Re-

ferenzwährung muss nicht mit der Anlagewährung iden-

tisch sein. 

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht. Durch Kreditaufnahme respektive 

den Einsatz von Derivaten kann eine Hebelwirkung erzielt 

werden, was zu einer entsprechenden Erhöhung der Wert-

schwankungen führen kann. 

Der Wert von Anleihen wird durch unternehmens- bzw. 

emittentenspezifische Faktoren sowie allgemeine Markt- o-

der Wirtschaftsbedingungen beeinflusst. Anleihen von Un-

ternehmen beinhalten normalerweise ein höheres Risiko 

als Anlagen in Staatspapiere. Das Risiko steigt an, je tiefer 

die Qualitätsbeurteilung eines Schuldners durch eine Ra-

ting- Agentur ausfällt. Anleihen ohne Rating können riskan-

ter als Anleihen mit einem „Investment Grade“-Rating sein. 

Diese Faktoren führen dazu, dass nicht garantiert werden 

kann, dass sämtliche Emittenten ihren Zahlungsverpflich-

tungen vollumfänglich und termingerecht nachkommen 

können. Der Wert von Anleihen wird des Weiteren durch 

Veränderungen im Zinsniveau beeinflusst. Das damit ver-

bundene Risiko besteht darin, dass der Wert von Anleihen 

sinken kann und der Verkaufspreis einer Investition des 

Teilfonds unter dem Einstandspreis liegt. 

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung der Aktienklasse, besteht zudem ein Wech-

selkursrisiko.  

Risiken im Zusammenhang mit 

 notleidenden Wertpapieren 

 CoCos 

 Credit Default Swaps 

 Nachhaltigkeitsrisiken (u.a.Versicherungsgesellschaf-

ten) 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil der Teilfonds“ 

beschrieben. 

Der Teilfonds unterliegt verschiedenen Nachhaltigkeitsrisi-

ken, die sich von Anlage zu Anlage unterschieden. Insbe-

sondere sind mache Wertpapiere bestimmten Nachhaltig-

keitsrisiken stärker ausgesetzt als andere. 

Der Teilfonds kann ein Engagement in Regionen eingehen, 

in denen eine relativ geringe Aufsicht durch den Staat oder 

Regulierungsbehörden oder ein geringes Mass an Transpa-

renz oder Offenlegung von Nachhaltigkeitsfaktoren be-

steht. 

Solche Nachhaltigkeitsrisiken fliessen in die Anlageent-

scheidung und die Risikoüberwachung ein und spiegeln die 

potenziellen oder tatsächlichen Risiken für die Maximie-

rung der langfristigen risikobereinigten Renditen wider. 

Bei Anlageentscheidungen für das Portfolio werden Nach-

haltigkeitsrisiken berücksichtigt, indem die Beurteilung des 

ESG-Grundrisikos durch den Anlageverwalter herangezo-

gen wird. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der ESG-Ge-

samtanalyse, die beim Teilfonds angewendet wird. Dabei 

werden ausdrücklich die aktuellen ESG-Risiken für den 

nachhaltigen Wert einer Anlage im Vergleich mit anderen 

Positionen im Anlageuniversum des Teilfonds beurteilt. Die 

Beurteilung umfasst Analysen der Risiken, die in die Kate-

gorien Umwelt, Soziales und Governance fallen. 

Wenn der Anlageverwalter beispielsweise für bestimmte 

Teile der Analyse nicht über alle notwendigen Daten ver-

fügt, ergänzt er die internen durch externe Daten von spe-

ziellen Anbietern von ESG-Daten und -Analysen. Der Anla-

geverwalter unternimmt für seine Beurteilungen wirtschaft-

lich angemessene Anstrengungen und nutzt die verfügba-

ren Daten. 

Falls sich ein oder mehrere Nachhaltigkeitsrisiken ergeben 

sollten, kann der Wert der betroffenen Anlagen sinken, was 

negative Folgen für die Renditen des Teilfonds hat. 

 

Anlageverwalter 

Twelve Capital AG, Zürich 

Im Rahmen des Anlageverwaltungsprozesses kann der An-

lageverwalter sich von Unternehmen der gleichen Unter-

nehmensgruppe unterstützen lassen, da die CSSF kein Ein-

wände gegen diese Form der Unterstützung erhoben hat, 

wobei ist zu berücksichtigen , dass die Verantwortung für 

sämtliche Anlageentscheidungen weiterhin stets beim An-

lageverwaltung verbleibt. 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit längerfristi-

gem Anlagehorizont, die stetigen hohen Ertrag unter Be-

achtung einer ausgewogenen Risikodiversifikation anstre-

ben. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und der Schweiz ein Bankge-

schäftstag ist. 
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Buchhaltungswährung 

EUR 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgeführt. 

 

Rücknahme- und Umtauschfristen 

Rücknahmeanträge und Umtauschanträge (sog. „Switch-

out“), d.h. falls letztere nicht innerhalb des Teilfonds vorge-

nommen werden, müssen bis spätestens fünf Luxembur-

ger Bankwerktage vor dem Bewertungstag bis 12 Uhr bei 

der Transferstelle eintreffen. Rücknahmeanträge und 

Switch-out, welche nicht bis zu diesem Zeitpunkt eintref-

fen, werden auf den nächsten Bewertungstag abgerechnet. 

Auf Umtauschanträge, die nur den Wechsel von Aktienklas-

sen innerhalb des Teilfonds betreffen, kommen die vorste-

henden Fristen nicht zur Anwendung. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe und Rück-

nahme von Aktien (Abänderung der Ziffern 5.3 resp. 5.4 

des Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft.  

Bei Rücknahmen werden Zahlungen üblicherweise in der 

Währung des betreffenden Teilfonds innerhalb von zwei 

Bankwerktagen nach dem jeweiligen Bewertungstag ge-

leistet. 

  

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Global Thematic  

(hiernach „JSS Sustainable Equity – Global Thematic“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSSSustainable Equity – Global Thematic 

wurden erstmals per 30. September 2005 unter dem Na-

men Sarasin OekoSar Equity ausgegeben. Per 2. April 2007 

erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds in Sarasin Oe-

koSar Equity - Global. Per 21. Januar 2015 erfolgte eine Na-

mensänderung des Teilfonds in JSS OekoSar Equity – Glo-

bal. Per 31 Oktober 2019 erfolgte eine Namensänderung 

des Teilfonds in JSS Sustainable Equity – Global Thematic. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thema-

tic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine welt-

weite, diversifizierte Anlage in Aktien.  

 

Anlagepolitik 

Die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Global Thematic 

erfolgen entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermö-

gens) oder indirekt in weltweiten Beteiligungspapieren. 

Seine Kernanlagen tätigt der Teilfonds in zukunftsorientier-

ten Themen, Branchen und Aktivitäten wie u.a. saubere 

Energie, Ressourceneffizienz, Gesundheit, Wasser, nach-

haltiger Konsum, nachhaltige Mobilität, Dienstleistungen, 

Einsatz innovativer Managementsysteme. Die Titelauswahl 

erfolgt überwiegend aus unternehmensspezifischen Über-

legungen und berücksichtigt auch kleinere und mittel-

grosse Unternehmen.  

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen über den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

Der Teilfonds kann daneben bis zu maximal 15% des Net-

tovermögens in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder va-

riabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zero-

bonds) und anderen verzinslichen Instrumenten wie sie in 

der Richtlinie des Rates der Europäischen Union im Bereich 

der Besteuerung von Zinserträgen definiert sind investie-

ren. Direkte Anlagen in Beteiligungspapieren machen min-

destens 51% des Vermögens des Teilfonds aus. Liquide 

Mittel sind im Rahmen der 15%-Begrenzung möglich. Im 

Übrigen dürfen Aktien/Anteile an anderen OGAW/OGA so-

wie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlage-

beschränkungen“ eingesetzt werden, wobei eine Hebelwir-

kung auf das Nettovermögen des Teilfonds nicht zulässig 

ist. 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme 

auf den MSCI World NR Index (die „Benchmark“) verwaltet. 

In der Regel sind die meisten Teilfondspositionen in der 

Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagege-

legenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach ei-

genem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der 

Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt 

der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass be-

stimmte Indexwerte vom Anlageuniversum ausgeschlos-

sen werden. 

Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfo-

lio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte un-

terscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von 

der Benchmark-Performance abweichen. 

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht.  

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der Anla-

gewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. Die Wertentwicklung des 

JSS Sustainable Equity – Global Thematic wird aufgrund der 

Investitionen in Aktien primär durch unternehmensspezifi-

sche Veränderungen und Änderungen des Wirtschaftsumfel-

des beeinflusst. Zudem sind Anlagen in Wachstumssektoren 

oder in kleinen und mittelgrossen Unternehmen mit ver-

gleichsweise höheren Kursrisiken behaftet. 

Risiken im Zusammenhang mit 

 Nachhaltigkeitsrisiken 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil 

der Teilfonds“ beschrieben. 

 

Anlageverwalter 

Sarasin & Partners LLP, London 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 
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Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittel- bis -

längerfristigem Anlagehorizont, die einen Vermögenszu-

wachs anstreben. JSS Sustainable Equity – Global Thema-

tic richtet sich als Ergänzungsanlage im Bereich weltweiter 

Aktien an Anleger, die sich für ein Investment in aus ökolo-

gischer Sicht zukunftsorientierte Themen und Branchen 

mit langfristigem Wachstumspotential entscheiden. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und im Vereinigten Königreich 

ein Bankgeschäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

EUR 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe und Rück-

nahme von Aktien (Abänderung der Ziffern 5.3 resp. 5.4 

des Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft. 

Bei Rücknahmen werden Zahlungen üblicherweise in der 

Währung des betreffenden Teilfonds innerhalb von zwei 

Bankwerktagen nach dem jeweiligen Bewertungstag ge-

leistet. 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Bond – Global Short-term  

(hiernach „JSS Sustainable Bond – Global Short-term“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Short-term Bond – Global Opportunistic 

wurden erstmals per 31. Juli 2014 unter dem Namen Sara-

sin Short-term Bond – Global Opportunistic ausgegeben. Per 

15. September 2014 erfolgte eine Namensänderung des 

Teilfonds in JSS Short-term Bond – Global Opportunistic. Per 

23. Juli 2021 erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds 

in JSS Sustainable Bond – Global Short-term. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global Short-

term ist es, Zinserträge unter einer optimalen Liquidität zu 

erzielen. Referenzwährung des Teilfonds ist der US Dollar 

(USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD be-

rechneten Anlageerfolgs angestrebt wird. 

 

Anlagepolitik 

Die Anlagen des JSS Sustainable Bond – Global Short-term 

erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpa-

piere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen 

Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-

rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuld-

nern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschrif-

ten können auch von Schuldnern aus den Emerging Mar-

kets ausgegeben sein. Daneben (d.h. akzessorisch) kann 

der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Die durchschnittli-

che Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht 

übersteigen. Der Teilfonds kann auch in fest- oder variabel 

verzinsliche Schuldverschreibungen (einschliesslich Zero-

bonds) investieren, die ein Non-Investment-Grade-Rating 

aufweisen. Unter „Non-Investment Grade Rating“ wird ein 

Kreditrating verstanden, das tiefer ist als BBB- (Standard & 

Poor’s, Fitch) bzw. Baa3 (Moody‘s) oder eine äquivalente 

Qualitätseinstufung aufweist. Darüber hinaus darf JSS 

Sustainable Bond – Global Short-term in notleidenden 

Wertpapieren (Distressed Securities) anlegen. Wertpapiere 

gelten als notleidend, wenn die folgenden Kriterien erfüllt 

sind: festverzinsliche Anlagen mit einem Kreditrating von o-

der unter CC (Standard & Poor’s, Fitch) bzw. Ca (Moody‘s) 

oder eine vergleichbare Bewertung von einer anerkannten 

Rating-Agentur. 

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen über den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Anahng V „SFDR Offenlegungen“ 

verwiesen. 

Im Übrigen dürfen Aktien/Anteile an anderen OGAW/OGA 

sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anla-

gebeschränkungen“ eingesetzt werden.  

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. 

Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den 

ICE BofA USD 3M (die „Benchmark“) verwaltet. 

Darüber hinaus kann das Nettovermögen des Teilfonds in 

forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) oder CoCos an-

gelegt werden. CoCos sind unbefristete und im Prinzip fest-

verzinsliche Anleihen, die einen hybriden Charakter haben 

und als Anleihen mit festen Kuponzahlungen begeben wer-

den, jedoch bei Eintritt eines auslösenden Ereignisses 

zwangsweise in Unternehmensaktien umgewandelt oder 

abgeschrieben werden müssen, sofern die auslösenden Er-

eignisse in den Emissionsbedingungen der CoCos festge-

legt wurden. ABS sind finanzielle Wertpapiere, die durch ei-

nen Pool von Vermögenswerten besichert sind. 

Für Anlagen in notleidenden Wertpapieren, CoCos und ABS 

gilt eine Gesamtobergrenze von 10%. 

Der Teilfonds darf zur effizienten Portfolioverwaltung oder 

zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ein-

setzen, die an einer Börse oder an einem anderen geregel-

ten, dem Publikum offen stehenden Markt oder auch aus-

serbörslich („over the counter“) gehandelt werden. Dies 

schliesst unter anderem Futures, Forwards, Swaps, Credit 

Default Swaps sowie Credit Linked Notes für das Manage-

ment von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken mit ein. Der 

Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Netto-

fondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufneh-

men. 

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht.  
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Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. 

Da der JSS Sustainable Bond – Global Short-term in fest- 

und variabel verzinslichen Wertpapieren anlegt, wird seine 

Wertentwicklung primär durch emittentenspezifische Ver-

änderungen und Zinsänderungen beeinflusst. Durch die In-

vestitionen in Schuldtitel mit Non-Investment-Grade Rating 

besteht zudem ein erhöhtes Kreditausfallrisiko. 

 

Risiken im Zusammenhang mit 

 notleidenden Wertpapieren 

 forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) 

 CoCos 

 Schwellenländern 

 Credit Default Swaps 

 Nachhaltigkeitsrisiken 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil der Teilfonds“ 

beschrieben. 

 

Der Teilfonds hält ausreichende Barmittel und Anlagen, die 

unter normalen und angespannten Marktbedingungen in-

nerhalb eines Tages veräussert werden können. Er kann je-

doch auch weniger liquide Vermögenswerte halten. Um si-

cherzustellen, dass umfangreiche Rücknahmen jederzeit 

gemäss den festgelegten Rücknahmebedingungen durch-

geführt werden können, ist der Anteil weniger liquider Ver-

mögenswerte beschränkt. Die vorhandenen Instrumente 

des Teilfonds zum Liquiditätsmanagement sowie seine Re-

gelungen hinsichtlich der Handelsfrequenz sind im Hinblick 

auf seine Anlagestrategie und seine zugrunde liegenden 

Vermögenswerte angemessen. 

 

Anlageverwalter 

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittel- bis 

langfristigem Anlagehorizont, die hohe Zinserträge anstre-

ben. JSS SustainableBond – Global Short-term eignet sich 

als Ergänzungsanlage im festverzinslichen Bereich. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und der Schweiz ein Bankge-

schäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

USD 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht.. 

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe von Ak-

tien (Abänderung der Ziffer 5.3 des Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft.  

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Bond CHF  

(hiernach „JSS Sustainable Bond CHF“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Sustainable Bond CHF wurden erstmals 

per 31. Januar 2001 unter dem Namen Sarasin BondSar 

Swiss Franc ausgegeben. Per 2. April 2007 erfolgte eine 

Namensänderung des Teilfonds in Sarasin BondSar CHF, 

per 14. August 2008 eine solche in Sarasin Sustainable 

Bond CHF. Per 21. Januar 2015 erfolgte eine Namensän-

derung des Teilfonds in JSS Sustainable Bond CHF. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond CHF ist es, einen 

stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung der nachste-

henden Qualitätsmerkmale (siehe „Anlagepolitik“) sowie 

einer ausgewogenen Risikostreuung. 

 

Anlagepolitik 

Die Anlagen des JSS Sustainable Bond CHF erfolgen welt-

weit ausschliesslich in auf Schweizer Franken (CHF) lau-

tende Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der Anteil 

der beiden letztgenannten ist auf maximal 25% des Teil-

fonds begrenzt) und fest- oder variabel verzinsliche Wert-

papieren (einschliesslich Zerobonds), die jeweils auf CHF 

lauten. Aktien, die aus Wandlung oder aus Ausübung von 

Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teil-

fonds gehalten werden. 

Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in 

bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, 

CoCos) investiert werden.  

Der Teilfonds darf zur effizienten Portfolioverwaltung, zu 

Absicherungszwecken oder zur Anlage derivative Finanzin-

strumente einsetzen, die an einer Börse oder an einem an-

deren geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt o-

der auch ausserbörslich („over the counter“) gehandelt 

werden. Dazu gehören unter anderem Futures, Forwards, 

Swaps, Credit Default Swaps und Credit Linked Notes für 

das Management von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken. 

Im Übrigen dürfen Aktien/Anteile an anderen OGAW/OGA 

gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkun-

gen“ eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet 

und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird je-

doch unter Bezugnahme auf den SBI Foreign AAA-BBB TR 

Index (die „Benchmark“) verwaltet. 

In der Regel sind die meisten Teilfondspositionen in der 

Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagege-

legenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach ei-

genem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der 

Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt 

der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass be-

stimmte Indexwerte vom Anlageuniversum ausgeschlos-

sen werden. 

Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfo-

lio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte un-

terscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von 

der Benchmark-Performance abweichen. 

Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Net-

tofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufneh-

men und durch derivative Anlageinstrumente (wie z.B. Fu-

tures und Optionen) potenzielle Verpflichtungen innerhalb 

der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen. Daneben 

kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. 

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen über den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht. 

 

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. Die Wertentwicklung 

des JSS Sustainable Bond CHF wird aufgrund der Investiti-

onen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere primär 

durch emittentenspezifische Veränderungen und Änderun-

gen des Zinsumfelds beeinflusst. 

 

Risiken im Zusammenhang mit 

 CoCos 

 Credit Default Swaps 

 Nachhaltigkeitsrisiken 
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sind im Kapitel 3.2.2 „Spezifisches Risikoprofil der Teil-

fonds“ beschrieben. 

 

Anlageverwalter 

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittelfristi-

gem Anlagehorizont, die einen stetigen Ertrag anstreben. 

JSS Sustainable Bond CHF richtet sich als Basisanlage im 

Bereich von fest- und variabel verzinslichen CHF-Anlagen 

an Anleger, die sich für eine zukunftsorientierte Wirt-

schaftsentwicklung entscheiden. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und der Schweiz ein Bankge-

schäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

CHF 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgeführt.  

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe und Rück-

nahme von Aktien (Abänderung der Ziffern 5.3 resp. 5.4 

des Prospekts)  

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft.  

Bei Rücknahmen werden Zahlungen üblicherweise in der 

Währung des betreffenden Teilfonds innerhalb von zwei 

Bankwerktagen nach dem jeweiligen Bewertungstag ge-

leistet. 

 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Bond – Euro Broad  

(hiernach „JSS Sustainable Bond – Euro Broad“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Sustainable Bond – Euro Broad wurden 

erstmals per 6. Januar 2003 unter dem Namen Sarasin 

Sustainable Bond Euro ausgegeben. Per 2. April 2007 er-

folgte eine Namensänderung des Teilfonds in Sarasin 

Sustainable Bond EUR. Per 21. Januar 2015 erfolgte eine 

Namensänderung des Teilfonds in JSS Sustainable Bond 

EUR. Per 1. Januar 2021 erfolgte eine Namensänderung 

des Teilfonds in JSS Sustainable Bond – Euro Broad. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Euro Broad ist 

es, einen stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung der 

nachstehenden Qualitätsmerkmale (siehe „Anlagepolitik“) 

sowie einer ausgewogenen Risikostreuung.  

 

Anlagepolitik 

Die Anlagen des JSS Sustainable Bond – Euro Broad erfol-

gen weltweit ausschliesslich in auf Euro (EUR) lautende An-

leihen, Wandel- und Optionsanleihen (der Anteil der beiden 

letztgenannten ist auf maximal 25% des Teilfonds be-

grenzt) und fest- oder variabel verzinsliche Wertpapieren 

(einschliesslich Zerobonds), die jeweils auf Euro lauten.  

Aktien, die aus Wandlung oder aus Ausübung von Optionen 

erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds gehalten 

werden. 

Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in 

bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, 

CoCos) investiert werden.  

Der Teilfonds darf zur effizienten Portfolioverwaltung, zu 

Absicherungszwecken oder zur Anlage derivative Finanzin-

strumente einsetzen, die an einer Börse oder an einem an-

deren geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt o-

der auch ausserbörslich („over the counter“) gehandelt 

werden. Dazu gehören unter anderem Futures, Forwards, 

Swaps, Credit Default Swaps und Credit Linked Notes für 

das Management von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken. 

Im Übrigen dürfen Aktien/Anteile an anderen OGAW/OGA 

gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkun-

gen“ eingesetzt werden. 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme 

auf den ICE BofA Euro Broad Market Index (die „Bench-

mark“) verwaltet. 

In der Regel sind die meisten Teilfondspositionen in der 

Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagege-

legenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach ei-

genem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der 

Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt 

der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass be-

stimmte Indexwerte vom Anlageuniversum ausgeschlos-

sen werden. 

Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfo-

lio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte un-

terscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von 

der Benchmark-Performance abweichen. 

Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Net-

tofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufneh-

men und durch derivative Anlageinstrumente (wie z.B. Fu-

tures und Optionen) potenzielle Verpflichtungen innerhalb 

der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen. Daneben 

kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. 

Die nachhaltigkeitsbezogenen Anlageziele des Teilfonds 

orientieren sich an der SFDR Art. 9, dem Übereinkommen 

von Paris und der entsprechenden Klimaschutzverpflich-

tung von J. Safra Sarasin, bis 2035 CO2-Neutralität in den 

Portfolios zu erreichen. Für weitere Informationen übder 

den Teilfonds entsprechend der SFDR werden die Anleger 

auf Aufstellung V „SFDR Offenelgungen“ verwiesen. 

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht. 

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. Die Wertentwicklung 

des JSS Sustainable Bond – Euro Broad wird aufgrund der 

Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere 

primär durch emittentenspezifische Veränderungen und 

Änderungen des Zinsumfelds beeinflusst. 

Risiken im Zusammenhang mit 

 CoCos 

 Credit Default Swaps 

 Nachhaltigkeitsrisiken 

sind im Kapitel 3.2.2 „Spezifisches Risikoprofil der Teil-

fonds“ beschrieben. 
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Anlageverwalter 

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittelfristi-

gem Anlagehorizont, die einen stetigen Ertrag anstreben. 

JSS Sustainable Bond – Euro Broad richtet sich als Basis-

anlage im Bereich von fest- und variabel verzinslichen EUR-

Anlagen an Anleger, die sich für eine zukunftsorientierte 

Wirtschaftsentwicklung entscheiden. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und der Schweiz ein Bankge-

schäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

EUR 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

 

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe und Rück-

nahme von Aktien (Abänderung der Ziffern 5.3 resp. 5.4 

des Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft.  

Bei Rücknahmen werden Zahlungen üblicherweise in der 

Währung des betreffenden Teilfonds innerhalb von zwei 

Bankwerktagen nach dem jeweiligen Bewertungstag ge-

leistet. 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Bond – EUR Corporates  

(hiernach „JSS Sustainable Bond – EUR Corporates“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Sustainable Bond – EUR Corporates 

wurden erstmals per 2. September 1992 unter dem Namen 

Sarasin BondSar World ausgegeben. Per 31. Dezember 

2011 erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds in Sa-

rasin Sustainable Bond – EUR Corporates. Per 21. Januar 

2015 erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds in JSS 

Sustainable Bond – EUR Corporates. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – EUR Corpora-

tes ist es, einen stetigen Ertrag unter Beachtung einer aus-

gewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidi-

tät zu erzielen.  

 

Anlagepolitik 

Die Anlagen des JSS Sustainable Bond – EUR Corporates 

erfolgen weltweit in Anleihen, Wandel- und Optionsanlei-

hen (der Anteil der beiden letztgenannten ist insgesamt auf 

maximal 25% des Teilfonds begrenzt) und fest oder variabel 

verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die 

jeweils auf Euro lauten und von Unternehmen ausgegeben 

werden. 

Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in 

bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, 

CoCos) investiert werden.  

Der Teilfonds darf zur effizienten Portfolioverwaltung, zu 

Absicherungszwecken oder zur Anlage derivative Finanzin-

strumente einsetzen, die an einer Börse oder an einem an-

deren geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt o-

der auch ausserbörslich („over the counter“) gehandelt 

werden. Dazu gehören unter anderem Futures, Forwards, 

Swaps, Credit Default Swaps und Credit Linked Notes für 

das Management von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken. 

.Daneben kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Ak-

tien, die aus Wandlung oder aus Ausübung von Optionen 

erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds gehalten 

werden. Im Übrigen dürfen Aktien/Anteile an anderen 

OGAW/OGA gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlage-

beschränkungen“ eingesetzt werden.  

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme 

auf den ICE BofA Euro Corporate Index (die „Benchmark“) 

verwaltet. 

In der Regel sind die meisten Teilfondspositionen in der 

Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagege-

legenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach ei-

genem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der 

Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt 

der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass be-

stimmte Indexwerte vom Anlageuniversum ausgeschlos-

sen werden. 

Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfo-

lio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte un-

terscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von 

der Benchmark-Performance abweichen. 

Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Net-

tofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufneh-

men und durch derivative Anlageinstrumente (wie z.B. Fu-

tures und Optionen) potenzielle Verpflichtungen innerhalb 

der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen. 

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen über den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht. 

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds, besteht zudem ein Wechsel-

kursrisiko. Die Wertentwicklung des JSS Sustainable Bond 

– EUR Corporates wird aufgrund der Investitionen in fest- 

und variabelverzinsliche Wertpapiere primär durch emit-

tentenspezifische Veränderungen und Änderungen des 

Zinssatzumfelds beeinflusst.  

Risiken im Zusammenhang mit 

 CoCos 

 Credit Default Swaps 

 Nachhaltigkeitsrisiken 

sind im Kapitel 3.2.2 „Spezifisches Risikoprofil der Teil-

fonds“ beschrieben. 
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Anlageverwalter 

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittelfristi-

gem Anlagehorizont, die einen stetigen Ertrag anstreben. 

JSS Sustainable Bond – EUR Corporates richtet sich als Ba-

sisanlage im festverzinslichen Bereich an Anleger, die sich 

für eine zukunftsorientierte Wirtschaftsentwicklung ent-

scheiden. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und der Schweiz ein Bankge-

schäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

EUR 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht.  

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgeführt.  

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe und Rück-

nahme von Aktien (Abänderung der Ziffern 5.3 resp. 5.4 

des Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft.  

Bei Rücknahmen werden Zahlungen üblicherweise in der 

Währung des betreffenden Teilfonds innerhalb von zwei 

Bankwerktagen nach dem jeweiligen Bewertungstag ge-

leistet.

 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Europe 

(hiernach „JSS Sustainable Equity – Europe“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Sustainable Equity – Europe wurden 

erstmals per 26. Februar 1993 unter dem Namen Sarasin 

EuropeSar ausgegeben. Per 21. Dezember 2007 erfolgte 

eine Namensänderung des Teilfonds in Sarasin 

Sustainable Equity – Europe. Per 21. Januar 2015 erfolgte 

eine Namensänderung des Teilfonds in JSS Sustainable 

Equity – Europe. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Europe ist ein 

langfristiger Vermögenszuwachs durch eine europaweite, 

diversifizierte Anlage in Aktien.  

 

Anlagepolitik 

Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die einen Beitrag 

zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Un-

ternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein um-

weltgerechtes, öko-effizientes Management und die proak-

tive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen An-

spruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Akti-

onäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ih-

rer Strategie machen. Dementsprechend investiert der Teil-

fonds in die jeweiligen Branchenführer, welche das Kon-

zept der Nachhaltigen Entwicklung („Sustainable Develop-

ment“) als strategische Chance nutzen. Einzelne Branchen 

können ausgeschlossen werden. Mindestens zwei Drittel 

des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen inves-

tiert, wobei diese Unternehmungen entweder ihren Sitz in 

Europa haben, den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftli-

chen Aktivität in Europa ausüben oder, sofern es sich um 

Holdinggesellschaften handelt, überwiegend Beteiligungen 

an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten. 

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen über den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

Der Teilfonds kann daneben bis zu maximal 15% des Net-

tovermögens in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder va-

riabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zero-

bonds) und anderen verzinslichen Instrumenten wie sie in 

der Richtlinie des Rates der Europäischen Union im Bereich 

der Besteuerung von Zinserträgen definiert sind investie-

ren. Direkte Anlagen in Beteiligungspapieren machen min-

destens 67% des Vermögens des Teilfonds aus. Liquide 

Mittel sind im Rahmen der 15%-Begrenzung möglich. Im 

Übrigen dürfen Aktien/Anteile an anderen OGAW/OGA so-

wie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlage-

beschränkungen“ eingesetzt werden, wobei eine Hebelwir-

kung auf das Nettovermögen des Teilfonds bei Letzteren 

nicht zulässig ist.  

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme 

auf den MSCI Europe NR Index (die „Benchmark“) verwal-

tet. 

In der Regel sind die meisten Teilfondspositionen in der 

Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagege-

legenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach ei-

genem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der 

Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt 

der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass be-

stimmte Indexwerte vom Anlageuniversum ausgeschlos-

sen werden. 

Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfo-

lio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte un-

terscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von 

der Benchmark-Performance abweichen. 

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht. 

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. Die Wertentwicklung 

des JSS Sustainable Equity - Europe wird aufgrund der In-

vestitionen in Aktien primär durch unternehmensspezifi-

sche Veränderungen und Änderungen des Wirtschaftsum-

feldes beeinflusst. 

Risiken im Zusammenhang mit 

 Nachhaltigkeitsrisiken (u.a. Europa) 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil 

der Teilfonds“ beschrieben. 
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Anlageverwalter 

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittel- bis -

längerfristigem Anlagehorizont, die einen Vermögenszu-

wachs anstreben. JSS Sustainable Equity - Europe richtet 

sich als Basisanlage für europäische Aktien an Anleger, die 

sich für ein Investment in eine möglichst umweltgerechte 

Wirtschaftsentwicklung mit langfristigem Wachstumspo-

tential entscheiden.  

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und der Schweiz ein Bankge-

schäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

EUR 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe und Rück-

nahme von Aktien (Abänderung der Ziffern 5.3 resp. 5.4 

des Prospekts)  

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft.  

Bei Rücknahmen werden Zahlungen üblicherweise in der 

Währung des betreffenden Teilfonds innerhalb von zwei 

Bankwerktagen nach dem jeweiligen Bewertungstag ge-

leistet.

 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Global Climate 2035 

(hiernach „JSS Sustainable Equity – Global Climate 2035“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Sustainable Equity – Global Climate 

2035 wurden erstmals per 1. Juni 1999 unter dem Namen 

Sarasin ValueSar Equity ausgegeben. Per 29. September 

2005 erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds in Sa-

rasin Sustainable Equity, per 2. April 2007 eine solche in 

Sarasin Sustainable Equity – Global. Per 21. Januar 2015 

erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds in JSS 

Sustainable Equity – Global. Per 22. Januar 2021 erfolgte 

eine Namensänderung des Teilfonds in JSS Sustainable 

Equity – Global Climate 2035. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Climate 

2035 ist ein langfristiger Vermögenszuwachs mithilfe welt-

weiter Anlagen in Aktien und einer schwerpunktmässigen 

Anlage in Unternehmen, die zu einer künftigen CO2-Neut-

ralität beitragen. 

 

Anlagepolitik 

In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable 

Equity – Global Climate 2035 entweder direkt (mind. 67% 

des Teilfondsvermögens) oder indirekt in weltweite Beteili-

gungspapiere. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sek-

toren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkun-

gen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schliesst 

auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Dies sind im All-

gemeinen Länder, die sich in der Übergangsphase hin zu 

modernen Industrieländern befinden und entsprechend 

ein höheres Potenzial bieten, jedoch auch höhere Risiken 

bergen. Anlagen in den oben genannten Wertpapieren kön-

nen auch über Global Depository Receipts (GDRs) und Ame-

rican Depository Receipts (ADRs) erfolgen, die an aner-

kannten Börsen und Märkten notiert sind und von interna-

tionalen Finanzinstituten begeben werden. 

Die nachhaltigkeitsbezogenen Anlageziele des Teilfonds 

orientieren sich an der SFDR Art. 9, dem Übereinkommen 

von Paris und der zugehörigen Klimaschutzverpflichtung 

von J. Safra Sarasin, bis 2035 CO2-Neutralität in den Port-

folios zu erreichen. Für weiteren Informationen über den 

Teilfonds entsprechend der SFDR werden die Anleger auf 

Aufstellung V „SFDR Offenlegungen“ verwiesen. 

Sofern die Anforderungen von Artikel 41 des Gesetzes von 

2010 erfüllt sind, kann sich der Teilfonds auch an Neu-

emissionen beteiligen. 

Der Teilfonds kann ausserdem bis zu 20% seines Nettover-

mögens in liquiden Vermögenswerten wie Barmitteln, Geld-

marktinstrumenten und fest- oder variabel verzinslichen 

Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating anlegen. 

Im Übrigen dürfen Derivate zu Anlage- und zu Absiche-

rungszwecken gemäss den Angaben in Abschnitt 3.3 „An-

lagebeschränkungen“ bzw. Abschnitt 3.4 „Einsatz von De-

rivaten und Techniken und Instrumenten“ eingesetzt wer-

den. 

Buchhaltungswährung des Teilfonds ist der Euro, doch ein 

Grossteil der Anlagen kann auch auf andere Währungen 

lauten. Es ist nicht vorgesehen, das Exposure in Fremdwäh-

rung gegen die Buchhaltungswährung abzusichern. 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme 

auf den MSCI World NR Index (die „Benchmark“) verwaltet. 

In der Regel sind die meisten Teilfondspositionen in der 

Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagege-

legenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach ei-

genem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der 

Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt 

der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass be-

stimmte Indexwerte vom Anlageuniversum ausgeschlos-

sen werden. 

Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfo-

lio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte un-

terscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von 

der Benchmark-Performance abweichen. 

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht. 

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. Die Wertentwicklung 

des JSS Sustainable Equity – Global Climate 2035wird auf-

grund der Investitionen in Aktien primär durch unterneh-

mensspezifische Veränderungen und Änderungen des 

Wirtschaftsumfeldes beeinflusst. 
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Zudem sind Anlagen in Wachstumssektoren oder in kleinen 

und mittelgrossen Unternehmen mit vergleichsweise höhe-

ren Kursrisiken behaftet. 

 

Die Schwellenländer befinden sich in einem frühen Sta-

dium ihrer Entwicklung und sind mit einem erhöhten Risiko 

von Enteignungen, Verstaatlichungen und sozialer, politi-

scher und ökonomischer Unsicherheit behaftet. Anlagen in 

Schwellenländern beinhalten im Vergleich zu entwickelten 

Märkten unter anderem erhöhte Risiken in der Form von Li-

quiditätsengpässen, stärkeren Währungs- und Kurs-

schwankungen, Devisenausfuhrbeschränkungen, Ver-

wahr- und Abwicklungsrisiken, Kauf- und Verkaufsbe-

schränkungen sowie eines weniger stark ausgeprägten Re-

gimes der Finanzmarktaufsicht. Es ist deshalb wichtig, 

dass Anlagen im Teilfonds mit einem mittel- bis langfristi-

gen Anlagehorizont getätigt werden. 

Risiken in Bezug auf: 

 Schwellenländer 

 Wertpapierhandel über Stock Connect 

 Anlagen in China 

 Währungsrisiken im Zusammenhang mit dem Ren-

minbi 

 Nachhaltigkeitsrisiken (u.a. Cleantech) 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil der Teilfonds“ 

beschrieben. 

 

Anlageverwalter 

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittel- bis -

längerfristigem Anlagehorizont, die ein Vermögenswachs-

tum anstreben. JSS Sustainable Equity - Global Climate 

2035 richtet sich als Basisanlage im Bereich weltweiter Ak-

tien an Anleger, die sich für ein Investment in eine mög-

lichst umwelt- und klimagerechte Wirtschaftsentwicklung 

mit langfristigem Wachstumspotential entscheiden. 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und der Schweiz ein Bankge-

schäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

EUR 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe und Rück-

nahme von Aktien (Abänderung der Ziffern 5.3 resp. 5.4 

des Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft. 

Bei Rücknahmen werden Zahlungen üblicherweise in der 

Währung des betreffenden Teilfonds innerhalb von zwei 

Bankwerktagen nach dem jeweiligen Bewertungstag ge-

leistet. 

 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Real Estate Global  

(hiernach „JSS Sustainable Equity – Real Estate Global“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Sustainable Equity – Real Estate Global 

wurden erstmals am 2. April 2007 unter dem Namen Sara-

sin Real Estate Equity – IIID (EUR) ausgegeben. Per 10. Juli 

2009 erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds in Sa-

rasin Sustainable Equity - Real Estate Global. Per 21. Ja-

nuar 2015 erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds in 

JSS Sustainable Equity – Real Estate Global. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Real Estate 

Global ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch welt-

weite Aktienanlagen im Immobilienbereich.  

 

Anlagepolitik 

Die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Real Estate Glo-

bal erfolgen auf einer weltweiten Basis in börsenkotierten 

Aktien und Beteiligungspapieren von Unternehmen, deren 

Tätigkeit mehrheitlich auf den Immobilien-Sektor ausge-

richtet ist und die bei ihrer Geschäftstätigkeit ökologische 

und soziale Nachhaltigkeitsaspekte mitberücksichtigen. 

Besonders wichtig ist dabei die Reduktion des Energiever-

brauchs und der Treibhausgasemissionen. Auch wird ein 

guter Umgang der Unternehmen mit den verschiedenen An-

spruchsgruppen (u.a. Mieter, Lieferanten, Mitarbeiter, Ge-

sellschaft) erwartet. Einzelne Geschäftsaktivitäten, die be-

sonders konträr zu den ökologischen oder sozialen Anfor-

derungen stehen, können grundsätzlich ausgeschlossen 

werden. Als Unternehmen aus dem Immobiliensektor wer-

den u.a. solche verstanden, deren Tätigkeit in der Er-

schliessung, Überbauung und Nutzung von Grundstücken 

liegt oder Unternehmen, die zur Erzielung eines überwie-

genden Teils ihrer Einkünfte Eigentum an Grundstücken 

und Immobilien besitzen. Darunter fallen auch geschlos-

sene Immobilien-Investmentfonds wie REITs (Real Estate 

Investment Trusts) oder andere vergleichbare Immobilien-

verwaltungs-Gesellschaften. Zusätzlich können höchstens 

33% des Nettovermögens des Teilfonds in andere indirekte 

Formen der Anlage in Immobilien investiert werden. Ge-

schlossene Immobilien-Investmentfonds oder andere Im-

mobilienverwaltungs-Gesellschaften müssen der Aufsicht 

eines der folgenden Länder unterstehen und dort an einer 

Börse gehandelt werden: OECD- Staaten sowie Hongkong 

und Singapur. 

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen übder den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

Es gilt zu beachten, dass bei der Anlage in geschlossenen 

Fonds der Anleger indirekt auch Kosten, wie Verwaltungs-

kommissionen und -gebühren dieser Gesellschaften mit-

trägt. Der Teilfonds kann auch Anlagen in Wandel- und Op-

tionsanleihen vornehmen, sofern ein Wandel- oder Bezugs-

recht für Anlagen besteht, die der Anlagepolitik des Teil-

fonds entsprechen. Die Anlagen in verzinslichen Instru-

menten, wie sie in der Richtlinie des Rates der Europäi-

schen Union im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen 

definiert sind, inklusive Liquidität, sind auf 15% des Netto-

vermögens des Teilfonds begrenzt. Im Übrigen dürfen Ak-

tien/Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate ge-

mäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkun-

gen“ eingesetzt werden, wobei eine Hebelwirkung auf das 

Nettovermögens des Teilfonds bei Letzteren nicht zulässig 

ist. Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro. Die Refe-

renzwährung muss nicht mit der Anlagewährung identisch 

sein.  

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme 

auf den S&P Developed Property NR Index EUR (die „Bench-

mark“) verwaltet. 

In der Regel sind die meisten Teilfondspositionen in der 

Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagege-

legenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach ei-

genem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der 

Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt 

der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass be-

stimmte Indexwerte vom Anlageuniversum ausgeschlos-

sen werden. 

Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfo-

lio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte un-

terscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von 

der Benchmark-Performance abweichen. Die Abweichung 

von der Benchmark wird jedoch durch ein Tracking-Error-

Limit gedeckelt, das die potenzielle Outperformance be-

grenzt. 
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Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Net-

tofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufneh-

men.  

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht. 

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. Die Wertentwicklung 

des JSS Sustainable Equity – Real Estate Global wird auf-

grund der Investitionen in Immobilienaktien primär durch 

unternehmensspezifische Veränderungen und Änderun-

gen des Wirtschaftsumfeldes sowie Änderungen des Zins-

umfelds beeinflusst. 

Risiken im Zusammenhang mit 

 Nachhaltigkeitsrisiken (u.a. Immobilien) 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil 

der Teilfonds“ beschrieben. 

 

Anlageverwalter 

Sarasin & Partners LLP, London 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittel- bis -

längerfristigem Anlagehorizont, die einen Vermögenszu-

wachs anstreben. JSS Sustainable Equity - Real Estate Glo-

bal richtet sich als Ergänzungsanlage im Bereich Immobi-

lienaktien an Anleger, die ein globales Immobilienporte-

feuille in ihre eigene Anlagepolitik einbauen wollen. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und im Vereinigten Königreich 

ein Bankgeschäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

EUR 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds verfügt werden auf 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/inter-

net/fmlu veröffentlicht. 

Die Verwaltungsgebühren für die  Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe von Ak-

tien (Abänderung der Ziffer 5.3 des Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft. 

 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – USA  

(hiernach „JSS Sustainable Equity – USA“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Sustainable Equity – USA wurden erst-

mals per 29. Oktober 2010 unter dem Namen Sarasin 

Sustainable Equity – USA ausgegeben. Per 21. Januar 

2015 erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds in JSS 

Sustainable Equity – USA. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - USA ist ein 

langfristiger Vermögenszuwachs durch eine diversifizierte 

Anlage in US-amerikanische Aktien. 

 

Anlagepolitik 

Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die einen Beitrag 

zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Un-

ternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein um-

weltgerechtes, öko-effizientes Management und die proak-

tive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen An-

spruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Akti-

onäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ih-

rer Strategie machen. Dementsprechend investiert der Teil-

fonds in die jeweiligen Branchenführer, welche das Kon-

zept der Nachhaltigen Entwicklung („Sustainable Develop-

ment“) als strategische Chance nutzen. Einzelne Branchen 

können ausgeschlossen werden. Mindestens 75% des Net-

tovermögens sind in Aktien von Unternehmungen inves-

tiert, wobei diese Unternehmungen entweder ihren Sitz in 

den Vereinigten Staaten von Amerika haben, den überwie-

genden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Verei-

nigten Staaten von Amerika ausüben oder, sofern es sich 

um Holdinggesellschaften handelt, überwiegend Beteili-

gungen an Gesellschaften mit Sitz in den Vereinigten Staa-

ten von Amerika halten.  

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen über den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

Der Teilfonds kann daneben bis zu maximal 15% des Net-

tovermögens in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder va-

riabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zero-

bonds) und anderen verzinslichen Instrumenten wie sie in 

der Richtlinie des Rates der Europäischen Union im Bereich 

der Besteuerung von Zinserträgen definiert sind investie-

ren. Direkte Anlagen in Beteiligungspapieren machen min-

destens 67% des Vermögens des Teilfonds aus. Liquide 

Mittel sind im Rahmen der 15%-Begrenzung möglich. Im 

Übrigen dürfen Aktien/Anteile an anderen OGAW/OGA so-

wie Derivate gemäss den Angaben im Kapitel „3.3. Anlage-

beschränkungen" eingesetzt werden.  

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme 

auf den MSCI USA NR Index (die „Benchmark“) verwaltet. 

In der Regel sind die meisten Teilfondspositionen in der 

Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagege-

legenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach ei-

genem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der 

Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt 

der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass be-

stimmte Indexwerte vom Anlageuniversum ausgeschlos-

sen werden. 

Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfo-

lio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte un-

terscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von 

der Benchmark-Performance abweichen. 

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht. 

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. Die Wertentwicklung 

des JSS Sustainable Equity - USA wird aufgrund der Inves-

titionen in Aktien primär durch unternehmensspezifische 

Veränderungen und Änderungen des Wirtschaftsumfeldes 

beeinflusst. 

Risiken im Zusammenhang mit 

 Nachhaltigkeitsrisiken (u.a. USA) 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil der Teilfonds“ 

beschrieben. 

 

Anlageverwalter 

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel 
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Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittel- bis -

längerfristigem Anlagehorizont, die einen Vermögenszu-

wachs anstreben. JSS Sustainable Equity - USA richtet sich 

als Basisanlage für amerikanische Aktien an Anleger, die 

sich für ein Investment in eine möglichst umweltgerechte 

Wirtschaftsentwicklung mit langfristigem Wachstumspo-

tential entscheiden. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und der Schweiz ein Bankge-

schäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

USD 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag berechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe und Rück-

nahme von Aktien (Abänderung der Ziffern 5.3 resp. 5.4 

des Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft. 

Bei Rücknahmen werden Zahlungen üblicherweise in der 

Währung des betreffenden Teilfonds innerhalb von zwei 

Bankwerktagen nach dem jeweiligen Bewertungstag ge-

leistet. 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities  

(hiernach „JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Sustainable Multi Asset – Global Oppor-

tunities wurden erstmals per 16. Februar 1994 unter dem 

Namen Sarasin OekoSar Portfolio ausgegeben. Per 31. De-

zember 2011 erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds 

in Sarasin Sustainable Portfolio – Balanced (EUR). Per 21. 

Januar 2015 erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds 

in JSS Sustainable Portfolio – Balanced (EUR). Per 22. Ja-

nuar 2021 erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds in 

JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Multi Asset – Global 

Opportunities besteht darin, einen langfristigen Vermö-

genszuwachs zu erzielen, indem er unter Anwendung eines 

Total-Return-Ansatzes mit flexibler Vermögensallokation in 

verschiedene Anlageklassen investiert. 

 

Anlagepolitik 

In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable 

Multi Asset – Global Opportunities weltweit in Aktien (min-

destens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Ak-

tien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten.  

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen über den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

 

Bei der Auswahl der Anlagen werden verschiedene Fakto-

ren berücksichtigt, unter anderem das Wertsteigerungspo-

tenzial der Aktien- und Anleiheinvestitionen sowie die er-

warteten Dividenden und Zinsen. Der Teilfonds ist – als 

eine seiner Strategien – im Allgemeinen bestrebt, seine An-

lagen über verschiedene Märkte, Branchen und Emittenten 

hinweg zu streuen, um die Volatilität zu reduzieren. Der Teil-

fonds verfügt über die Flexibilität, nach Anlagen an Märkten 

weltweit Ausschau zu halten, darunter auch Märkte der 

Schwellenländer, die die beste Vermögensallokation bie-

ten, um dem Anlageziel des Teilfonds gerecht zu werden. 

Der Teilfonds kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt entweder 

Anleihen und Geldmarktinstrumenten oder Aktienpapieren 

den Vorzug geben. Der Teilfonds nutzt einen flexiblen Ver-

mögensallokationsansatz, gemäss dem zu jedem Zeit-

punkt bis zu 90% des Teilfondsvermögens in einer der An-

lageklassen (Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente) 

investiert sein können. Mindestens 25% des Teilfondsver-

mögens fliessen in direkte Anlagen in Beteiligungspapie-

ren, aber mithilfe der in Abschnitt 3.4 „Einsatz von Deriva-

ten und Techniken und Instrumenten“ beschriebenen An-

lagetechniken und -instrumenten kann das Engagement in 

Beteiligungspapieren auf mindestens 10% der Vermögens-

werte des Teilfonds verringert werden. 

Direkte oder indirekte Anlagen in Aktien können unter an-

derem folgende Instrumente umfassen: Stammaktien, Vor-

zugsaktien, in Stammaktien wandelbare Wertpapiere, Be-

zugsrechte und Optionsscheine oder Wertpapiere oder 

sonstige Instrumente, deren Preis an den Wert einer 

Stammaktie gebunden ist. 

Der Teilfonds kann in Anleihen und Geldmarktinstrumente 

mit unterschiedlichen Laufzeiten investieren, wobei die An-

leihen entweder fest- oder variabel verzinslich sein können 

und es sich dabei um Wandelanleihen, inflationsgebun-

dene Anleihen, strukturierte Schuldverschreibungen, Cre-

dit-linked Notes oder sonstige Anleihen jeglicher Art han-

deln kann, die möglicherweise ein niedrigeres Kreditrating 

als Investment Grade aufweisen. Ein niedrigeres Kre-

ditrating als „Investment Grade“ bedeutet ein Kreditrating 

unterhalb von BBB- (Standard & Poor’s, Fitch) oder Baa3 

(Moody’s) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität. Die 

Anleihen können auch von Regierungen, internationalen o-

der länderübergreifenden Organisationen oder Privatemit-

tenten begeben oder garantiert werden. Die Kreditnehmer 

können insbesondere in Schwellenländern ansässig sein. 

Dies sind im Allgemeinen Länder, die sich in der Über-

gangsphase hin zu modernen Industrieländern befinden 

und entsprechend ein höheres Potenzial bieten, jedoch 

auch höhere Risiken bergen. 

Bis zu 10% des Vermögens des Teilfonds können in be-

dingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, 

CoCos) investiert werden. Im Übrigen dürfen Anteile an an-

deren OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in 

Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen“ eingesetzt werden, 

wobei eine Hebelwirkung auf das Nettovermögen des Teil-

fonds bei Letzteren nicht zulässig ist.  
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine 

Benchmark verwaltet. 

Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro (EUR). Die Re-

ferenzwährung muss nicht mit der Anlagewährung iden-

tisch sein. 

In der Aktienklasse „H2“ sind entsprechend den Informati-

onen in Abschnitt 5.1 „Beschreibung der Aktien“, „Zusätzli-

che Merkmale“ die Währungsrisiken im Zusammenhang 

mit festverzinslichen Anlagen (einschliesslich Geldmarktin-

strumenten) weitgehend gegenüber der Referenzwährung 

der jeweiligen Aktienklasse abgesichert. 

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht. 

 

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. Die Wertentwicklung 

des JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities 

wird aufgrund der Investitionen in fest- und variabelverzins-

liche Wertpapiere sowie in Aktien primär durch unterneh-

mens-/ emittentenspezifische Veränderungen sowie Ände-

rungen des Wirtschafts- und Zinsumfelds beeinflusst. Es 

besteht infolge der Anlage in Schuldtiteln ohne Investment-

Grade-Rating ein höheres Kreditausfallrisiko. 

Risiken im Zusammenhang mit 

 CoCos 

 Schwellenländer 

 Wertpapierhandel über Stock Connect 

 Schwellenländer 

 Anlagen in China 

 Währungsrisiken im Zusammenhang mit dem Ren-

minbi 

 Nachhaltigkeitsrisiken 

sind im Kapitel 3.2.2 „Spezifisches Risikoprofil der Teil-

fonds“ beschrieben. 

 

Anlageverwalter 

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittel- bis -

längerfristigem Anlagehorizont, die einen Vermögenszu-

wachs anstreben. 

Dieser Teilfonds ist als Kernanlage vorgesehen, die über 

verschiedene Anlageklassen diversifiziert ist und sich an ri-

sikobewusste Anleger richtet, die ein Instrument suchen, 

das eine nachhaltige Wirtschaftsweise berücksichtigt. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und der Schweiz ein Bankge-

schäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

EUR 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe und Rück-

nahme von Aktien (Abänderung der Ziffern 5.3 resp. 5.4 

des Prospekts)  

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft.  

Bei Rücknahmen werden Zahlungen üblicherweise in der 

Währung des betreffenden Teilfonds innerhalb von zwei 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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Bankwerktagen nach dem jeweiligen Bewertungstag ge-

leistet
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Green Planet 

(hiernach „JSS Sustainable Equity – Green Planet“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Sustainable Equity – Green Planet wur-

den erstmals per 27. Dezember 2007 unter dem Namen 

Sarasin Sustainable Water Fund ausgegeben. Per 21. Ja-

nuar 2015 erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds in 

JSS Sustainable Equity – Water. Per 22. Januar 2021 er-

folgte eine Namensänderung des Teilfonds in JSS 

Sustainable Equity – Green Planet. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Green Planet be-

steht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, in-

dem er weltweit in Aktien von Unternehmen anlegt, die zu um-

weltfreundlichen Lösungen beitragen. 

 

Anlagepolitik 

In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable 

Equity – Green Planet entweder direkt (mind. 67% des Teil-

fondsvermögens) oder indirekt in weltweiten Beteiligungs-

papieren, die ein Engagement in innovativen umwelt-

freundlichen Lösungen bieten. Bei diesem Anlageansatz 

werden mehrere Wachstumsthemen aus dem Umweltbe-

reich wie der Schutz von Ökosystemen (z. B. Wassertech-

nologien), effiziente Ressourcennutzung (z. B. Fertigungs-

effizienz), Zukunftsenergien (z. B. die Wertschöpfungskette 

für Solar- und Windenergie) und intelligente Mobilität (z. B. 

Elektrofahrzeuge) berücksichtigt. Die Anlagen erfolgen in 

verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und 

ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emit-

tenten. Dies schliesst auch Anlagen in den Schwellenlän-

dern ein. Dies sind im Allgemeinen Länder, die sich in der 

Übergangsphase hin zu modernen Industrieländern befin-

den und entsprechend ein höheres Potenzial bieten, jedoch 

auch höhere Risiken bergen. Anlagen in den oben genann-

ten Wertpapieren können auch über Global Depository Re-

ceipts (GDRs) und American Depository Receipts (ADRs) er-

folgen, die an anerkannten Börsen und Märkten notiert 

sind und von internationalen Finanzinstituten begeben 

werden. 

Die nachhaltigkeitsbezogenen Anlageziele des Teilfonds 

orientieren sich an der SFDR Art. 9. Für weitere Informatio-

nen über den Teilfonds entsprechend der SFDR werden die 

Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegungen“ verwie-

sen. 

 

Der Teilfonds kann ausserdem bis zu 20% seines Nettover-

mögens in liquiden Vermögenswerten wie Barmitteln, Geld-

marktinstrumenten sowie fest- und variabel verzinslichen 

Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating anlegen. 

Im Übrigen dürfen Derivate zu Anlage- und zu Absiche-

rungszwecken gemäss den Angaben in Abschnitt 3.3 „An-

lagebeschränkungen“ bzw. Abschnitt 3.4 „Einsatz von De-

rivaten und Techniken und Instrumenten“ eingesetzt wer-

den. 

Buchhaltungswährung des Teilfonds ist der Euro, doch ein 

Grossteil der Anlagen kann auch auf andere Währungen 

lauten. Es ist nicht vorgesehen, das Exposure in Fremdwäh-

rung gegen die Buchhaltungswährung abzusichern. 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine 

Benchmark verwaltet. 

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht. 

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. Die Wertentwicklung 

des JSS Sustainable Equity – Green Planet wird aufgrund 

der Investitionen in Aktien primär durch unternehmensspe-

zifische Veränderungen und Änderungen des Wirtschafts-

umfelds beeinflusst. Durch den Einsatz von Fremdkapital 

oder Derivaten kann eine Hebelwirkung erzielt werden, was 

zu entsprechend stärkeren Preisschwankungen führen 

kann.  

Die Schwellenländer befinden sich in einem frühen Sta-

dium ihrer Entwicklung und sind mit einem erhöhten Risiko 

von Enteignungen, Verstaatlichungen und sozialer, politi-

scher und ökonomischer Unsicherheit behaftet. Anlagen in 

Schwellenländern beinhalten im Vergleich zu entwickelten 

Märkten unter anderem erhöhte Risiken in der Form von Li-

quiditätsengpässen, stärkeren Währungs- und Kurs-

schwankungen, Devisenausfuhrbeschränkungen, Ver-

wahr- und Abwicklungsrisiken, Kauf- und Verkaufsbe-

schränkungen sowie eines weniger stark ausgeprägten Re-

gimes der Finanzmarktaufsicht. Es ist deshalb wichtig, 
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dass Anlagen im Teilfonds mit einem mittel- bis langfristi-

gen Anlagehorizont getätigt werden. 

Risiken in Bezug auf:  

 Schwellenländer 

 Wertpapierhandel über Stock Connect 

 Anlagen in China 

 Währungsrisiken im Zusammenhang mit dem Ren-

minbi 

 Nachhaltigkeitsrisiken 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil der Teilfonds“ 

beschrieben. 

 

Anlageverwalter 

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittel- bis -

längerfristigem Anlagehorizont, die einen Vermögenszu-

wachs anstreben. 

Der Teilfonds richtet sich als Ergänzungsanlage im Bereich 

weltweiter Aktien an Anleger, die gezielt auf innovative, um-

weltfreundliche Lösungen setzen wollen. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und der Schweiz ein Bankge-

schäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

EUR 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich.  

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien sind in Aufstellung 

IV aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe von Ak-

tien (Abänderung der Ziffern 5.3 und 5.4 des Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft 

Bei Rücknahmen werden Zahlungen üblicherweise in der 

Währung des betreffenden Teilfonds innerhalb von zwei 

Bankwerktagen nach dem jeweiligen Bewertungstag ge-

leistet.

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Bond – USD High Yield  

(hiernach „JSS Bond – USD High Yield“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Bond – USD High Yield wurden erstmals 

per 30. März 2015 ausgegeben.  

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Bond – USD High Yield ist die Erzie-

lung eines möglichst hohen Gesamtertrags durch Investiti-

onen in hochrentierende Anleihen.  

Referenzwährung des Teilfonds ist der US Dollar (USD). 

Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berech-

neten Anlageerfolges angestrebt wird. 

 

Anlagepolitik 

Um das Anlageziel zu erreichen, invesiert der JSS Bond – 

USD High Yield hauptsächlich in auf USD lautende fest- o-

der variabelverzinsliche Schuldverschreibungen (ein-

schliesslich Zerobonds) mit Non-Investment Grade Rating, 

die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und ge-

mischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder ga-

rantiert sind. Solche Wertschriften können auch von 

Schuldnern aus Schwellenländern (Emerging Markets) 

ausgegeben oder garantiert sein. Ausserdem kann der Teil-

fonds auch direkt oder indirekt in verschiedene Formen von 

Beteiligungspapieren wie Stamm- und Vorzugsaktien in-

vestieren und in Sachwerten bezahlte fest- oder variabel 

verzinsliche Schuldverschreibungen, einschliesslich Zero-

bonds, mit Investment Grade Rating.  

Unter „Non-Investment Grade Rating“ wird ein Kreditrating 

verstanden, das tiefer ist als BBB- (Standard & Poor’s, 

Fitch) bzw. Baa3 (Moody‘s) oder eine äquivalente Qualitäts-

einstufung aufweist.  

Unter „Schwellenländern“ werden allgemein die Märkte 

von Ländern verstanden, die sich in der Entwicklung zum 

modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Po-

tential aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.  

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme 

auf den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% 

Issuer Capped TR Index (die „Benchmark“) verwaltet. 

In der Regel sind die meisten Teilfondspositionen in der 

Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagege-

legenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach ei-

genem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der 

Benchmark enthalten sind. 

Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfo-

lio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte un-

terscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von 

der Benchmark-Performance abweichen. 

Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können 

auch in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) in-

vestiert werden. Wertpapiere gelten als notleidend, wenn 

die folgenden Kriterien erfüllt sind: festverzinsliche Anlagen 

mit einem Kreditrating von oder unter CC (Standard & 

Poor’s, Fitch) bzw. Ca (Moody‘s) oder eine vergleichbare Be-

wertung von einer anerkannten Rating-Agentur. 

Bis zu 30% der Anlagen können auf eine andere Währung 

als USD lauten. 

Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch li-

quide Mittel halten. Im Übrigen dürfen Aktien/Anteile an 

anderen OGAW/OGA gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. 

Anlagebeschränkungen“ eingesetzt werden. Der Teilfonds 

darf zu Anlage- und Absicherungszwecken derivative Finan-

zinstrumente einsetzen, die an einer Börse oder an einem 

anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt 

oder auch ausserbörslich („over the counter“) gehandelt 

werden. Dies schliesst unter anderem Futures, Forwards, 

Swaps, Credit Default Swaps sowie Credit Linked Notes für 

das Management von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken 

mit ein. 

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht. 

Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der An-

lagewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. 

Die Wertentwicklung des JSS Bond – USD High Yield wird 

aufgrund der Investitionen in fest- und variabel verzinsliche 

Wertpapiere primär durch emittentenspezifische Verände-

rungen und der Zinsentwicklung beeinflusst. Durch die In-

vestitionen in Schuldtitel mit Non-Investment-Grade Rating 

besteht zudem ein erhöhtes Kreditausfallrisiko.  

Risiken im Zusammenhang mit 

 notleidenden Wertpapieren 

 Schwellenländern 

 Credit Default Swaps 
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 Nachhaltigkeitsrisiken (u.a. High Yield) 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil der Teilfonds“ 

beschrieben. 

Der Teilfonds hält ausreichende Barmittel und Anlagen, die 

unter normalen und angespannten Marktbedingungen in-

nerhalb eines Tages veräussert werden können. Er kann je-

doch auch weniger liquide Vermögenswerte halten. Um si-

cherzustellen, dass umfangreiche Rücknahmen jederzeit 

gemäss den festgelegten Rücknahmebedingungen durch-

geführt werden können, ist der Anteil weniger liquider Ver-

mögenswerte beschränkt. Die vorhandenen Instrumente 

des Teilfonds zum Liquiditätsmanagement sowie seine Re-

gelungen hinsichtlich der Handelsfrequenz sind im Hinblick 

auf seine Anlagestrategie und seine zugrunde liegenden 

Vermögenswerte angemessen. 

Der Teilfonds fördert keine ESG-Merkmale (gemäss der De-

finition in Abschnitt 3.1 oben) und maximiert nicht die Port-

folio-Orientierung an ESG-Merkmalen; das Engagement ge-

genüber Nachhaltigkeitsrisiken (gemäss der Definition in 

Abschnitt 3.2.2 oben) bleibt jedoch bestehen. Für die kon-

krete Einstufung des Teilfonds entsprechend der Taxono-

mie-Verordnung und der diesbezüglichen Erklärung der je-

weiligen Teilfonds werden die Anleger auf den vorstehen-

den Abschnitt 3.1 verwiesen. 

 

Anlageverwalter 

Federated Investment Counseling, Pittsburgh, Pennsylva-

nia, United States 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittel- bis 

längerfristigem Anlagehorizont, die eine hohe Rendite an-

streben. JSS Bond – USD High Yield richtet sich als Ergän-

zungsanlage im festverzinslichen Bereich an Anleger mit ei-

ner hohen Risikotoleranz. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und den Vereinigten Staaten 

von Amerika ein Bankgeschäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

USD 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklasse der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht.  

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt.. 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

benen Verwaltungs- und Dienstleistungsgebühren werden 

je Aktienklasse vom Verwaltungsrat festgelegt. Weitere In-

formationen über die Dienstleistungsgebühr sind bei der 

Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Kauf und Verkauf 

von Aktien bzw. bei Ausgabe und Rücknahme sowie bei 

Umtausch von Aktien sind in Aufstellung IV aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe von Ak-

tien (Abänderung der Ziffer 5.3 des Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft. 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Bond – Total Return Global 

(hiernach „JSS Sustainable Bond – Total Return Global“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Bond – Total Return Global wurden erst-

mals per 30. Dezember 2015 unter dem Namen JSS Bond 

– Total Return Global ausgegeben. Per 22. Januar 2021 er-

folgte eine Namensänderung des Teilfonds in JSS 

Sustainable Bond – Total Return Global. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Total Return Glo-

bal ist die Erzielung regelmässiger Zinserträge und eines mit-

tel- bis langfristigen Vermögenszuwachses unter Anwen-

dung eines Total-Return-Ansatzes. Referenzwährung des 

Teilfonds ist der US Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine 

Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges ange-

strebt wird. 

 

Anlagepolitik 

Die Anlagen des JSS Sustainable Bond – Total Return Glo-

bal erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wert-

papiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen 

Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-

rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuld-

nern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschrif-

ten können auch von Schuldnern aus den Emerging Mar-

kets ausgegeben sein.  

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen über den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

Nicht auf USD lautende Anlagen werden weitgehend gegen-

über dem USD abgesichert. Der Teilfonds darf daneben 

flüssige Mittel halten.  

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine 

Benchmark verwaltet. 

Bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens können in Anla-

gen mit „Non-Investment Grade“ investiert sein. Darunter 

wird ein Kreditrating verstanden, dass tiefer ist als BBB- 

(Standard & Poor's, Fitch) bzw. Baa3 (Moody's) oder eine 

äquivalente Qualitätseinstufung. In Wertpapiere mit einem 

Kreditrating, das tiefer ist als BB- (Standard & Poor's, Fitch) 

bzw. Ba3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstu-

fung, darf allerdings nicht investiert werden. 

Im Übrigen dürfen Aktien/Anteile an anderen OGAW/OGA 

sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anla-

gebeschränkungen“ eingesetzt werden. Zu Zwecken der 

Absicherung und einer effizienten Portfolioverwaltung kann 

der Teilfonds derivative Finanzinstrumente einsetzen, die 

an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem 

Publikum offen stehenden Markt oder auch ausserbörslich 

(„over the counter“) gehandelt werden. Dies schliesst unter 

anderem Futures, Forwards, Swaps, Credit Default Swaps 

sowie Credit Linked Notes für das Management von Wäh-

rungs-, Zins- und Kreditrisiken mit ein. Der Teilfonds kann 

zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens 

Kredite auf temporärer Basis aufnehmen und durch deriva-

tive Anlageinstrumente (wie z.B. Futures und Optionen) po-

tenzielle Verpflichtungen innerhalb der Limiten des Geset-

zes von 2010 eingehen. 

 

Risikoprofil 

Die Investitionen des Teilfonds können Schwankungen un-

terliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der ge-

haltenen Aktien beim Verkauf dem ursprünglich eingesetz-

ten Kapital entspricht.  

Entspricht die Bezugswährung des Anlegers nicht der Anla-

gewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. 

Die Wertentwicklung des JSS Sustainable Bond – Total Re-

turn Global wird aufgrund der Investitionen in fest- und va-

riabel verzinsliche Wertpapiere primär durch emittenten-

spezifische Veränderungen und der Zinsentwicklung beein-

flusst. Durch die Investitionen in Schuldtitel mit Non-Invest-

ment-Grade Rating besteht zudem ein erhöhtes Kreditaus-

fallrisiko. 

Risiken im Zusammenhang mit 

 Schwellenländern 

 Credit Default Swaps 

 Wertpapierhandel über Stock Connect 

 Anlagen in China 

 Währungsrisiken im Zusammenhang mit dem Ren-

minbi 

 Nachhaltigkeitsrisiken 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil der Teilfonds“ 

beschrieben. 



Die Teilfonds 

102 | JSS Investmentfonds  

 

Anlageverwalter 

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds eignet sich für Investoren mit mittel- bis 

längerfristigem Anlagehorizont, die Zinserträge und einen 

Vermögenszuwachs anstreben. JSS Sustainable Bond – 

Total Return Global eignet sich als Ergänzungsanlage im 

festverzinslichen Bereich. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und der Schweiz ein Bankge-

schäftstag ist. 

Buchhaltungswährung 

USD 

 

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

 

Die Dienstleistungsgebühr beträgt bis zu 0.25% p.a. für 

sämtliche ausgegebenen Aktienklassen. Die effektiv erho-

bene Dienstleistungsgebühr wird je Aktienklasse vom Ver-

waltungsrat festgelegt. Weitere Informationen über die 

Dienstleistungsgebühr sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag errechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich nachträglich zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die Kosten zu Lasten des Anlegers bei Ausgabe und Rück-

nahme sowie bei Umtausch von Aktien in Aufstellung IV 

aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe von Ak-

tien (Abänderung der Ziffer 5.3 des Prospekts) 

Für gewisse Kundengruppen (z.B. Banken), die usanzge-

mäss erst nach der Aktienausgabe bezahlen, werden auch 

Zeichnungen berücksichtigt, bei denen die Zahlung erst in 

den folgenden zwei Bankwerktagen eintrifft.  

 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu


Die Teilfonds 

.JSS Investmentfonds | 103 

JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Next-Gen Consumer  

(hiernach „JSS Sustainable Equity – Next-Gen Consumer“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Sustainable Equity – Consumer Brands 

wurden erstmals unter dem Namen JSS Sustainable Equity 

– Global Lifestyle Brands per 31. Mai 2018 ausgegeben. 

Ab dem 8. Mai 2020 wurde der Namen des Teilfonds in JSS 

Sustainable Equity – Consumer Brands geändert. Per 

01. Februar 2022 erfolgte eine Namensänderung des Teil-

fonds in JSS Sustainable Equity – Next-Gen Consumer. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Next-Gen Con-

sumer besteht hauptsächlich darin, durch weltweite Ak-

tienanlagen einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Re-

ferenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD).  

 

Anlagepolitik 

Die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Next-Gen Consu-

mer erfolgen weltweit hauptsächlich direkt (mindestens 

67%) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unterneh-

men, deren Produkte und Dienstleistungen vor allem von 

Verbrauchern der „neuen Generation“ nachgefragt werden. 

Als Verbraucher der „neuen Generation“ sind die nach 

1980 Geborenen definiert, d. h. die Generationen „Y“, „Z“ 

und „Alpha“. Der Teilfonds wird sich vorwiegend auf vier be-

stimmte Verbraucherthemen der neuen Generation kon-

zentrieren: „Verantwortungsvoll leben“ – die Betonung ei-

nes nachhaltigen und bewussten Konsums; „Erlebnisse an 

erster Stelle“ – der Wunsch nach aktivem Konsum ausser 

Haus; „Premiumisierung“ – das Bedürfnis nach Personali-

sierung, Innovation und Qualität sowie „Nahtlos & Ver-

netzt“ – die Verlagerung des Konsums ins Internet. Die 

neuen Generationen verwenden einen grösseren Teil ihrer 

Ausgaben auf die vorstehend beschriebenen Themen als 

ältere Generationen. Der Teilfonds legt in Unternehmen an, 

die von diesen Trends und Vorlieben der neuen Generatio-

nen profitieren, insbesondere in Unternehmen aus dem 

Konsumgüter- und Medienbereich. Die Konzentration und 

das Engagement in bestimmten Bereichen können sich im 

Laufe der Zeit ändern. 

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen über den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine 

Benchmark verwaltet. 

Sofern die Anforderungen von Artikel 41 des Gesetzes von 

2010 erfüllt sind, kann sich der Teilfonds auch an Neu-

emissionen beteiligen. 

Im Übrigen dürfen Derivate zu Anlage- und zu Absiche-

rungszwecken gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anla-

gebeschränkungen“ eingesetzt werden. 

Risiken im Zusammenhang mit 

 Nachhaltigkeitsrisiken (u.a. Consumer Brands) 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil 

der Teilfonds“ beschrieben. 

 

Risikoprofil 

Die Anlagen im Teilfonds können im Wert schwanken und 

es gibt keine Garantie, dass die Aktien zum ursprünglich in-

vestierten Betrag verkauft werden können.  

Entspricht die Bezugswährung des Anlegers nicht der Anla-

gewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. 

Die Wertentwicklung des JSS Sustainable Equity – Next-

Gen Consumer wird aufgrund der Investitionen in Aktien 

primär durch unternehmensspezifische Veränderungen 

und Änderungen des Wirtschaftsumfeldes beeinflusst.  

Durch Kreditaufnahme respektive den Einsatz von Deriva-

ten kann eine Hebelwirkung erzielt werden, was zu einer 

entsprechenden Erhöhung der Wertschwankungen führen 

kann.  

Zudem sind Anlagen in Wachstumssektoren oder in kleinen 

und mittelgrossen Unternehmen mit vergleichsweise höhe-

ren Kursrisiken behaftet. 

 

Anlageverwalter 

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 
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Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds ist für Anleger mit einem mittel- bis lang-

fristigen Anlagehorizont geeignet, die einen Vermögenszu-

wachs anstreben. 

JSS Sustainable Equity – Next-Gen Consumer richtet sich 

als Ergänzungsanlage im Bereich Aktien an Anleger mit ei-

ner mittleren bis hohen Risikotoleranz. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, an dem die Banken in Luxemburg, den USA und 

der Schweiz für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 

 

Buchhaltungswährung 

USD 

 

Vergütung der Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

Servicegebühr von bis zu 0.25% p.a. für alle ausgegebenen 

Aktienklassen. Die tatsächlich erhobene Servicegebühr 

wird für alle Aktienklassen vom Verwaltungsrat festgelegt. 

Weitere Informationen über die Dienstleistungsgebühr sind 

bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag berechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich rückwirkend zahlbar. 

 

Vom Anleger zu zahlende Gebühren 

Die vom Anleger für die Ausgabe, die Rücknahme und den 

Umtausch von Aktien zu zahlenden Gebühren sind in Auf-

stellung IV aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmungen betreffend die Ausgabe und 

Rücknahme von Aktien (Abänderung der Ziffern 5.3 und 

5.4 des Prospekts) 

Zeichnungen von gewissen Kundengruppen (z.B. Banken), 

die üblicherweise erst nach der Aktienausgabe bezahlen, 

werden auch berücksichtigt, wenn die Zahlung erst in den 

folgenden zwei Bankgeschäftstagen eintrifft.  

Bei Rücknahmen werden Zahlungen üblicherweise in der 

Währung des betreffenden Teilfonds innerhalb von zwei 

Bankwerktagen nach dem jeweiligen Bewertungstag ge-

leistet. 

 

 

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity – Tech Disruptors  

(hiernach „JSS Sustainable Equity – Tech Disruptors“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Sustainable Equity – Tech Disruptors 

wurden erstmals per 31. Mai 2018 ausgegeben. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen 

Vermögenszuwachs. Die Referenzwährung des Teilfonds 

ist der US-Dollar (USD). Die Referenzwährung muss nicht 

mit der Anlagewährung identisch sein. 

 

Anlagepolitik 

In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable 

Equity – Tech Disruptors weltweit entweder direkt (mind. 

67%) oder indirekt in Beteiligungspapieren, die ein Engage-

ment in aufkommenden und umgestaltenden technologi-

schen Trends bieten. Das Konzept unterscheidet zwischen 

Enabling-Technologie-Unternehmen (Informationstechno-

logieunternehmen) und Technologieübernehmern (nicht 

zum IT-Sektor gehörende Erstanwender in den jeweiligen 

Branchen, die einen Bruch im bestehenden Geschäft be-

wirken, indem sie technologische Fortschritte schneller als 

andere nutzen). Die Anlagen erfolgen in verschiedenen 

Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschrän-

kungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies 

schliesst auch Anlagen in den Schwellenländern ein. 

Schwellenmärkte sind im Allgemeinen die Märkte von Län-

dern, die sich in der Entwicklung hin zu modernen industri-

ellen Märkten befinden und daher ein höheres Potenzial 

aufweisen, jedoch auch mit einem höheren Risiko behaftet 

sind.  

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen über denTeilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine 

Benchmark verwaltet. 

Sofern die Anforderungen von Artikel 41 des Gesetzes von 

2010 erfüllt sind, kann sich der Teilfonds auch an Neu-

emissionen beteiligen. 

Der Teilfonds kann ausserdem bis zu 20% seines Nettover-

mögens in liquiden Vermögenswerten wie Barmitteln, Geld-

marktinstrumenten und fest- oder variabel verzinslichen 

Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating anlegen. 

Im Übrigen dürfen Derivate zu Anlage- und zu Absiche-

rungszwecken gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anla-

gebeschränkungen“ eingesetzt werden. 

 

Risikoprofil 

Die Anlagen im Teilfonds können im Wert schwanken und 

es gibt keine Garantie, dass die Aktien zum ursprünglich in-

vestierten Betrag verkauft werden können.  

Entspricht die Bezugswährung des Anlegers nicht der Anla-

gewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. 

Die Wertentwicklung des JSS Sustainable Equity – Tech 

Disruptors wird aufgrund der Investitionen in Aktien primär 

durch unternehmensspezifische Veränderungen und Ände-

rungen des Wirtschaftsumfeldes beeinflusst. 

Durch Kreditaufnahme respektive den Einsatz von Deriva-

ten kann eine Hebelwirkung erzielt werden, was zu einer 

entsprechenden Erhöhung der Wertschwankungen führen 

kann.  

Zudem sind Anlagen in Wachstumssektoren oder in kleinen 

und mittelgrossen Unternehmen mit vergleichsweise höhe-

ren Kursrisiken behaftet. 

Risiken im Zusammenhang mit  

 Schwellenländern 

 Nachhaltigkeitsrisiken (u.a. Technologie) 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil der Teilfonds“ 

beschrieben. 

 

Anlageverwalter 

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds ist für Anleger mit einem mittel- bis lang-

fristigen Anlagehorizont geeignet, die einen Vermögenszu-

wachs anstreben. 
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JSS Sustainable Equity – Tech Disruptors richtet sich als 

Ergänzungsanlage im Bereich Aktien an Anleger mit einer 

mittleren bis hohen Risikotoleranz. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, an dem die Banken in Luxemburg, den USA und 

der Schweiz für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 

 

Buchhaltungswährung 

USD 

 

Vergütung der Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

 

Servicegebühr von bis zu 0.25% p.a. für alle ausgegebenen 

Aktienklassen. Die tatsächlich erhobene Servicegebühr 

wird für alle Aktienklassen vom Verwaltungsrat festgelegt. 

Weitere Informationen über die Dienstleistungsgebühr sind 

bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag berechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich rückwirkend zahlbar. 

 

Vom Anleger zu zahlende Gebühren 

Die vom Anleger für die Ausgabe, die Rücknahme und den 

Umtausch von Aktien zu zahlenden Gebühren sind in Auf-

stellung IV aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe von Ak-

tien (Abänderung der Ziffer 5.3 des Prospekts) 

Zeichnungen von gewissen Kundengruppen (z.B. Banken), 

die üblicherweise erst nach der Aktienausgabe bezahlen, 

werden auch berücksichtigt, wenn die Zahlung erst in den 

folgenden zwei Bankgeschäftstagen eintrifft. 

 

 

  

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Local Currency  

(hiernach „JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Local Currency”) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Bond – Emerging Markets Local Cur-

rency wurden erstmals per 19. Juni 2019 ausgegeben. Per 

23. Juli 2021 erfolgte eine Namensänderung des Teilfonds 

in JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Local Cur-

rency. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Emerging Mar-

kets Local Currency ist es, möglichst hohe Erträge unter Be-

achtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer 

optimalen Liquidität zu erzielen. 

Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). 

 

Anlagepolitik 

Die Anlagen des JSS Sustainable Bond – Emerging Markets 

Local Currency erfolgen weltweit hauptsächlich in fest- oder 

variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zero-

bonds), die auf Schwellenländerwährungen lauten und von 

Emittenten irgendwelcher Art, die in Schwellenländern do-

miziliert sind oder den überwiegenden Anteil ihrer Ge-

schäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, ausgegeben 

oder garantiert werden. 

Anlagen in Schwellenländerwährungen können sowohl di-

rekt als auch indirekt durch die im Prospekt in Kapitel 3.4. 

„Einsatz von Derivaten, Techniken und Instrumenten“ be-

schriebenen Anlagetechniken und Instrumente erfolgen. 

Der Teilfonds fördert umweltbezogene und soziale Merk-

male gemäss SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeits-

bezogenes Anlageziel gemäss SFDR Art. 9. Für weitere In-

formationen über den Teilfonds entsprechend der SFDR 

werden die Anleger auf Aufstellung V „SFDR Offenlegun-

gen“ verwiesen. 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Bench-

mark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme 

auf den J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite 

Unhedged USD (die „Benchmark“) verwaltet. 

In der Regel sind die meisten Teilfondspositionen in der 

Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagege-

legenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach ei-

genem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der 

Benchmark enthalten sind. 

Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfo-

lio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte un-

terscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von 

der Benchmark-Performance abweichen. 

Das Währungsexposure des Teilfonds kann durch den Ein-

satz derivativer Finanzinstrumente aktiv gesteuert werden. 

Als Emerging Markets gelten dabei die Schwellenländer 

Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas sowie an-

dere Länder, die auf einer vergleichbaren Stufe der wirt-

schaftlichen Entwicklung stehen oder in denen neue Kapi-

talmärkte konstituiert werden. 

Der Teilfonds kann auch in fest- oder variabel verzinsliche 

Wertpapiere , einschliesslich Zerobonds, investieren, die 

ein Non-Investment-Grade-Rating aufweisen. Unter „Non-

Investment Grade Rating“ wird ein Kreditrating verstanden, 

das tiefer ist als BBB- (Standard & Poor’s, Fitch) bzw. Baa3 

(Moody‘s) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung auf-

weist. Des Weiteren kann  JSS Sustainable Bond – 

Emerging Markets Local Currency sein Vermögen in notlei-

dende Wertpapiere investieren. Wertpapiere gelten als not-

leidend, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind: festver-

zinsliche Anlagen mit einem Kreditrating von oder unter CC 

(Standard & Poor’s, Fitch) bzw. Ca (Moody‘s) oder eine ver-

gleichbare Bewertung von einer anerkannten Rating-Agen-

tur. 

Darüber hinaus kann das Nettovermögen des Teilfonds in 

forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) oder CoCos an-

gelegt werden. CoCos sind unbefristete und im Prinzip fest-

verzinsliche Anleihen, die einen hybriden Charakter haben 

und als Anleihen mit festen Kuponzahlungen begeben wer-

den, jedoch bei Eintritt eines auslösenden Ereignisses 

zwangsweise in Unternehmensaktien umgewandelt oder 

abgeschrieben werden müssen, sofern die auslösenden Er-

eignisse in den Emissionsbedingungen der CoCos festge-

legt wurden. ABS sind finanzielle Wertpapiere, die durch ei-

nen Pool von Vermögenswerten besichert sind. 

Für Anlagen in notleidenden Wertpapieren, CoCos und ABS 

gilt eine Gesamtobergrenze von 10%. 

Der Teilfonds darf zur effizienten Portfolioverwaltung oder 

zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ein-

setzen, die an einer Börse oder an einem anderen geregel-

ten, dem Publikum offen stehenden Markt oder auch aus-

serbörslich („over the counter“) gehandelt werden. Dies 

schliesst unter anderem Futures, Forwards, Swaps, Credit 
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Default Swaps sowie Credit Linked Notes für das Manage-

ment von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken mit ein. 

Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Im Üb-

rigen dürfen Aktien/Anteile an anderen OGAW/OGA sowie 

Derivate gemäss den Angaben in Kapitel 3.3. „Anlagebe-

schränkungen“ eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zu-

dem für bis zu 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf 

temporärer Basis aufnehmen. 

 

Risikoprofil 

Die Anlagen im Teilfonds können im Wert schwanken und 

es gibt keine Garantie, dass die Aktien zum ursprünglich in-

vestierten Betrag verkauft werden können. 

Entspricht die Bezugswährung des Anlegers nicht der Anla-

gewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. 

Die Wertentwicklung des JSS Sustainable Bond – Emerging 

Markets Local Currency wird aufgrund der Investitionen in 

fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf Schwel-

lenländerwährungen lauten, primär durch emittentenspezi-

fische Veränderungen, die Zinsentwicklung und die Wech-

selkursentwicklung beeinflusst. 

Es besteht infolge der Anlage in Schuldtiteln ohne Invest-

ment-Grade-Rating auch ein höheres Kreditausfallrisiko. 

Risiken im Zusammenhang mit 

 notleidenden Wertpapieren 

 forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) 

 CoCos 

 Schwellenländern 

 Credit Default Swaps 

 Nachhaltigkeitsrisiken (u.a. Schwellenländer) 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil der Teilfonds“ 

beschrieben. 

 

Anlageverwalter 

Bank J. Safra Sarasin AG, Basel 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Absoluter Value-at-Risk (VaR) 

Erwartete Hebelwirkung (berechnet als Summe der Nomi-

nalwerte der eingesetzten Derivate): Untergrenze: 0.00%; 

Obergrenze: 600%. 

Gesetzlich zulässiger Grenzwert für den absoluten VaR: 

20%  

 

Anlegerprofil 

Der Teilfonds eignet sich für Anleger mit längerfristigem An-

lagehorizont, die möglichst hohe Zinserträge anstreben. 

JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Local Currency 

richtet sich als Ergänzungsanlage im festverzinslichen Be-

reich an Anleger mit einer hohen Risikotoleranz. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, der in Luxemburg und der Schweiz ein Bankge-

schäftstag ist. 

 

Buchhaltungswährung 

USD 

Vergütung der Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht.  

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

Servicegebühr von bis zu 0.25% p.a. für alle ausgegebenen 

Aktienklassen. Die tatsächlich erhobene Servicegebühr 

wird für alle Aktienklassen vom Verwaltungsrat festgelegt. 

Weitere Informationen über die Servicegebühr sind bei der 

Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 

 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag berechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich rückwirkend zahlbar. 

 

Kosten zu Lasten des Anlegers 

Die vom Anleger für die Ausgabe, die Rücknahme und den 

Umtausch von Aktien zu zahlenden Gebühren sind in Auf-

stellung IV aufgeführt. 

 

Besondere Bestimmung betreffend die Ausgabe von Ak-

tien (Abänderung der Ziffer 5.3 des Prospekts) 

Zeichnungen von gewissen Kundengruppen (z.B. Banken), 

die üblicherweise erst nach der Aktienausgabe bezahlen, 

werden auch berücksichtigt, wenn die Zahlung erst in den 

folgenden zwei Bankgeschäftstagen eintrifft.  

 

Rücknahmefristen 

Rücknahmeanträge müssen fünf Bankgeschäftstage vor 

dem Bewertungstag bis spätestens um 12 Uhr Luxembur-

ger Zeit („Annahmeschluss“) bei der Transferstelle einge-

hen.  

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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JSS Investmentfonds – JSS Equity – All China 

(hiernach „JSS Equity – All China“) 

 

 

Allgemeine Informationen 

Die Aktien des JSS Equity – All China wurden erstmals per 

17. Dezember 2019 ausgegeben. 

 

Anlageziel 

Das Anlageziel des JSS Equity – All China ist ein langfristi-

ger Vermögenszuwachs durch Investitionen in Unterneh-

men in China sowie durch andere im Rahmen der Anlage-

politik zulässige Anlagen. 

Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). 

 

Anlagepolitik 

Der JSS Equity – All China investiert in erster Linie entweder 

direkt (mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds) oder 

indirekt in alle Formen von Beteiligungspapieren (wie 

Stamm- und Vorzugsaktien, Depositary Receipts usw.) von 

Unternehmen, die ihren Sitz in der Volksrepublik China 

(„VRC“) haben oder deren Geschäftsaktivitäten sich auf die 

Volksrepublik China konzentrieren oder die, im Falle von Hol-

ding-Gesellschaften, Beteiligungen vorwiegend an Unter-

nehmen mit Sitz in der Volksrepublik China halten. Diese Ak-

tien können in der Volksrepublik China (onshore) oder aus-

serhalb der Volksrepublik China (offshore) börsennotiert 

sein. Der Teilfonds wird in chinesische A-Aktien (onshore) in-

vestieren, die über Stock Connect gehandelt werden. Chine-

sische A-Aktien sind auf Renminbi lautende Aktien von Un-

ternehmen mit Sitz in Festland China.  

Sofern die Anforderungen von Artikel 41 des Gesetzes von 

2010 erfüllt sind, kann sich der Teilfonds auch an Neu-

emissionen beteiligen und bis zu 10% in Aktien von klein-

kapitalisierten chinesischen Unternehmen (Small Caps) in-

vestieren. Small Caps sind definiert als sämtliche Unter-

nehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der An-

lage weniger als USD 500 Mio. beträgt. 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark 

nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den 

MSCI China All Shares NR Index (die „Benchmark“) verwaltet. 

In der Regel sind die meisten Teilfondspositionen in der 

Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlage-

gelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach 

eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der 

Benchmark enthalten sind. 

Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfo-

lio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte un-

terscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von 

der Benchmark-Performance abweichen. 

Der Teilfonds kann ausserdem bis zu 20% seines Nettover-

mögens in liquiden Vermögenswerten wie Barmitteln und 

Geldmarktinstrumenten anlegen. 

Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Net-

tovermögens in Aktien/Anteile von OGAW/OGA (ein-

schliesslich Geldmarktfonds) gemäss den Angaben in Ka-

pitel 3.3 „Anlagebeschränkungen“ investieren. 

Die Anlagen können sowohl direkt oder, soweit erlaubt, 

durch die im Prospekt im Kapitel „3.4. Einsatz von Deriva-

ten, Techniken und Instrumenten“ beschriebenen Anlage-

techniken und Instrumente erfolgen. 

Buchhaltungswährung des Teilfonds ist der US-Dollar, 

doch die Mehrheit der Anlagen kann auch auf andere 

Währungen lauten. Es ist nicht vorgesehen, das Exposure 

in Fremdwährung gegen die Buchhaltungswährung abzu-

sichern. 

 

Risikoprofil 

Die Anlagen in den Teilfonds können im Wert schwanken, 

und es gibt keine Garantie, dass die Aktien zum ursprüng-

lich investierten Betrag verkauft werden können. 

Entspricht die Bezugswährung des Anlegers nicht der Anla-

gewährung des Teilfonds bzw. den Anlagewährungen, be-

steht zudem ein Wechselkursrisiko. 

Die Wertentwicklung des JSS Equity – All China wird auf-

grund der Investitionen in Aktien primär durch unterneh-

mensspezifische Veränderungen und Änderungen des 

Wirtschaftsumfeldes beeinflusst. 

Anlagen in mittleren und insbesondere kleinen Unterneh-

men zeichnen sich teilweise durch eine geringe Liquidität 

aus. Dies kann einerseits, abhängig von der Marktlage, den 

Handel mit diesen Instrumenten deutlich erschweren und 

andererseits zu überdurchschnittlichen Preisschwankun-

gen führen. Zeitweise kann dies zudem eine realistische 

Bewertung einzelner Positionen verhindern. 

Der Marktwert neu emittierter Aktien kann aufgrund von 

Faktoren wie dem Fehlen eines vorherigen öffentlichen 

Marktes, dem unerprobten Handel, einer geringen Anzahl 

an für den Handel verfügbaren Aktien oder eingeschränkter 

Informationen zu Emittenten erheblich schwanken. 
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Der Teilfonds darf einen wesentlichen Anteil seines Netto-

vermögens über Stock Connect in zulässige, an der Börse 

notierte Aktien investieren. 

Da die Anlagen des Teilfonds vorwiegend auf andere Wäh-

rungen als die Buchhaltungswährung lauten, hängt die 

Wertentwicklung des Teilfonds in recht hohem Masse von 

Währungsschwankungen ab. 

Die Währungen bestimmter Länder können volatil sein und 

daher den Wert der auf solche Währungen lautenden Wert-

papiere beeinflussen. Wenn die Währung, auf die eine An-

lage lautet, gegenüber der Buchhaltungswährung des Teil-

fonds aufwertet, steigt der Wert der Anlage. Umgekehrt 

hätte ein sinkender Wechselkurs dieser Währung nachtei-

lige Auswirkungen auf den Wert der Anlage. 

Risiken im Zusammenhang mit 

 dem Wertpapierhandel über Stock Connect 

 Schwellenländern 

 Anlagen in China 

 Währungsrisiken im Zusammenhang mit dem Renminbi 

 Nachhaltigkeitsrisiken (u.a. China) 

sind in Kapitel 3.2.2 „Spezielles Risikoprofil der Teilfonds“ 

beschrieben. 

Der Teilfonds fördert keine ESG-Merkmale (gemäss der De-

finition in Abschnitt 3.1 oben) und maximiert nicht die Port-

folio-Orientierung an ESG-Merkmalen; das Engagement ge-

genüber Nachhaltigkeitsrisiken (gemäss der Definition in 

Abschnitt 3.2.2 oben) bleibt jedoch bestehen. Für die kon-

krete Einstufung des Teilfonds entsprechend der Taxono-

mie-Verordnung und der diesbezüglichen Erklärung der je-

weiligen Teilfonds werden die Anleger auf den vorstehen-

den Abschnitt 3.1 verwiesen. 

 

Anlageverwalter 

China Asset Management Co. Ltd. Beijing 

 

Risikoüberwachungsmethode 

Commitment 

 

Anlegerprofil 

Dieser Teilfonds ist für Anleger mit einem langfristigen An-

lagehorizont geeignet, die einen Vermögenszuwachs an-

streben. 

Der JSS Equity – All China richtet sich als Ergänzungsan-

lage im Bereich Aktien an Anleger mit einer mittleren bis ho-

hen Risikotoleranz. 

 

Bewertungstag 

Jeder Tag, an dem die Banken in Luxemburg, China und 

Hongkong für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 

 

Buchhaltungswährung 

USD 

 

Vergütung der Verwaltungsgesellschaft 

Die Aktienklassen der Teilfonds werden auf http://fundma-

nagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu veröffent-

licht. 

Die Verwaltungsgebühren für die Aktienklassen sind in Auf-

stellung III aufgeführt. 

 

Servicegebühr von bis zu 0.25% p.a. für alle ausgegebenen 

Aktienklassen. Die tatsächlich erhobene Servicegebühr 

wird für alle Aktienklassen vom Verwaltungsrat festgelegt. 

Weitere Informationen über die Servicegebühr sind bei der 

Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem 

an jedem Bewertungstag berechneten Nettovermögen und 

ist vierteljährlich rückwirkend zahlbar. 

 

Vom Anleger zu zahlende Gebühren 

Die vom Anleger für die Ausgabe, die Rücknahme und den 

Umtausch von Aktien zu zahlenden Gebühren sind in Auf-

stellung IV aufgeführt. 

 

Zeichnungs- und Rücknahmefrist 

Anträge auf Zeichnungen und Rücknahmen haben bei der 

Transferstelle einen Bankgeschäftstag vor dem Bewer-

tungstag bis spätestens 12.00 Uhr Luxemburger Zeit („An-

nahmeschluss“) einzugehen.  

http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu
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Aufstellung I: Benchmark-Verzeichnis 

Legende 

n. z. nicht zutreffend 

k. D. v. keine Daten verfügbar 

 

Name des Teilfonds Name der Benchmark Benchmark Administrator ist ein EU-Administrator ist ein Nicht EU-Administrator Benchmark aus 
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JSS Sustainable Bond - 

Emerging Markets Corpo-

rate IG 

JPM Corporate Broad EMBI 

Diversified High Grade Index 

J.P. Morgan Securities PLC n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

JSS Sustainable Equity – 

Systematic Emerging 

Markets 

MSCI Emerging Markets NR 

Index USD 

MSCI Limited n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

JSS Sustainable Equity - 

Global Dividend 

MSCI World NR Index MSCI Limited n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

JSS Sustainable Multi  

Asset – Thematic Bal-

anced (CHF) 

30% MSCI World NR Index 

CHF 

MSCI Limited n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

20% MSCI World NR Index 

CHF Hedged 

MSCI Limited n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

50% ICE BofA Euro Broad 

Market Index CHF Hedged 

ICE Data Indices, LLC n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 
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Name des Teilfonds Name der Benchmark Benchmark Administrator ist ein EU-Administrator ist ein Nicht EU-Administrator Benchmark aus 
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JSS Sustainable Multi As-

set – Thematic Balanced 

(EUR)  

30% MSCI World NR Index 

EUR 

MSCI Limited n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

20% MSCI World NR Index 

EUR Hedged 

MSCI Limited n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

50% ICE BofA Euro Broad 

Market Index 

ICE Data Indices, LLC n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

JSS Sustainable Multi As-

set – Thematic Growth 

(EUR) 

45% MSCI World NR Index 

EUR 

MSCI Limited n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

30% MSCI World NR Index 

EUR Hedged 

MSCI Limited n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

25% ICE BofA Euro Broad 

Market Index 

ICE Data Indices, LLC n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

JSS Twelve Sustainable 

Insurance Bond 

none none n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

JSS Sustainable Equity - 

Global Thematic 

MSCI World NR Index MSCI Limited n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

JSS Sustainable Bond – 

Global Short-term 

ICE BofA US Dollar 3-Month 

Deposit Offered Rate Con-

stant Maturity Index 

ICE Data Indices, LLC n. z. n. z. n. z. n. z. n. z. n. z. ja n. z. 
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ICE BofA Swiss Franc 3-

Month Deposit Offered Rate 

Constant Maturity Index 

ICE Data Indices, LLC n. z. n. z. n. z. n. z. n. z. n. z. ja n. z. 

ICE BofA Euro Currency 3-

Month Deposit Offered rate 

Constant Maturity Index 

ICE Data Indices, LLC n. z. n. z. n. z. n. z. n. z. n. z. ja n. z. 

ICE BofA SONIA 3-Month Con-

stant Maturity Index 

ICE Data Indices, LLC n. z. n. z. n. z. n. z. n. z. n. z. ja n. z. 

JSS Sustainable Bond 

CHF 

SBI Foreign AAA-BBB TR In-

dex 

SIX Financial Information AG SIX Finan-

cial Infor-

mation 

Nordic AG 

n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. nein 

JSS Sustainable Bond – 

Euro Broad 

ICE BofA Euro Broad Market 

Index  

ICE Data Indices, LLC n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

JSS Sustainable Bond - 

EUR Corporates 

ICE BofA Euro Corporate In-

dex  

ICE Data Indices, LLC n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

JSS Sustainable Equity - 

Europe 

MSCI Europe NR Index MSCI Limited n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

JSS Sustainable Equity – 

Global Climate 2035 

MSCI World NR Index MSCI Limited n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 
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JSS Sustainable Equity - 

Real Estate Global 

S&P Developed Property NR 

Index EUR 

S&P Dow Jones Indices LLC S&P DJI 

Nether-

lands B.V. 

n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. nein 

S&P Developed Property NR 

Index USD 

S&P Dow Jones Indices LLC S&P DJI 

Nether-

lands B.V. 

n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. nein 

JSS Sustainable Equity - 

USA 

MSCI USA NR Index MSCI Limited n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

JSS Sustainable Multi As-

set – Global Opportuni-

ties 

entfällt  entfällt n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

JSS Sustainable Equity – 

Green Planet 

entfällt entfällt n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

JSS Bond - USD High 

Yield 

Bloomberg Barclays U.S. Cor-

porate High Yield 2% Issuer 

Capped TR Index 

Bloomberg Index Services Lim-

ited 

n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

JSS Sustainable Bond - 

Total Return Global 

entfällt entfällt  n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

JSS Sustainable Equity – 

Next-Gen Consumer 

entfällt entfällt n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 
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JSS Sustainable Equity - 

Tech Disruptors 

entfällt entfällt n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

JSS Sustainable Bond - 

Emerging Markets Local 

Currency 

J.P. Morgan GBI-EM Global 

Diversified Composite Un-

hedged USD 

J.P. Morgan Securities PLC 

 

n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 

JSS Equity - All China MSCI China All Shares NR In-

dex 

MSCI Limited  n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. ja n.z. 
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Aufstellung II: Benchmark-Disclaimer 

 

ICE Data Indices, LLC 

Die Verwendung der Quelle ICE Data Indices, LLC („ICE 

Data“) erfolgt mit Genehmigung. ICE Data, ihre verbunde-

nen Unternehmen und deren jeweilige Drittanbieter geben 

keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantien 

und Zusicherungen, einschliesslich Garantien der Markt-

gängigkeit und Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck, 

einschliesslich die Indizes, Indexdaten und jegliche Daten, 

die in diesen enthalten, mit diesen verbunden oder von die-

sen abgleitet sind. ICE Data, ihre verbundenen Unterneh-

men und deren jeweilige Drittanbieter übernehmen keine 

Schäden oder Haftung im Hinblick auf die Angemessenheit, 

Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Indizes, der 

Indexdaten oder deren Bestandteile. Die Indizes, die In-

dexdaten und deren Bestandteile werden ohne Mängelge-

währ bereitgestellt und ihre Nutzung erfolgt auf eigene Ge-

fahr. ICE Data, ihre verbundenen Unternehmen und deren 

jeweilige Drittanbieter sponsern, unterstützen oder emp-

fehlen weder Bank J. Safra Sarasin Ltd noch deren Pro-

dukte oder Dienstleistungen. 

 

J.P. Morgan 

Die Informationen stammen zwar aus als zuverlässig er-

achteten Quellen, J.P. Morgan garantiert jedoch weder de-

ren Vollständigkeit noch deren Richtigkeit. Die Nutzung des 

Index erfolgt mit Genehmigung. Der Index darf ohne die vor-

herige schriftliche Zustimmung durch J.P. Morgan nicht ko-

piert, verwendet oder vertrieben werden.  

 

MSCI-Indizes 

Quelle: MSCI. Die MSCI-Informationen sind ausschliesslich 

für den internen Gebrauch bestimmt und dürfen weder in 

irgendeiner Form vervielfältigt noch weiterverbreitet wer-

den. Sie dürfen auch nicht als Grundlage für Bestandteile 

eines Finanzinstruments, -produkts oder -index verwendet 

werden. MSCI-Informationen stellen keine Anlageberatung 

und keine Empfehlung für (oder gegen) eine Anlageent-

scheidung dar und dürfen nicht als solche aufgefasst wer-

den. Historische Daten und Analysen dürfen nicht als Hin-

weis oder Garantie im Hinblick auf künftige Performance-

Analysen, -Prognosen oder -Vorhersagen verstanden wer-

den. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr 

bereitgestellt, und der Nutzer dieser Informationen über-

nimmt das gesamte Risiko im Zusammenhang mit der Ver-

wendung dieser Informationen. MSCI, jedes ihrer verbun-

denen Unternehmen und jegliche andere Person, die an der 

Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-

Informationen beteiligt ist (zusammen die „MSCI-Par-

teien“), lehnen ausdrücklich jegliche Haftung (einschliess-

lich der Haftung für die Echtheit, Richtigkeit, Vollständig-

keit, Aktualität, Nichtverletzung von Rechten, Marktgängig-

keit und Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck) in Bezug 

auf diese Informationen ab. Ohne Einschränkung der vor-

stehenden Ausführungen haftet keine MSCI-Partei für di-

rekte oder indirekte Kosten, Nebenkosten, Bussgelder, Fol-

gekosten (einschliesslich entgangener Gewinne) oder 

sonstige Schäden. (www.msci.com) 

 

SIX Swiss Exchange AG 

SIX Swiss Exchange AG („SIX Swiss Exchange“) stellt die 

SMI Indices® und die darin enthaltenen Daten bereit. SIX 

Swiss Exchange war in keiner Weise an der Erstellung der 

dargestellten Informationen beteiligt und übernimmt keine 

Haftung (ob in Bezug auf Fahrlässigkeit oder andere Um-

stände) – u. a. für die Richtigkeit, Angemessenheit, Genau-

igkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Tauglichkeit für ir-

gendeinen Zweck – im Hinblick auf die dargestellten Infor-

mationen oder mögliche Fehler, Auslassungen oder Unter-

brechungen bei der Bereitstellung der SMI Indices® oder 

deren Daten. Die Veröffentlichung oder Weiterverbreitung 

von Informationen, die sich auf SIX Swiss Exchange bezie-

hen, ist untersagt. 

 

S&P-Indizes 

Der S&P Developed Property NR Index ist ein Produkt der 

S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unter-

nehmen („SPDJI“), das für die Nutzung durch die Bank J. 

Safra Sarasin und ihre verbundenen Unternehmen lizen-

siert wurde. Standard & Poor’s® und S&P® sind eingetra-

gene Marken der Standard & Poor’s Financial Services LLC 

(„S&P“), und Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der 

Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Die Teil-

fonds von JSS Investmentfonds werden von SPDJI, Dow Jo-

nes, S&P und deren verbundenen Unternehmen weder ge-

sponsert noch unterstützt, verkauft oder beworben, und 

diese Parteien geben weder eine Gewährleistung hinsicht-

lich der Ratsamkeit von Anlagen in diesem/diesen Pro-

dukt(en) noch haften sie für etwaige Fehler, Auslassungen 

oder Unterbrechungen bei der Bereitstellung des S&P De-

veloped Property NR Index. 

 

Bloomberg Index Services Limited 

Quelle: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® 

ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Bloomberg 
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Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusam-

men „Bloomberg“). BARCLAYS® ist eine Handels- und 

Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen 

mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter 

Lizenz verwendet wird. Bloomberg oder die Lizenzgeber von 

Bloomberg, einschliesslich Barclays, halten alle Eigen-

tumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder 

Bloomberg noch Barclays bestätigen oder unterstützen die-

ses Dokument. Bloomberg und Barclays garantieren nicht 

für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin bereitge-

stellten Informationen und geben keinerlei ausdrückliche 

oder stillschweigende Garantien im Hinblick auf die Ergeb-

nisse, die damit erzielt werden können. Sie übernehmen, 

im gesetzlich maximal zulässigen Umfang, weder Haftung 

noch Verantwortung für Rechtsverletzungen oder Schäden, 

die in Verbindung mit diesen Informationen entstehen. 
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Aufstellung III: Übersicht Maximale Verwaltungsgebühren, die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen sindy 

 

Teilfonds 

P
 -

 M
a

x 

I 
- 

M
a

x 

I3
 -

 M
a

x 

I1
0

 -
 M

a
x 

I3
0

 -
 M

a
x 

I5
0

 -
 M

a
x 

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG 1.30% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets 1.75% 1.05% 1.05% 1.05% 1.05% 1.05% 

JSS Sustainable Equity - Global Dividend 1.50% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) 1.50% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) 1.50% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) 1.50% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond 1.10% 0.80% 0.70% 0.60% 0.50% 0.50% 

JSS Sustainable Equity - Global Thematic 1.75% 1.15% 1.15% 1.00% 0.90% 0.80% 

JSS Sustainable Bond - Global Short-term 1.00% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 

JSS Sustainable Bond CHF 0.75% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 

JSS Sustainable Bond - Euro Broad 1.00% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates 1.00% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 

JSS Sustainable Equity - Europe 1.75% 1.05% 1.05% 1.05% 1.05% 1.05% 

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 1.75% 1.05% 1.05% 1.05% 1.05% 1.05% 

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global 1.50% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 

JSS Sustainable Equity - USA 1.75% 1.05% 1.05% 1.00% 1.05% 1.05% 

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities 1.75% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 

JSS Sustainable Equity - Green Planet 2.00% 1.25% 1.25% 1.10% 1.25% 1.25% 

JSS Bond - USD High Yield 1.50% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

JSS Sustainable Bond - Total Return Global 1.40% 0.70% 0.70% 0.65% 0.60% 0.55% 

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer 1.75% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors 1.75% 1.00% 1.00% 0.90% 1.00% 1.00% 

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency 1.75% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

JSS Equity - All China 2.00% 1.25% 1.25% 1.10% 1.25% 1.25% 

 

  



Aufstellung III 

JSS Investmentfonds | 119 

 

 

C
 -

 M
a

x 

Y
 -

 M
a

x 

M
 -

 M
a

x 

E
 -

 M
a

x 

S
 -

 M
a

x 

IZ
 -

 M
a

x 

IZ
3

 -
 M

a
x 

IZ
1

0
 -

 M
a

x 

IZ
3

0
 -

 M
a

x 

IZ
5

0
 -

 M
a

x 

0.85% 1.00% 0.12% 1.30% 1.00% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

1.15% 0.60% 0.12% 1.75% 1.05% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

1.00% 1.25% 0.12% 1.50% 0.75% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

1.00% n.z. n.z. 1.50% 0.95% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

1.00% n.z. n.z. 1.50% 0.75% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

1.00% n.z. n.z. 1.50% 0.95% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

0.90% n.z. 0.12% 1.10% 0.80% 0.80% 0.70% 0.60% 0.50% 0.50% 

1.25% 1.00% 0.12% 1.75% 0.75% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

0.75% 1.00% 0.12% 1.00% 0.60% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

0.75% 0.60% 0.10% 0.75% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

0.70% 0.60% 0.10% 1.00% 0.70% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

0.80% 1.00% 0.10% 1.00% 0.70% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

1.15% 1.00% 0.12% 1.75% 1.05% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

1.15% 1.00% 0.12% 1.75% 1.05% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

1.00% n.z. n.z. 1.50% 0.90% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

1.15% 1.00% 0.12% 1.75% 1.05% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

1.15% 1.00% 0.12% 1.75% 1.10% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

1.35% 1.00% 0.12% 2.00% 1.00% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

1.30% n.z. n.z. 1.50% 1.00% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

0.90% 1.00% 0.12% 1.40% 0.70% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

1.50% 1.25% 0.12% 1.60% 1.05% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

1.50% 1.25% 0.12% 1.75% 1.00% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

1.30% 1.00% 0.12% 1.75% 1.00% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 

1.50% n.z. n.z. 2.00% 1.25% n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. 
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Aufstellung IV: Übersicht Kosten zu Lasten des Anlegers bei Kauf und Verkauf von Aktien bzw. die Ausgabe, und Rücknahme 

sowie bei Umtausch von Aktien 

 

Teilfonds 
Rücknahme- 

kommission 

Umtausch-

Kommission 

Ausgabekommission 

P
 -

 M
a

x 

I 
- 

M
a

x 

I3
 -

 M
a

x 

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Equity - Global Dividend keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Equity - Global Thematic keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Bond - Global Short-term keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Bond CHF keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Bond - Euro Broad keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Equity - Europe keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Equity - USA keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Equity - Green Planet keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Bond - USD High Yield keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Bond - Total Return Global keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 

JSS Equity - All China keine keine 3.00% 0.00% 0.00% 
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0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% - - 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% - - 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% - - 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% - 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% - - 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% - - 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% - - - - - 

0.00% 0.00% 0.00% 3.00% - - 3.00% 0.00% - - - - - 
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Schedule V: SFDR Disclosures 

Aufstellung V: SFDR Offenlegungen 

 

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG 123 
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets 132 
JSS Sustainable Equity - Global Dividend 141 
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) 150 
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) 160 
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) 170 
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond 180 
JSS Sustainable Equity - Global Thematic 189 
JSS Sustainable Bond - Global Short-term 198 
JSS Sustainable Bond CHF 207 
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates 216 
JSS Sustainable Equity - Europe 225 
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global 234 
JSS Sustainable Equity - USA 243 
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities 252 
JSS Sustainable Bond - Total Return Global 261 
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer 270 
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors 279 
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency 288 
JSS Sustainable Bond - Euro Broad 297 
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 307 
JSS Sustainable Equity - Green Planet 317 
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzpro-

dukten 

 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale 

und die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene 

Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die 

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-

Code): JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG 549300KODVGMD5FYQ564 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegen-

heiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu er-

halten.  

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaft-

lich oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Uni-

versums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der 

Nachhaltigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unter-

nehmen („JSS“) beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende nor-

menbasierte Ausschlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar 

mit der nachhaltigen Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unterneh-

men aus dem Universum nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien 

führen (mit Ertragsschwellen) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer lang-

fristigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Ein-

satz als umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und 

nukleare Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen 

(Systeme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zu-

sammenhang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Er-

tragsschwelle: 5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) 

und Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit 

Kernenergie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 

5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zu-

gleich keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 

vorweisen können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstro-

mung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Orga-

nismen zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertrags-

schwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und 

sonstige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Un-

ternehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstös-

sen gegen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Verein-

ten Nationen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung 

wesentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-

Kriterien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, 

Richtlinien zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, 
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Sicherheit, Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, 

die ökologische oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienst-

leistungen an, welche für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von 

Bedeutung sind oder setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in 

einem ökologischen und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung 

für die jeweilige Branche sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich 

der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 

Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Ra-

ting von A und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten 

mit A-Rating gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-

ESG-Profil, sind Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strate-

gien. Emittenten mit B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in 

Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 

Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 

Investition zu diesen Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem öko-

logischen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduk-

tion von CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Un-

gleichheit und Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel bei-

tragen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für 

nachhaltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des 

Emittenten, der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent opera-

tive Spitzenleistungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen öko-

logischen und/oder sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber 

übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, 

„DSNH“) schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen 

Praktiken übereinstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikato-

ren für nachteilige Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emit-

tenten ausgeschlossen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Stan-

dardabweichungen von der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltig-

keits-indikatoren 

wird gemessen, in-

wieweit die nach-

haltigen Ziele die-

ses Finanzprodukts 

erreicht werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim 

Anlageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von An-

lagen, die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten 

entsprechen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unterneh-

mensebene wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für 

jeden der 14 obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Aus-

wirkungen auf der Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird 

dies ab 2023 im Jahresbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 

Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere 

Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Po-

licy, welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen 

und Normen einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestim-

mungen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Kor-

ruptionsbekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für 

multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unver-

einbar mit den obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Univer-

sum nachhaltiger Anlagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder so-

zialen Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 

14 obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  

berücksichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Bran-

che und jeden Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichs-

ten nachteiligen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Fak-

toren  zu berücksichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen 

kann auch durch Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet wer-

den. Nähere Informationen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Aus-

wirkungen werden im Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 

veröffentlicht wird. 
Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Dieses Finanzprodukt strebt danach, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahr-

zunehmen, die sich aus den Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise 

Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit 

usw.) ergeben. Aufgrund fehlender Daten für Emittenten aus Schwellenländern kann 

das Produkt einen geringen Anteil seines Vermögens in Unternehmen investieren, die 

nicht über ein ESG-Rating verfügen.Das Finanzprodukt verfolgt das Ziel, eine über-

durchschnittliche risikoadjustierte Anlageperformance zu erzielen, indem alle relevan-

ten emittentenspezifischen Aspekte, einschliesslich ESG-Faktoren, in der Anlageana-

lyse berücksichtigt werden. Das ESG-Auswahlverfahren von JSS bewertet die Emitten-

ten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. Die Bewertung reicht hierbei von A für 

Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, bis hin zu D für Emittenten, die evtl. 

umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rahmen des nachhaltigen Anlagepro-

zesses werden Emittenten, die grundlegend von nachhaltigen Geschäftspraktiken ab-

weichen und daher wahrscheinlich erheblichen gesellschaftlichen Schaden anrichten, 

mit C (schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) oder D (Ausschluss aufgrund 

kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet.  

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter wendet 

bei seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kriterien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den 

Ausschlussrichtlinien von JSS; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit 

einem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut 

abschneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt 

investiert nicht in mit C oder D bewertete Emittenten; 

(d) Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten 

investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, 

gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, der die UN-Ziele für 

nachhaltige Entwicklung unterstützt, oder in Emittenten, die operative 

Spitzenleistungen erbringen, d. h., wenn sie gemessen an wesentlichen 

ökologischen und/oder sozialen Indikatoren mindestens 75% der 

Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der Anlageverwalter im Dialog 

mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um bei diesen auf eine 

Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken.  

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters grenzt das globale Anlageuniversum von 

Emittenten, für die ESG-Daten verfügbar sind, um ungefähr 15%. ein. Die Ver-

ringerung in Prozent kann für regionale Anlageuniversen oder strategiespezifi-

sche Ausnahmen grösser oder geringer ausfallen. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unterneh-

mensführung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der 

Steuerpflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-

Governance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investie-

ren bewertet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung be-

rücksichtigt über 70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätz-

lich zu einem JSS ESG-Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr 

als 2 Standardabweichungen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlage-

prozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung 

umfassen solide 

Managementstruk-

turen, die Beziehun-

gen zu den Arbeit-

nehmern, die Vergü-

tung von Mitarbei-

tern sowie die Ein-

haltung der Steuer-

vorschfriften.  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidungen, 

wobei bestimmte 

Kriterien wie bei-

spielsweise Investiti-

onsziele oder Risi-

kotoleranz berück-

sichtigt werden. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Fi-

nanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, be-

trägt mindestens 80%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investi-

tionen“ enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 

50%  der nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der 

Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an öko-

logisch nachhaltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investi-

tionen. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil 

überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen ver-

teilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 



Aufstellung V 

130 | JSS Investmentfonds  

 

In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit 

der EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der 

Konformität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau 

berechnen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit 

der EU-Taxonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewie-

sen. Sobald bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung ge-

nauer wird, sodass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informa-

tionen erhalten werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses 

Dokuments enthalten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und er-

möglichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die 

nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem öko-

logischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der 

den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige 

Investitionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentu-

ale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ ent-

halten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeite

n gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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anerkannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklas-

sen. 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafra-

sarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzproduk-

ten 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale 

und die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene 

Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die 

Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegen-

heiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu er-

halten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets 549300J3PHJIR55QQ170 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  
mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaft-

lich oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Uni-

versums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der 

Nachhaltigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unter-

nehmen („JSS“) beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende nor-

menbasierte Ausschlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar 

mit der nachhaltigen Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unterneh-

men aus dem Universum nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien 

führen (mit Ertragsschwellen) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer lang-

fristigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Ein-

satz als umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und 

nukleare Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen 

(Systeme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zu-

sammenhang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Er-

tragsschwelle: 5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) 

und Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit 

Kernenergie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 

5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zu-

gleich keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 

vorweisen können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstro-

mung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Orga-

nismen zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertrags-

schwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und 

sonstige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Un-

ternehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstös-

sen gegen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Verein-

ten Nationen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung 

wesentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-

Kriterien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, 

Richtlinien zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, 

Sicherheit, Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, 

die ökologische oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienst-

leistungen an, welche für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von 
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Bedeutung sind oder setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in 

einem ökologischen und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung 

für die jeweilige Branche sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich 

der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 

Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Ra-

ting von A und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten 

mit A-Rating gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-

ESG-Profil, sind Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strate-

gien. Emittenten mit B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in 

Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 

Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 

Investition zu diesen Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem öko-

logischen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduk-

tion von CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Un-

gleichheit und Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel bei-

tragen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für 

nachhaltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des 

Emittenten, der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent opera-

tive Spitzenleistungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen öko-

logischen und/oder sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber 

übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, 

„DSNH“) schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen 

Praktiken übereinstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikato-

ren für nachteilige Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emit-

tenten ausgeschlossen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Stan-

dardabweichungen von der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltigkeits-

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit 

die nachhaltigen 

Ziele dieses Finanz-

produkts erreicht 

werden. 



Aufstellung V 

JSS Investmentfonds | 135 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim 

Anlageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von An-

lagen, die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten 

entsprechen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unterneh-

mensebene wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für 

jeden der 14 obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Aus-

wirkungen auf der Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird 

dies ab 2023 im Jahresbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 

Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere 

Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Po-

licy, welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen 

und Normen einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestim-

mungen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Kor-

ruptionsbekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für 

multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unver-

einbar mit den obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Univer-

sum nachhaltiger Anlagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 



Aufstellung V 

136 | JSS Investmentfonds  

 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder so-

zialen Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 

14 obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  

berücksichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Bran-

che und jeden Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichs-

ten nachteiligen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Fak-

toren  zu berücksichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen 

kann auch durch Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet wer-

den. Nähere Informationen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Aus-

wirkungen werden im Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 

veröffentlicht wird. 
Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Dieses Finanzprodukt ist bestrebt, die Risiken zu minimieren und die Gelegenheiten 

wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise 

Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit 

usw.) ergeben.  Das Finanzprodukt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risiko-

adjustierte Anlageperformance zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifi-

schen Aspekte, einschliesslich ESG-Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt wer-

den. Das ESG-Auswahlverfahren von JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ih-

rer Vergleichsgruppe. Die Bewertung reicht hierbei von A für Emittenten, die als erst-

klassig eingestuft werden, bis hin zu D für Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäfts-

tätigkeiten ausüben. Im Rahmen des nachhaltigen Anlageprozesses werden Emitten-

ten, die grundlegend von nachhaltigen Geschäftspraktiken abweichen und daher 

wahrscheinlich erheblichen gesellschaftlichen Schaden anrichten, mit C (schlechteste 

Bewertung im Branchenvergleich) oder D (Ausschluss aufgrund kontroverser Ge-

schäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% der Anlagen dieses Produkts haben ein JSS 

ESG rating. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter wendet 

bei seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kriterien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den 

Ausschlussrichtlinien von JSS; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit 

einem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut 

abschneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt 

investiert nur in mit A bewertete Emittenten; 

(d) Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten 

investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, 

gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, der die UN-Ziele für 

nachhaltige Entwicklung unterstützt, oder in Emittenten, die operative 

Spitzenleistungen erbringen, d. h., wenn sie gemessen an wesentlichen 

ökologischen und/oder sozialen Indikatoren mindestens 75% der 

Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der Anlageverwalter im Dialog 

mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um bei diesen auf eine 

Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken.  

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters grenzt das globale Anlageuniversum von 

Emittenten, für die ESG-Daten verfügbar sind, um mindestens 20%. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unterneh-

mensführung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der 

Steuerpflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-

Governance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investie-

ren bewertet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung be-

rücksichtigt über 70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätz-

lich zu einem JSS ESG-Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr 

als 2 Standardabweichungen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlage-

prozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung 

umfassen solide 

Managementstruk-

turen, die Beziehun-

gen zu den Arbeit-

nehmern, die Vergü-

tung von Mitarbei-

tern sowie die Ein-

haltung der Steuer-

vorschfriften.  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidungen, 

wobei bestimmte 

Kriterien wie bei-

spielsweise Investiti-

onsziele oder Risi-

kotoleranz berück-

sichtigt werden. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Fi-

nanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, be-

trägt mindestens 85%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investi-

tionen“ enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 

50%  der nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der 

Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an öko-

logisch nachhaltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investi-

tionen. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil 

überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen ver-

teilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der 

Konformität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau 

berechnen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit 

der EU-Taxonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewie-

sen. Sobald bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung ge-

nauer wird, sodass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informa-

tionen erhalten werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses 

Dokuments enthalten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und er-

möglichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die 

nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem öko-

logischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der 

den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige 

Investitionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentu-

ale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ ent-

halten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeit

en gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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anerkannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklas-

sen. 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafra-

sarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das Fi-

nanzprodukt die 

beworbenen ökolo-

gischen oder sozia-

len Merkmale er-

reicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Equity - Global Dividend 549300854K0PYVIM6U93 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  
mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 



Aufstellung V 

JSS Investmentfonds | 143 

und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltig-

keits-indikatoren 

wird gemessen, in-

wieweit die nach-

haltigen Ziele die-

ses Finanzprodukts 

erreicht werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 
Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Dieses Finanzprodukt ist bestrebt, die Risiken zu minimieren und die Gelegenheiten 

wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Res-

sourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) erge-

ben.  

Das Produkt investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Wertpapiere mittels eines 

ESG-Ansatzes, bei dem die besten Titel der jeweiligen Klasse ausgewählt werden (Best-

in-Class-ESG-Ansatz). Anschliessend werden die verbleibenden Wertpapiere über einen 

Worst-out- oder negativen ESG-Screening-Ansatz gefiltert. 

 Das Finanzprodukt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Anlage-

performance zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, ein-

schliesslich ESG-Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Aus-

wahlverfahren von JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. 

Die Bewertung reicht hierbei von A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, 

bis hin zu D für Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rah-

men des nachhaltigen Anlageprozesses werden Emittenten, die grundlegend von nach-

haltigen Geschäftspraktiken abweichen und daher wahrscheinlich erheblichen gesell-

schaftlichen Schaden anrichten, mit C (schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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oder D (Ausschluss aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% 

der Anlagen dieses Produkts haben ein JSS ESG rating. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter wendet bei 

seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kriterien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den 

Ausschlussrichtlinien von JSS; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit 

einem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut 

abschneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt investiert 

nicht in mit C oder D bewertete Emittenten; 

(d) Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten 

investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen 

am Anteil des Ertrags des Emittenten, der die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

unterstützt, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der 

Anlageverwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um 

bei diesen auf eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken.  

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters grenzt das globale Anlageuniversum von 

Emittenten, für die ESG-Daten verfügbar sind, um mindestens 20%. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung 

umfassen solide 

Managementstruk-

turen, die Beziehun-

gen zu den Arbeit-

nehmern, die Vergü-

tung von Mitarbei-

tern sowie die Ein-

haltung der Steuer-

vorschfriften.  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidungen, 

wobei bestimmte 

Kriterien wie bei-

spielsweise Investi-

tionsziele oder Risi-

kotoleranz berück-

sichtigt werden. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 85%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 50%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeit

en gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) 5493002QQC13UGTJE062 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 
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und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltig-

keits-indikatoren 

wird gemessen, in-

wieweit die nach-

haltigen Ziele die-

ses Finanzprodukts 

erreicht werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 
Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Dieses Finanzprodukt fördert die Verbesserung des Umwelt- und Sozialverhaltens der Un-

ternehmen, in die investiert wird (und anderer Organisationen, in die investiert wird, z. B. 

Emittenten von Unternehmensanleihen). Es fördert Veränderungen in den Aktivitäten der 

Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit dem Vorstand, der Geschäftsführung und 

den politischen Entscheidungsträgern im Hinblick auf Regulierungen. Die Engagement-

Strategien können unternehmensspezifisch sein oder einem bestimmten Thema folgen: 

So wird das Produkt beispielsweise im Einklang mit dem Klimaschutzziel verwaltet, die 

globale Erwärmung auf 1,5° C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, indem der 

Ausstoss von Treibhausgasen reduziert wird, was mit Netto-Null-Emissionen bis 2050 

vereinbar ist.   

Der Anlageverwalter nimmt eine eigene Bewertung der von jedem Unternehmen, in das 

er investiert, verursachten ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen vor, wobei er 

sich auf eine Vielzahl von Faktoren stützt. Umweltbeurteilungen können Folgendes um-

fassen: Klimawandel, Materialverbrauch, Abfall und fehlendes Recycling (Kreislaufwirt-

schaft), Schädigung von Land und biologischer Vielfalt, Wasser- und Meeresverschmut-

zung und Missmanagement, Luftverschmutzung und Feinstaub. Soziale Beurteilungen 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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können Folgendes umfassen: Vielfalt, Arbeitsbedingungen, Zwangsarbeit und Diskrimi-

nierung in der Lieferkette, Arbeitsverträge und Behandlung von Arbeitnehmern, Schädi-

gung von Kunden, Bestechung und Korruption, unfaire soziale Beiträge und allgemeinere 

negative gesellschaftliche Auswirkungen wie schlechtes Steuerverhalten. 

Bei Aktien werden über einen Best-in-Class- oder positiven ESG-Screening-Ansatz die Un-

ternehmen behalten, die im Hinblick auf ESG-Aspekte stärken abschneiden. Bei Anleihen 

werden die Unternehmen mit der schwächsten ESG-Leistung über einen Worst-out- oder 

negativen ESG-Screening-Ansatz gefiltert. 

 Das Finanzprodukt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Anlage-

performance zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, ein-

schliesslich ESG-Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Aus-

wahlverfahren von JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. 

Die Bewertung reicht hierbei von A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, 

bis hin zu D für Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rah-

men des nachhaltigen Anlageprozesses werden Emittenten, die grundlegend von nach-

haltigen Geschäftspraktiken abweichen und daher wahrscheinlich erheblichen gesell-

schaftlichen Schaden anrichten, mit C (schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) 

oder D (Ausschluss aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% 

der Anlagen dieses Produkts haben ein JSS ESG rating. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageprozess des 

Managers sieht die Berücksichtigung zweier wesentlicher ESG-Gesichtspunkte 

vor: 

Das erste wesentliche Element der Anlagestrategie, das bei der Auswahl der 

Investitionen verwendet wird um die jeweiligen ökologischen oder sozialen 

Merkmale zu erreichen, ist die Analyse erheblicher nicht nachhaltiger Aktivitäten 

des Unternehmens mithilfe der eigenen Nachhaltigkeitsmatrix des 

Anlageverwalters (Sarasin Sustainability Impact Matrix, SSIM). 

Das zweite wesentliche Element ist die Dialog- und Abstimmungsstrategie, mittels 

derer das Unternehmen zur Umstellung auf einen nachhaltigeren Ansatz 

veranlasst werden soll. Die Fristen für die Umstellung sind unterschiedlich. Falls 

jedoch beispielsweise das Unternehmen, in das investiert wird, als mit einem 

Klimarisiko einhergehend eingestuft ist und weder eine ausdrückliche 

Verpflichtung noch einen ernstzunehmenden Plan für die Umstellung vorweisen 

kann, wird der Anlageverwalter das Unternehmen bei der Einführung einer CO2-

Neutralitätsstrategie unterstützen. Unternehmen, die sich nicht anpassen, setzen 

die Aktionäre erheblichen finanziellen Risiken aus, und ihre Bestände an diesem 

Produkt können schliesslich vom Anlageverwalter veräussert werden. 

Ausserdem werden die Bestände einem Auswahlverfahren mithilfe der 

Nachhaltigkeitsmatrix von J. Safra unterzogen, um ein ESG-Profil über dem 

Branchendurchschnitt sicherzustellen. Dieses Produkt investiert nicht in 

Emittenten, die anhand dieser Matrix mit C oder D bewertet sind. 

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Es gibt keinen verbindlichen Mindestsatz. 

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidungen, 

wobei bestimmte 

Kriterien wie bei-

spielsweise Investiti-

onsziele oder Risi-

kotoleranz berück-

sichtigt werden. 
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Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensfüh-

rung umfassen so-

lide Management-

strukturen, die Be-

ziehungen zu den 

Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mit-

arbeitern sowie die 

Einhaltung der 

Steuervorschfriften.  
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 85%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 50%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeite

n gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) 5493009IXDIFQEFKEV17 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 
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und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltigkeits-

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit 

die nachhaltigen 

Ziele dieses Finanz-

produkts erreicht 

werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 
Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Dieses Finanzprodukt fördert die Verbesserung des Umwelt- und Sozialverhaltens der Un-

ternehmen, in die investiert wird (und anderer Organisationen, in die investiert wird, z. B. 

Emittenten von Unternehmensanleihen). Es fördert Veränderungen in den Aktivitäten der 

Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit dem Vorstand, der Geschäftsführung und 

den politischen Entscheidungsträgern im Hinblick auf Regulierungen. Die Engagement-

Strategien können unternehmensspezifisch sein oder einem bestimmten Thema folgen: 

So wird das Produkt beispielsweise im Einklang mit dem Klimaschutzziel verwaltet, die 

globale Erwärmung auf 1,5° C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, indem der 

Ausstoss von Treibhausgasen reduziert wird, was mit Netto-Null-Emissionen bis 2050 

vereinbar ist.   

Der Anlageverwalter nimmt eine eigene Bewertung der von jedem Unternehmen, in das 

er investiert, verursachten ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen vor, wobei er 

sich auf eine Vielzahl von Faktoren stützt. Umweltbeurteilungen können Folgendes um-

fassen: Klimawandel, Materialverbrauch, Abfall und fehlendes Recycling (Kreislaufwirt-

schaft), Schädigung von Land und biologischer Vielfalt, Wasser- und Meeresverschmut-

zung und Missmanagement, Luftverschmutzung und Feinstaub. Soziale Beurteilungen 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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können Folgendes umfassen: Vielfalt, Arbeitsbedingungen, Zwangsarbeit und Diskrimi-

nierung in der Lieferkette, Arbeitsverträge und Behandlung von Arbeitnehmern, Schädi-

gung von Kunden, Bestechung und Korruption, unfaire soziale Beiträge und allgemeinere 

negative gesellschaftliche Auswirkungen wie schlechtes Steuerverhalten. 

Bei Aktien werden über einen Best-in-Class- oder positiven ESG-Screening-Ansatz die Un-

ternehmen behalten, die im Hinblick auf ESG-Aspekte stärken abschneiden. Bei Anleihen 

werden die Unternehmen mit der schwächsten ESG-Leistung über einen Worst-out- oder 

negativen ESG-Screening-Ansatz gefiltert. 

 Das Finanzprodukt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Anlage-

performance zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, ein-

schliesslich ESG-Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Aus-

wahlverfahren von JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. 

Die Bewertung reicht hierbei von A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, 

bis hin zu D für Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rah-

men des nachhaltigen Anlageprozesses werden Emittenten, die grundlegend von nach-

haltigen Geschäftspraktiken abweichen und daher wahrscheinlich erheblichen gesell-

schaftlichen Schaden anrichten, mit C (schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) 

oder D (Ausschluss aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% 

der Anlagen dieses Produkts haben ein JSS ESG rating. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageprozess des 

Managers sieht die Berücksichtigung zweier wesentlicher ESG-Gesichtspunkte 

vor: 

Das erste wesentliche Element der Anlagestrategie, das bei der Auswahl der 

Investitionen verwendet wird um die jeweiligen ökologischen oder sozialen 

Merkmale zu erreichen, ist die Analyse erheblicher nicht nachhaltiger Aktivitäten 

des Unternehmens mithilfe der eigenen Nachhaltigkeitsmatrix des 

Anlageverwalters (Sarasin Sustainability Impact Matrix, SSIM). 

Das zweite wesentliche Element ist die Dialog- und Abstimmungsstrategie, mittels 

derer das Unternehmen zur Umstellung auf einen nachhaltigeren Ansatz 

veranlasst werden soll. Die Fristen für die Umstellung sind unterschiedlich. Falls 

jedoch beispielsweise das Unternehmen, in das investiert wird, als mit einem 

Klimarisiko einhergehend eingestuft ist und weder eine ausdrückliche 

Verpflichtung noch einen ernstzunehmenden Plan für die Umstellung vorweisen 

kann, wird der Anlageverwalter das Unternehmen bei der Einführung einer CO2-

Neutralitätsstrategie unterstützen. Unternehmen, die sich nicht anpassen, setzen 

die Aktionäre erheblichen finanziellen Risiken aus, und ihre Bestände an diesem 

Produkt können schliesslich vom Anlageverwalter veräussert werden. 

Ausserdem werden die Bestände einem Auswahlverfahren mithilfe der 

Nachhaltigkeitsmatrix von J. Safra unterzogen, um ein ESG-Profil über dem 

Branchendurchschnitt sicherzustellen. Dieses Produkt investiert nicht in 

Emittenten, die anhand dieser Matrix mit C oder D bewertet sind. 

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Es gibt keinen verbindlichen Mindestsatz. 

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidungen, 

wobei bestimmte 

Kriterien wie bei-

spielsweise Investiti-

onsziele oder Risi-

kotoleranz berück-

sichtigt werden. 
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Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung 

umfassen solide 

Managementstruk-

turen, die Beziehun-

gen zu den Arbeit-

nehmern, die Vergü-

tung von Mitarbei-

tern sowie die Ein-

haltung der Steuer-

vorschfriften.  
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 85%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 50%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeite

n gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) 549300X6SDDZ1HKVOE31 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  
mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 
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und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltigkeits-

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit 

die nachhaltigen 

Ziele dieses Finanz-

produkts erreicht 

werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 

Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Dieses Finanzprodukt fördert die Verbesserung des Umwelt- und Sozialverhaltens der Un-

ternehmen, in die investiert wird (und anderer Organisationen, in die investiert wird, z. B. 

Emittenten von Unternehmensanleihen). Es fördert Veränderungen in den Aktivitäten der 

Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit dem Vorstand, der Geschäftsführung und 

den politischen Entscheidungsträgern im Hinblick auf Regulierungen. Die Engagement-

Strategien können unternehmensspezifisch sein oder einem bestimmten Thema folgen: 

So wird das Produkt beispielsweise im Einklang mit dem Klimaschutzziel verwaltet, die 

globale Erwärmung auf 1,5° C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, indem der 

Ausstoss von Treibhausgasen reduziert wird, was mit Netto-Null-Emissionen bis 2050 

vereinbar ist.   

Der Anlageverwalter nimmt eine eigene Bewertung der von jedem Unternehmen, in das 

er investiert, verursachten ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen vor, wobei er 

sich auf eine Vielzahl von Faktoren stützt. Umweltbeurteilungen können Folgendes um-

fassen: Klimawandel, Materialverbrauch, Abfall und fehlendes Recycling (Kreislaufwirt-

schaft), Schädigung von Land und biologischer Vielfalt, Wasser- und Meeresverschmut-

zung und Missmanagement, Luftverschmutzung und Feinstaub. Soziale Beurteilungen 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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können Folgendes umfassen: Vielfalt, Arbeitsbedingungen, Zwangsarbeit und Diskrimi-

nierung in der Lieferkette, Arbeitsverträge und Behandlung von Arbeitnehmern, Schädi-

gung von Kunden, Bestechung und Korruption, unfaire soziale Beiträge und allgemeinere 

negative gesellschaftliche Auswirkungen wie schlechtes Steuerverhalten. 

 Das Finanzprodukt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Anlage-

performance zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, ein-

schliesslich ESG-Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Aus-

wahlverfahren von JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. 

Die Bewertung reicht hierbei von A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, 

bis hin zu D für Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rah-

men des nachhaltigen Anlageprozesses werden Emittenten, die grundlegend von nach-

haltigen Geschäftspraktiken abweichen und daher wahrscheinlich erheblichen gesell-

schaftlichen Schaden anrichten, mit C (schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) 

oder D (Ausschluss aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% 

der Anlagen dieses Produkts haben ein JSS ESG rating. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageprozess des 

Managers sieht die Berücksichtigung zweier wesentlicher ESG-Gesichtspunkte 

vor: 

Das erste wesentliche Element der Anlagestrategie, das bei der Auswahl der 

Investitionen verwendet wird um die jeweiligen ökologischen oder sozialen 

Merkmale zu erreichen, ist die Analyse erheblicher nicht nachhaltiger Aktivitäten 

des Unternehmens mithilfe der eigenen Nachhaltigkeitsmatrix des 

Anlageverwalters (Sarasin Sustainability Impact Matrix, SSIM). 

Das zweite wesentliche Element ist die Dialog- und Abstimmungsstrategie, mittels 

derer das Unternehmen zur Umstellung auf einen nachhaltigeren Ansatz 

veranlasst werden soll. Die Fristen für die Umstellung sind unterschiedlich. Falls 

jedoch beispielsweise das Unternehmen, in das investiert wird, als mit einem 

Klimarisiko einhergehend eingestuft ist und weder eine ausdrückliche 

Verpflichtung noch einen ernstzunehmenden Plan für die Umstellung vorweisen 

kann, wird der Anlageverwalter das Unternehmen bei der Einführung einer CO2-

Neutralitätsstrategie unterstützen. Unternehmen, die sich nicht anpassen, setzen 

die Aktionäre erheblichen finanziellen Risiken aus, und ihre Bestände an diesem 

Produkt können schliesslich vom Anlageverwalter veräussert werden. 

Ausserdem werden die Bestände einem Auswahlverfahren mithilfe der 

Nachhaltigkeitsmatrix von J. Safra unterzogen, um ein ESG-Profil über dem 

Branchendurchschnitt sicherzustellen. Dieses Produkt investiert nicht in 

Emittenten, die anhand dieser Matrix mit C oder D bewertet sind. 

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters grenzt das globale Anlageuniversum von 

Emittenten, für die ESG-Daten verfügbar sind, um mindestens 20%. 

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidungen, 

wobei bestimmte 

Kriterien wie bei-

spielsweise Investiti-

onsziele oder Risi-

kotoleranz berück-

sichtigt werden. 



Aufstellung V 

176 | JSS Investmentfonds  

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung 

umfassen solide 

Managementstruk-

turen, die Beziehun-

gen zu den Arbeit-

nehmern, die Vergü-

tung von Mitarbei-

tern sowie die Ein-

haltung der Steuer-

vorschfriften.  
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 85%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 50%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeite

n gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Twelve Sustainable Insurance Bond 5493007PBLH88KG1CD22 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  
mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 
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und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltigkeits-

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit 

die nachhaltigen 

Ziele dieses Finanz-

produkts erreicht 

werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 
Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Dieses Finanzprodukt ist bestrebt, die Risiken zu minimieren und die Gelegenheiten 

wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Res-

sourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) erge-

ben.  Das Finanzprodukt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte An-

lageperformance zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, ein-

schliesslich ESG-Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Aus-

wahlverfahren von JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. 

Die Bewertung reicht hierbei von A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, 

bis hin zu D für Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rah-

men des nachhaltigen Anlageprozesses werden Emittenten, die grundlegend von nach-

haltigen Geschäftspraktiken abweichen und daher wahrscheinlich erheblichen gesell-

schaftlichen Schaden anrichten, mit C (schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) 

oder D (Ausschluss aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% 

der Anlagen dieses Produkts haben ein JSS ESG rating. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter wendet bei 

seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kriterien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den 

Ausschlussrichtlinien von JSS; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit 

einem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut 

abschneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt investiert 

nicht in mit C oder D bewertete Emittenten; 

(d) Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten 

investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen 

am Anteil des Ertrags des Emittenten, der die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

unterstützt, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der 

Anlageverwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um 

bei diesen auf eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken.  

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters grenzt das globale Anlageuniversum von 

Emittenten, für die ESG-Daten verfügbar sind, um mindestens 20%. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung 

umfassen solide 

Managementstruk-

turen, die Beziehun-

gen zu den Arbeit-

nehmern, die Vergü-

tung von Mitarbei-

tern sowie die Ein-

haltung der Steuer-

vorschfriften.  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidungen, 

wobei bestimmte 

Kriterien wie bei-

spielsweise Investiti-

onsziele oder Risi-

kotoleranz berück-

sichtigt werden. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 85%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 50%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeit

en gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Equity - Global Thematic 549300VK5TIMLG877860 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 
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und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltig-

keits-indikatoren 

wird gemessen, in-

wieweit die nach-

haltigen Ziele die-

ses Finanzprodukts 

erreicht werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 
Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 Das Finanzprodukt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Anlage-

performance zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, ein-

schliesslich ESG-Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Aus-

wahlverfahren von JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. 

Die Bewertung reicht hierbei von A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, 

bis hin zu D für Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rah-

men des nachhaltigen Anlageprozesses werden Emittenten, die grundlegend von nach-

haltigen Geschäftspraktiken abweichen und daher wahrscheinlich erheblichen gesell-

schaftlichen Schaden anrichten, mit C (schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) 

oder D (Ausschluss aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% 

der Anlagen dieses Produkts haben ein JSS ESG rating. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 

 



Aufstellung V 

194 | JSS Investmentfonds  

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter wendet bei 

seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kriterien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den 

Ausschlussrichtlinien von JSS. Ausserdem schliesst das Finanzprodukt Emittenten 

aus, die in der unkonventionellen Erdöl- und Erdgasförderung (Ölsande und 

Fracking) tätig sind, wenn der durch diese Tätigkeiten generierte Ertrag 5% 

übersteigt; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit 

einem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut 

abschneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt investiert 

nicht in mit C oder D bewertete Emittenten; 

(d) Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten 

investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen 

am Anteil des Ertrags des Emittenten, der die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

unterstützt, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der 

Anlageverwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um 

bei diesen auf eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken.  

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters grenzt das globale Anlageuniversum von 

Emittenten, für die ESG-Daten verfügbar sind, um mindestens 20%. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten 

Unternehmensfüh-

rung umfassen so-

lide Management-

strukturen, die Be-

ziehungen zu den 

Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mit-

arbeitern sowie die 

Einhaltung der 

Steuervorschfrif-

ten.  

Die Anlagestrate-

gie dient als Richt-

schnur für Investi-

tionsentscheidun-

gen, wobei be-

stimmte Kriterien 

wie beispielsweise 

Investitionsziele o-

der Risikotoleranz 

berücksichtigt wer-

den. 



Aufstellung V 

JSS Investmentfonds | 195 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 85%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 50%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeite

n gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Bond - Global Short-term 549300RNFCXJVV1C4M46 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 
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und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltigkeits-

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit 

die nachhaltigen 

Ziele dieses Finanz-

produkts erreicht 

werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 
Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Dieses Finanzprodukt strebt danach, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzu-

nehmen, die sich aus den Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressour-

cenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. 

Aufgrund fehlender Daten für Emittenten aus Schwellenländern kann das Produkt einen 

geringen Anteil seines Vermögens in Unternehmen investieren, die nicht über ein ESG-

Rating verfügen.Das Finanzprodukt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoad-

justierte Anlageperformance zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifischen 

Aspekte, einschliesslich ESG-Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das 

ESG-Auswahlverfahren von JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichs-

gruppe. Die Bewertung reicht hierbei von A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft 

werden, bis hin zu D für Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. 

Im Rahmen des nachhaltigen Anlageprozesses werden Emittenten, die grundlegend von 

nachhaltigen Geschäftspraktiken abweichen und daher wahrscheinlich erheblichen ge-

sellschaftlichen Schaden anrichten, mit C (schlechteste Bewertung im Branchenver-

gleich) oder D (Ausschluss aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet.  

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter wendet bei 

seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kriterien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den 

Ausschlussrichtlinien von JSS; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit 

einem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut 

abschneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt investiert 

nicht in mit C oder D bewertete Emittenten; 

(d) Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten 

investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen 

am Anteil des Ertrags des Emittenten, der die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

unterstützt, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der 

Anlageverwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um 

bei diesen auf eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken.  

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Es gibt keinen verbindlichen Mindestsatz. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensfüh-

rung umfassen so-

lide Management-

strukturen, die Be-

ziehungen zu den 

Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mit-

arbeitern sowie die 

Einhaltung der 

Steuervorschfriften.  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidun-

gen, wobei be-

stimmte Kriterien 

wie beispielsweise 

Investitionsziele o-

der Risikotoleranz 

berücksichtigt wer-

den. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 80%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 50%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeite

n gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Bond CHF 549300EPS53HD8OG4G84 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 
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und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltig-

keits-indikatoren 

wird gemessen, in-

wieweit die nach-

haltigen Ziele die-

ses Finanzprodukts 

erreicht werden. 



Aufstellung V 

210 | JSS Investmentfonds  

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 
Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Das Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die 

Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene En-

gagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen anzugleichen, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nut-

zen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Diese As-

pekte könnten sich aus globalen Megatrends wie Ressourcenknappheit, demografischer 

Wandel, Klimawandel oder Veränderungen des Verbraucherverhaltens ergeben. Das Fi-

nanzprodukt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Anlageperfor-

mance zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, einschliesslich 

ESG-Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Auswahlverfahren 

von JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. Die Bewertung 

reicht hierbei von A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, bis hin zu D für 

Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rahmen des nachhal-

tigen Anlageprozesses werden Emittenten, die grundlegend von nachhaltigen Ge-

schäftspraktiken abweichen und daher wahrscheinlich erheblichen gesellschaftlichen 

Schaden anrichten, mit C (schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) oder D (Aus-

schluss aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% der Anlagen 

dieses Produkts haben ein JSS ESG rating. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter wendet bei 

seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kriterien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den 

Ausschlussrichtlinien von JSS; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit 

einem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut 

abschneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt investiert 

nicht in mit C oder D bewertete Emittenten; 

(d) Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten 

investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen 

am Anteil des Ertrags des Emittenten, der die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

unterstützt, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der 

Anlageverwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um 

bei diesen auf eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken.  

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters grenzt das globale Anlageuniversum von 

Emittenten, für die ESG-Daten verfügbar sind, um mindestens 20%. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung 

umfassen solide 

Managementstruk-

turen, die Beziehun-

gen zu den Arbeit-

nehmern, die Vergü-

tung von Mitarbei-

tern sowie die Ein-

haltung der Steuer-

vorschfriften.  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidungen, 

wobei bestimmte 

Kriterien wie bei-

spielsweise Investiti-

onsziele oder Risi-

kotoleranz berück-

sichtigt werden. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 85%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 50%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeit

en gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates 549300ODE4AHUU0FOY34 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 
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und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltig-

keits-indikatoren 

wird gemessen, in-

wieweit die nach-

haltigen Ziele die-

ses Finanzprodukts 

erreicht werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 
Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Dieses Finanzprodukt investiert in Anleihen von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer 

nachhaltigen Wirtschafsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, 

dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro aktive Gestaltung 

der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z. B. Mitarbeiter, Kunden, 

Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie 

machen. Einzelne Sektoren oder Industrien können ausgeschlossen werden. Das Finanz-

produkt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Anlageperformance 

zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, einschliesslich ESG-

Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Auswahlverfahren von 

JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. Die Bewertung 

reicht hierbei von A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, bis hin zu D für 

Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rahmen des nachhal-

tigen Anlageprozesses werden Emittenten, die grundlegend von nachhaltigen Ge-

schäftspraktiken abweichen und daher wahrscheinlich erheblichen gesellschaftlichen 

Schaden anrichten, mit C (schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) oder D (Aus-

schluss aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% der Anlagen 

dieses Produkts haben ein JSS ESG rating. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter wendet bei 

seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kriterien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den 

Ausschlussrichtlinien von JSS; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit 

einem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut 

abschneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt investiert 

nur in mit A bewertete Emittenten; 

(d) Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten 

investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen 

am Anteil des Ertrags des Emittenten, der die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

unterstützt, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der 

Anlageverwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um 

bei diesen auf eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken.  

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters grenzt das globale Anlageuniversum von 

Emittenten, für die ESG-Daten verfügbar sind, um mindestens 20%. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensfüh-

rung umfassen so-

lide Management-

strukturen, die Be-

ziehungen zu den 

Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mit-

arbeitern sowie die 

Einhaltung der 

Steuervorschfriften.  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidun-

gen, wobei be-

stimmte Kriterien 

wie beispielsweise 

Investitionsziele o-

der Risikotoleranz 

berücksichtigt wer-

den. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 85%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 50%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeit

en gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  



Aufstellung V 

224 | JSS Investmentfonds  

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Equity - Europe 549300Q02Q3MPXCK2Y95 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 
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und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltig-

keits-indikatoren 

wird gemessen, in-

wieweit die nach-

haltigen Ziele die-

ses Finanzprodukts 

erreicht werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 
Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 Das Finanzprodukt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Anlage-

performance zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, ein-

schliesslich ESG-Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Aus-

wahlverfahren von JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. 

Die Bewertung reicht hierbei von A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, 

bis hin zu D für Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rah-

men des nachhaltigen Anlageprozesses werden Emittenten, die grundlegend von nach-

haltigen Geschäftspraktiken abweichen und daher wahrscheinlich erheblichen gesell-

schaftlichen Schaden anrichten, mit C (schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) 

oder D (Ausschluss aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% 

der Anlagen dieses Produkts haben ein JSS ESG rating. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter wendet bei 

seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kriterien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den 

Ausschlussrichtlinien von JSS; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit 

einem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut 

abschneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt investiert 

nur in mit A bewertete Emittenten; 

(d) Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten 

investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen 

am Anteil des Ertrags des Emittenten, der die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

unterstützt, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der 

Anlageverwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um 

bei diesen auf eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken.  

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters grenzt das globale Anlageuniversum von 

Emittenten, für die ESG-Daten verfügbar sind, um mindestens 20%. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensfüh-

rung umfassen so-

lide Management-

strukturen, die Be-

ziehungen zu den 

Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mit-

arbeitern sowie die 

Einhaltung der 

Steuervorschfriften.  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidun-

gen, wobei be-

stimmte Kriterien 

wie beispielsweise 

Investitionsziele o-

der Risikotoleranz 

berücksichtigt wer-

den. 



Aufstellung V 

JSS Investmentfonds | 231 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 85%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 50%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeit

en gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global 549300Y84OCE7K6X4L62 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  
mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 
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und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltig-

keits-indikatoren 

wird gemessen, in-

wieweit die nach-

haltigen Ziele die-

ses Finanzprodukts 

erreicht werden. 



Aufstellung V 

JSS Investmentfonds | 237 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 

Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 Das Finanzprodukt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Anlage-

performance zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, ein-

schliesslich ESG-Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Aus-

wahlverfahren von JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. 

Die Bewertung reicht hierbei von A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, 

bis hin zu D für Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rah-

men des nachhaltigen Anlageprozesses werden Emittenten, die grundlegend von nach-

haltigen Geschäftspraktiken abweichen und daher wahrscheinlich erheblichen gesell-

schaftlichen Schaden anrichten, mit C (schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) 

oder D (Ausschluss aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% 

der Anlagen dieses Produkts haben ein JSS ESG rating. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter wendet bei 

seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kriterien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den 

Ausschlussrichtlinien von JSS; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit 

einem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut 

abschneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt investiert 

nur in mit A bewertete Emittenten; 

(d) Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten 

investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen 

am Anteil des Ertrags des Emittenten, der die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

unterstützt, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der 

Anlageverwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um 

bei diesen auf eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken.  

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters grenzt das globale Anlageuniversum von 

Emittenten, für die ESG-Daten verfügbar sind, um mindestens 20%. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung 

umfassen solide Ma-

nagementstruktu-

ren, die Beziehungen 

zu den Arbeitneh-

mern, die Vergütung 

von Mitarbeitern so-

wie die Einhaltung 

der Steuervorschfrif-

ten.  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidungen, 

wobei bestimmte 

Kriterien wie bei-

spielsweise Investiti-

onsziele oder Risi-

kotoleranz berück-

sichtigt werden. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 85%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 50%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeit

en gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Equity - USA 5493003LS78C3WGH5Z33 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 
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und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltig-

keits-indikatoren 

wird gemessen, in-

wieweit die nach-

haltigen Ziele die-

ses Finanzprodukts 

erreicht werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 



Aufstellung V 

JSS Investmentfonds | 247 

 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 
Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 Das Finanzprodukt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Anlage-

performance zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, ein-

schliesslich ESG-Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Aus-

wahlverfahren von JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. 

Die Bewertung reicht hierbei von A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, 

bis hin zu D für Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rah-

men des nachhaltigen Anlageprozesses werden Emittenten, die grundlegend von nach-

haltigen Geschäftspraktiken abweichen und daher wahrscheinlich erheblichen gesell-

schaftlichen Schaden anrichten, mit C (schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) 

oder D (Ausschluss aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% 

der Anlagen dieses Produkts haben ein JSS ESG rating. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter wendet bei 

seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kriterien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den 

Ausschlussrichtlinien von JSS; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit 

einem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut 

abschneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt investiert 

nur in mit A bewertete Emittenten; 

(d) Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten 

investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen 

am Anteil des Ertrags des Emittenten, der die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

unterstützt, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der 

Anlageverwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um 

bei diesen auf eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken.  

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters grenzt das globale Anlageuniversum von 

Emittenten, für die ESG-Daten verfügbar sind, um mindestens 20%. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung 

umfassen solide Ma-

nagementstruktu-

ren, die Beziehungen 

zu den Arbeitneh-

mern, die Vergütung 

von Mitarbeitern so-

wie die Einhaltung 

der Steuervorschfrif-

ten.  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidungen, 

wobei bestimmte 

Kriterien wie bei-

spielsweise Investiti-

onsziele oder Risi-

kotoleranz berück-

sichtigt werden. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 85%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 50%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeite

n gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities 549300TS1TXQUMDN1071 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  
mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 
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und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltigkeits-

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit 

die nachhaltigen 

Ziele dieses Finanz-

produkts erreicht 

werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 

Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 Das Finanzprodukt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Anlage-

performance zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, ein-

schliesslich ESG-Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Aus-

wahlverfahren von JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. 

Die Bewertung reicht hierbei von A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, 

bis hin zu D für Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rah-

men des nachhaltigen Anlageprozesses werden Emittenten, die grundlegend von nach-

haltigen Geschäftspraktiken abweichen und daher wahrscheinlich erheblichen gesell-

schaftlichen Schaden anrichten, mit C (schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) 

oder D (Ausschluss aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% 

der Anlagen dieses Produkts haben ein JSS ESG rating. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter wendet bei 

seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kriterien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den 

Ausschlussrichtlinien von JSS; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit 

einem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut 

abschneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt investiert 

nur in mit A bewertete Emittenten; 

(d) Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten 

investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen 

am Anteil des Ertrags des Emittenten, der die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

unterstützt, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der 

Anlageverwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um 

bei diesen auf eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken.  

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters grenzt das globale Anlageuniversum von 

Emittenten, für die ESG-Daten verfügbar sind, um mindestens 20%. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung 

umfassen solide Ma-

nagementstruktu-

ren, die Beziehungen 

zu den Arbeitneh-

mern, die Vergütung 

von Mitarbeitern so-

wie die Einhaltung 

der Steuervorschfrif-

ten.  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidungen, 

wobei bestimmte 

Kriterien wie bei-

spielsweise Investiti-

onsziele oder Risi-

kotoleranz berück-

sichtigt werden. 



Aufstellung V 

258 | JSS Investmentfonds  

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 85%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 50%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeite

n gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Bond - Total Return Global 222100J1DCHVW8IPFU12 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 30% an nachhaltigen Investitionen 

  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 
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und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltigkeits-

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit 

die nachhaltigen 

Ziele dieses Finanz-

produkts erreicht 

werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 
Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Dieses Finanzprodukt ist bestrebt, die Risiken zu minimieren und die Gelegenheiten 

wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Res-

sourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) erge-

ben.  Das Finanzprodukt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte An-

lageperformance zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, ein-

schliesslich ESG-Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Aus-

wahlverfahren von JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. 

Die Bewertung reicht hierbei von A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, 

bis hin zu D für Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rah-

men des nachhaltigen Anlageprozesses werden Emittenten, die grundlegend von nach-

haltigen Geschäftspraktiken abweichen und daher wahrscheinlich erheblichen gesell-

schaftlichen Schaden anrichten, mit C (schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) 

oder D (Ausschluss aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% 

der Anlagen dieses Produkts haben ein JSS ESG rating. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter wendet bei 

seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kriterien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den 

Ausschlussrichtlinien von JSS; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit 

einem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut 

abschneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt investiert 

nicht in mit C oder D bewertete Emittenten; 

(d) Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten 

investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen 

am Anteil des Ertrags des Emittenten, der die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

unterstützt, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der 

Anlageverwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um 

bei diesen auf eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken.  

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters grenzt das globale Anlageuniversum von 

Emittenten, für die ESG-Daten verfügbar sind, um mindestens 20%. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensfüh-

rung umfassen so-

lide Management-

strukturen, die Be-

ziehungen zu den 

Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mit-

arbeitern sowie die 

Einhaltung der 

Steuervorschfriften.  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidun-

gen, wobei be-

stimmte Kriterien 

wie beispielsweise 

Investitionsziele o-

der Risikotoleranz 

berücksichtigt wer-

den. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 85%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 30%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeite

n gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Con-

sumer

  

549300YICDN2YHCAFG20 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 



Aufstellung V 

JSS Investmentfonds | 271 

Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 
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und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltigkeits-

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit 

die nachhaltigen 

Ziele dieses Finanz-

produkts erreicht 

werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 
Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Das Produkt investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Wertpapiere mittels eines 

ESG-Ansatzes, bei dem die besten Titel der jeweiligen Klasse ausgewählt werden (Best-

in-Class-ESG-Ansatz). Anschliessend werden die verbleibenden Wertpapiere über einen 

Worst-out- oder negativen ESG-Screening-Ansatz gefiltert. Das Finanzprodukt verfolgt 

das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Anlageperformance zu erzielen, in-

dem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, einschliesslich ESG-Faktoren, in 

der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Auswahlverfahren von JSS bewertet 

die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. Die Bewertung reicht hierbei von 

A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, bis hin zu D für Emittenten, die 

evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rahmen des nachhaltigen Anlagepro-

zesses werden Emittenten, die grundlegend von nachhaltigen Geschäftspraktiken abwei-

chen und daher wahrscheinlich erheblichen gesellschaftlichen Schaden anrichten, mit C 

(schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) oder D (Ausschluss aufgrund kontrover-

ser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% der Anlagen dieses Produkts haben ein 

JSS ESG rating. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter wendet bei 

seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kriterien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den 

Ausschlussrichtlinien von JSS; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit 

einem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut 

abschneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt investiert 

nicht in mit C oder D bewertete Emittenten; 

(d) Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten 

investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen 

am Anteil des Ertrags des Emittenten, der die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

unterstützt, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der 

Anlageverwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um 

bei diesen auf eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken.  

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters grenzt das globale Anlageuniversum von 

Emittenten, für die ESG-Daten verfügbar sind, um mindestens 20%. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensfüh-

rung umfassen so-

lide Management-

strukturen, die Be-

ziehungen zu den 

Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mit-

arbeitern sowie die 

Einhaltung der 

Steuervorschfriften.  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidun-

gen, wobei be-

stimmte Kriterien 

wie beispielsweise 

Investitionsziele o-

der Risikotoleranz 

berücksichtigt wer-

den. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 85%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 50%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeit

en gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf


Aufstellung V 

JSS Investmentfonds | 279 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 

beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors 549300SQTZQN0X1QH054 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 
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und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltigkeits-

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit 

die nachhaltigen 

Ziele dieses Finanz-

produkts erreicht 

werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 
Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Das Produkt investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Wertpapiere mittels eines 

ESG-Ansatzes, bei dem die besten Titel der jeweiligen Klasse ausgewählt werden (Best-

in-Class-ESG-Ansatz). Anschliessend werden die verbleibenden Wertpapiere über einen 

Worst-out- oder negativen ESG-Screening-Ansatz gefiltert. Das Finanzprodukt verfolgt 

das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Anlageperformance zu erzielen, in-

dem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, einschliesslich ESG-Faktoren, in 

der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Auswahlverfahren von JSS bewertet 

die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. Die Bewertung reicht hierbei von 

A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, bis hin zu D für Emittenten, die 

evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rahmen des nachhaltigen Anlagepro-

zesses werden Emittenten, die grundlegend von nachhaltigen Geschäftspraktiken abwei-

chen und daher wahrscheinlich erheblichen gesellschaftlichen Schaden anrichten, mit C 

(schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) oder D (Ausschluss aufgrund kontrover-

ser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% der Anlagen dieses Produkts haben ein 

JSS ESG rating. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter wendet bei 

seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kriterien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den 

Ausschlussrichtlinien von JSS. Ausserdem schliesst das Finanzprodukt Emittenten 

aus, die in der unkonventionellen Erdöl- und Erdgasförderung (Ölsande und 

Fracking) tätig sind, wenn der durch diese Tätigkeiten generierte Ertrag 5% 

übersteigt; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit 

einem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut 

abschneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt investiert 

nicht in mit C oder D bewertete Emittenten; 

(d) Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten 

investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen 

am Anteil des Ertrags des Emittenten, der die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

unterstützt, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der 

Anlageverwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um 

bei diesen auf eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken.  

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Der ESG-Ansatz des Anlageverwalters grenzt das globale Anlageuniversum von 

Emittenten, für die ESG-Daten verfügbar sind, um mindestens 20%. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensfüh-

rung umfassen so-

lide Management-

strukturen, die Be-

ziehungen zu den 

Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mit-

arbeitern sowie die 

Einhaltung der 

Steuervorschfriften.  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidun-

gen, wobei be-

stimmte Kriterien 

wie beispielsweise 

Investitionsziele o-

der Risikotoleranz 

berücksichtigt wer-

den. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 85%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 50%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeite

n gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency 5493009TYM1SZ3ZRZ921 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologsich 

nachhaltig einzustufen sind 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investititionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 20% an nachhaltigen Investitionen 

  
mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in 

WIrtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition 

keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführu

ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

ons-system, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nach-haltigen Wirt-

schafts-tätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nach-haltigen 

Wirtschafts-tätigkei-

ten fest-gelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 
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Die von diesem Finanzprodukt beworbenen sozialen Merkmale umfassen mehrere As-

pekte, darunter die Bekämpfung von Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammen-

halts, soziale Eingliederung und Arbeitsverhältnisse sowie Investitionen in wirtschaftlich 

oder sozial benachteiligte Gemeinschaften.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Das Produkt investiert in Emittenten mit einem überdurchschnittlichen ESG-Profil. Das 

ESG-Profil wird mithilfe der unternehmenseigenen JSS-Matrix unter Berücksichtigung we-

sentlicher ESG-Kriterien für jede Branche bewertet. Es können u. a. folgende ESG-Krite-

rien zur Anwendung kommen: Beschränkungen der Treibhausgasemissionen, Richtlinien 

zur Bekämpfung des Klimawandels, Bestimmungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit, 

Menschenrechte und die Umsetzung des Modern Slavery Act. Emittenten, die ökologische 

oder soziale Merkmale fördern, bieten entweder Produkte oder Dienstleistungen an, wel-

che für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDG-Erträge") von Bedeutung sind oder 

setzen in ihrer Branche führende operative Standards, welche in einem ökologischen 
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und/oder sozialen Schlüsselbereich von wesentlicher Bedeutung für die jeweilige Bran-

che sind, fest. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der öko-

logischen oder sozialen Merkmale des Produkts festgelegt.  

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Wie weit das Produkt die von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male erreicht, wird anhand des Verhältnisses von Anlagen mit einem Rating von A 

und B gemäss der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix bestimmt. Emittenten mit A-Rating 

gelten hierbei als Emittenten mit einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind 

Branchenführer und eignen sich für alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit 

B-Rating kommen für integrierte nachhaltige Strategien in Frage.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

Die nachhaltigen Investitionen des Produkts tragen zu mindestens einem ökologi-

schen und/oder sozialen Ziel bei. Zu diesen Zielen können u. a. die Reduktion von 

CO2-Emissionen, Erhöhung der Biodiversität, Bekämpfung von Ungleichheit und 

Förderung des sozialen Zusammenhalts gehören. 

Ein Emittent kann beispielsweise zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitra-

gen, indem seine Produkte die Erreichung mindestens eines der UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung ermöglichen, gemessen am Anteil des Ertrags des Emittenten, 

der mit einem der Ziele konform ist, oder wenn der Emittent operative Spitzenleis-

tungen erbringt, d. h., wenn er gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder 

sozialen Indikatoren mindestens 75% seiner Mitbewerber übertrifft. 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltigkeits-

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit 

die nachhaltigen 

Ziele dieses Finanz-

produkts erreicht 

werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 

Nein  

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Dieses Finanzprodukt strebt danach, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzu-

nehmen, die sich aus den Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressour-

cenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. 

Aufgrund fehlender Daten für Emittenten aus Schwellenländern kann das Produkt einen 

geringen Anteil seines Vermögens in Unternehmen investieren, die nicht über ein ESG-

Rating verfügen.Das Finanzprodukt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoad-

justierte Anlageperformance zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifischen 

Aspekte, einschliesslich ESG-Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das 

ESG-Auswahlverfahren von JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichs-

gruppe. Die Bewertung reicht hierbei von A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft 

werden, bis hin zu D für Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. 

Im Rahmen des nachhaltigen Anlageprozesses werden Emittenten, die grundlegend von 

nachhaltigen Geschäftspraktiken abweichen und daher wahrscheinlich erheblichen ge-

sellschaftlichen Schaden anrichten, mit C (schlechteste Bewertung im Branchenver-

gleich) oder D (Ausschluss aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet.  

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jeneigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Inves-

titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem 

durchgängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter wendet bei 

seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kriterien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den 

Ausschlussrichtlinien von JSS; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit 

einem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut 

abschneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt investiert 

nicht in mit C oder D bewertete Emittenten; 

(d) Bewusstes Anstreben messbarer positiver Ergebnisse, indem in Emittenten 

investiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen 

am Anteil des Ertrags des Emittenten, der die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

unterstützt, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der 

Anlageverwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um 

bei diesen auf eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken.  

 

Um welchen MIndestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Es gibt keinen verbindlichen Mindestsatz. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung 

umfassen solide Ma-

nagementstruktu-

ren, die Beziehungen 

zu den Arbeitneh-

mern, die Vergütung 

von Mitarbeitern so-

wie die Einhaltung 

der Steuervorschfrif-

ten.  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidungen, 

wobei bestimmte 

Kriterien wie bei-

spielsweise Investiti-

onsziele oder Risi-

kotoleranz berück-

sichtigt werden. 



Aufstellung V 

294 | JSS Investmentfonds  

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die auf die von diesem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind, beträgt 

mindestens 70%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ 

enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindestens 20%  der 

nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. Der Mindes-

tanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf mindestens 1% an ökologisch nach-

haltigen Investitionen und mindestens 1% an sozial nachhaltigen Investitionen. Der pro-

zentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann 

beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Nicht zutreffend 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, din die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nicht mit der EU-Taxonomie konformer Investitionen mit einem ökolo-

gischen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den 

Mindestanteil überschreitet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Inves-

titionen verteilt werden. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 1%. Der prozentuale 

Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann beliebig 

auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Andere Investitionen”, welcher Anlagezweck wird 

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 andere Investitionen“ enthal-

ten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es keine aner-

kannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlageklassen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere

Investitionen

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

    sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeit

en gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen.  
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Nein 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterschiedet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

  

Nachhaltiges Investitionsziel 

 

 

 

 

 

 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem Finanzprodukt 

angestrebt? 

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Bond - Euro Broad 5493000W9WO226KD5J14 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

    Ja                    Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt: 40%  

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologsich nachhaltig ein-

zustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale Merk-

male beworben und obwohl keine nachhalti-

gen Investititionen angestrebt werden, ent-

hält es __%  an nachhaltigen Investitionen 

  
mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in WIrt-

schaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökolo-

gisch nachhaltig einzustufen 

sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt: 20%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine nachhalti-

gen Investitionen getätigt. 

 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätig-

keit, die zur Errei-

chung eines Um-

weltziels oder sozi-

alen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, 

dass diese Investi-

tion keine Umwelt-

ziele oder sozialen 

Ziele erheblich be-

einträchtigt und die 

Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten Unter-

nehmensführung 

anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

onssystem, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Ver-

zeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten enthält. In die-

ser Verordnung ist 

kein Verzeichnis der 

sozial nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten festgelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

.   

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 
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beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Ziel des Produkts ist die Verringerung des CO2-Fussabdrucks (Kohlenstoffemissionen pro 

investierter Million) im Lauf der Zeit, bis entsprechend der Klimaschutzverpflichtung von 

JSS im Jahr 2035 CO2-Neutralität erreicht ist. Darüber hinaus strebt das Produkt für Un-

ternehmensemittenten eine anfängliche CO2-Bilanz an, die mindestens 30% unter der 

CO2-Bilanz der aktuellen Benchmark im Jahr 2020 liegt. In den folgenden Jahren bis 

2030 soll der CO2-Fussabdruck jährlich um 7% reduziert werden. Ab 2030 soll der CO2-

Fussabdruck linear reduziert werden, um im Jahr 2035 schliesslich 0% zu erreichen.  

Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Anleihen mit Umwelt-, Sozial- und/oder Nach-

haltigkeitslabel entsprechend der Definition in Marktstandards, wie den Green Bond, 

Social Bond, Sustainability Bond und Sustainability-linked Principles, sowie offiziellen 

Vorschriften wie der EU-Verordnung über grüne Anleihen. Mit diesen Anleihen werden be-

stimmte "grüne" Projekte finanziert oder refinanziert, die sich positiv auf die Umwelt, die 

Gesellschaft und/oder das Klima auswirken. Das Finanzprodukt zielt darauf ab, zu einer 

Reihe ökologischer Ziele beizutragen, darunter Bekämpfung des Klimawandels, Anpas-

sung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresres-

sourcen, Übergang zur Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umwelt-

verschmutzung sowie Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosys-

teme, wie auch zum sozialen Ziel des gesellschaftlichen Zusammenhalts.  
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Neben den wirkungsorientierten Zielen berücksichtigt das Produkt im gesamten Anlage-

prozess ökologische, soziale und die Unternehmensführung („ESG“) betreffende Aspekte. 

Ziel ist es, zu gewährleisten, dass nachhaltige Investitionen nachhaltigkeitsbezogene An-

lageziele nicht erheblich beeinträchtigen, umstrittene Engagements zu verringern, das 

Portfolio an internationale Normen anzupassen und gute Unternehmensführungsprakti-

ken sicherzustellen. Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung des 

nachhaltigen Anlageziels des Produkts festgelegt. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung des nach-

haltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen? 

Wie weit das Produkt das nachhaltige Anlageziel erreicht, wird mittels folgender 

Nachhaltigkeitsindikatoren bemessen: 

- Verhältnis der anhand der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix mit A und der mit B bewer-

teten Vermögenswerte. Emittenten mit A-Rating gelten hierbei als Emittenten mit 

einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind Branchenführer und eignen sich für 

alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit B-Rating kommen für integrierte 

nachhaltige Strategien in Frage; 

- Durchschnittliches Rating der Unternehmen im Portfolio; 

- Kohlenstoffbilanz (Ansprüche für CO2-Emissionen pro Millionen investierten 

USD); 

- Anteil von Anleihen mit Umwelt-, Sozial- oder Nachhaltigkeitslabel. 

Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen Beein-

trächtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziels führen? 

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-

faktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multi-

nationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

Mit Nachhaltig-

keitsindikatoren 

wird gemessen, in-

wieweit die nach-

haltigen Ziele die-

ses Finanzprodukts 

erreicht werden. 

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung. 
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die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

 

 

 

 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 

Nein  

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

  

X 
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Dieses Finanzprodukt investiert in klassifizierte Anleihen (Green, Sozial  und/oder Nach-

haltigkeit) die zur Finanzierung oder Refinanzierung spezifischer grüner Projekte mit po-

sitivem Umwelt-, Sozial- und/oder Klimanutzen verwendet werden. 

Das Nettovermögen des Produkts wird zu mindestens 30 % in klassifizierte Anlagen 

(Green, Sozial oder Nachhaltigkeit) oder in nachhaltigkeitsbezogene Anleihen investiert, 

wobei diese 30% mindestens aus folgenden Bestandteilen bestehen müssen: 

(i) 10% als Green Bond klassifizierte Anleihen 

(ii) 10% als Sozial- oder mit Nachhaltigkeit klassifizierte Anleihen entsprechend der Defi-

nition in Marktstandards, wie den Green Bond, Social Bond, Sustainability Bond und 

Sustainability-linked Principles, sowie offiziellen Vorschriften, wie der International Capi-

tal Market Association (ICMA) oder der EU-Verordnung über Green Bonds. 

 Das Finanzprodukt verfolgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Anlage-

performance zu erzielen, indem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, ein-

schliesslich ESG-Faktoren, in der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Aus-

wahlverfahren von JSS bewertet die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. 

Die Bewertung reicht hierbei von A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, 

bis hin zu D für Emittenten, die evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rah-

men des nachhaltigen Anlageprozesses werden Emittenten, die grundlegend von nach-

haltigen Geschäftspraktiken abweichen und daher wahrscheinlich erheblichen gesell-

schaftlichen Schaden anrichten, mit C (schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) 

oder D (Ausschluss aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% 

der Anlagen dieses Produkts haben ein JSS ESG rating. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Aus-

wahl der Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwen-

det werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem durch-

gängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass 

durch dieses Verfahren das Anlageuniversum der Emittenten, für die Daten zur 

Verfügung stehen, um mindestens 20% reduziert wird. 

Der Anlageverwalter wendet bei seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kri-

terien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den Aus-

schlussrichtlinien von JSS. Ausserdem gelten folgende Ausschlüsse: Ölsande, Fra-

cking und konventionelle Kohle-, Öl- und Gasförderung, wenn der durch diese Tä-

tigkeiten generierte Ertrag 5% übersteigt; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit ei-

nem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut ab-

schneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt wird aus-

schliesslich in mit A bewertete Emittenten investieren. Mindestens 30% des Net-

tovermögens des Produkts müssen in Anleihen mit Umweltlabel und Anleihen ent-

weder mit Sozial- oder Nachhaltigkeitslabel angelegt werden; 

(d) Bewusst messbare positive Ergebnisse anstreben, indem in Emittenten inves-

tiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen am 

Anteil des Ertrags des Emittenten, der mit einem der Nachhaltigkeitsziele der UN 

konform ist, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

Die Anlagestrate-

gie dient als Richt-

schnur für Investi-

tionsentscheidun-

gen, wobei be-

stimmte Kriterien 

wie beispielsweise 

Investitionsziele o-

der RIsikotoleranz 

berücksichtigt wer-

den. 



Aufstellung V 

302 | JSS Investmentfonds  

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der Anlage-

verwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um auf 

eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken. 

 

 

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unter-

nehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen 

aus? 

Der Mindestanteil der Anlagen des Finanzprodukts, die auf das nachhaltige Anlageziel 

ausgerichtet sind, beträgt 80%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 Nicht nach-

haltige Anlagen“ enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindes-

tens 80% der nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. 

Der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf 40% an ökologisch 

nachhaltigen Investitionen und 20%  an sozial nachhaltigen Investitionen. Der prozentu-

ale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann be-

liebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Die Verfahrenswei-

sen einer guten 

Unternehmensfüh-

rung  umfassen so-

lide Management-

strukturen, die Be-

ziehungen zu den 

Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mit-

arbeitern sowie die 

Einhaltung der 

Steuervorschriften. 

 

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 
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Wie wird durch den Einsatz von Derivaten das nachhaltige Investitionsziel er-

reicht?  

Nicht zutreffend  
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Das Finanzprodukt zielt darauf ab, zu einer Reihe ökologischer Ziele beizutragen, darun-

ter Bekämpfung des Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nut-

zung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zur Kreislaufwirtschaft, 

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie Schutz und Wiederher-

stellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Schwerpunkt liegt gegenwärtig auf der 

Bekämpfung des Klimawandels, der Anpassung an den Klimawandel und der nachhalti-

gen Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen. 

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

 

  

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitio-

nen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Be-

stimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxo-

nomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzproduktes einschliesslich der 

Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die In-

vestitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.  

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 

einschliesslich Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
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Taxonomiekonform

Andere Investitionen
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Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und er-

möglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil nachhaltiger Anlagen mit einem ökologischen Ziel beläuft sich auf 40%. 

Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschrei-

tet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Diese Anlagen können mit der EU-Taxonomie in Übereinstimmung gebracht werden, al-

lerdings ist der Anlageverwalter gegenwärtig nicht in der Lage, den genauen Anteil der 

gemäss der EU-Taxonomie bewerteten Anlagen des Portfolios anzugeben. Diese Position 

wird jedoch weiterhin geprüft, während die zugrundeliegenden Regelungen im Laufe der 

Zeit fertiggestellt und zuverlässigere Daten verfügbar werden.  

 

Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Anlagen mit einem sozialen Ziel beläuft sich auf 20%. Der 

prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, 

kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Nicht nachhaltige Investitionen”, welcher Anlage-

zweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindest-

schutz?  

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 Nicht nachhaltige Investitio-

nen“ enthalten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es 

keine anerkannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlage-

klassen. 

 

 

 sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 
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Wirtschaftstätigkeit

en gemäss der EU-
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Wurde zur Erreichnung des nachhaltigen Investitionsziels ein bestimmer Index als Refe-

renzwert bestimmt?  

Nein 

Inwiefern werden bei dem Referenzwert Nachhaltigkeitsfaktoren kontinuierlich im 

Einklang mit dem nachhaltigen Investitionsziel berücksichtigt?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Markt-

index? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen wer-

den? 

Nicht zutreffend 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

.  

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Nachhaltiges Investitionsziel 

 

 

 

 

 

 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem Finanzprodukt 

angestrebt? 

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 549300O8UKU4KUKTFM60 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

    Ja                    Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt: 40%  

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologsich nachhaltig ein-

zustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale Merk-

male beworben und obwohl keine nachhalti-

gen Investititionen angestrebt werden, ent-

hält es __%  an nachhaltigen Investitionen 

  

mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in WIrt-

schaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökolo-

gisch nachhaltig einzustufen 

sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt: 20%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine nachhalti-

gen Investitionen getätigt. 

 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätig-

keit, die zur Errei-

chung eines Um-

weltziels oder sozi-

alen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, 

dass diese Investi-

tion keine Umwelt-

ziele oder sozialen 

Ziele erheblich be-

einträchtigt und die 

Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten Unter-

nehmensführung 

anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

onssystem, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Ver-

zeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten enthält. In die-

ser Verordnung ist 

kein Verzeichnis der 

sozial nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten festgelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

.   
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X 

X 
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beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Ziel des Produkts ist die Verringerung des CO2-Fussabdrucks (Kohlenstoffemissionen pro 

investierter Million) im Lauf der Zeit, bis entsprechend der Klimaschutzverpflichtung von 

JSS im Jahr 2035 CO2-Neutralität erreicht ist. Die Methodik des Zielfestsetzungsprozes-

ses ergibt sich aus der Klimawandel-Benchmarkverordnung der EU, wobei das Ziel darin 

besteht, den CO2-Fussabdruck (Kohlenstoffemissionen pro investierter Million USD) un-

ter einem bestimmten Schwellenwert von -30% unterhalb des CO2-Fussabdrucks des Re-

ferenzmarkts des Produkts zu halten. Der Schwellenwert wird jedes Jahr durchschnittlich 

um mindestens 7% gesenkt, entsprechend oder über dem Dekarbonisierungspfad des 

1,5°C-Szenarios des Weltklimarats (IPCC) (ohne oder nur mit begrenzter Überschreitung). 

Es wird angestrebt, den CO2-Fussabdruck des Produkts von 2034 bis 2035 auf (Netto-

)Null zu senken. 

Zu diesem Zweck investiert das Produkt in "Green Champions", d. h. in Unternehmen, die 

eine erhebliche Verringerung der Emissionen durch innovative Lösungen ermöglichen, 

und in „Climate Pledgers“, d. h. Unternehmen, die im Einklang mit dem Pariser Abkom-

men eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf weniger als 2°C anstreben. Dieser An-

lageansatz ermöglicht es den Anlegern, Gelegenheiten zu nutzen und Risiken zu mindern, 

die sich im Zusammenhang mit dem Klimawandel ergeben. Das Portfolio besteht aus 

Emittenten, die eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf unter 2°C anstreben, einen 
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grossen Teil ihrer Erträge umweltfreundlich erwirtschaften und nicht in „Stranded Assets“ 

engagiert sind. Ausserdem strebt das Finanzprodukt ein überdurchschnittliches ESG-Pro-

fil für das gesamte Portfolio auf der Grundlage der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix an, um 

nachhaltige Geschäftspraktiken zu fördern.  

Das Finanzprodukt zielt darauf ab, zu einer Reihe ökologischer Ziele beizutragen, darun-

ter Bekämpfung des Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nut-

zung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zur Kreislaufwirtschaft, 

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie Schutz und Wiederher-

stellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Schwerpunkt liegt gegenwärtig auf der 

Bekämpfung des Klimawandels, der Anpassung an den Klimawandel und der nachhalti-

gen Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen. 

Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung des nachhaltigen Anla-

geziels des Produkts festgelegt. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung des nach-

haltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen? 

Wie weit das Produkt das nachhaltige Anlageziel erreicht, wird mittels folgender 

Nachhaltigkeitsindikatoren bemessen: 

- Verhältnis der anhand der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix mit A und der mit B bewer-

teten Vermögenswerte. Emittenten mit A-Rating gelten hierbei als Emittenten mit 

einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind Branchenführer und eignen sich für 

alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit B-Rating kommen für integrierte 

nachhaltige Strategien in Frage; 

- Durchschnittliches Rating der Unternehmen im Portfolio; 

- Kohlenstoffbilanz (Ansprüche für CO2-Emissionen pro Millionen investierten 

USD); 

- „Grüne“ Erträge, gemessen anhand des verhältnismässigen Anteils der Erträge 

des Emittenten aus Produkten, die eine erhebliche Verringerung der Emissionen 

mittels innovativer Lösungen ermöglichen; 

- Klimaentwicklung des Portfolios unter 2°C. 

 

Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen Beein-

trächtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziels führen? 

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Mit Nachhaltig-

keitsindikatoren 

wird gemessen, in-

wieweit die nach-

haltigen Ziele die-

ses Finanzprodukts 

erreicht werden. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-

faktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multi-

nationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

 

 

 

 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung. 
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Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 

Nein  

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Dieses Finanzprodukt investiert in "Green Champions", d. h. in Unternehmen, die durch 

innovative Lösungen eine erhebliche Emissionsreduzierung ermöglichen, und in "Climate 

Pledgers", d. h. in Unternehmen, die sich im Einklang mit dem Pariser Abkommen auf ei-

nen Temperaturpfad von unter 2°C befinden. Dieser Anlageansatz ermöglicht es den An-

legern, Chancen zu nutzen und Risiken zu mindern, die sich aus dem Klimawandel erge-

ben. Das Portfolio wird aus Emittenten bestehen, die sich auf einem Temperaturpfad un-

terhalb von 2°C befinden, ein hohes Engagement in grünen Erträgen aufweisen und kein 

Engagement in gestrandete Vermögenswerte haben. 

Darüber hinaus werden mindestens 80 % des Produktvermögens in Unternehmen inves-

tiert, die sich an den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens orientieren, und mit der 

zugehörigen Klimaschutzverpflichtung von J. Safra Sarasin im Einklang stehen, bis 2035 

Co2-Neutralität in den Portfolios zu erreichen. Daher konzentriert sich das Produkt auf 

Unternehmen, die Risiken mindern und Chancen nutzen, die sich aus dem Klimawandel 

ergeben, und so zu einer kohlenstoffneutralen Zukunft beitragen. Das Finanzprodukt ver-

folgt das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Anlageperformance zu erzielen, 

indem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, einschliesslich ESG-Faktoren, in 

der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Auswahlverfahren von JSS bewertet 

die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. Die Bewertung reicht hierbei von 

A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, bis hin zu D für Emittenten, die 

evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rahmen des nachhaltigen Anlagepro-

zesses werden Emittenten, die grundlegend von nachhaltigen Geschäftspraktiken abwei-

chen und daher wahrscheinlich erheblichen gesellschaftlichen Schaden anrichten, mit C 

(schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) oder D (Ausschluss aufgrund kontrover-

ser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% der Anlagen dieses Produkts haben ein 

JSS ESG rating. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Aus-

wahl der Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwen-

det werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem durch-

gängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass 

durch dieses Verfahren das Anlageuniversum der Emittenten, für die Daten zur 

Verfügung stehen, um mindestens 20% reduziert wird. 

Der Anlageverwalter wendet bei seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kri-

terien an:  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidun-

gen, wobei be-

stimmte Kriterien 

wie beispielsweise 

Investitionsziele o-

der RIsikotoleranz 

berücksichtigt wer-

den. 

  

X 



Aufstellung V 

312 | JSS Investmentfonds  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den Aus-

schlussrichtlinien von JSS. Ausserdem gelten folgende Ausschlüsse: Ölsande, Fra-

cking und konventionelle Kohle-, Öl- und Gasförderung, wenn der durch diese Tä-

tigkeiten generierte Ertrag 5% übersteigt; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit ei-

nem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut ab-

schneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt wird aus-

schliesslich in mit A bewertete Emittenten investieren. Investiert wird entweder in 

„Green champions“, d. h. in Unternehmen, die eine erhebliche Verringerung der 

Emissionen durch innovative Lösungen ermöglichen, oder in „Climate Pledgers“, 

d. h. Unternehmen, die im Einklang mit dem Pariser Abkommen eine Begrenzung 

des Temperaturanstiegs auf weniger als 2°C anstreben. Der Anteil grüner Erträge 

und die Verringerung der Kohlenstoffbilanz dürften sich im Laufe der Zeit verbes-

sern; 

(d) Bewusst messbare positive Ergebnisse anstreben, indem in Emittenten inves-

tiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen am 

Anteil des Ertrags des Emittenten, der mit einem der Nachhaltigkeitsziele der UN 

konform ist, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der Anlage-

verwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um auf 

eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken. 

 

 

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unter-

nehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verfahrenswei-

sen einer guten 

Unternehmensfüh-

rung  umfassen so-

lide Management-

strukturen, die Be-

ziehungen zu den 

Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mit-

arbeitern sowie die 

Einhaltung der 

Steuervorschriften. 
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Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen 

aus? 

Der Mindestanteil der Anlagen des Finanzprodukts, die auf das nachhaltige Anlageziel 

ausgerichtet sind, beträgt 80%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 Nicht nach-

haltige Anlagen“ enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindes-

tens 80% der nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. 

Der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf 40% an ökologisch 

nachhaltigen Investitionen und 20%  an sozial nachhaltigen Investitionen. Der prozentu-

ale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann be-

liebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 

 

 

Wie wird durch den Einsatz von Derivaten das nachhaltige Investitionsziel er-

reicht?  

Nicht zutreffend  

 

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Das Finanzprodukt zielt darauf ab, zu einer Reihe ökologischer Ziele beizutragen, darun-

ter Bekämpfung des Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nut-

zung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zur Kreislaufwirtschaft, 

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie Schutz und Wiederher-

stellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Schwerpunkt liegt gegenwärtig auf der 

Bekämpfung des Klimawandels, der Anpassung an den Klimawandel und der nachhalti-

gen Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen. 

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

 

  

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen 

zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestim-

mung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-

Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanlei-

hen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des 

Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 

einschliesslich Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 

ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, in die 

investiert wird, 

widerspiegeln 
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Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und er-

möglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil nachhaltiger Anlagen mit einem ökologischen Ziel beläuft sich auf 40%. 

Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschrei-

tet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Diese Anlagen können mit der EU-Taxonomie in Übereinstimmung gebracht werden, al-

lerdings ist der Anlageverwalter gegenwärtig nicht in der Lage, den genauen Anteil der 

gemäss der EU-Taxonomie bewerteten Anlagen des Portfolios anzugeben. Diese Position 

wird jedoch weiterhin geprüft, während die zugrundeliegenden Regelungen im Laufe der 

Zeit fertiggestellt und zuverlässigere Daten verfügbar werden.  

 

Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Anlagen mit einem sozialen Ziel beläuft sich auf 20%. Der 

prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, 

kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Nicht nachhaltige Investitionen”, welcher Anlage-

zweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindest-

schutz?  

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 Nicht nachhaltige Investitio-

nen“ enthalten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es 

keine anerkannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlage-

klassen. 

 

 

 sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeit

en gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

 

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 
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Wurde zur Erreichnung des nachhaltigen Investitionsziels ein bestimmer Index als Refe-

renzwert bestimmt?  

Nein 

Inwiefern werden bei dem Referenzwert Nachhaltigkeitsfaktoren kontinuierlich im 

Einklang mit dem nachhaltigen Investitionsziel berücksichtigt?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Markt-

index? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen wer-

den? 

Nicht zutreffend 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

  

Bei den Referenz-

werten handelt es 

sich um Indizes, 

mit denen gemes-

sen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen öko-

logischen oder so-

zialen Merkmale 

erreicht. 

.  

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf


Aufstellung V 

JSS Investmentfonds | 317 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Nachhaltiges Investitionsziel 

 

 

 

 

 

 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem Finanzprodukt 

angestrebt? 

Dieses Produkt berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und 

die Unternehmensführung betreffende Aspekte („ESG“) mit dem Ziel, umstrittene Enga-

gements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nach-

haltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu 

nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.  

Der nachhaltige Anlageprozess dieses Produkts beginnt mit der Festlegung des Univer-

sums gemäss den vom Anlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien, die auf der Nachhal-

tigkeitsanalyse der Bank J. Safra Sarasin AG und ihren verbundenen Unternehmen („JSS“) 

beruhen. Die Festlegung des Anlageuniversums umfasst folgende normenbasierte Aus-

schlüsse und umstrittene Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit der nachhaltigen 

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

JSS Sustainable Equity - Green Planet 549300CV5RVE3YTN2353 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 

    Ja                    Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt: 40%  

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologsich nachhaltig ein-

zustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale Merk-

male beworben und obwohl keine nachhalti-

gen Investititionen angestrebt werden, ent-

hält es __%  an nachhaltigen Investitionen 

  
mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in WIrt-

schaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökolo-

gisch nachhaltig einzustufen 

sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt: 20%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine nachhalti-

gen Investitionen getätigt. 

 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätig-

keit, die zur Errei-

chung eines Um-

weltziels oder sozi-

alen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, 

dass diese Investi-

tion keine Umwelt-

ziele oder sozialen 

Ziele erheblich be-

einträchtigt und die 

Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten Unter-

nehmensführung 

anwenden. 

Die EU-Taxonomie  

ist ein Klassifikati-

onssystem, das in 

der Verordnung (EU) 

202/852 festgelegt 

ist und ein Ver-

zeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten enthält. In die-

ser Verordnung ist 

kein Verzeichnis der 

sozial nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten festgelegt. 

Nachhaltige Investi-

tionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 

.   

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 



Aufstellung V 

318 | JSS Investmentfonds  

Entwicklung erachtet werden und zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum 

nachhaltiger Anlagen gemäss folgender Ausschlusskriterien führen (mit Ertragsschwel-

len) („JSS-Exclusion Policy“): 

- Umstrittene Waffen: Umstrittene Waffen sind Waffenarten, die angesichts ihrer langfris-

tigen humanitären Folgen und/oder der grossen Anzahl ziviler Opfer bei ihrem Einsatz als 

umstritten eingestuft werden. Dazu zählen u. a. biologische, chemische und nukleare 

Waffen, Streumunition und Anti-Personenminen (Ertragsschwelle: 0%); 

- Verteidigung und Rüstung: Hersteller ziviler Schusswaffen, konventioneller Waffen (Sys-

teme und wesentliche Bauteile) sowie Hilfssysteme und Dienstleistungen in Zusammen-

hang mit Waffen (Waffeneinsatzsysteme, Zielnavigationssysteme usw.) (Ertragsschwelle: 

5%); 

- Kernenergie: Unternehmen, die Kernkraftwerke besitzen oder betreiben (Versorger) und 

Unternehmen, die wichtige Produkte oder Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kern-

energie speziell für die Kernkraftindustrie (Versorger) anbieten (Umsatzschwelle: 5%); 

- Kohle: Unternehmen, die sowohl erheblich im Kohlegeschäft tätig sind als auch zugleich 

keine solide Strategie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorweisen 

können (Ertragsschwelle: 5% für Kohleförderung und 20% für Kohleverstromung); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft: Unternehmen, die Organis-

men zwecks landwirtschaftlicher Nutzung gentechnisch verändern (Ertragsschwelle: 0%); 

- Gentechnisch veränderte Organismen in der Medizin: Klonen von Menschen und sons-

tige Manipulationen der menschlichen Genlinie (Ertragsschwelle: 0%); 

- Tabak: Hersteller von Tabakprodukten (Ertragsschwelle: 5%); 

- Erwachsenenunterhaltung: Produzenten von Erwachsenenunterhaltung (Ertrags-

schwelle: 5%); 

- Verstösse gegen Menschenrechte und sonstige Prinzipien des Global Compact: Unter-

nehmen, die gemäss anerkannter internationaler Standards an schweren Verstössen ge-

gen Menschenrechte oder sonstige Prinzipien des Global Compact der Vereinten Natio-

nen beteiligt sind (Ertragsschwelle: 0%). 

 

Ziel des Produkts ist die Förderung der „Grünen Wende“ durch Investitionen in Unterneh-

men, die zur Entwicklung von Umweltschutzlösungen beitragen.  

Zu diesem Zweck investiert das Produkt in „Grüne Gewinner“, d. h. Unternehmen, die Lö-

sungen für wesentliche Umweltprobleme anbieten, denen sich unser Planet heute gegen-

übersieht, und Unternehmen im Anfangsstadium, die bahnbrechende Umwelttechnolo-

gien entwickeln. Das Produkt legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die einen grossen 

Teil ihrer Erträge umweltfreundlich erwirtschaften. Das Ziel des Produkts besteht darin, 

im gesamten Portfolio einen durchschnittlichen Anteil von 30% der „grünen“ Erträge ge-

genüber den Gesamterträgen zu erzielen. TDas Finanzprodukt zielt darauf ab, zu einer 

Reihe ökologischer Ziele beizutragen, darunter Bekämpfung des Klimawandels, Anpas-

sung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresres-

sourcen, Übergang zur Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umwelt-

verschmutzung sowie Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosys-

teme. 

Es wurde kein Index als Referenzwert hinsichtlich der Erreichung des nachhaltigen Anla-

geziels des Produkts festgelegt. 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung des nach-

haltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen? 
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Wie weit das Produkt das nachhaltige Anlageziel erreicht, wird mittels folgender 

Nachhaltigkeitsindikatoren bemessen: 

- Verhältnis der anhand der JSS-Nachhaltigkeitsmatrix mit A und der mit B bewer-

teten Vermögenswerte. Emittenten mit A-Rating gelten hierbei als Emittenten mit 

einem überdurchschnittlichen-ESG-Profil, sind Branchenführer und eignen sich für 

alle nachhaltigen Strategien. Emittenten mit B-Rating kommen für integrierte 

nachhaltige Strategien in Frage; 

- Durchschnittliches Rating der Unternehmen im Portfolio; 

- Kohlenstoffbilanz (Ansprüche für CO2-Emissionen pro Millionen investierten 

USD); 

- „Grüne“ Erträge, gemessen anhand des verhältnismässigen Anteils der Erträge 

des Emittenten aus Produkten, die eine erhebliche Verringerung der Emissionen 

mittels innovativer Lösungen ermöglichen; 

 

 

Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen Beein-

trächtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziels führen? 

Die Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigungen (Do no significant harm, „DSNH“) 

schliesst Emittenten aus, die grundlegend nicht mit nachhaltigen Praktiken über-

einstimmen und/oder die Mindestanforderungen der Indikatoren für nachteilige 

Auswirkungen nicht erreichen. Darüber hinaus werden Emittenten ausgeschlos-

sen, deren E-, S- oder G-Bewertung tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von 

der Bewertung der Teilbranche.  

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-

faktoren berücksichtigt?  

Der Anlageverwalter ist verpflichtet, die negativen Folgen seiner Anlageent-

scheidungen gemäss der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen beim An-

lageprozess zu berücksichtigen. Dies wird durch den Ausschluss von Anlagen, 

die nicht den ökologischen oder sozialen Mindestschwellenwerten entspre-

chen, und durch Engagementaktivitäten erreicht. Auf Unternehmensebene 

wird spätestens zum 30. Juni 2023 ein detaillierter Ansatz für jeden der 14 

obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf der 

Webseite bereitgestellt werden. Auf Produktebene wird dies ab 2023 im Jah-

resbericht enthalten sein.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multi-

nationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

Die Festlegung des ESG-Auswahlverfahrens und Anlageuniversums beruht 

auf den Richtlinien und der Strategie der JSS Sustainable Investment Policy, 

welche die Prinzipien verschiedener internationaler Übereinkommen und Nor-

men einbeziehen, so u. a.: 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 

der Globale Pakt der Vereinten Nationen, 

die OECD-Grundsätze der Corporate Governance, 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

Mit Nachhaltig-

keitsindikatoren 

wird gemessen, in-

wieweit die nach-

haltigen Ziele die-

ses Finanzprodukts 

erreicht werden. 

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Berei-

chen Umwelt, Sozia-

les und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung. 
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die Grundsätze zu Kinderrechten und unternehmerischem Handeln, 

die ILO-Übereinkommen über Arbeits- und Sozialstandards, 

die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Der ESG-Auswahlprozess trägt dazu bei, börsennotierte Unternehmen zu 

identifizieren, die mutmasslich gegen internationales Recht und Bestimmun-

gen zu Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards und Korruptions-

bekämpfung verstossen, wie sie in den Leitsätzen der OECD für multinatio-

nale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte festgehalten sind. Diese Unternehmen werden als unvereinbar mit den 

obengenannten Prinzipien erachtet und aus dem Universum nachhaltiger An-

lagen von JSS ausgeschlossen.  

 

 

 

 

 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Wesentliche nachteilige Auswirkungen werden beim Anlageprozess berück-

sichtigt, indem Anlagen ausgeschlossen werden, die die ökologischen oder sozia-

len Mindestschwellen nicht erreichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, alle 14 ob-

ligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen zu  berück-

sichtigen, und es werden die bedeutendsten Indikatoren für jede Branche und je-

den Sektor bewertet. Emittenten, die es unterlassen die wesentlichsten nachteili-

gen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf ökologische oder soziale Faktoren  zu berück-

sichtigen, werden ausgeschlossen. Nachteiligen Auswirkungen kann auch durch 

Engagementaktivitäten und aktives Eigentum begegnet werden. Nähere Informa-

tionen zur Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen werden im 

Jahresbericht mitgeteilt, der nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht wird. 

Nein  

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

  

X 
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Dieses Finanzprodukt investiert in „Green Winners", d. h. in Unternehmen, die Lösungen 

für wichtige Umweltprobleme bieten, mit denen unser Planet heute konfrontiert ist, sowie 

in Unternehmen in der Frühphase der Entwicklung bahnbrechender Umwelttechnologien. 

Das Produkt investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Wertpapiere mittels eines 

ESG-Ansatzes, bei dem die besten Titel der jeweiligen Klasse ausgewählt werden (Best-

in-Class-ESG-Ansatz). Anschliessend werden die verbleibenden Wertpapiere über einen 

Worst-out- oder negativen ESG-Screening-Ansatz gefiltert. Das Finanzprodukt verfolgt 

das Ziel, eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Anlageperformance zu erzielen, in-

dem alle relevanten emittentenspezifischen Aspekte, einschliesslich ESG-Faktoren, in 

der Anlageanalyse berücksichtigt werden. Das ESG-Auswahlverfahren von JSS bewertet 

die Emittenten im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe. Die Bewertung reicht hierbei von 

A für Emittenten, die als erstklassig eingestuft werden, bis hin zu D für Emittenten, die 

evtl. umstrittene Geschäftstätigkeiten ausüben. Im Rahmen des nachhaltigen Anlagepro-

zesses werden Emittenten, die grundlegend von nachhaltigen Geschäftspraktiken abwei-

chen und daher wahrscheinlich erheblichen gesellschaftlichen Schaden anrichten, mit C 

(schlechteste Bewertung im Branchenvergleich) oder D (Ausschluss aufgrund kontrover-

ser Geschäftsaktivitäten) bewertet. Mehr als 90% der Anlagen dieses Produkts haben ein 

JSS ESG rating. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Aus-

wahl der Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwen-

det werden? 

Die Anlagestrategie des Produkts folgt einem strengen Verfahren, bei dem durch-

gängig ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass 

durch dieses Verfahren das Anlageuniversum der Emittenten, für die Daten zur 

Verfügung stehen, um mindestens 20% reduziert wird. 

Der Anlageverwalter wendet bei seiner Strategie die folgenden verbindlichen Kri-

terien an:  

(a) Ausschluss von Anlagen in umstrittenen Geschäftsaktivitäten gemäss den Aus-

schlussrichtlinien von JSS; 

(b) Minderung von ESG-Risiken und Nutzung von ESG-Chancen. Emittenten mit ei-

nem A- oder B-Rating können ausgeschlossen werden, wenn ihr E-, S- oder G-

Score tiefer liegt als -2 Standardabweichungen von der Teilbranche. Damit wird 

sichergestellt, dass die Emittenten in allen wesentlichen ESG-Faktoren gut ab-

schneiden und nicht unter festgelegte Schwellenwerte fallen; 

(c) Erreichung eines überdurchschnittlichen ESG-Profils. Dieses Produkt investiert 

nicht in mit C oder D bewertete Emittenten. Das Produkt legt den Schwerpunkt auf 

Unternehmen mit „grünen“ Erträgen. Das Konzept der grünen Erträge beruht auf 

externen, von JSS beschafften und sorgfältig ausgewählten Daten sowie eigenem 

Research; 

(d) Bewusst messbare positive Ergebnisse anstreben, indem in Emittenten inves-

tiert wird, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern, gemessen am 

Anteil des Ertrags des Emittenten, der mit einem der Nachhaltigkeitsziele der UN 

konform ist, oder in Emittenten, die operative Spitzenleistungen erbringen, d. h., 

wenn sie gemessen an wesentlichen ökologischen und/oder sozialen Indikatoren 

mindestens 75% der Vergleichsgruppe übertreffen. Ausserdem steht der Anlage-

verwalter im Dialog mit ausgewählten Unternehmen, in die er investiert, um auf 

eine Verhaltensumstellung auf nachhaltige Praktiken hinzuwirken. 

 

 

 

Die Anlagestrate-

gie dient als Richt-

schnur für Investi-

tionsentscheidun-

gen, wobei be-

stimmte Kriterien 

wie beispielsweise 

Investitionsziele o-

der RIsikotoleranz 

berücksichtigt wer-

den. 
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Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unter-

nehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei den Unternehmen, in die investiert wird, werden Aspekte der Unternehmens-

führung anhand diverser Faktoren wie Vorstandsstruktur, Einhaltung der Steuer-

pflichten, Entlohnung der Führungskräfte und Einhaltung von Corporate-Gover-

nance-Kodizes gemäss der Methodik von JSS für nachhaltiges Investieren bewer-

tet. Die Methodik für die Bewertung der Unternehmensführung berücksichtigt über 

70 nach Branchen gewichtete Leistungskennzahlen. Zusätzlich zu einem JSS ESG-

Rating von A oder B werden Unternehmen, die um mehr als 2 Standardabweichun-

gen vom Branchenstandard abweichen, vom Anlageprozess ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen 

aus? 

Der Mindestanteil der Anlagen des Finanzprodukts, die auf das nachhaltige Anlageziel 

ausgerichtet sind, beträgt 80%. . Barmittel und Derivate sind in der Rubrik „#2 Nicht nach-

haltige Anlagen“ enthalten. Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ deckt mindes-

tens 80% der nachhaltigen Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen ab. 

Der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen beläuft sich auf 40% an ökologisch 

nachhaltigen Investitionen und 20%  an sozial nachhaltigen Investitionen. Der prozentu-

ale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, kann be-

liebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

 

 

 

Wie wird durch den Einsatz von Derivaten das nachhaltige Investitionsziel er-

reicht?  

Nicht zutreffend  

 

Die Verfahrenswei-

sen einer guten 

Unternehmensfüh-

rung  umfassen so-

lide Management-

strukturen, die Be-

ziehungen zu den 

Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mit-

arbeitern sowie die 

Einhaltung der 

Steuervorschriften. 

 

Die Vermögensallo-

kation gibt den je-

weiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 
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In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

Das Finanzprodukt zielt darauf ab, zu einer Reihe ökologischer Ziele beizutragen, darun-

ter Bekämpfung des Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nut-

zung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zur Kreislaufwirtschaft, 

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie Schutz und Wiederher-

stellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Schwerpunkt liegt gegenwärtig auf der 

Bekämpfung des Klimawandels, der Anpassung an den Klimawandel und der nachhalti-

gen Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen. 

Solange noch keine umfassenderen und zuverlässigeren Daten zur Bewertung der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie vorliegen, kann der Anlageverwalter nicht genau berech-

nen, inwieweit die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel mit der EU-Ta-

xonomie konform sind. Daher wird die Konformität vorerst mit 0% ausgewiesen. Sobald 

bessere Daten verfügbar sind, ist zu erwarten, dass diese Berechnung genauer wird, so-

dass die Anleger in den kommenden Jahren aussagekräftigere Informationen erhalten 

werden. Diese Daten werden daher in einer künftigen Fassung dieses Dokuments enthal-

ten sein. 

 

 

  

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen 

zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestim-

mung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-

Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzproduktes einschliesslich der Staatsanlei-

hen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des 

Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.  

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 

einschliesslich Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 

ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

Taxonomiekon-

forme Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundli-

chen Aktivitäten 

der Unterneh-

men, in die inves-

tiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsaus-

gaben (CapEx), 

die die umwelt-

freundlichen In-

vestitionen der 

Unternehmen, in 

die investiert 

wird, aufzeigen, 

z.B. für den Über-

gang zu einer 

grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausga-

ben (OpEx), die 

die umwelt-

freundlichen be-

trieblichen Aktivi-

täten der Unter-

nehmen, in die 

investiert wird, 

widerspiegeln 



Aufstellung V 

324 | JSS Investmentfonds  

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und er-

möglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 

mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil nachhaltiger Anlagen mit einem ökologischen Ziel beläuft sich auf 40%. 

Der prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschrei-

tet, kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Diese Anlagen können mit der EU-Taxonomie in Übereinstimmung gebracht werden, al-

lerdings ist der Anlageverwalter gegenwärtig nicht in der Lage, den genauen Anteil der 

gemäss der EU-Taxonomie bewerteten Anlagen des Portfolios anzugeben. Diese Position 

wird jedoch weiterhin geprüft, während die zugrundeliegenden Regelungen im Laufe der 

Zeit fertiggestellt und zuverlässigere Daten verfügbar werden.  

 

Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Anlagen mit einem sozialen Ziel beläuft sich auf 20%. Der 

prozentuale Anteil der nachhaltigen Investitionen, der den Mindestanteil überschreitet, 

kann beliebig auf ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen verteilt werden. 

Welche Investitionen fallen unter “#2 Nicht nachhaltige Investitionen”, welcher Anlage-

zweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindest-

schutz?  

Barmittel und Derivate des Produkts sind in der Rubrik „#2 Nicht nachhaltige Investitio-

nen“ enthalten und dienen hauptsächlich der Absicherung gegen Risiken. Derzeit gibt es 

keine anerkannte Methodik für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien für diese Anlage-

klassen. 

 

 

 sind 

nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeit

en gemäss der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

 

Ermöglichende Tä-

tigkeiten  wirken 

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen we-

sentlichen Beitrag 

zu den Umweltzie-

len leisten.  

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkei-

ten, für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 
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Wurde zur Erreichnung des nachhaltigen Investitionsziels ein bestimmer Index als Refe-

renzwert bestimmt?  

Nein 

Inwiefern werden bei dem Referenzwert Nachhaltigkeitsfaktoren kontinuierlich im 

Einklang mit dem nachhaltigen Investitionsziel berücksichtigt?  

Nicht zutreffend 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht zutreffend 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Markt-

index? 

Nicht zutreffend 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen wer-

den? 

Nicht zutreffend 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://product.jsafrasa-

rasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf  

 

 

 

 

Bei den 

Referenzwerten 

handelt es sich um 

Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob 

das Finanzprodukt 

die beworbenen 

ökologischen oder 

sozialen Merkmale 

erreicht. 
  

https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf
https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/sfdr_web_offenlegungspflichten.pdf


 

 

 


